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Vorbemerkungen: 

 
Bei den Prüfungsfeststellungen der einzelnen Prüfungen des Rechnungsprüfungsausschus-
ses wurde aus schreibtechnischen Gründen das jeweilig zutreffende Ergebnis schwarz hin-
terlegt. Beispiel:   

 
 

 
  Hier gilt das Ja als ausgewählt. 
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1. Prüfungsauftrag 
 
1 Als Rechnungsprüfungsausschuss der  
 

Stadt Ludwigshafen am Rhein 
(im Folgenden „Stadt“ bzw. „Stadt Ludwigshafen“ genannt) 

 
haben wir gemäß § 112 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 113 f. GemO den Jahresabschluss so-
wie dessen Anlagen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 ge-
prüft.  

 
2 Die Stadt Ludwigshafen hat gemäß § 1 KomDoppikLG ihre Bücher nach den Regeln 

der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen und gemäß § 108 GemO einen 
Jahresabschluss mit Anlagen zu erstellen.  

 
3 Wir als Rechnungsprüfungsausschuss bestätigen, dass wir bei unserer Prüfung die 

anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. Weisungen, die den 
Umfang, die Art und Weise oder das Ergebnis der Prüfung betreffen, wurden nicht ge-
tätigt. 

 
4 Gemäß § 113 Abs. 3 GemO hat der Rechnungsprüfungsausschuss einen Prüfungsbe-

richt über Art und Umfang sowie über das Ergebnis seiner Prüfung zu erstellen. Der 
Rechnungsprüfungsausschuss berücksichtigt für seine Prüfungshandlungen die Prü-
fungstätigkeit des Bereichs Revision (1-14).  

 
5 Die Oberbürgermeisterin und der Stadtkämmerer als gesetzliche Vertreter der Stadt 

tragen die Verantwortung für die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlus-
ses sowie dessen Anlagen und die uns gegebenen Auskünfte. Unsere Aufgabe ist es, 
auf Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung, den Jahresabschluss sowie des-
sen Anlagen unter Einbeziehung der Buchführung und der gegebenen Auskünfte zu 
beurteilen.  

 
6 Gemäß § 113 Abs. 1 GemO ist der Jahresabschluss nebst Anlagen dahingehend zu 

prüfen, ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung für Gemeinden vermittelt. 

 
Die Prüfung des Jahresabschlusses sowie dessen Anlagen erstreckt sich auch darauf, 
ob die gesetzlichen Vorschriften sowie die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen 
kommunalrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind. In die Prüfung sind die 
Buchführung, das Inventar und die Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern 
der Vermögensgegenstände einzubeziehen. 

 
Der Rechenschaftsbericht ist darauf zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss und den 
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, und ob seine sonstigen 
Angaben nicht eine falsche Vorstellung von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Stadt erwecken. Dabei ist auch zu prüfen, ob die Chancen und Risiken der künfti-
gen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. 

 
Die Prüfung des Jahresabschlusses umfasst daneben weder, ob die Haushaltswirt-
schaft (über die Erstellung des Jahresabschlusses hinausgehend) vorschriftsmäßig ge-
führt worden ist (§ 112 Abs. 1 Nr. 5), noch, ob die Haushaltsgrundsätze der Ord-
nungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit (§ 93 Abs. 3 GemO) eingehal-
ten wurden. Letztere Aufgabe hat der Gesetzgeber explizit als Kann-Aufgabe im Sinne 
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von § 112 Abs. 2 GemO klassifiziert. Wir verweisen diesbezüglich auf unsere jährlichen 
Schlussberichte. 

 
7 Nach Durchführung der Prüfung des Jahresabschlusses mit dessen Anlagen haben wir 

das Ergebnis gemäß § 113 Abs. 3 GemO zum Ende unseres Prüfungsberichtes in Ab-
schnitt 3 zusammengefasst. 

 
 

2. Art und Umfang der Prüfungen 
 

Unter Berücksichtigung der vom Bereich Revision gewonnenen Prüfungserkenntnisse 
haben wir zusätzlich eigene Prüfungstätigkeiten durchgeführt, dafür benötigte Informa-
tionen wurden uns seitens der Verwaltung zur Verfügung gestellt. Zudem haben wir 
folgende Prüfungsschwerpunkte gebildet: 
 

• Anlagevermögen im Umfeld der Hochstraße Nord (u.a. Grundstücke, Gebäude) 
• Klassifizierung von Grundstücken 

 
 
Im Folgenden werden Auszüge aus den Niederschriften der Sitzungen des Rech-
nungsprüfungsausschusses eingefügt. 
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2.1 Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 22.03.2017: 
 

TOP 1: Jahresabschluss 2017  
Benennung der Unterlagen – Aktiva – zur weiteren Verwendung einer Stichprobenauswahl in 
der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 24.05.2017.  
Prüfung Schritt 1 
 
Die Ausschussmitglieder haben die gewünschten Sachkonten aus der Bilanz – Aktiva – be-
nannt:  
 
 

 
 
 
 
2.2 Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 24.05.2017: 
 

TOP 3: Jahresabschluss 2017 
Benennung der Unterlagen – Passiva – zur weiteren Verwendung einer Stichprobenauswahl 
in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 23.08.2017  
Prüfung Schritt 1 
 
Die Ausschussmitglieder haben die gewünschten Sachkonten aus der Bilanz - Passiva - be-
nannt:  

Fraktion A Konto Bezeichnung
1.2.2 0223020 Kleingartenanlagen, Gartenland - Zugang
2.2.5 1513900 gegen Sonstige
1.1.2 0120020 Imm. Verm. Aus geleisteten Zuw. - Zugang
1.2.2 0299030 Sonstige unbebaute Grundstück - Abgang
1.2.8 0821420 Brand- und Katastrophenschutz
1.2.8 0829020 Sonst. Betriebs- und Geschäftsausst. - Zugang
1.2.10 0960320 Anlagen im Bau - 424 Sportstätten, Bäder - Zugang
2.2.1 1515900 gegen den sonstigen privaten Bereich
2.2.1 1535900 gegen den sonstigen privaten Bereich
2.2.1 1544300 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände
 1.2.2 0223020 Kleingartenanlagen, Gartenland - Zugang
1.2.3 0331120 Grundschulen - Zugang
1.2.8 0822420 Hardware u. EDV-techn. Ausst. - Zugang

LKR

Ergebnis TOP 1

Prüfung Schritt 1: Aktiva 2017

Stichproben der Ratsmitglieder vom 22.03.2017

CDU

SPD

Die Grünen 
im Rat
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TOP 4: Stichprobenauswahl zur Prüfung des Jahresabschlusses 2017 
– Aktiva – 
in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 24.05.2017  
Prüfung Schritt 2 
 
Die Ausschussmitglieder haben die gewünschten Stichproben aus den Sachkonten der - 
Aktiva – benannt. 
Der Bereich Revision wird beauftragt, bis zur nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungs-
Ausschusses die zur Prüfung erforderlichen rechtlichen Grundlagen zu ermitteln sowie die 
entsprechenden Unterlagen und Belege vorzulegen. 
Dies betrifft folgende Vorgänge: 
 

 
 
  

Fraktion P Konto Bezeichnung
2.2.1 2314220 vom Land (u.a.Inv.SZ., sow. für Invest.) - Zugang
2.2.1 2315920 vom sonstigen privaten Bereich - Zugang
3.1 2421100 für Beamte-Pensionsrückstellungen
4.11 3794003 Spenden Abgang

CDU 2.2.1 2311020 von verbundenen Unternehmen - Zugang
2.2.2 2326012 Ausbaubeitrag Süd - Zugang
3.4 2951000 für sonstige finanzielle Verpflichtungen
4.7 3113130 I-kr. verb. Un. Lz. > 5 J. €-W. (fe. Zins) Abg.

4.2.2 3271131 NWB Bank (var. Zins) 0600154459 Zugang
4.7 3511000 gegenüber verbundenen Unternehmen
3.4 2951000 für sonstige finanzielle Verpflichtungen

4.2.2 3251221 ISB Mainz 3 (fester Zins) Kto. 3700032885 Zugang
4.2.2 3251222 ISB Mainz 3 (fester Zins) Kto. 3700032885 Abgang
4.11 3790402 Beihilfevorschüsse 1 - Zugang
4.11 3790403 Beihilfevorschüsse 1 - Abgang

FDP

Ergebnis TOP 3

Prüfung Schritt 1: Jahresabschluss 2017 - Passiva

Stichproben der Ratsmitglieder vom 24.05.2017

SPD

Die Grünen 
im Rat

Fraktion Beg. Prüfer A Konto Buchungsdatum Belegnr. Beschreibung Betrag 
SPD
CDU

1-14206 1.2.10 0960320 31.01.2017 GEK0171395 Abbruch-/Rohbauarbeiten Sanierung Willersinnfreibad 84.368,05
1-14201 2.2.1 1515900 13.02.2017 GVR0423872 Rechnung VR4375990, Bauantrag 2014-16 80.204,68
1-14201 2.2.1 1515900 31.03.2017 BB2761658 33 - Landesoberkasse -474.006,25
1-14201 2.2.1 1544300 01.01.2017 GVR0421130 J.E. Erstattung Rente 1.268,26
1-14201 2.2.1 1544300 09.03.2017 BB2794945 49 - Rhein-Pfalz-Kreis Kreiskasse -375.000,00
1-14206 1.2.3 0331120 28.02.2017 GEK0173324 Honorarkosten Ernst-Reuter-Schule von Dipl.-Ing. 18.372,70
1-14203 1.2.8 0822420 28.02.2017 GEK0174697 Installation und Migration aktiver Netzkomponent 29.217,48

Die Grünen 
im Rat

kein Prüfungswunsch

FDP

Ergebnis TOP 4

Prüfung Schritt 2: Jahresabschluss 2017 - Aktiva 

Ermittlung der rechtlichen Grundlagen sowie der entsprechenden Unterlagen und Belege für die Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 23.08.2017

Stichproben der Ratsmitglieder vom 24.05.2017

kein Prüfungswunsch
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2.3 Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 23.08.2017: 
 

TOP 1 - Nicht öffentlicher Teil: Jahresabschluss 2017 
Benennung der Unterlagen – Ergebnisrechnung – zur weiteren Verwendung einer Stichpro-
benauswahl in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 15.11.2017  
Prüfung Schritt 1 
 
Die Ausschussmitglieder haben die gewünschten Sachkonten aus der Ergebnisrechnung 
benannt:  
 

 
 
 
 
TOP 2 – Nicht öffentlicher Teil: Stichprobenauswahl zur Prüfung des Jahresabschlus-
ses 2017 
– Passiva – 
in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses 15.11.2017  
Prüfung Schritt 2 
 
Die Ausschussmitglieder haben die gewünschten Stichproben aus den Sachkonten der Bi-
lanz - Passiva – benannt. 
Der Bereich Revision wird beauftragt, bis zur nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungs-
Ausschusses die zur Prüfung erforderlichen rechtlichen Grundlagen zu ermitteln sowie die 
entsprechenden Unterlagen und Belege vorzulegen. 
Dies betrifft folgende Vorgänge: 
 
 
 
 
 

Fraktion EH Konto Bezeichnung
29 4813600 ILV - Erstattungen Sport
13 5241000 Schülerbeförd.kosten, Fahrtkosten für Dritte
18 5632100 Bücher
02 4151000 Sonderposten aus Zuwendungen
03 4222500 von UH-Pfl. Inh. öTr mit eig. Kostenbet. Altfälle
05 4419107 Vermischre Einnahmen
11 5019000 Sonstige (u. a. ehrenamtt. Tätige der Feuerwehr)
16 5449000 Sonstige
02 4144600 von Sparkassen
11 5014000 Rats- und Ausschussmitglieder
14 5321000 gewerbl. Schutzrechte u. ä. Rechte, Lizenzen
17 5522100 Kosten der Unterkunft und Heizung an das Jobcenter
17 5571210 Personen § 2 ASYLBLG in Sammelunterkünften
22 5793200 Sonstige Kreditbeschaffungskosten
04 4330000 Schülerbeförderungentgelte
09 4622100 Mahnungs- und Vollstreckungsgebühren
13 5222100 Strom
13 5238600 Werkzeuge Hausmeister
18 5611000 Aufwendungen für Personaleinstellungen

FDP

Ergebnis TOP 1

Prüfung Schritt 1: Jahresabschluss 2017 - Ergebnisrechnung

Stichproben der Ratsmitglieder vom 23.08.2017

SPD

CDU

Die Grünen 
im Rat
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TOP 12 – Nicht öffentlicher Teil: Prüfung der Stichproben zum Jahresabschluss 2017 
– Aktiva –  
aus der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 22.03.2017 
Prüfung Schritt 3 
 
Feststellung der Prüfungsergebnisse durch die Ausschussmitglieder. 
  

Fraktion Beg. Prüfer P Konto Buchungsdatum Belegnr. Beschreibung Betrag 
SPD 1-14201 2.2.1 2314220 28.03.2017 GVR430622 Rechnung WBL vom 16.01.2017 -1.429,52
CDU 1-14201 2.2.1 2311020 23.01.2017 GVR420188 Ausbau der Schinkelstraße -37.990,11

1-14201 2.2.2 2326012 01.07.2017 S005937277 Ausbaubeitrag Süd 2017 -32.884,92
1-14206 3.4 2951000 31.03.2017 PK0521209 Auflösung Rückstellung JA 2016 LOB-Prämie 03-17 1.769.637,26
1-14203 4.7 3113130 31.03.2017 A853494 Sondertilgung Lukom Asylunterkünfte 218.576,23
1-14205 4.2.2 3271131 07.03.2017 ZE0156991 N.   Bank (var. Zins) 0600154459 Zugang -50.000.000,00
1-14203 4.7 3511000 30.06.2017 GWF_000305116 Theatermiete, 2. Quartal 2017 -200.000,00
1-14202 4.11 3790402 03.03.2017 A853384 VOR.BEIHILFE 044850 0691 -2.300,00
1-14202 4.11 3790403 05.04.2017 A854850 Vorschuss Beihilfe 270243/3673 1.300,00
1-14202 4.11 3790403 04.07.2017 A864525 Vorschuss Beihilfe 514680/501118 7.400,00

FDP

Stichproben der Ratsmitglieder vom 23.08.2017

Die Grünen 
im Rat

Ergebnis TOP 2

Prüfung Schritt 2: Jahresabschluss 2017 - Passiva 

Ermittlung der rechtlichen Grundlagen sowie der entsprechenden Unterlagen und Belege für die Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 15.11.2017
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

✁✂✄☎✆✝✞ ✠✡☎☛☞ ✌☎✆✍✎✏✑✂✒ ✓✔✕

✖✞✝✗✞✏✎✞✂✠✞ ✘☎✙✄✞☎✏✂ ✚✞✏ ✛✜✛✢✒ ✌☎✆✡ ✘✆✗✣

✁✍✎✞✂✤✞✏☛☞✞✂✒ ✛✜✛✢ ✛✛ ✥✢ ✥✛

✦✏✎✤✡✂✝✧✎✞☎✣✏✂✒ ★✩✪✥✫✪★✥✛✬

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanzposition A 1.2.3 – Bebaute Grundstücke und grundstücksglei-

che Rechte – Sachkonto 0331120 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

�✟✭✮✯✰✱✲✳✟✴✟✲✯

✵✶✳✮✷✴✸✶✹✴ �✟✭✮✯✰✱✲✳✟✴✟✺

✲✯ ✻✶✟ ✼✹✽✾✿✯❀✳✻✶❀✟✯✯

❁❂❃❄❅❆❄❂❅❇❈❉
❊✮❋●❍✲✯✴✲

■✶✹✴ ❊✮❋●❍✲✯✴✲ ✻✶✟

✼✹✽✾✿✯❀✳✻✶❀✟✯✯

❁❂❃❄❅❆❄❂❅❇❈❉

❏ ❇❄❂❄❑ ❑❆❈❄❂❃❆▲▼❃ ◆❖P

❅❑❑❇❇❂❅ ✵✹✿✯◗✳❋●✿✭✶✯

✺ ❘✿❀✮✯❀

❇❇❆❄❈❇❅▲❑❅ ◆❖P

❀✶✱✹✽✾✴✶✹ �✶✭✶❀❙ ✵◆❚❅❇❈❑❑❂❯ ✽✻✶✹ ❇❱❄❑❈❂▲❈❅ ◆❖P

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
(1) Die Stadt Ludwigshafen hat für die Bilanzierung der städtischen Vermögensgegen-
stände die in § 93 GemO i.V.m. §§ 33 ff GemHVO verankerten allgemeinen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung für Gemeinden zu beachten. Gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO1 
sind Vermögensgegenstände höchstens mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
und, soweit deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, vermindert um planmäßige Abschreibungen 
gemäß § 35 GemHVO anzusetzen. 
 
(2) Anschaffungskosten gem. § 34 Abs. 2 GemHVO sind Aufwendungen, die geleistet 
werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten 
Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden 
können. Sie setzen sich aus dem Anschaffungspreis, den Anschaffungsnebenkosten und 
den nachträglichen Anschaffungskosten zusammen.2 
 

                                                
1 § 34 GemHVO: Wertansätze der Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten 
2 Kommentar Bellefontaine/Deisenroth/Höhlein/Meiborg/Rößler, Kommunale Doppik Rheinland-Pfalz 
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(3) Herstellungskosten gem. § 34 Abs. 3 GemHVO sind Aufwendungen, die durch den 
Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines 
Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zu-
stand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen. Dazu gehören die Materialkos-
ten, die Fertigungskosten und die Sonderkosten der Fertigung. Bei der Berechnung der Her-
stellungskosten dürfen auch angemessene Teile der notwendigen Materialgemeinkosten, der  
 
notwendigen Fertigungsgemeinkosten und des Werteverzehrs des Anlagevermögens, soweit 
er durch die Fertigung veranlasst ist, eingerechnet werden. Diese dürfen nur insoweit be-
rücksichtigt werden, als sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen. 
 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Auf dem Sachkonto 03311200 werden die entstandenen Anschaffungskosten zu den städti-
schen Grundschulen gebucht. Nachfolgende Stichprobe mit der Belegnummer GEK0173324 
wurde nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss überprüft: 
 

 
 
Bei dem Beleg über 18.372,70 EUR handelt sich dabei um die seitens des Unternehmens G. 
Architekten GmbH erstellte Rechnung vom 02.03.20173 für die im Rahmen der Dachsanie-
rung des städtischen Grundschule E.-R. erbrachten Architektenleistungen.  
 
Gleichzeitig werden die Anschaffungskosten auf der Anlagennummer ANL0002924 „E.-R.-
Schule“ mit dem Betrag in Höhe von 18.372,70 EUR bilanziert: 
 

 
 
 
Die Dachsanierung wurde notwendig, nachdem die gesamte bituminöse Dachabdichtung 
extrem große Blasenbildungen, Schadstellen und Undichtigkeiten aufwies (vgl. Maßnah-
mengenehmigung vom 25.01.20416 im Bau- und Grundstücksausschuss).  
 
  

                                                
3 Anlage 1 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
  ohne Beanstandung    mit Beanstandung, 
 

• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 
  ohne Beanstandung    mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
✕✂✎✞☎✧☛☞☎✏✄✎ ✁✡✧✧☛☞✡✧✧✣✏✎✝✗✏✞✠✒

 
❲✞✂✂✎✂✏✧ ✝✞✂✑✣✣✞✂✒

✛✜✛✢★✥❳ ✛✜✛✢ ✛✜✛✢★

 
 
Anlagen: 1 Rechnung 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 01 
1-14 30 17/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anlage 1 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion: FDP 
Begleitende Prüferin bei 1-14: Frau Holzer 
Aktenzeichen: 1-14 11 04 01 
Sitzungstermin: 23.08.2017 
 

 
Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 
 

Prüfung der Bilanzposition A 1.2.8 – Betriebs-und Geschäftsausstattung –  

Sachkonto 0822420 

 
Zur Prüfung ausgewähltes Konto: 
 

❨❩❬❭❪❫❴❵❛❩❜❩❵❪

❝❞❛❭❡❜❢❞❣❜ ❨❩❬❭❪❫❴❵❛❩❜❩❵❪

❤❞❩ ✐❣❥❦❧❪♠❛❤❞♠❩❪❪

♥♦♣q♣rqs♣t✉✈
✇❭①②③❵❪❜❵

④❞❣❜ ✇❭①②③❵❪❜❵ ❤❞❩

✐❣❥❦❧❪♠❛❤❞♠❩❪❪

♥♦♣q♣rqs♣t✉✈

⑤ tqsq⑥ s♦qt✉✉q♣⑦⑦⑧⑨⑥ ⑩❶❷

♣⑥ss❸s♣

❹❭❣❺❢❭❣❞ ❧q ⑩❻❼❽❜❞①②❪q

⑤❧❛❛❜q❽ ❾❧♠❭❪♠

⑥tq♦t♣⑧t⑥ ⑩❶❷

♠❞❴❣❥❦❜❞❣ ❨❞❬❞♠❿ ❝⑩➀♣t✉❸⑦⑨✉⑧ s⑨qst✉⑧❸⑥ ⑩❶❷

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
Die Stadt Ludwigshafen ist verpflichtet, für die Bilanzierung der städtischen Betriebs- und 
Geschäftsausstattung die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden zu be-
achten (vgl. § 93 GemO i. V. m. §§ 33 ff. GemHVO). 
Gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO sind Vermögensgegenstände höchstens mit den Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten und, soweit deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, vermindert 
um planmäßige Abschreibungen entsprechend § 35 GemHVO anzusetzen. 
Anschaffungskosten sind nach § 34 Abs. 2 GemHVO die Aufwendungen, die geleistet wer-
den, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zu-
stand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden kön-
nen. Zu den Anschaffungskosten gehören der Anschaffungspreis, die Anschaffungsneben-
kosten sowie die nachträglichen Anschaffungskosten. Minderungen des Anschaffungsprei-
ses sind abzusetzen. 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Bei der Stichprobe mit der Belegnummer GEK0174697 handelt es sich um eine Rechnung 
vom Unternehmen B. in Höhe von 29.217,48 EUR für die Installation und Migration aktiver 
Netzkomponenten. 
 
Die Anlagenbuchhaltung hat den Beleg am 28.02.2017 als Anschaffungskosten auf die An-
lage mit der Anlagennummer ANL0077871 „C.-Komponenten“ gebucht: 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
  ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 
 

• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 
  ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren  Ver-
anlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
✕✂✎✞☎✧☛☞☎✏✄✎ ✁✡✧✧☛☞✡✧✧✣✏✎✝✗✏✞✠✒

 
❲✞✂✂✎✂✏✧ ✝✞✂✑✣✣✞✂✒

✛✜✛✢★✥★ ✛✜✛✢ ✛✜✛✢★

 
 
Anlagen: 1 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 01 
1-14 30 17/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss  
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Anlage 1: 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion: CDU 
Begleitende Prüferin bei 1-14: Frau Palm 
Aktenzeichen: 1-14 11 04 01 
Sitzungstermin: 23.08.2017 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanzposition A 1.2.10 – Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau – 

Sachkonto 0960320 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

❨❩❬❭❪❫❴❵❛❩❜❩❵❪

❝❞❛❭❡❜❢❞❣❜ ❨❩❬❭❪❫❴❵❛❩❜❩❵❪

❤❞❩ ✐❣❥❦❧❪♠❛❤❞♠❩❪❪

♥s⑨q♣rqs♣t✉✈
✇❭①②③❵❪❜❵

④❞❣❜ ✇❭①②③❵❪❜❵ ❤❞❩

✐❣❥❦❧❪♠❛❤❞♠❩❪❪

♥s⑨q♣rqs♣t✉✈

⑤ tqsqt♣ ✉q⑥t⑦q⑦⑦t⑧✉❸ ⑩❶❷

♣⑨⑦♣♦s♣ Anlagen im 

Bau - 424 Sportstätten, 

Bäder - Zugang ⑥⑦rqrst⑧t⑨ ⑩❶❷

♠❞❴❣❥❦❜❞❣ ❨❞❬❞♠❿ ❝⑩➀♣t✉t♦⑨r ❥❤❞❣ ⑥❸q♦⑦⑥⑧♣r ⑩❶❷

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
(1) Gemäß § 47 Abs. 1 GemHVO sind in der Bilanz das Anlagevermögen, das Umlauf-
vermögen, das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten 
und die Rechnungsabgrenzungsposten vollständig und getrennt voneinander auszuweisen. 
Die Posten der Aktivseite dürfen nicht mit den Posten der Passivseite verrechnet werden, 
soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist.  
 
(2) Nach § 47 Abs. 4 sind die geleisteten Anzahlungen und die Anlagen im Bau im Anla-
gevermögen auf der Aktivseite der Bilanz der Bilanzposition A 1.2.10 zuzuordnen. Dabei sind 
als Anlagen im Bau die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der noch nicht zum Bilanz-
stichtag fertiggestellten Anlagen zu buchen4. Es kann sich dabei um Gebäude, sonstige Bau-
ten, Maschinen, Transportanlagen und andere Anlagegüter handeln. Die entstehenden Kos-
ten werden vorübergehend unter der Kontenart 096 erfasst und gleichzeitig aktiviert. Ist die 
Anlage fertiggestellt, werden die auf der Anlage im Bau gebuchten Kosten auf das entspre-
chende Anlagekonto umgebucht und aktiviert (z. B. Gebäude). Dabei zeigt das betreffende 
Anlagenkonto die Anschaffungskosten des neuen Vermögensgegenstandes an. Ein Vermö-

                                                
4 Anlage 2 zur VV Gemeindehaushaltssystematik 
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gensgegenstand des Anlagevermögens ist dann fertiggestellt, wenn er zur bestimmungsge-
mäßen dauernden Nutzung eingesetzt werden kann, d. h. wenn er sich in einem betriebsbe-
reiten Zustand befindet5.  
 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Nachfolgende Stichprobe mit der Belegnummer GEK0171395 wurde nach Auswahl durch 
den Rechnungsprüfungsausschuss überprüft: 
 

 

Bei dem Beleg über 84.368,05 EUR handelt es sich um die von dem Unternehmen S. B. 
GmbH erstellte Rechnung vom 09.02.20176 für im Rahmen der Sanierung des städtischen 
W.-Bades erbrachten Abbruch- und Rohbauarbeiten. Anlage 1 enthält einen Auszug aus der 
Rechnung vom 09.02.2017. Die gesamte Rechnung kann im Rahmen der Sitzung eingese-
hen werden. 
 
 
Der Betrag wurde gleichzeitig auf der Anlage im Bau AIB-0000142 mit Anschaffungskosten 
in Höhe von 84.368,05 EUR aktiviert: 
 

 
 
Die gesamten Buchungsvorgänge der Anlage im Bau können im Rahmen der Sitzung einge-
sehen werden. 
 
 
Die umfangreiche Sanierung wurde/wird seitens des Bereiches 4-13 (Gebäudemanagement) 
in drei Bauabschnitten durchgeführt. Aufgrund dessen wurden nach Beendigung des ersten 
Bauabschnitts zum 16.05.2014 und entsprechend nach Beendigung des zweiten Bauab-
schnitts zum 31.12.2016 die jeweiligen Anschaffungskosten in Höhe von 3.162.306,76 EUR 
und 1.620.966,52 EUR auf die entsprechenden Anlagenkonten umgebucht. Die Kosten des 
dritten Bauabschnitts befinden sich noch auf der AIB-0000142 nachdem der dritte Bauab-
schnitt noch nicht beendet ist (siehe Artikel der Zeitung R. vom 07.04.2017): 
 

                                                
5 Anlage 2 zur VV Gemeindehaushaltssystematik 
6 Anlage 1 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
  ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 
 

• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 
  ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren  Ver-
anlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
✕✂✎✞☎✧☛☞☎✏✄✎ ✁✡✧✧☛☞✡✧✧✣✏✎✝✗✏✞✠✒

 
❲✞✂✂✎✂✏✧ ✝✞✂✑✣✣✞✂✒

✛✜✛✢★✥❳ ✛✜✛✢ ✛✜✛✢★

 
 
Anlagen: 1 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 01 
1-14 30 17/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss  
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Anlage 1: 
 
Auszüge aus der Rechnung vom 09.02.2017 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion: Die Grünen im Rat 
Begleitende Prüferin bei 1-14: Herr Vollmer 
Aktenzeichen: 1-14 11 04 02 
Sitzungstermin: 23.08.2017 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanz Aktiva 2.2.1 – öffentliche-rechtliche Forderungen, Transferleis-

tungen – Sachkonto 1515900 

 

⑤ ❝❞❛❭❡❜❢❞❣❜ ❨❩❬❭❪❫❴❵❛q ❤❞❩ ✐❣❥❽

❦❧❪♠❛❤❞♠❩❪❪

➁➂➃➄➂➅➄➆➂➃➇➈

✇❭①②③❵❪❜❵ trtr⑨♣♣ ④❞❣❜ ✇❭①②③❵❪❜❵ ❤❞❩ ✐❣❥❦❧❪♠❛❤❞❽

♠❩❪❪

➁➂➃➄➂➅➄➆➂➃➇➈

sqsqt t♦tq♣t♣q⑦⑥⑦⑧t♣ ⑩❶❷

➁➉➊➋➌ ➍➎➏➐➑➒➒➓➌➐➑➋➏➌➋➈

❝❞♠❞❪ ❺❞❪ ❛❵❪❛❜❩♠❞❪

❴❣❩➔❭❜❞❪ ❨❞❣❞❩①②

⑦q⑥⑥♣q⑦rt⑧⑥⑥ ⑩❶❷

♠❞❴❣❥❦❜❞ ❨❞❬❞♠❞❿

 
 

1.  Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Stadt Ludwigshafen hat für die Bilanzierung der städt. Forderungen und Verbind-
lichkeiten neben den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung für die Gemeinden (§§ 93 
GemO i.V.m. mit § 28 GemHVO) zu beachten. Forderungen sind nach dem Stichtagsprinzip 
dem Jahr zuzuordnen, in dem die Forderung entstanden ist. Die Forderungen sind grund-
sätzlich mit dem Nominalwert bewertet. 

(2) Ausgewiesen werden hier die Forderungen aus der Festsetzung von Steuern, Gebüh-
ren, Beiträgen und Transferleistungen, die in der Periode 2015 entstanden sind, aber noch 
nicht fällig bzw. noch nicht gezahlt wurden. Die Bilanzposition teilt sich wie folgt auf:  
 

• Gebührenforderungen   

• Beitragsforderungen  

• Steuerforderungen  
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• Transferleistungen  

• Sonstiges  

• Niedergeschlagene Forderungen 

 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 

 
 
 
2.1 Stichprobe zu Belegnr. GVR0423872 

Der Gebührenbescheid der Bauaufsichtsbehörde (Bereich 4-17) an die L. für Neu- und Um-
baumaßnahmen an der Hochschule Ludwigshafen i.H.v. ursprünglich 80.204,68 EUR muss-
te wegen eines Widerspruches des Zahlungspflichtigen gegen die Gebührenhöhe von 
Amtswegen überprüft werden. Dabei wurden Berechnungsfehler festgestellt, die durch eine 
Neuberechnung korrigiert wurden. Deswegen musste der ursprüngliche Gebührenbescheid 
storniert und durch einen neuen i.H.v. 68.711,18 EUR ersetzt worden. 
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35 
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Widerspruch gegen ursprünglichen Gebührenbescheid: 
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Gebührenneuberechnung:
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2.2 Stichprobe zu Belegnr. BB276658 

 

Zuweisung des Landes nach § 15 LFAG aus dem kommunalen Finanzausgleich für Schüler-
beförderungskosten 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
  ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 
 

• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 
  ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren  Ver-
anlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
✕✂✎✞☎✧☛☞☎✏✄✎ ✁✡✧✧☛☞✡✧✧✣✏✎✝✗✏✞✠✒

 
❲✞✂✂✎✂✏✧ ✝✞✂✑✣✣✞✂✒

✛✜✛✢★✥❳ ✛✜✛✢ ✛✜✛✢★

 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 01 
1-14 30 17/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
  



 

48 

 
 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion: Die Grünen im Rat 
Begleitende Prüferin bei 1-14: Herr Vollmer 
Aktenzeichen: 1-14 11 04 02 
Sitzungstermin: 23.08.2017 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 
Prüfung der Bilanz Aktiva 2.2.1 – öffentliche-rechtliche Forderungen, Transferleis-

tungen – Sachkonto 1544300 
Prüfungsschritt 3 

 
 
 

⑤ ❝❞❛❭❡❜❢❞❣❜ ❨❩❬❭❪❫❴❵❛q ❤❞❩ ✐❣❥❽

❦❧❪♠❛❤❞♠❩❪❪

➁➂➃➄➂➅➄➆➂➃➇➈

✇❭①②③❵❪❜❵ tr❸❸♦♣♣ ④❞❣❜ ✇❭①②③❵❪❜❵ ❤❞❩ ✐❣❥❦❧❪♠❛❽

❤❞♠❩❪❪

➁➂➃➄➂➅➄➆➂➃➇➈

sqsqt t♦tq♣t♣⑧⑦⑥⑦⑧t♦ ⑩❶❷

➁➉➊➋➌ ➍➎➏➐➑➒➒➓➌➐➑➋➏➌➋➈

❝❞♠❞❪ ❝❞❡❞❩❪❺❞❪ ❧❪❺ ❝❞❽

❡❞❩❪❺❞➔❞❣❤→❪❺❞

♦q♣s⑥q⑥♣✉⑧♦♣ ⑩❶❷

♠❞❴❣❥❦❜❞ ❨❞❬❞♠❞❿

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Stadt Ludwigshafen hat für die Bilanzierung der städt. Forderungen und Verbind-
lichkeiten neben den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung für die Gemeinden (§§ 93 
GemO i.V.m. mit § 28 GemHVO) zu beachten. Forderungen sind nach dem Stichtagsprinzip 
dem Jahr zuzuordnen, in dem die Forderung entstanden ist. Die Forderungen sind grund-
sätzlich mit dem Nominalwert bewertet. 

(2) Ausgewiesen werden hier die Forderungen aus der Festsetzung von Steuern, Gebüh-
ren, Beiträgen und Transferleistungen, die in der Periode 2015 entstanden sind, aber noch 
nicht fällig bzw. noch nicht gezahlt wurden. Die Bilanzposition teilt sich wie folgt auf:  
 

• Gebührenforderungen  
• Beitragsforderungen  
• Steuerforderungen  
• Transferleistungen  
• Sonstiges  
• Niedergeschlagene Forderungen bis 2008   
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 

 

 
 
 
2.1 Stichprobe zu Beleg BB2794945 
 
Es geht hier um eine vertragliche, prozentuale Kostenbeteiligung einer angeschlossenen 
Gebietskörperschaft für den Bau der neuen Integrierten Leitstelle der städt. Feuerwehr. Stel-
lungnahme des Bereiches 2-17 (s.a. Maßnahmebeschluss Stadtrat vom 10.09.2012): 
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54 

 
Nachweis der Verbuchung in nsk: 
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2.2 Stichprobe zu Beleg Nr. GVR0421130 
 
Nachholung einer versäumten Rentenanspruchsbeantragung i.R. eines Antrags auf 
Grundsicherung im Alter nach SGB XII. Der zuständige Rentenversicherungsträger hat den 
Erstattungsanspruch der Grundsicherungsbehörde anerkannt. 
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Stellungnahme des Bereiches 5-12: 
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60 

 

 

 

 

 
 
 
 
3. Prüfungsergebnis 
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3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
  ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 
 

• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 
  ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren  
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   

 
 
 

  

   
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14201  1-14  1-142 

 
 
Anlagen: 1 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 02 
1-14 30 17/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss  
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2.4 Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 15.11.2017: 
 
TOP 1 – Nicht öffentlicher Teil: Jahresabschluss 2017 
Benennung der Unterlagen – Finanzrechnung – zur weiteren Verwendung einer Stichpro-
benauswahl in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 07.02.2018  
Prüfung Schritt 1 
 
Die Ausschussmitglieder haben die gewünschten Sachkonten aus der Finanzrechnung be-
nannt: 
 

 
 
 
 
TOP 2 – Nicht öffentlicher Teil: Stichprobenauswahl zur Prüfung des Jahresabschlus-
ses 2017 
– Ergebnisrechnung – 
in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 07.02.2018  
Prüfung Schritt 2 
 
Die Ausschussmitglieder haben die gewünschten Stichproben aus den Sachkonten der - 
Ergebnisrechnung – benannt. 
Der Bereich Revision wird beauftragt, bis zur nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungs-
Ausschusses die zur Prüfung erforderlichen rechtlichen Grundlagen zu ermitteln sowie die 
entsprechenden Unterlagen und Belege vorzulegen. 
Dies betrifft folgende Vorgänge: 
 
 
 
 

Fraktion FH Konto Bezeichnung
05 6419125 Erstattung Unterhaltsreinigung, Dritte
13 7236102 Wartung Aufzüge
16 7636000 Öffentlichkeitsarbeit
19 6716000 vom sonstigen inländische Bereich
19 9796000 Einzahlung Erschließungsbeiträge
28 6825904 Einz. Ausbaubeitrag Oppau
28 6825913 Einz. Ausbaubeitrag Edigheim
28 6825914 Einz. Ausbaubeitrag Pfingstweide
09 6611200 Einz. aus Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden
09 6629500 Rückzahlungen nach Ausländergesetz
11 7062900 Sonstige
19 6796000 Einzahlung Erschließungsbeiträge
01 6035000 Zweitwohnungssteuer
04 6319000 Sonstige
05 6412106 Miete, Verwaltungsräume (für externe)
14 7441200 Finanzausgleichsumlage
39 7874600 an rechtsfähige Stiftungen
48 6945200 Euro Währung (variabler Zins)

Die Grünen
im Rat

Ergebnis TOP 1

Prüfung Schritt 1: Jahresabschluss 2017 - Finanzrechnung

Stichproben der Ratsmitglieder vom 15.11.2017

CDU

SPD
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TOP 7 – Nicht öffentlicher Teil: Prüfung der Stichproben zum Jahresabschluss 2017 
– Passiva – aus der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 23.08.2017 
Prüfung Schritt 3 
 
Feststellung der Prüfungsergebnisse durch die Ausschussmitglieder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fraktion Beg. Prüfer EH Konto Buchungsdatum Belegnr. Beschreibung Betrag 
1-14203 13 5241000 24.02.2017 GWF_000299372 SBK GS EKS u. IGS Gartenstadt 02/17 6.875,82 €               
1-14203 13 5241000 30.06.2017 GWF_000319639 SBK Schulbusse Edigheim 01-06/2017 5.152,05 €               
1-14203 13 5241000 31.05.2017 GWF_000308546 Fahrtkosten 05/17 Flüchtlingskurse 4.423,96 €               
1-14203 18 5632100 21.02.2017 GEK0171908 Kreisausbildung Teilnehmerheft von: CC Color Con 172,63 €                  
1-14203 18 5632100 10.04.2017 GWF_000304200 Deutscher Verein für öffentl. 39,00 €                    
1-14203 18 5632100 12.05.2017 GWF_000306508 Buch "Geflüchtet in Beratung…." 15,00 €                    
1-14208 29 4813600 31.03.2017 ILV 06154 516109 Kostenübern. Schwimmkurse f. Jug. Solomon A 51,00 €-                    
1-14205 5 4419109 10.02.2017 KASSEN_066919 02-17-17: Vermischte Einnahmen 551,80 €-                  
1-14206 11 5019000 19.06.2017 GWF_000309728 Aufwandsentschädigung FSW 850,05 €                  
1-14206 11 5019000 10.10.2017 GWF_000320593 fortge. Leistungen FF 288,78 €                  
1-14201 02 4144600 04.10.2017 GVR0457107 Rechnung VR4406357, von Sparkassen für das Jugendc 500,00 €-                  
1-14206 14 5321000 01.01.2017 AN090043 Nachholung Abschreibungen 1.510,30 €               
1-14201 17 5571210 07.03.2017 PROSOZ_0037282 Personen § 2 ASYLBLG in Sammelunterkünften 2.099,03 €               
1-14205 22 5793200 31.01.2017 A854507 Umb. GWF_000297478 Kst. 21210001 auf 91110001 1.922,22 €               

Stichproben der Ratsmitglieder vom 15.11.2017

Die Grünen im Rat

SPD

CDU

Ergebnis TOP 2

Prüfung Schritt 2: Jahresbschluss 2017 - Ergebnisrechnung

Ermittlung der rechtlichen Grundlagen sowie der begründenden  Unterlagen für die Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 07 02 2018
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

Anfrage durch Fraktion: CDU 
Begleitender Prüfer bei 1-14: Herr Vollmer 
Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 
Sitzungstermin: 15.11.2017 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 
 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanzposition P 2.2.1 - Sachkonto 2311020 

Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen - Zugang 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
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1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
1.1 Vorbemerkungen 
 
Erhaltene, zweckgebundene Zuwendungen von EU, Bund, Land oder Privat werden hier als 
Korrektur zum Anlagevermögen auf der Aktivseite der Bilanz dargestellt.  
Eine direkte Verrechnung (Abzug) beim Anlagegut ist nicht zulässig.  
Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt korrespondierend mit den Abschreibungen im An-
lagevermögen und bewirkt Erträge in der Ergebnisrechnung.  
Bei fehlender Zuordenbarkeit wurden entsprechend der gesetzlichen Regelung pauschale 
Sonderposten gebildet, die mit einem Pauschalsatz von 5% aufgelöst werden.7 
  

                                                
7 Vgl Bellefontaine/Deisenroth/Höhlein/Meiborg/Rößler, „Kommunale Doppik Rheinland-Pfalz“ (S.454) 
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1.2 Rechtsgrundlagen 
 
(1) Gemäß § 38 (2) GemHVO sind erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Her-
stellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens als Sonderposten auf der 
Passivseite auszuweisen. Die Auflösung der Sonderposten (Sopo) erfolgt ertragswirksam 
entsprechend der Abschreibungszeit des Vermögensgegenstandes. Ist eine Zuordnung der 
Zuwendungen nicht möglich, sind sie in einen gesonderten Sonderposten einzustellen. Die 
Auflösung erfolgt mit einem sachgerechten, gemeindebezogenen Prozentsatz. 
 
(2) Weitere Regelungen bezüglich der Sonderposten ergeben sich aus § 10 der Gemeindee-
röffnungsbilanz-Bewertungsverordnung (GemEBilBewVO): 
 
• Zuwendungen für Investitionen, einmalige Entgelte von Nutzungsberechtigten, unentgelt-

lich erbrachte Bürgerleistungen, Geld- oder Sachgeschenke, Grabnutzungsentgelte und 
ähnliche Entgelte, die in einen Sonderposten einzustellen sind, sind mit den ursprüngli-
chen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflö-
sungen anzusetzen (§ 10 Abs. 1GemEBilBewVO). 

 
• Das Verhältnis zwischen den Zuführungsbeträgen und den bis zum Bilanzstichtag vorzu-

nehmenden Auflösungen entspricht dem Verhältnis von Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten und den bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Abschreibungen der Vermö-
gensgegenstände, denen die Sonderposten sachlich zuzuordnen sind. Die Auflösung des 
Sonderpostens über die Dauer der Zweckbindung der den Sonderposten zugeführten Be-
träge ist nicht zulässig (§ 10 Abs. 2GemEBilBewVO). 

 
• Sofern die Höhe der Zuführungsbeträge nicht oder nicht mit einem vertretbaren Zeitauf-

wand zu ermitteln ist, ist diese sachgerecht zu schätzen (§ 10 Abs. 3 GemEBilBewVO). 

 
• Zuwendungen, die für die Anschaffung von Vermögensgegenständen gewährt wurden, 

sind den damit geförderten Vermögensgegenständen sachgerecht zuzuordnen. Sofern 
eine Zuordnung der Sonderposten nicht oder nicht mit einem vertretbaren Zeitaufwand 
möglich ist, sind diese Zuwendungen in einen gesonderten Sonderposten einzustellen. 
Der Auflösung dieses Sonderpostens ist ein sachgerecht ermittelter Prozentsatz oder ein 
pauschaler Prozentsatz von 5 v. H. zugrunde zu legen (§ 10 Abs. 4 GemEBilBewVO). 

 
• Pauschale Zuwendungen, die für eine Gruppe beweglicher Vermögensgegenstände ge-

währt wurden, können in einem Sonderposten ausgewiesen werden. Dieser kann in Höhe 
des durchschnittlichen Abschreibungssatzes der geförderten Vermögensgegenstände 
aufgelöst werden (§ 10 Abs. 5 GemEBilBewVO). 

 
• Zuwendungen für Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich nicht begrenzt ist, 

werden in einem gesonderten Sonderposten erfasst, der keiner Auflösung unterliegt. (§ 10 
Abs. 6 GemEBilBewVO). 
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• Die Absätze 1 bis 6 sind lediglich auf die Sonderposten anzuwenden, die auf Zahlungen, 
Sachleistungen oder Geschenken basieren, die vor dem 1. Januar 2000 erfolgt sind (§ 10 
Abs. 7 GemEBilBewVO). 

 
• Ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist in der Eröff-

nungsbilanz nicht zu bilden (§ 10 Abs. 8 GemEBilBewVO). 

2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 

 
 

 
3. Prüfungsergebnis 
 
Hier handelt es sich um die Kostenanforderung für eine durch die T. AG verursachte Baube-
hinderung bei einer Straßenbaumaßnahme, die trotz rechtzeitiger Anmeldung durch die 
Stadt entstanden ist. Im Rahmen einer Nachtragsprüfung wegen Baubehinderungskosten 
der Baufirma P & W für diese Baumaßnahme wurden die unnötigerweise entstandenen Vor-
haltekosten der Baufirma der T. AG in Rechnung gestellt und vereinnahmt, so dass der 
Schaden ausgeglichen ist. 
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3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren  
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14201  1-14  1-142 
 
 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 07 
1-14 30 17/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

Anfrage durch Fraktion: SPD 
Begleitender Prüfer bei 1-14: Herr Vollmer 
Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 
Sitzungstermin: 15.11.2017 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanzposition P 2.2.1 - Sachkonto 2314220 

✦✑✂✠✞☎↕✑✧✎✞✂ ✆✡✧ ➙✡➛✞✂✠✡✂✝✞✂ ➜✑✣ ➝✆✂✠ ✜ ➙✡✝✆✂✝

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
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1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
1.1 Vorbemerkungen 
 
Erhaltene, zweckgebundene Zuwendungen von EU, Bund, Land oder Privat werden hier als 
Korrektur zum Anlagevermögen auf der Aktivseite der Bilanz dargestellt.  
Eine direkte Verrechnung (Abzug) beim Anlagegut ist nicht zulässig.  
Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt korrespondierend mit den Abschreibungen im An-
lagevermögen und bewirkt Erträge in der Ergebnisrechnung.  
Bei fehlender Zuordenbarkeit wurden entsprechend der gesetzlichen Regelung pauschale 
Sonderposten gebildet, die und mit einem Pauschalsatz von 5% aufgelöst werden.8 
  

                                                
8 Vgl Bellefontaine/Deisenroth/Höhlein/Meiborg/Rößler, „Kommunale Doppik Rheinland-Pfalz“ (S.454) 
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1.2 Rechtsgrundlagen 
 
(1) Gemäß § 38 (2) GemHVO sind erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Her-
stellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens als Sonderposten auf der 
Passivseite auszuweisen. Die Auflösung der Sonderposten (Sopo) erfolgt ertragswirksam 
entsprechend der Abschreibungszeit des Vermögensgegenstandes. Ist eine Zuordnung der 
Zuwendungen nicht möglich, sind sie in einen gesonderten Sonderposten einzustellen. Die 
Auflösung erfolgt mit einem sachgerechten, gemeindebezogenen Prozentsatz. 
 
(2) Weitere Regelungen bezüglich der Sonderposten ergeben sich aus § 10 der Gemeindee-
röffnungsbilanz-Bewertungsverordnung (GemEBilBewVO): 
 
• Zuwendungen für Investitionen, einmalige Entgelte von Nutzungsberechtigten, unentgelt-

lich erbrachte Bürgerleistungen, Geld- oder Sachgeschenke, Grabnutzungsentgelte und 
ähnliche Entgelte, die in einen Sonderposten einzustellen sind, sind mit den ursprüngli-
chen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflö-
sungen anzusetzen (§ 10 Abs. 1GemEBilBewVO). 

 
• Das Verhältnis zwischen den Zuführungsbeträgen und den bis zum Bilanzstichtag vorzu-

nehmenden Auflösungen entspricht dem Verhältnis von Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten und den bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Abschreibungen der Vermö-
gensgegenstände, denen die Sonderposten sachlich zuzuordnen sind. Die Auflösung des 
Sonderpostens über die Dauer der Zweckbindung der den Sonderposten zugeführten Be-
träge ist nicht zulässig (§ 10 Abs. 2GemEBilBewVO). 

 
• Sofern die Höhe der Zuführungsbeträge nicht oder nicht mit einem vertretbaren Zeitauf-

wand zu ermitteln ist, ist diese sachgerecht zu schätzen (§ 10 Abs. 3 GemEBilBewVO). 

 
• Zuwendungen, die für die Anschaffung von Vermögensgegenständen gewährt wurden, 

sind den damit geförderten Vermögensgegenständen sachgerecht zuzuordnen. Sofern 
eine Zuordnung der Sonderposten nicht oder nicht mit einem vertretbaren Zeitaufwand 
möglich ist, sind diese Zuwendungen in einen gesonderten Sonderposten einzustellen. 
Der Auflösung dieses Sonderpostens ist ein sachgerecht ermittelter Prozentsatz oder ein 
pauschaler Prozentsatz von 5 v. H. zugrunde zu legen (§ 10 Abs. 4 GemEBilBewVO). 

 
• Pauschale Zuwendungen, die für eine Gruppe beweglicher Vermögensgegenstände ge-

währt wurden, können in einem Sonderposten ausgewiesen werden. Dieser kann in Höhe 
des durchschnittlichen Abschreibungssatzes der geförderten Vermögensgegenstände 
aufgelöst werden (§ 10 Abs. 5 GemEBilBewVO). 

 
• Zuwendungen für Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich nicht begrenzt ist, 

werden in einem gesonderten Sonderposten erfasst, der keiner Auflösung unterliegt. (§ 10 
Abs. 6 GemEBilBewVO). 
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• Die Absätze 1 bis 6 sind lediglich auf die Sonderposten anzuwenden, die auf Zahlungen, 
Sachleistungen oder Geschenken basieren, die vor dem 1. Januar 2000 erfolgt sind (§ 10 
Abs. 7 GemEBilBewVO). 

 
• Ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist in der Eröff-

nungsbilanz nicht zu bilden (§ 10 Abs. 8 GemEBilBewVO). 

2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
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3. Prüfungsergebnis 
 
Nach Auskunft des zuständigen Bereiches 4-14 (Tiefbau, Herr F.) handelt es sich um das 
Projekt Hochwasserschutz Parkstraße. Die angefallene Leistung für die Hochwasserbeschil-
derung des W. wurde in Höhe von 1.588,36 EUR mit Belegnr. 100316406 vom 16.01. 2017 
in Rechnung gestellt. Siehe Default PC/451206-17 im Workflow.  
Entsprechend der Baudurchführungsvereinbarung (SGD Süd - Stadt) überweist das Land 90 
% der angefallenen Kosten an die Stadt.  
 
Rechnung W. Belegnr. 100316406 vom 16.01. 2017 über 1.588,36 EUR  
90 % von 1.588,36 EUR = 1.429,52 EUR  
Erstattung SGD Süd 1.429,52 EUR entsprechend Baudurchführungsvereinbarung  
 
Bei der ausgewählten Buchung handelt es sich um die Erstattung der SGD Süd entspre-
chend der Baudurchführungsvereinbarung an die Stadt.  
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3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren  
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14201  1-14  1-142 
 
 
Anlagen: 6 

 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 07 
1-14 30 17/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Auszug: 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

Anfrage durch Fraktion: Die Grünen 
Begleitender Prüfer bei 1-14: Herr Vollmer 
Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 
Sitzungstermin: 15.11.2017 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanzposition P 2.2.2 – Sachkonto 2326012 

Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, Ausbaubeitrag Süd – Zugang 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
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1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
1.1 Vorbemerkungen 
 
Erhaltene, zweckgebundene Zuwendungen von EU, Bund, Land oder Privat werden hier als 
Korrektur zum Anlagevermögen auf der Aktivseite der Bilanz dargestellt.  
Eine direkte Verrechnung (Abzug) beim Anlagegut ist nicht zulässig.  
Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt korrespondierend mit den Abschreibungen im An-
lagevermögen und bewirkt Erträge in der Ergebnisrechnung.  
Bei fehlender Zuordenbarkeit wurden entsprechend der gesetzlichen Regelung pauschale 
Sonderposten gebildet, die mit einem Pauschalsatz von 5% aufgelöst werden.9 
  

                                                
9 Vgl Bellefontaine/Deisenroth/Höhlein/Meiborg/Rößler, „Kommunale Doppik Rheinland-Pfalz“ (S.454) 
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1.2 Rechtsgrundlagen 
 
(1) Gemäß § 38 (2) GemHVO sind erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Her-
stellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens als Sonderposten auf der 
Passivseite auszuweisen. Die Auflösung der Sonderposten (Sopo) erfolgt ertragswirksam 
entsprechend der Abschreibungszeit des Vermögensgegenstandes. Ist eine Zuordnung der 
Zuwendungen nicht möglich, sind sie in einen gesonderten Sonderposten einzustellen. Die 
Auflösung erfolgt mit einem sachgerechten, gemeindebezogenen Prozentsatz. 
 
(2) Weitere Regelungen bezüglich der Sonderposten ergeben sich aus § 10 der Gemeindee-
röffnungsbilanz-Bewertungsverordnung (GemEBilBewVO): 
 
• Zuwendungen für Investitionen, einmalige Entgelte von Nutzungsberechtigten, unentgelt-

lich erbrachte Bürgerleistungen, Geld- oder Sachgeschenke, Grabnutzungsentgelte und 
ähnliche Entgelte, die in einen Sonderposten einzustellen sind, sind mit den ursprüngli-
chen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflö-
sungen anzusetzen (§ 10 Abs. 1GemEBilBewVO). 

 
• Das Verhältnis zwischen den Zuführungsbeträgen und den bis zum Bilanzstichtag vorzu-

nehmenden Auflösungen entspricht dem Verhältnis von Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten und den bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Abschreibungen der Vermö-
gensgegenstände, denen die Sonderposten sachlich zuzuordnen sind. Die Auflösung des 
Sonderpostens über die Dauer der Zweckbindung der den Sonderposten zugeführten Be-
träge ist nicht zulässig (§ 10 Abs. 2GemEBilBewVO). 

 
• Sofern die Höhe der Zuführungsbeträge nicht oder nicht mit einem vertretbaren Zeitauf-

wand zu ermitteln ist, ist diese sachgerecht zu schätzen (§ 10 Abs. 3 GemEBilBewVO). 

 
• Zuwendungen, die für die Anschaffung von Vermögensgegenständen gewährt wurden, 

sind den damit geförderten Vermögensgegenständen sachgerecht zuzuordnen. Sofern 
eine Zuordnung der Sonderposten nicht oder nicht mit einem vertretbaren Zeitaufwand 
möglich ist, sind diese Zuwendungen in einen gesonderten Sonderposten einzustellen. 
Der Auflösung dieses Sonderpostens ist ein sachgerecht ermittelter Prozentsatz oder ein 
pauschaler Prozentsatz von 5 v. H. zugrunde zu legen (§ 10 Abs. 4 GemEBilBewVO). 

 
• Pauschale Zuwendungen, die für eine Gruppe beweglicher Vermögensgegenstände ge-

währt wurden, können in einem Sonderposten ausgewiesen werden. Dieser kann in Höhe 
des durchschnittlichen Abschreibungssatzes der geförderten Vermögensgegenstände 
aufgelöst werden (§ 10 Abs. 5 GemEBilBewVO). 

 
• Zuwendungen für Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich nicht begrenzt ist, 

werden in einem gesonderten Sonderposten erfasst, der keiner Auflösung unterliegt. (§ 10 
Abs. 6 GemEBilBewVO). 
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• Die Absätze 1 bis 6 sind lediglich auf die Sonderposten anzuwenden, die auf Zahlungen, 
Sachleistungen oder Geschenken basieren, die vor dem 1. Januar 2000 erfolgt sind (§ 10 
Abs. 7 GemEBilBewVO). 

 
• Ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist in der Eröff-

nungsbilanz nicht zu bilden (§ 10 Abs. 8 GemEBilBewVO). 

In der Bipo sind Straßenausbaubeiträge in Höhe des verbauten Anteils in die Sonderpos-
ten Erschließungsbeiträge und Ausgleichsbeiträge der Stadtsanierung (siehe Bilanzposi-
tion 2.2.3 Anzahlungen Sonderposten) gebucht.  
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 

 
 
3. Prüfungsergebnis 
 
Nach Auskunft der Steuerabteilung (2-112) handelt es sich um einen wiederkehrenden Stra-
ßenausbaubeitrag der einmal mit Feststellungsbescheid des Fachbereiches (4-14) festge-
setzt und an die Steuerverwaltung als Grundlage für den daraus zu erstellenden Steuerbe-
scheid weitergegeben wird. 
Vorliegend ist der Grundlagenbescheid aus den Anfangsjahren (1990 ff) und den Folgejah-
ren, die jeweils ins neue Jahr übertragen wurden. 
 
nsk-Auszug: 
 

 
 
Die zum 01.07.2017 fälligen Ausbaubeiträge sind jährliche Sollstellungen, die auf der Grund-
lage des Veranlagungsjahres 1996 (siehe Beginndatum) ermittelt wurden. 
 

 
 

 
Berichtigter Feststellungsbescheid vom 20.07.1994 über die 182 694 qm (letzter ergangener Feststel-
lungsbescheid) der für den Steuerbescheid maßgebend ist: 
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3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren  
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14201  1-14  1-142 
 
 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 07 
1-14 30 17/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

Anfrage durch Fraktion:  Die Grünen im Rat 
Begleitende Prüferin bei 1-14:  Frau Palm 
Aktenzeichen:    1-14 11 04 06 
Sitzungstermin:    15.11.2017 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanzposition P 3.4 – Sonstige Rückstellungen – Sachkonto 2951000 

sonstige finanzielle Verpflichtungen  

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
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*Der Wert der Bilanzposition bei Prüfungsbeginn in Höhe von 2.269.637,26 Euro ist identisch 
mit der Buchung auf dem Sachkonto 2951000, nachdem zum Zeitpunkt des Prüfungsbeginns 
noch nicht alle Buchungen auf der Bilanzposition vollzogen wurden. 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat für die Bilanzierung von Rückstellungen neben den allgemeinen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden (§ 93 GemO i.V.m. §§ 33 ff 
GemHVO) insbesondere § 36 GemHVO zu beachten. 
 
Gemäß § 36 Abs. 1 Nr. 10 und Abs. 2 Satz 1 GemHVO sind sonstige Verpflichtungen, die 
vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden und dem Grunde oder der Höhe 
nach noch nicht bekannt sind, mit dem Betrag der voraussichtlichen Inanspruchnahme der 
Gemeinde als Rückstellung anzusetzen.  
 
Dazu zählt auch die zu bildende Rückstellung für das an die Beschäftigten gem. § 18 Tarif-
vertrag für den öffentlichen Dienst – TVöD – auszuzahlende Leistungsentgelt. Durch die im 
September 2005 erfolgte Tarifreform im öffentlichen Dienst, mit Ablösung des Bundesange-
stelltentarifvertrages durch den TVöD als geltendes Recht, wurde die leistungsorientierte 
Bezahlung (LOB) in den öffentlichen Dienst eingeführt. Sie soll dazu beitragen, die öffentli-
chen Dienstleistungen zu verbessern (§18 Abs. 1 TVöD) und zugleich Motivation, Eigenver-
antwortung und Führungskompetenz der Beschäftigten stärken. Gemäß § 18 Abs. 6 Satz 1 
TVöD ist das jeweilige System der LOB innerbetrieblich zu vereinbaren. Dem sind die Stadt 
Ludwigshafen und der Personalrat mit den Abschlüssen der einvernehmlichen Dienstverein-
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barungen – DV – vom 04.11.2008 sowie 29.09.2012 nachgekommen. Zum 01.01.2016 er-
folgte auf der Grundlage des § 18 TVöD eine Neufassung der DV10 zur LOB. Die Neufassung 
gilt für den Bewertungszeitraum ab 2016 und kam damit erstmals im Rahmen der Bewer-
tungsgespräche 2017 zur Anwendung.  
 
Gleichsam hat die Stadtverwaltung Ludwigshafen die genannten Bewertungsrichtlinien für 
die Ermittlung von Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen übernommen. 
 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgender Beleg wurde nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss unter Hin-
zunahme der Liste aus dem Programm S. H. mit der geschätzten Summe der ausgezahlten 
Beträge überprüft: 
 

 
 
Grundlage für die Berechnung der LOB 2016 war die systematische Leistungsbewertung und 
ein durchgeführtes Mitarbeitergespräch nach Ziffer 3 der DV vom 06.01.2016.11 Demnach ist 
die systematische Leistungsbewertung, die auf einem betrieblich vereinbarten System beru-
hende Feststellung der erbrachten Leistung nach möglichst messbaren oder anderweitig 
objektivierbaren Kriterien oder durch aufgabenbezogene Bewertung. Die Bewertungsmerk-
male sollen gleichgewichtig sowohl die fachliche Leistung als auch die Arbeitsweise der/des 
Beschäftigten erfassen. Die Bewertungskriterien sind Arbeitsmenge (orientiert an der zur 
Verfügung stehenden Zeit), Arbeitsqualität und Arbeitsverhalten. Nach Ende des Bewer-
tungszeitraumes beurteilt die zuständige Führungskraft im Rahmen eines Mitarbeitergesprä-
ches die Leistung des/der Beschäftigten, die für die Auszahlung des Leistungsentgeltes 
maßgeblich ist (zurückblickend). Der Bewertungszeitraum (Ziffer 2 der DV) betrug zwölf Mo-
nate, begann am 1. Januar 2016 und endete am 31. Dezember 2016. Das zu zahlende Leis-
tungsentgelt berechnet sich wie folgt: Unter Berücksichtigung der Leistungspunkte aus der 
Beurteilung, dem individuellen Entgelt der Stufe 2 und einer Jahresvollzeitäquivalente12 wird 
eine Punktezahl je Mitarbeiter ermittelt. Nach Addition aller individuell ermittelten Punktzah-
len pro Mitarbeiter/in eines Bereiches, wird diese errechnete Gesamtpunktzahl durch das 
Bereichsbudget dividiert, so dass man einen Punktwert je Punktzahl des/r Mitarbeiters/in 
erhält. Die Multiplikation dieses Punktwertes mit der individuell ermittelten Punktzahl ergibt 
den Betrag der LOB (Ausführungen des zuständigen Mitarbeiters Herr M. (1-123) per Email 
vom 13.09.2017). Zu den einzeln berechneten Beträgen werden 19,425% an Sozialversiche-
rungsbeiträgen (Arbeitgeber) und 7,75% an Beiträgen zu den Versorgungskassen (Arbeitge-

                                                
10 Anlage 1 
11 siehe Anlage 1 
12 dabei ermittelt 1-12, ob für jeden einzelnen Tag des Bewertungszeitraums ein Anspruch auf Entgelt 

bestand.  
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ber) addiert, siehe unten, so dass der Gesamtaufwand bestimmt werden kann, bis hin zu 
einer Gesamtsumme in Höhe von 1.769.637,44 EUR: 
 

 
: 

 
 
Dabei wird mit bis zu sieben Stellen hinter dem Komma gerechnet: 

 
 
Die gesamte Liste kann im Rahmen der Sitzung eingesehen werden. 
 
Nachdem die Auszahlung der Leistungsprämie in der Regel eine einmalige Zahlung ist (vgl. 
§ 18 Abs. 4 TVöD), erfolgt sie im März des nachfolgenden Kalenderjahres (Ziffer 4 der DV 
vom 06.01.2016), hier am 31.03.2017. 
 
Da das Ergebnis der einzelnen Leistungsbewertungen und dadurch, der an die Beschäftigten 
auszuzahlende Betrag (LOB), erst nach Ablauf des Bewertungszeitraumes ermittelt werden 
konnte, wurde zum 31.12.2016 für das Jahr 2016 seitens des zuständigen Sachbearbeiters 
Herr T. (2-114) eine Rückstellung gebildet, die im Jahr 2017 in Höhe des ermittelten Betra-
ges von 1.769.637,26 EUR aufgelöst wurde; siehe unten: 
 

 

 

 
 
Die Differenz in Höhe von 0,18 EUR zu der seitens 1-123 errechneten LOB, erklärt 2-114 mit 
Rundungsdifferenzen durch die vielfach durchzuführenden prozentualen/anteiligen Multipli-
kationen im Rahmen der Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge (Email vom 
13.09.2017). Ausgehend von den einzelnen Beträgen (siehe oben ) in der Summe von 
1.391.497,89 EUR berechnete 2-114 n. a. Ergebnisse:  
 

Sachkonto Bezeichnung Betrag in EUR 2-114 Betrag in EUR 1-123 Differenz 
5022200 Leistungszulagen 1.391.497,89 1.391.497,89 0,00 
5042000 Sozialversicherungsbeiträge 270.298,29 270.298,47 0,18 
5032000 Beiträge Versorgungskasse 107.841,08 107.841,09 0,01 
 Summe 1.769.637,26 1.769.637,44 0,18 

 
Die entsprechenden Listen zu den o. .g. Sachkonten können im Rahmen der Sitzung einge-
sehen werden.  
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren  
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14206  1-14 i.V.   1-142 i.V. 
 
 
Anlagen 01 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 06 
1-14 30 17/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anlage 1: 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

Anfrage durch Fraktion: Die Grünen 
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14: Herr Klein 
Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 
Sitzungstermin: 15.11.2017 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanzposition P 4.02.2– Verbindlichkeiten für Kreditaufnahmen für  

Liquiditätssicherung – Sachkonto 3271131 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

✐ ❝❞❛❭❡❜❢❞❣❜ ✐ ❸q♣sqs ❤❞❩
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♠❞❴❣❥❦❜❞ ❨❞❬❞♠❿ ❾⑩♣tr⑦⑨⑨t ❫❧ r♣q♣♣♣q♣♣♣⑧♣♣ ⑩❧❣❵

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 

(1) Verbindlichkeiten sind nach § 34 Abs.6 GemHVO grundsätzlich mit ihrem 
Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Liegt der Rückzahlungsbetrag über dem Ausga-
bebetrag (Unterschiedsbetrag), ist die Verbindlichkeit ebenfalls mit dem Rückzah-
lungsbetrag zu passivieren.  
 
(2) Der Unterschiedsbetrag ist als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu akti-
vieren und über die Laufzeit linear abzuschreiben, sofern er eine Laufzeit- und ka-
pitalabhängige Überlassungsvergütung darstellt oder mit ihm einmaliger Verwal-
tungsaufwand der Gläubigerin oder des Gläubigers abgegolten wird. 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
 
 
 
 
Bei dem Beleg mit der Nummer ZE0156991 handelt es sich um die Aufnahme eines Darle-
hens (Kassenkredit) zur Sicherung der Liquidität der Stadt Ludwigshafen bei der N. Bank i. 
H. v. 50.000.000,00 Euro (siehe Anhang). 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 07 
1-14 30 17/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss  
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Anhang: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

108 

 
 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

Anfrage durch Fraktion: Die Grünen 
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14: Frau Schultheiß-Neubauer 
Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 
Sitzungstermin: 15.11.2017 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 
 

Prüfung der Bilanzposition P 4.07 - Sachkonto 3113130 

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (Laufzeit 5 Jahre und mehr) - Abgang 

 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

✐ ❝❞❛❭❡❜❢❞❣❜ ✐ ❸q♣✉ ❤❞❩ ✐❣❥❽

❦❧❪♠❛❤❞♠❩❪❪ ♥t❸q♣⑨qs♣t✉✈

✇❭①②③❵❪❜❵ ④❞❣❜ ✇❭①②③❵❪❜❵ ❤❞❩

✐❣❥❦❧❪♠❛❤❞♠❩❪❪

♥t❸q♣⑨qs♣t✉✈

❸q♣✉ rqr♦⑨qs❸❸⑧❸❸ ⑩❧❣❵ ♦tt♦t♦♣

❼❞❣❤❩❪❺❬❩①②③❞❩❜❞❪ ❭❧❛

➀❣❞❺❩❜❭❧❦❪❭②❡❞❪ ❦❥❣

➦❪➔❞❛❜❩❜❩❵❪❞❪ ♥➡❭❧❦❫❞❩❜ r

➧❭②❣❞ ❧❪❺ ❡❞②❣✈ ❽ ⑤❤♠❭❪♠

⑨tsq♦t♦⑧✉✉➨

♠❞❴❣❥❦❜❞ ❨❞❬❞♠❞❿

➃q ➩➫➭➯➲➳➲ ➵ ➸➉➋➺➌➐➻➓➼➏➑➋➏ ➽➄ ➩➾➚➼➑➋➻➌➐➪➶➋➹➻➌➘ ➆➃➫➄➭➇➅➘➆➯ ➴

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
1.1 Die Stadt Ludwigshafen hat für die Bilanzierung der städt. Forderungen und Verbind-

lichkeiten neben den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung für die Gemeinden 
(§§ 93 Gemo i.V.m. mit § 33 GemHVO) insbesondere auch die §§ 4 ff. KomDoppikLG 
zu beachten. 
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1.2 Nach § 47 Abs. 5 GemHVO sind Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unter-
nehmen unter 4.7 in der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Verbindlichkeiten sind 
gem. § 34 Abs. 6 GemHVO und analog § 13 GemEBilBewVO grundsätzlich mit ihrem 
Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Liegt der Rückzahlungsbetrag über dem Ausgabebe-
trag (Unterschiedsbetrag), ist die Verbindlichkeit mit dem Rückzahlungsbetrag zu pas-
sivieren. Der Unterschiedsbetrag ist als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu akti-
vieren und über die Laufzeit linear abzuschreiben, sofern er eine laufzeit- und kapital-
abhängige Überlassungsvergütung darstellt oder mit ihm einmaliger Verwaltungsauf-
wand der Gläubigerin oder des Gläubigers abgegolten wird. 

 

 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Zur Prüfung ausgewählt wurde folgende Buchung: 
 

 
Bei der H. Bank in München wurde 1993 ein kommunalverbürgtes Darlehen der L. in Höhe 
von ursprünglich 1.022.583,76 € für die Asylunterkünfte Frigenstraße und Wollstraße 149 
aufgenommen. 
Mit Vertrag vom 15.03. bzw. 23.03.2007 wurde eine Ergänzung zum Darlehensvertrag 
(Konditionsanpassungsvereinbarung) getroffen. Das Darlehen wurde zum 02.08.2017 noch 
mit 531.601,07 € geschuldet. 
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Vereinbart wurde ein Zinssatz in Höhe von 4,14 %, zahlbar erstmals ab 01.09.2007 in 197 
gleichen Monatsraten zu je 2.698,49 €. Die Konditionen wurden bis 31.03.2017 
festgeschrieben.   
Zu diesem Zeitpunkt bestand noch eine Restschuld in Höhe von 218.576,23 €. 
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Das Darlehen wurde zum 31.03.2017 in Höhe von 218.576,23 € getilgt. 

Die Unterlagen können während der Sitzung eingesehen werden.   
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14203  1-14 i.V.  1-142 i.V. 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 10 
1-14 30 17/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

Anfrage durch Fraktion: Die Grünen 
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14: Frau Schultheiß-Neubauer 
Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 
Sitzungstermin: 15.11.2017 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

 
Prüfung der Bilanz P 4.07, Sachkonto 3511000 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen 

 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

✐ ❝❞❛❭❡❜❢❞❣❜ ✐ ❸q♣✉ ❤❞❩ ✐❣❥❽

❦❧❪♠❛❤❞♠❩❪❪ ♥♣sqt♣qs♣t✉✈

✇❭①②③❵❪❜❵ ④❞❣❜ ✇❭①②③❵❪❜❵ ❤❞❩

✐❣❥❦❧❪♠❛❤❞♠❩❪❪

♥♣sqt♣qs♣t✉✈

❸q♣✉ rq❸❸⑨q⑥⑦⑥⑧r⑨ ⑩❧❣❵ ♦rtt♣♣♣♣

❼❞❣❤❩❪❺❬❩①②③❞❩❜❞❪ ❭❧❛

➡❩❞❦❞❣❧❪♠❞❪ ❧❪❺ ➡❞❩❛❜❧❪❽

♠❞❪

❽⑦♦♣q⑦⑥♣⑧⑥⑦ ➨

geprüfte Belege:  
1. GWF_000305116, Theatermiete, 2. Quartal 2017, -200.000,00 € 

 
 
 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
1.1 Die Stadt Ludwigshafen hat für die Bilanzierung der städt. Forderungen und Verbind-

lichkeiten neben den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung für die Gemeinden 
(§§ 93 Gemo i.V.m. mit § 33 GemHVO) insbesondere auch die §§ 4 ff. KomDoppikLG 
zu beachten. 
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1.2 Nach § 47 Abs. 5 GemHVO sind Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unter-
nehmen unter 4.7 in der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Verbindlichkeiten sind 
gem. § 34 Abs. 6 GemHVO und analog § 13 GemEBilBewVO grundsätzlich mit ihrem 
Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Liegt der Rückzahlungsbetrag über dem Ausgabebe-
trag (Unterschiedsbetrag), ist die Verbindlichkeit mit dem Rückzahlungsbetrag zu pas-
sivieren. Der Unterschiedsbetrag ist als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu akti-
vieren und über die Laufzeit linear abzuschreiben, sofern er eine laufzeit- und kapital-
abhängige Überlassungsvergütung darstellt oder mit ihm einmaliger Verwaltungsauf-
wand der Gläubigerin oder des Gläubigers abgegolten wird. 

 

 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Zur Prüfung ausgewählt wurde folgende Buchung: 
 

 
Bei der Buchung handelt es sich um die Rechnung der L. an das Theater im Pfalzbau für die 
Mietzahlung im 2. Quartal 2017, Abschlagszahlung in Höhe von 200.000 €. 
Grundlage ist eine Vereinbarung vom 17.09.2009 zwischen der Stadt und der L. in der eine 
jährliche Theatermiete von 798.850 € vereinbart wurde. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14203  1-14 i.V.  1-142 i.V. 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 10 
1-14 30 17/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: FDP 
Begleitende Prüferin bei 1-14: Frau Schultheiß-Neubauer 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 
Sitzungstermin: 15.11.2017 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Bilanzposition P 4.11 – Sonstige Verbindlichkeiten –  

Sachkonto 3790402 - Beihilfevorschüsse 1  

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

❨❩❬❭❪❫❴❵❛❩❜❩❵❪

❝❞❛❭❡❜❢❞❣❜ ❨❩❬❭❪❫❴❵❛❩❜❩❵❪

❤❞❩ ✐❣❥❦❧❪♠❛❤❞♠❩❪❪

♥t✉qt♣qs♣t✉✈

✇❭①②③❵❪❜❵

④❞❣❜ ✇❭①②③❵❪❜❵ ❤❞❩

✐❣❥❦❧❪♠❛❤❞♠❩❪❪

♥t✉qt♣qs♣t✉✈

✐ ❸qtt ⑦♦sq✉♦♦⑧⑦⑨ ⑩❧❣❵

♦✉⑨ ♣s❸♣s

❨❞❩②❩❬❦❞➔❵❣❛①②❥❛❛❞ t

❾❧♠❭❪♠

❽❸♦sq♦⑥⑦⑧♣✉ ⑩❧❣❵

♠❞❴❣❥❦❜❞ ❨❞❬❞♠❞❿ ⑤ ⑥r♦♦⑥❸⑧ ❼❵❣❛①②❧❛❛ ❨❞❩②❩❬❦❞ ♣❸❸⑥r♣ ♣⑦⑨t⑧ ❽ sq♦♣♣⑧♣♣ ➨

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Grundsätzlich sind Verbindlichkeiten gemäß § 34 Abs. 6 GemHVO mit ihrem Rückzah-
lungsbetrag anzusetzen. Als „Sonstige Verbindlichkeiten“ sind alle Verbindlichkeiten auszu-
weisen, die keinem anderen Verbindlichkeitsposten zuzuordnen sind.  
 

(2) Nach § 45 Beamtenstatusgesetz hat der Dienstherr im Rahmen des Dienst- und Treue-
verhältnisses für das Wohl der Beamtinnen und Beamten und ihren Familien, auch für die 
Zeit nach Beendigung des Beamtenverhältnisses, zu sorgen. Diese Fürsorgepflicht des 
Dienstherrn wird durch § 66 Landesbeamtengesetz (LBG) vom 20. Oktober 2010 (GVBl. S. 
319) konkretisiert. 
Hiernach richtet sich die Gewährung von Beihilfen zu den Aufwendungen 
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• in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen, 
• für Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge und zur Früherkennung von Krankheiten, 
• bei dauernder Pflegebedürftigkeit sowie 
• in Fällen einer Empfängnisregelung, eines nicht rechtswidrigen Schwangerschaftsab-

bruchs und einer nicht rechtswidriger Sterilisation 

nach den Grundsätzen, die das für das finanzielle öffentliche Dienstrecht zuständige Ministe-
rium im Einvernehmen mit dem für das allgemeine öffentliche Dienstrecht zuständige Minis-
terium durch Rechtsverordnung bestimmt. Diese Rechtsverordnung ist die Beihilfenverord-
nung (BVO) vom 22. Juni 2011 (GVBl. S. 199). 

Die §§ 3 und 4 Beihilfeverordnung RLP regeln den beihilfeberechtigten Personenkreis (s. 
Anlage). 

Mit Verwaltungsanordnung Nr. 1 vom 02.01.2017 „Beihilfe“  (s. Anlage) wurde verwaltungsin-
tern geregelt, dass die Auszahlungen von Beihilfen nach der Beihilfenverordnung Rheinland-
Pfalz grundsätzlich mit den Gehaltszahlungen erfolgen. Nach § 63 BVO RLP kann die Fest-
setzungsstelle auf eine zu erwartende Beihilfe angemessene Abschlagszahlungen leisten.  
Für die Zahlung von Abschlägen muss eine zu erwartende Beihilfe folgende Beträge errei-
chen: 
Für Beamtinnen und Beamte, vergleichbare Beschäftigte und Versorgungsempfängerinnen 
und -empfänger 
  

✛✪ ✏✣ ✤➛✞✏✎✞✂ ➷✏✂✧✎✏✞✝✧✆✣✎ ➬✥✥➮✥✥ ➱

★✪ ✏✣ ✠☎✏✎✎✞✂ ➷✏✂✧✎✏✞✝✧✆✣✎ ✛✪➬✥✥➮✥✥ ➱

✩✪ ✃✣ ➜✏✞☎✎✞✂ ➷✏✂✧✎✏✞✝✧✆✣✎ ★✪➬✥✥➮✥✥ ➱

 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 

2.1.  
 

 
 

 
 
Der Versorgungsempfänger (Pers. Nr. 691) hat gem. § 66 Abs. 1 Nr. 2 Landesbeamtenge-
setz RLP i. V. m. § 57 Abs. 1 Nr. 2 Beihilfeverordnung RLP einen Beihilfeanspruch in Höhe 
von 70 %. Er hat mit seinem Beihilfeantrag Rechnungen in Höhe von 3.206,18 € vorgelegt. 
Bei Beleg Nr. 7 handelt es sich um eine Rechnung für eine häusliche Pflegehilfe (Pflege-
dienst) in Höhe von EUR 1.097,73 für 01/2017. Der Antragsteller ist als Pflegebedürftiger in 
Pflegegrad 4 eingestuft. Somit können pro Monat bis zu 1.612,00 EUR anerkannt werden. 
Wird dieser Betrag nicht ausgeschöpft so ist anteilig Pflegegeld ( EUR 728,00 pro Monat) zu 
gewähren. EUR 1.097,73 entsprechen 68,10% von EUR 1.612,00. Somit ist der nicht ausge-
schöpfte Anteil von 31,90 % als Pflegegeld auszuzahlen. Für 01/2017 wurde somit ein Pfle-
gegeld in Höhe von EUR 232,23 festgesetzt und zu 70 % erstattet. 
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Die Beihilfestelle hat unter Berücksichtigung des anteiligen Pflegegeldes die beihilfefähigen 
Aufwendungen auf 3.391,49 € festgesetzt und eine Beihilfezahlung von 2.374,04 € errech- 
et. Daraus resultiert eine auf volle Einhundert Euro abgerundete Vorschusszahlung von 
2.300 €. 
Die Aufrechnung und Restzahlung erfolgt mit der Auszahlung der Ruhestandsbezüge jeweils 
zum Monatsersten. 
 
Eine Kopie des Beihilfeantrages (Auszug) kann in der Sitzung eingesehen werden. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14203  1-14 i.V.  1-142 i.V. 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 07 
1-14 30 17/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Auszug BVO : 

 

§ 3 Beihilfeberechtigte Personen 

(1) Beihilfeberechtigt sind die in § 66 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 5 LBG genannten Personen, wenn und solange die-
se Dienstbezüge, Anwärterbezüge, Ruhegehalt, Witwengeld, Witwergeld, Waisengeld oder Unterhaltsbeitrag 
erhalten. 
(2) Abweichend von Absatz 1 besteht Beihilfeberechtigung auch, wenn Bezüge 
1. wegen Elternzeit, 
2. wegen Anwendung von Ruhens-, Anrechnungs- oder Kürzungsvorschriften oder 
3. während eines Urlaubs, der die Dauer von 30 Kalendertagen nicht überschreitet, 
nicht gezahlt werden. 
(3) Im Falle des Todes einer beihilfeberechtigten Person gilt § 5. 
(4) Beihilfeberechtigt sind nicht: 
1. Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte, 
2. Beamtinnen und Beamte, die auf Zeit für weniger als ein Jahr beschäftigt werden; dies gilt nicht für Bedienste-
te, die auch ohne eine Beschäftigung im öffentlichen Dienst beihilfeberechtigt sind oder die bereits länger als ein 
Jahr ununterbrochen im öffentlichen Dienst stehen, 
3. Personen, denen Leistungen nach § 11 des Europaabgeordnetengesetzes, § 27 des Abgeordnetengesetzes 
oder entsprechenden vorrangigen landesrechtlichen Vorschriften zustehen, und 
4. Personen, die Übergangsgeld nach § 47 oder § 47 a des Beamtenversorgungsgesetzes (BeamtVG) in der 
Fassung vom 16. März 1999 (BGBl. I S. 322, 847, 2033) in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung, 
einen Unterhaltsbeitrag aufgrund disziplinarrechtlicher Regelungen oder Gnadenunterhaltsbeiträge empfangen. 

 
§ 4 Berücksichtigungsfähige Angehörige 

(1) Ehegattinnen und Ehegatten sowie Lebenspartnerinnen und Lebenspartner von beihilfeberechtigten Personen 
sind berücksichtigungsfähig. In den Fällen der §§ 11 bis 46, 48 und 50 bis 53 gilt dies nur, wenn deren Einkünfte 
(§ 2 Abs. 2 und 5a des Einkommensteuergesetzes) oder vergleichbare ausländische Einkünfte im zweiten Kalen-
derjahr vor Beantragung der Beihilfe 20450,00 EUR nicht übersteigen. Wird dieser Betrag im laufenden Kalender-
jahr nicht erreicht, ist die Ehegattin oder der Ehegatte sowie die Lebenspartnerin oder der Lebenspartner unter 
dem Vorbehalt des Widerrufs bereits im laufenden Jahr berücksichtigungsfähig. Auf Verlangen der Festsetzungs-
stelle ist die Höhe der Einkünfte nachzuweisen. 
(2) Kinder der beihilfeberechtigten Personen sind berücksichtigungsfähig, wenn sie im Familienzuschlag nach 
dem Bundesbesoldungsgesetz in der Fassung vom 6. August 2002 (BGBl. I S. 3020) in der bis zum 31. August 
2006 geltenden Fassung berücksichtigungsfähig sind. Als berücksichtigungsfähig gelten auch Kinder, für die der 
Anspruch auf den kinderbezogenen Anteil im Familienzuschlag nur entfällt, weil das Kindergeld oder der Kinder-
freibetrag wegen der Höhe ihrer eigenen Einkünfte und Bezüge (§ 32 Abs. 4 Satz 2 des Einkommensteuergeset-
zes) nicht gewährt wird. Für Kinder einer beihilfeberechtigten Person, in deren Bezügen kein Familienzuschlag 
enthalten ist, gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend, sofern die sachlichen Voraussetzungen für eine Berücksich-
tigungsfähigkeit der Kinder beim Familienzuschlag gegeben wären. 
(3) Angehörige beihilfeberechtigter Waisen sowie Geschwister der beihilfeberechtigten Person oder ihrer Ehegat-
tin, ihres Ehegatten, ihrer Lebenspartnerin oder ihres Lebenspartners sind nicht berücksichtigungsfähig. 

 
§ 57 Bemessung der Beihilfen 

(1) Der Bemessungssatz beträgt für Aufwendungen, die entstanden sind für 

1. beihilfeberechtigte Personen   
  nach § 66 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LBG 50 v. H., 
2. beihilfeberechtigte Personen   
  nach § 66 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bis4 LBG 70 v. H., 
3. beihilfeberechtigte Personen nach   
  § 66 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 LBG und berücksichtigungsfähige Angehörige nach § 4 

Abs. 2 
80 v. H. und 

4. berücksichtigungsfähige Angehörige   
  nach § 4 Abs. 1 70 v. H. 
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Sind zwei oder mehr Kinder nach § 4 Abs. 2 berücksichtigungsfähig, so beträgt der Bemessungssatz für Perso-
nen nach Nummer 1 70 v. H.; bei mehreren beihilfeberechtigten Personen gilt dies nur für diejenige, die den kin-
derbezogenen Anteil im Familienzuschlag bezieht. Satz 2 Halbsatz 2 ist nur anzuwenden, wenn einer beihilfebe-
rechtigten Person nicht aus anderen Gründen bereits ein Bemessungssatz von 70 v. H. zusteht. Beihilfeberech-
tigte Personen, denen vor der Elternzeit der nach Satz 2 erhöhte Bemessungssatz zustand, erhalten diesen wäh-
rend der Elternzeit weiter; in diesen Fällen ist eine Erhöhung des Bemessungssatzes nach Satz 2 für den ande-
ren Elternteil ausgeschlossen. Maßgebend ist der Bemessungssatz im Zeitpunkt des Entstehens der Aufwendun-
gen. 

(2) In den Fällen des § 5 sind die Bemessungssätze anzuwenden, die bei eigener Antragstellung der verstorbe-
nen Person Anwendung gefunden hätten. 

(3) Für die Anwendung des Absatzes 1 gelten die Aufwendungen 

1. einer Begleitperson als Aufwendungen der begleiteten Person, 

2. einer Bezugsperson als Aufwendungen der behandelten Person, 

3. nach § 29 als Aufwendungen der stationär oder auswärts untergebrachten Person, 

4. für Fahrtkosten bei gemeinsamer Fahrt mehrerer beihilfeberechtigter oder berücksichtigungsfähiger Per-
sonen mit einem Personenkraftwagen als Aufwendungen der ältesten behandlungsbedürftigen Person, 

5 nach § 49 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 6 als Aufwendungen der Mutter und 

6. nach § 54 Abs. 2 als Aufwendungen der ältesten verbleibenden Person 

 

 
§ 63 Abschlagszahlungen 

Die Festsetzungsstelle kann auf eine zu erwartende Beihilfe angemessene Abschlagszahlungen zahlen. Sind 
Beihilfen nach § 36 Abs. 5 oder § 39 zu gewähren, sind für die Dauer von jeweils sechs Monaten Abschläge zu 
zahlen. 

 
 
 
Landesbeamtengesetz (LBG) , vom 20. Oktober 2010 

1. § 66 Beihilfen 

(1) Anspruch auf Beihilfen haben 

1. Beamtinnen und Beamte, 

2. Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte, 

3. frühere Beamtinnen und frühere Beamte, die wegen Dienstunfähigkeit oder Erreichens der Altersgrenze 
entlassen oder wegen Ablaufs der Dienstzeit ausgeschieden sind, 

4. Witwen und Witwer sowie hinterbliebene Lebenspartnerinnen und Lebenspartner und 

5 Waisen (§ 35 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes - LBeamtVG -), 

solange sie laufende Bezüge erhalten oder nur deshalb nicht erhalten, weil diese wegen der Anwendung von 
Ruhens- oder Anrechnungsbestimmungen nicht gezahlt werden. Abweichend von Satz 1 kann durch Rechtsver-
ordnung nach Absatz 5 die Gewährung von Beihilfen auch für solche Zeiträume zugelassen werden, in denen 
keine laufenden Bezüge gezahlt werden. Jede in Satz 1 Nr. 1 bis 4 genannte Person erhält Beihilfen auch für ihre 
wirtschaftlich nicht selbstständige Ehegattin oder Lebenspartnerin oder ihren wirtschaftlich nicht selbstständigen 
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Ehegatten oder Lebenspartner sowie für Kinder; die Voraussetzungen für die Berücksichtigung der in Halbsatz 1 
genannten Angehörigen regelt die Rechtsverordnung nach Absatz 5. 

(2) Beihilfefähig sind die notwendigen und angemessenen Aufwendungen in Krankheits- und Geburtsfällen, für 
Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge und zur Früherkennung von Krankheiten, bei dauernder Pflegebedürftig-
keit sowie in Fällen einer Empfängnisregelung, eines nicht rechtswidrigen Schwangerschaftsabbruchs und einer 
nicht rechtswidrigen Sterilisation. In Todesfällen sind nur dienstlich verursachte Aufwendungen sowie Aufwen-
dungen für Familien- und Haushaltshilfen beihilfefähig; das Nähere zu den Voraussetzungen und zum Umfang 
der beihilfefähigen Aufwendungen regelt die Rechtsverordnung nach Absatz 5. 

(3) Beihilfen werden als Vomhundertsatz der beihilfefähigen Aufwendungen (Bemessungssatz) oder als Pauscha-
len gewährt. Der Bemessungssatz muss mindestens 50 v. H. betragen. Leistungen, die aufgrund Rechtsvorschrift 
oder arbeitsvertraglicher Vereinbarung zustehen, sind zu berücksichtigen; Ausnahmen können durch Rechtsver-
ordnung nach Absatz 5 zugelassen werden. Leistungen von Versicherungen können berücksichtigt werden. Die 
Beihilfen dürfen zusammen mit den aus demselben Anlass zustehenden Leistungen Dritter die dem Grunde nach 
beihilfefähigen Aufwendungen nicht übersteigen. 

(4) Die auszuzahlenden Beihilfen werden je Kalenderjahr, in dem Aufwendungen in Rechnung gestellt worden 
sind, um folgende Kostendämpfungspauschale gekürzt: 

Stufe Besoldungsgruppen Betrag 
1 Besoldungsgruppen A 7 und A 8 100,00 EUR 
2 Besoldungsgruppen A 9 bis A 11 150,00 EUR 
3 Besoldungsgruppen A 12 bis A 15, B 1, C 1 und C 2, H 1 bis H 3, R 1, W 1 300,00 EUR 
4 Besoldungsgruppen A 16, B 2 und B 3, C 3, H 4 und H 5, R 2 und R 3, W 2 450,00 EUR 
5 Besoldungsgruppen B 4 bis B 7, C 4, R 4 bis R 7, W 3 600,00 EUR 
6 Höhere Besoldungsgruppen 750,00 EUR. 

Die Beträge nach Satz 1 bemessen sich 

1. bei Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamten sowie früheren Beamtinnen und Beamten nach 
dem Ruhegehaltssatz, 

2. bei Witwen und Witwern sowie hinterbliebenen Lebenspartnerinnen und Lebenspartnern nach 55 v. H. 
des Ruhegehaltssatzes; 
dabei darf die Kostendämpfungspauschale in den Fällen der Nummer 1 70 v. H. und in den Fällen der 
Nummer 2 40 v. H. der Beträge nach Satz 1 nicht übersteigen. 
 

(5) Das Nähere regelt das für das finanzielle öffentliche Dienstrecht zuständige Ministerium im Einvernehmen mit 
dem für das allgemeine öffentliche Dienstrecht zuständigen Ministerium durch Rechtsverordnung. In ihr sind ins-
besondere Regelungen zu treffen 
1. über die Gewährung von Beihilfen für Wahlleistungen bei stationärer Krankenhausbehandlung gegen 

Zahlung eines monatlichen Betrages und einer zusätzlichen Eigenbeteiligung bei der Wahlleistung Zwei-
bettzimmer, 

2. über Ausnahmen von der Kostendämpfungspauschale und Minderungsbeträge zur Kostendämpfungs-
pauschale für Kinder, 

3. zum Verfahren und 
4.  ob in Fällen der Direktabrechnung stationärer Krankenhausleistungen die Prüfung von Notwendigkeit 

und Angemessenheit der geltend gemachten Aufwendungen auf Dritte übertragen werden kann; die zur 
Gewährleistung des Datenschutzes zu treffenden technischen und organisatorischen Maßnahmen sind 
zu berücksichtigen. 

Außerdem kann durch die Rechtsverordnung die Beihilfefähigkeit von Aufwendungen begrenzt werden; insbe-
sondere können  

2. Höchstgrenzen eingeführt und 
3. die Beihilfefähigkeit von Aufwendungen 

a) auf bestimmte Indikationen beschränkt, 
b) von bestimmten Qualifikationen der Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer abhängig gemacht, 
c) von einer vorherigen Anerkennung der Beihilfefähigkeit abhängig gemacht und 
d) für wissenschaftlich nicht allgemein anerkannte Behandlungsmethoden, Heilbehandlungen sowie Arznei- 

und Hilfsmittel begrenzt oder ausgeschlossen 
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werden. 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: FDP 
Begleitende Prüferin bei 1-14: Frau Schultheiß-Neubauer 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 
Sitzungstermin: 15.11.2017 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanzposition P 4.11 – Sonstige Verbindlichkeiten – Sachkonto 3790403 

Beihilfevorschüsse 1, Abgang 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

❨❩❬❭❪❫❴❵❛❩❜❩❵❪

❝❞❛❭❡❜❢❞❣❜ ❨❩❬❭❪❫❴❵❛❩❜❩❵❪

❤❞❩ ✐❣❥❦❧❪♠❛❤❞♠❩❪❪

♥t✉qt♣qs♣t✉✈

✇❭①②③❵❪❜❵

④❞❣❜ ✇❭①②③❵❪❜❵ ❤❞❩

✐❣❥❦❧❪♠❛❤❞♠❩❪❪

♥t✉qt♣qs♣t✉✈

✐ ❸qtt ⑦♦sq✉♦♦⑧⑦⑨ ⑩❧❣❵

♦✉⑨ ♣s❸♣♦

❨❞❩②❩❬❦❞➔❵❣❛①②❥❛❛❞ t

⑤❤♠❭❪♠

❸♦sq♦⑥⑦⑧♣✉ ⑩❧❣❵

♠❞❴❣❥❦❜❞ ❨❞❬❞♠❞❿ ⑤ ⑥r❸⑥r♣⑧ ❼❵❣❛①②❧❛❛ ❨❞❩②❩❬❦❞ s✉♣s❸♦❐♦⑦✉♦⑧ tq♦♣♣⑧♣♣ ➨

⑤ ⑥⑦❸rsr⑧ ❼❵❣❛①②❧❛❛ ❨❞❩②❩❬❦❞ rt❸⑦⑥♣❐r♣ttt⑥⑧ ✉q❸♣♣⑧♣♣ ➨

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Grundsätzlich sind Verbindlichkeiten gemäß § 34 Abs. 6 GemHVO mit ihrem Rückzah-
lungsbetrag anzusetzen. Als „Sonstige Verbindlichkeiten“ sind alle Verbindlichkeiten auszu-
weisen, die keinem anderen Verbindlichkeitsposten zuzuordnen sind.  
 

(2) Nach § 45 Beamtenstatusgesetz hat der Dienstherr im Rahmen des Dienst- und Treue-
verhältnisses für das Wohl der Beamtinnen und Beamten und ihren Familien, auch für die 
Zeit nach Beendigung des Beamtenverhältnisses, zu sorgen. Diese Fürsorgepflicht des 
Dienstherrn wird durch § 66 Landesbeamtengesetz (LBG) vom 20. Oktober 2010 (GVBl. S. 
319) konkretisiert. 
Hiernach richtet sich die Gewährung von Beihilfen zu den Aufwendungen 
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• in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen, 
• für Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge und zur Früherkennung von Krankheiten, 
• bei dauernder Pflegebedürftigkeit sowie 
• in Fällen einer Empfängnisregelung, eines nicht rechtswidrigen Schwangerschaftsab-

bruchs und einer nicht rechtswidriger Sterilisation 

nach den Grundsätzen, die das für das finanzielle öffentliche Dienstrecht zuständige Ministe-
rium im Einvernehmen mit dem für das allgemeine öffentliche Dienstrecht zuständige Minis-
terium durch Rechtsverordnung bestimmt. Diese Rechtsverordnung ist die Beihilfenverord-
nung (BVO) vom 22. Juni 2011 (GVBl. S. 199). 

Die §§ 3 und 4 Beihilfeverordnung RLP regeln den beihilfeberechtigten Personenkreis (s. 
Anlage). 

Mit Verwaltungsanordnung Nr. 1 vom 02.01.2017 „Beihilfe“  (s. Anlage) wurde verwaltungsin-
tern geregelt, dass die Auszahlungen von Beihilfen nach der Beihilfenverordnung Rheinland-
Pfalz grundsätzlich mit den Gehaltszahlungen erfolgen. Nach § 63 BVO RLP kann die Fest-
setzungsstelle auf eine zu erwartende Beihilfe angemessene Abschlagszahlungen leisten.  
Für die Zahlung von Abschlägen muss eine zu erwartende Beihilfe folgende Beträge errei-
chen: 
Für Beamtinnen und Beamte, vergleichbare Beschäftigte und Versorgungsempfängerinnen 
und -empfänger 
  

1. im zweiten Einstiegsamt 500,00 € 
2. im dritten Einstiegsamt 1.500,00 € 
3. Im vierten Einstiegsamt 2.500,00 € 

 
 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
2.1.  
 

 
 
 
Der Versorgungsempfänger (Pers. Nr. 3673) hat gem. § 66 Abs. 1 Nr. 2 Landesbeamtenge-
setz RLP i.V.m. § 57 Abs. 1 Nr. 2 Beihilfeverordnung RLP einen Beihilfeanspruch in Höhe 
von 70 %. 
Er hatte mit seinem Beihilfeantrag Rechnungen in Höhe von 2.131,36  € vorgelegt. Die Bei-
hilfestelle hatte zu 2 Rechnungspositionen (121,72  € und 89,88 €) Rückfragen und hat da-
her die beihilfefähigen Aufwendungen auf 1.919,76 € gekürzt. Daraus errechnet sich eine 
Beihilfe in Höhe von 1.343,83 € und eine auf volle Einhundert Euro abgerundete Vorschuss-
zahlung von 1.300 €. 
Verbucht wurde hier die Aufrechnung der Vorschusszahlung. 
Eine Kopie des Beihilfeantrages (Auszug) kann in der Sitzung eingesehen werden. 
 
  



 

130 

 
 
2.2.  
 

 
 
Der Versorgungsempfänger (Pers. Nr. 501118) hat gem. § 66 Abs. 1 Nr. 2 Landesbeamten-
gesetz RLP i.V.m. § 57 Abs. 1 Nr. 2 Beihilfeverordnung RLP einen Beihilfeanspruch in Höhe 
von 70 %. 
Er hatte mit seinem Beihilfeantrag Rechnungen in Höhe von 10.649,83  € vorgelegt. Die Bei-
hilfestelle hat die beihilfefähigen Aufwendungen in der genannten Höhe anerkannt  und die 
Beihilfe auf 7.454,88 €  festgesetzt. Daraus errechnet sich eine auf volle Einhundert Euro 
abgerundete Vorschusszahlung von 7.400 €. 
Verbucht wurde hier die Aufrechnung der Vorschusszahlung. 
Eine Kopie des Beihilfeantrages (Auszug) kann in der Sitzung eingesehen werden. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
sungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14203  1-14 i.V.  1-142 i.V., 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 07 
1-14 30 17/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Auszug BVO : 

 

§ 3 Beihilfeberechtigte Personen 

(1) Beihilfeberechtigt sind die in § 66 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 5 LBG genannten Personen, wenn und solange die-
se Dienstbezüge, Anwärterbezüge, Ruhegehalt, Witwengeld, Witwergeld, Waisengeld oder Unterhaltsbeitrag 
erhalten. 
(2) Abweichend von Absatz 1 besteht Beihilfeberechtigung auch, wenn Bezüge 
1. wegen Elternzeit, 
2. wegen Anwendung von Ruhens-, Anrechnungs- oder Kürzungsvorschriften oder 
3. während eines Urlaubs, der die Dauer von 30 Kalendertagen nicht überschreitet, 
nicht gezahlt werden. 
(3) Im Falle des Todes einer beihilfeberechtigten Person gilt § 5. 
(4) Beihilfeberechtigt sind nicht: 
1. Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte, 
2. Beamtinnen und Beamte, die auf Zeit für weniger als ein Jahr beschäftigt werden; dies gilt nicht für Bedienste-
te, die auch ohne eine Beschäftigung im öffentlichen Dienst beihilfeberechtigt sind oder die bereits länger als ein 
Jahr ununterbrochen im öffentlichen Dienst stehen, 
3. Personen, denen Leistungen nach § 11 des Europaabgeordnetengesetzes, § 27 des Abgeordnetengesetzes 
oder entsprechenden vorrangigen landesrechtlichen Vorschriften zustehen, und 
4. Personen, die Übergangsgeld nach § 47 oder § 47 a des Beamtenversorgungsgesetzes (BeamtVG) in der 
Fassung vom 16. März 1999 (BGBl. I S. 322, 847, 2033) in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung, 
einen Unterhaltsbeitrag aufgrund disziplinarrechtlicher Regelungen oder Gnadenunterhaltsbeiträge empfangen. 

 
§ 4 Berücksichtigungsfähige Angehörige 

(1) Ehegattinnen und Ehegatten sowie Lebenspartnerinnen und Lebenspartner von beihilfeberechtigten Personen 
sind berücksichtigungsfähig. In den Fällen der §§ 11 bis 46, 48 und 50 bis 53 gilt dies nur, wenn deren Einkünfte 
(§ 2 Abs. 2 und 5a des Einkommensteuergesetzes) oder vergleichbare ausländische Einkünfte im zweiten Kalen-
derjahr vor Beantragung der Beihilfe 20450,00 EUR nicht übersteigen. Wird dieser Betrag im laufenden Kalender-
jahr nicht erreicht, ist die Ehegattin oder der Ehegatte sowie die Lebenspartnerin oder der Lebenspartner unter 
dem Vorbehalt des Widerrufs bereits im laufenden Jahr berücksichtigungsfähig. Auf Verlangen der Festsetzungs-
stelle ist die Höhe der Einkünfte nachzuweisen. 
(2) Kinder der beihilfeberechtigten Personen sind berücksichtigungsfähig, wenn sie im Familienzuschlag nach 
dem Bundesbesoldungsgesetz in der Fassung vom 6. August 2002 (BGBl. I S. 3020) in der bis zum 31. August 
2006 geltenden Fassung berücksichtigungsfähig sind. Als berücksichtigungsfähig gelten auch Kinder, für die der 
Anspruch auf den kinderbezogenen Anteil im Familienzuschlag nur entfällt, weil das Kindergeld oder der Kinder-
freibetrag wegen der Höhe ihrer eigenen Einkünfte und Bezüge (§ 32 Abs. 4 Satz 2 des Einkommensteuergeset-
zes) nicht gewährt wird. Für Kinder einer beihilfeberechtigten Person, in deren Bezügen kein Familienzuschlag 
enthalten ist, gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend, sofern die sachlichen Voraussetzungen für eine Berücksich-
tigungsfähigkeit der Kinder beim Familienzuschlag gegeben wären. 
(3) Angehörige beihilfeberechtigter Waisen sowie Geschwister der beihilfeberechtigten Person oder ihrer Ehegat-
tin, ihres Ehegatten, ihrer Lebenspartnerin oder ihres Lebenspartners sind nicht berücksichtigungsfähig. 

 
§ 57 Bemessung der Beihilfen 

(1) Der Bemessungssatz beträgt für Aufwendungen, die entstanden sind für 

1. beihilfeberechtigte Personen   
  nach § 66 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LBG 50 v. H., 
2. beihilfeberechtigte Personen   
  nach § 66 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bis4 LBG 70 v. H., 
3. beihilfeberechtigte Personen nach   
  § 66 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 LBG und berücksichtigungsfähige Angehörige nach § 4 

Abs. 2 
80 v. H. und 

4. berücksichtigungsfähige Angehörige   
  nach § 4 Abs. 1 70 v. H. 
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Sind zwei oder mehr Kinder nach § 4 Abs. 2 berücksichtigungsfähig, so beträgt der Bemessungssatz für Perso-
nen nach Nummer 1 70 v. H.; bei mehreren beihilfeberechtigten Personen gilt dies nur für diejenige, die den kin- 

 

derbezogenen Anteil im Familienzuschlag bezieht. Satz 2 Halbsatz 2 ist nur anzuwenden, wenn einer beihilfebe-
rechtigten Person nicht aus anderen Gründen bereits ein Bemessungssatz von 70 v. H. zusteht. Beihilfeberech-
tigte Personen, denen vor der Elternzeit der nach Satz 2 erhöhte Bemessungssatz zustand, erhalten diesen wäh-
rend der Elternzeit weiter; in diesen Fällen ist eine Erhöhung des Bemessungssatzes nach Satz 2 für den ande-
ren Elternteil ausgeschlossen. Maßgebend ist der Bemessungssatz im Zeitpunkt des Entstehens der Aufwendun-
gen. 

(2) In den Fällen des § 5 sind die Bemessungssätze anzuwenden, die bei eigener Antragstellung der verstorbe-
nen Person Anwendung gefunden hätten. 

(3) Für die Anwendung des Absatzes 1 gelten die Aufwendungen 

1. einer Begleitperson als Aufwendungen der begleiteten Person, 

2. einer Bezugsperson als Aufwendungen der behandelten Person, 

3. nach § 29 als Aufwendungen der stationär oder auswärts untergebrachten Person, 

4. für Fahrtkosten bei gemeinsamer Fahrt mehrerer beihilfeberechtigter oder berücksichtigungsfähiger Per-
sonen mit einem Personenkraftwagen als Aufwendungen der ältesten behandlungsbedürftigen Person, 

5 nach § 49 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 6 als Aufwendungen der Mutter und 

6. nach § 54 Abs. 2 als Aufwendungen der ältesten verbleibenden Person 

. 

 
§ 63 Abschlagszahlungen 

Die Festsetzungsstelle kann auf eine zu erwartende Beihilfe angemessene Abschlagszahlungen zahlen. Sind 
Beihilfen nach § 36 Abs. 5 oder § 39 zu gewähren, sind für die Dauer von jeweils sechs Monaten Abschläge zu 
zahlen. 

 
 
 
Landesbeamtengesetz (LBG) , vom 20. Oktober 2010 

4. § 66 Beihilfen 

(1) Anspruch auf Beihilfen haben 

1. Beamtinnen und Beamte, 

2. Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte, 

3. frühere Beamtinnen und frühere Beamte, die wegen Dienstunfähigkeit oder Erreichens der Altersgrenze 
entlassen oder wegen Ablaufs der Dienstzeit ausgeschieden sind, 

4. Witwen und Witwer sowie hinterbliebene Lebenspartnerinnen und Lebenspartner und 

5 Waisen (§ 35 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes - LBeamtVG -), 

solange sie laufende Bezüge erhalten oder nur deshalb nicht erhalten, weil diese wegen der Anwendung von 
Ruhens- oder Anrechnungsbestimmungen nicht gezahlt werden. Abweichend von Satz 1 kann durch Rechtsver-
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ordnung nach Absatz 5 die Gewährung von Beihilfen auch für solche Zeiträume zugelassen werden, in denen 
keine laufenden Bezüge gezahlt werden. Jede in Satz 1 Nr. 1 bis 4 genannte Person erhält Beihilfen auch für ihre 
wirtschaftlich nicht selbstständige Ehegattin oder Lebenspartnerin oder ihren wirtschaftlich nicht selbstständigen 
Ehegatten oder Lebenspartner sowie für Kinder; die Voraussetzungen für die Berücksichtigung der in Halbsatz 1 
genannten Angehörigen regelt die Rechtsverordnung nach Absatz 5. 

 

(2) Beihilfefähig sind die notwendigen und angemessenen Aufwendungen in Krankheits- und Geburtsfällen, für 
Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge und zur Früherkennung von Krankheiten, bei dauernder Pflegebedürftig-
keit sowie in Fällen einer Empfängnisregelung, eines nicht rechtswidrigen Schwangerschaftsabbruchs und einer 
nicht rechtswidrigen Sterilisation. In Todesfällen sind nur dienstlich verursachte Aufwendungen sowie Aufwen-
dungen für Familien- und Haushaltshilfen beihilfefähig; das Nähere zu den Voraussetzungen und zum Umfang 
der beihilfefähigen Aufwendungen regelt die Rechtsverordnung nach Absatz 5. 

(3) Beihilfen werden als Vomhundertsatz der beihilfefähigen Aufwendungen (Bemessungssatz) oder als Pauscha-
len gewährt. Der Bemessungssatz muss mindestens 50 v. H. betragen. Leistungen, die aufgrund Rechtsvorschrift 
oder arbeitsvertraglicher Vereinbarung zustehen, sind zu berücksichtigen; Ausnahmen können durch Rechtsver-
ordnung nach Absatz 5 zugelassen werden. Leistungen von Versicherungen können berücksichtigt werden. Die 
Beihilfen dürfen zusammen mit den aus demselben Anlass zustehenden Leistungen Dritter die dem Grunde nach 
beihilfefähigen Aufwendungen nicht übersteigen. 

(4) Die auszuzahlenden Beihilfen werden je Kalenderjahr, in dem Aufwendungen in Rechnung gestellt worden 
sind, um folgende Kostendämpfungspauschale gekürzt: 

Stufe Besoldungsgruppen Betrag 
1 Besoldungsgruppen A 7 und A 8 100,00 EUR 
2 Besoldungsgruppen A 9 bis A 11 150,00 EUR 
3 Besoldungsgruppen A 12 bis A 15, B 1, C 1 und C 2, H 1 bis H 3, R 1, W 1 300,00 EUR 
4 Besoldungsgruppen A 16, B 2 und B 3, C 3, H 4 und H 5, R 2 und R 3, W 2 450,00 EUR 
5 Besoldungsgruppen B 4 bis B 7, C 4, R 4 bis R 7, W 3 600,00 EUR 
6 Höhere Besoldungsgruppen 750,00 EUR. 

Die Beträge nach Satz 1 bemessen sich 

3. bei Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamten sowie früheren Beamtinnen und Beamten nach 
dem Ruhegehaltssatz, 

4. bei Witwen und Witwern sowie hinterbliebenen Lebenspartnerinnen und Lebenspartnern nach 55 v. H. 
des Ruhegehaltssatzes; 

dabei darf die Kostendämpfungspauschale in den Fällen der Nummer 1 70 v. H. und in den Fällen der 
Nummer 2 40 v. H. der Beträge nach Satz 1 nicht übersteigen. 

(5) Das Nähere regelt das für das finanzielle öffentliche Dienstrecht zuständige Ministerium im Einvernehmen mit 
dem für das allgemeine öffentliche Dienstrecht zuständigen Ministerium durch Rechtsverordnung. In ihr sind ins-
besondere Regelungen zu treffen 
1. über die Gewährung von Beihilfen für Wahlleistungen bei stationärer Krankenhausbehandlung gegen 

Zahlung eines monatlichen Betrages und einer zusätzlichen Eigenbeteiligung bei der Wahlleistung Zwei-
bettzimmer, 

2. über Ausnahmen von der Kostendämpfungspauschale und Minderungsbeträge zur Kostendämpfungs-
pauschale für Kinder, 

3. zum Verfahren und 
4.  ob in Fällen der Direktabrechnung stationärer Krankenhausleistungen die Prüfung von Notwendigkeit 

und Angemessenheit der geltend gemachten Aufwendungen auf Dritte übertragen werden kann; die zur 
Gewährleistung des Datenschutzes zu treffenden technischen und organisatorischen Maßnahmen sind 
zu berücksichtigen. 

Außerdem kann durch die Rechtsverordnung die Beihilfefähigkeit von Aufwendungen begrenzt werden; insbe-
sondere können  

5. Höchstgrenzen eingeführt und 
6. die Beihilfefähigkeit von Aufwendungen 

e) auf bestimmte Indikationen beschränkt, 
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f) von bestimmten Qualifikationen der Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer abhängig gemacht, 
g) von einer vorherigen Anerkennung der Beihilfefähigkeit abhängig gemacht und 
h) für wissenschaftlich nicht allgemein anerkannte Behandlungsmethoden, Heilbehandlungen sowie Arznei- 

und Hilfsmittel begrenzt oder ausgeschlossen 

werden. 
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2.5 Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 07.02.2018: 
 

TOP 1 - Nicht öffentlicher Teil: Jahresabschluss 2017 
Benennung der Unterlagen – Ergebnisrechnung – zur weiteren Verwendung einer 
Stichprobenauswahl in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 11.04.2018  
Prüfung Schritt 1 
 
Die Ausschussmitglieder haben die gewünschten Sachkonten aus der Aktiva benannt:  
 

 
 
 
 
TOP 2 – Nicht öffentlicher Teil: Stichprobenauswahl zur Prüfung des 
Jahresabschlusses 2017 
– Finanzrechnung – 
in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses 11.04.2018 
Prüfung Schritt 2 
 
Die Ausschussmitglieder haben die gewünschten Stichproben aus den Sachkonten der 
Bilanz - Finanzrechnung – benannt. 
Der Bereich Revision wird beauftragt, bis zur nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungs-
Ausschusses die zur Prüfung erforderlichen rechtlichen Grundlagen zu ermitteln sowie die 
entsprechenden Unterlagen und Belege vorzulegen. 
Dies betrifft folgende Vorgänge: 
 
 
 
 
 

Anlage 1

Fraktion Vermögensgliederungscode Konto Bezeichnung
A 1.2.3 0352020 Turn- und Sporthallen - Zugang
A 1.2.4 0492820 Sonstige Anlagen des Hochwasserschutzes - Zugang
A 1.2.7 0711120 PKW - Zugang
A 1.2.7 0711130 PKW - Abgang
A 2.2.7 1763100 Kredite mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr
A 2.4 6424800 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
A 2.4 7522200 Einmalige Leistungen

A 1.2.2 0222020 Parkanlagen - Zugang 
A 1.2.8 0822420 Hardware u. EDV-techn.Ausst. - Zugang
A 1.3.3 1112020 Nicht börsennotierte Anteile - Zugang
A 1.3.8 1326030 Rechtsf. Stiftungen, sofern Gemeinde k. Mgl. - Abg
A 2.4 6144600 von Sparkassen 
A 2.4 6412105 Miete, Werbefläche
A 2.4 6613000 Einz. Veräußerung des Umlaufvermögens
A 2.4 6932100 Anleihen in Euro-Währung (fester Zins)
A 2.4 7522100 Kosten der Unterkunft und Heizung
A 2.4 7710000 Verlustausgleiche verbundene Unternehmen und Unter

A 1.1.1 0112020 Datenverarbeitung-Software - Zugang
FDP A 1.2.10 0960320 Anlagen im Bau-424 Sportstätten, Bäder - Zugang

A 2.4 6412106 Miete, verwaltungsräume (für externe)
A 2.4 6412107 Miete, für Garage
A 2.4 6880000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren
A 2.4 7862200 Nicht börsennotierte Anteile 

Die Grünen
im Rat

Ergebnis TOP 1

Prüfung Schritt 1: Jahresabschluss 2017 - Aktiva

Stichproben der Ratsmitglieder vom 07.02.2018

CDU

SPD
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TOP 3 – Nicht öffentlicher Teil: Festlegung der Prüfungsschwerpunkte der 
Jahresabschlussprüfung 2017 

Die Mitglieder des Ausschusses einigen sich mittels Abstimmung auf  2 
Prüfungsschwerpunkten der Jahresabschlussprüfung 2017: 

• Anlagevermögen im Umfeld der Hochstraße Nord (u.a. Grundstücke, Gebäude) 
• Klassifizierung von Grundstücken.

 
 
 
 
 
TOP 9 – Nicht öffentlicher Teil: Prüfung der Stichproben zum Jahresabschluss 2017 
– Ergebnisrechnung –  
aus der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 15.11.2017 
Prüfung Schritt 3 
 
Feststellung der Prüfungsergebnisse durch die Ausschussmitglieder. 
 

Anlage 2

Fraktion beg. Prüfer Konto Buchungsdatum Belegnr. Beschreibung Betrag 
1-14205 6825913 02.01.2017 3758 Ausbaubeitrag -24,55
1-14205 6825913 05.04.2017 ZE0159048 Elsbeth Raque -155,80
1-14205 6825914 31.01.2017 BB2743186 Michael Weihrau 32,76
1-14208 7236102 09.01.2017 3781 Wartung Aufzüge IGS Ga - 245,21
1-14208 7236102 13.02.2017 3833 Schmitt + Sohn Aufzüge -384,20
1-14206 7636000 09.06.2017 3985 Fototermin Simone M -80,25
1-14206 7636000 16.06.2017 3994 Theater allg. Werbeb -1.249,50
1-14206 7636000 12.09.2017 4109 Kugelschreiber Aktions -794,86
1-14206 7636000 19.10.2017 4153 Repräsentation Sprung -714,00
1-14209 6611200 23.03.2017 BB2812787 Ev. Kirche der 38.414,79
1-14209 6611200 21.07.2017 BB2951142 GAG Ludwigs 6.678,92
1-14205 6035000 13.02.2017 BB2757963 Dr. Stefan Meier 84,90
1-14205 6035000 30.10.2017 BB3074633 Jaqueline Ulrike Hal 99,00
1-14203 6319000 04.07.2017 9999-17-0001 Rechnung VR4186 -112,75
1-14203 6319000 31.08.2017 Kassen_0702 08-17-01:Führers 37.207,95
1-14205 6412106 06.03.2017 BB2789409 Fotofix-Schnellphot 595,00
1-14205 6412106 02.10.2017 BB3039468 Metropol Projekten 1.523,70
1-14201 7441200 15.08.2017 Aufr_2_12 Aufrechnung A866 -2.529.856,00
1-14203 7874600 21.02.2017 A866102 Ausleihung für Ki -570.000,00
1-14205 6945200 30.01.2017 ZE0154485 Bay. LB (variabler Zins) 15.000.000,00
1-14205 6945200 28.12.2017 UMS0015219 Bay. LB (variabler Zins) 11.500.000,00

Stichproben der Ratsmitglieder vom 07.02.2018

Die Grünen im Rat

SPD

CDU

Ergebnis TOP 2

Prüfung Schritt 2: Jahresbschluss 2017 - Finanzrechnung

Ermittlung der rechtlichen Grundlagen sowie der begründenden  Unterlagen
 für die Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 11.04.2018
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

Anfrage durch Fraktion: Die Grünen 
Begleitender Prüfer bei 1-14: Herr Vollmer 
Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 
Sitzungstermin: 07.02.2018 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung Ergebnisrechnung 

EH 02 - Sachkonto 4144600 - von Sparkassen 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Ergebnisposition 

Gesamtwert 
Ergebnisposition bei 
Prüfungsbeginn 
(04.01.2018) 

 
Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei Prüfungsbeginn 
(04.01.2018) 

 
EH 02 

Zuwendungen, 
allg. Umlagen, 

sonstige 
Transfererträge 

 

 
77.366.203,21 EUR 

 
4144600 

von Sparkassen 
 

 

 
54.100,00 EUR 

geprüfter Beleg: GVR0457107 mit 500,00 EUR gebucht am 04.10.2017 
 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen, neben den allgemeinen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, insbesondere auch die §§ 93 GemO i.V.m. 
112 Abs. 1 GemO und 13 und 44 GemHVO zu beachten. Danach sind in der 
Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen 
vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit Aufwendungen 
verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Für 
die Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend. Erhebliche außerordentliche Erträge 
und Aufwendungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer Art im Anhang zu erläutern.  
 
Die Ergebnisposition beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwendungen: 
 
Zuweisungen und Zuschüsse werden unter dem Begriff Zuwendungen zusammengefasst 
und in dieser Ergebnisposition verbucht.  
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat unter dem Thema  
 

• Prüfung Schritt 2: Jahresabschluss 2017 – Ergebnisrechnung (Ergebnishaushalt EH 
02) im Sachkonto 4144600 den Beleg  

 

• GVR0457407 Rechnung, VR 4406357 von Sparkassen für das Jugendcamp  
 
einen Beleg mit 500,00 EUR, gebucht am 04.10.2017, zur Prüfung ausgewählt. 
 

 
 
 
Buchungstechnischer Abgleich mit Kontenrahmenplan vom Rechnungsergebnis zum 
Beleg 
 
nsk-Auszug Ergebnishaushalt EH 02 Stand 04.01.2018 (heruntergebrochen auf den Beleg) 
mit 22 bebuchten von insges. 47 Konten: 
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Auskunftsgemäß Büro OB, Frau K., handelt es sich um eine Spende der S.-Stiftung für eine 
Kostenbeteiligung durch einen Zuschuss für die Kosten eines Jugendcamp für einen 15-
köpfigen Jugendaustausch mit der türkischen Partnerstadt Gaziantep. Die S.parkasse 
Vorderpfalz unterstützt schon seit einigen Jahren unterschiedliche Projekte, Initiativen oder 
städtepartnerschaftliche Begegnungen finanziell. Die Projektbeschreibungen oder 
Programmpunkte wurden per email an die S.parkasse Vorderpfalz weitergeleitet und wenn 
die Sparkasse diese Projekte unterstützen möchte, wird das Geld direkt auf das städtische 
Konto geleitet. Die Spende wurde im BGA am 23.10.2017, TOP 3.1 nicht öffentlich,  
 
Der Bau- und Grundstücksausschuss möge den Einwerbungen, Annahmen und Vermittlung von 
Sponsoring Leistungen, Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen gem. § 94 Abs. 3 
GemO zustimmen 

 
transparent gemacht. 
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3. Prüfungsergebnis 

 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
  ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 
 

• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 
  ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren  
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14201 
 

 i.V.:  
1-14 

 i.V.: 
1-142 
 

 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 07 

1-14 30 2018/…….. 

Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

Anfrage durch Fraktion: CDU 
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14: Herr Klein 
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 22.03.2017 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Ergebnisrechnung 

EH 05 - Sachkonto 4419107 – Privatrechtliche Leistungsentgelte 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

EH Gesamtwert EH 05 bei 
Prüfungsbeginn 
(07.12.2017) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(07.12.2017) 

05 -7.150.284,66 Euro 4419107 
Vermischte 
Einnahmen 

-7.655,11 Euro 

geprüfter Beleg:  
KASSEN_066919 zu -551,80 Euro 
 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen und Erträge, neben den allgemeinen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, insbesondere auch die §§ 93 
GemO i.V.m. 112 Abs. 1 GemO und 13 und 44 GemHVO zu beachten. 
 
 
Danach sind in der Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und 
Aufwendungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit 
Aufwendungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes 
zugelassen ist. Für die Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend.  
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 

 
Folgende Belegnummern wurden nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
überprüft: 
 
Belegnummer KASSEN_066919  zu 551,80 € 
 
 
 
 
 
Diese Stichprobe betrifft eine Bareinnahme der Zahlstelle aus Getränkeverkauf im Wilhelm-
Hack-Museum anlässlich einer Vernissage. Es handelt sich um 551,80 Euro, die im 
Kassenbuch Z 51 für Februar 2017 unter der lfd. Nr. 17 an die Kämmerei gemeldet und unter 
der o. g. Belegnummer verbucht wurde (siehe Anhang). 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
  ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 
 

• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 
  ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Auszüge der Hauptversammlung der P. AG, Steuerbescheinigung 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 10 
1-14 30 18/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss  
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Anhang: 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: CDU 
Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: Frau Palm 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 07.02.2018 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung Ergebnisrechnung 

EH 11 – Sachkonto 5019000 – Personalaufwendungen 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Ergebnisposition 

Gesamtwert 
Ergebnisposition bei 

Prüfungsbeginn 
(23.11.2017) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(23.11.2017) 

EH 11 130.058.702,58 EUR 
5019000 – Sonstige (u. 
a. ehrenamtlich Tätige 

der Feuerwehr)  
44.339,81 EUR 

geprüfte Belege: GWF_000309728 über 850,05 EUR und GWF_000320593 über 288,78 EUR 
 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Gemäß § 108 Abs. 1 GemO hat die Gemeinde für den Schluss eines jeden 
Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, der u. a. aus einer Ergebnisrechnung 
auf Grundlage der Posten des Ergebnishaushaltes nach § 2 Abs. 1 GemHVO bestehen 
muss1. Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO erfolgt die Ausweisung der 
Personalaufwendungen an 11. Stelle im EH 11.  
 
(2) Darüber hinaus sind gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO in der Ergebnisrechnung die dem 
Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen vollständig und getrennt 
voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit Aufwendungen verrechnet werden, 
soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Nach § 44 Abs. 3 
GemHVO sind den in der Ergebnisrechnung nachzuweisenden Ergebnissen die Ergebnisse 
der Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres 
gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind im Anhang anzugeben und zu erläutern.  
 
(3) Eine weitere gesetzliche Grundlage bildet § 13 Landesbrand- und 
Katastrophenschutzgesetz (LBKG), der die Rechtsstellung der ehrenamtlichen 

1 vgl. § 44 Abs. 2 GemHVO 
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Feuerwehrangehörigen regelt. Nach § 13 Abs. 1 LBKG nehmen die ehrenamtlichen 
Feuerwehrangehörigen ein öffentliches Ehrenamt für die Gemeinde wahr. Sie haben an 
angeordneten oder genehmigten Einsätzen, Übungen, Lehrgängen und sonstigen 
Veranstaltungen der Feuerwehr teilzunehmen. Nach § 13 Abs. 2 LBKG dürfen 
ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen durch ihren Dienst in der Feuerwehr keine 
unzumutbaren Nachteile, insbesondere keine Nachteile im Arbeits- oder Dienstverhältnis 
erleiden. Während der Dauer der Teilnahme an Einsätzen, Übungen, Lehrgängen und 
sonstigen Veranstaltungen der Feuerwehr auf Anforderung der Gemeinde, entfällt für die 
ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen die Pflicht zur Arbeitsleistung. Die Arbeitsgeber sind 
verpflichtet, für diesen Zeitraum Arbeitsentgelte einschließlich aller Nebenleistungen weiter 
zu gewähren, die ohne die Ausfallzeiten üblicherweise erzielt worden wären. Privaten 
Arbeitgebern werden die Beiträge auf Antrag durch die Gemeinde ersetzt; öffentliche 
Arbeitgeber haben keinen Erstattungsanspruch. Nach § 13 Abs. 8 LBKG haben die 
ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen Anspruch auf Ersatz ihrer notwendigen baren 
Auslagen. Ehrenamtliche Feuerwehrangehörige, die zu Sicherheitswachen herangezogen 
werden, haben anstelle des Auslagenersatzes Anspruch auf eine angemessene 
Aufwandsentschädigung (siehe § 13 Abs. 8 S. 2 und 3 LBKG). Die Höhe der 
Aufwandsentschädigung bestimmt die Hauptsatzung (der Stadt Ludwigshafen).  
 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgende Belege wurden nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss überprüft: 
 
2.1 Belegnummer: GWF_000309728 über 850,05 Euro 
 

 
 
Bei dem Betrag in Höhe von 850,05 EUR handelt es sich um die Gesamtsumme der dem 
ehrenamtlich tätigen Feuerwehrangehörigen Herrn C. F. zustehenden 
Aufwandsentschädigung nach § 13 Abs. 8 S. 2 und S. 3 LBKG. In der unter Anlage 1 
enthaltenen Aufstellung sind die entsprechenden Einzelbeträge gelistet. Auskunftsgemäß2 
der zuständigen Sachbearbeiterin Frau S. (2-171) enthält die Aufstellung die seitens des 
ehrenamtlich tätigen Feuerwehrangehörigen Herrn C. F. geleisteten Feuersicherheitswachen 
sowie die Abrechnung über die gesetzlich zustehende Aufwandsentschädigung. Sie 
berechnet sich gemäß § 13 Abs. 8 LBKG i. V. m. § 10 Abs. 1 Ziffer 2.2 der Hauptsatzung 
(der Stadt Ludwigshafen) mittels einer Pauschale in Höhe von 9,84 EUR pro Stunde:  
 

 
 

2 Telefonat am 23.11.2017 mit 1-14206 
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Nach § 10 Abs. 2 der Hauptsatzung „ Zukünftige Anpassung der Beträge“ ändern sich alle in 
der Hauptsatzung aufgeführten Beträge künftig jeweils um den gleichen Prozentsatz 
entsprechend der Anhebung der jeweils gültigen Feuerwehrentschädigungsverordnung 
(FwEVO). Als Zeitpunkt für die Anhebung dieser Beträge gilt das Inkrafttreten der FwEVO.  
 

 
 
Der o. g. Prozentsatz kann durch den rechnerischen Vergleich der Beträge bestimmt 
werden, die in den beiden zum 01.07.2012 und letztmalig zum 26.01.2015 geänderten 
Feuerwehrentschädigungsverordnungen enthalten sind. Von 2012 zu 2015 wurden die 
Beträge um 3,3% angehoben.3 Infolgedessen ist die in der Hauptsatzung (der Stadt) 
genannte Pauschale für die Erbringung von Feuersicherheitswachen in Höhe von 9,84 EUR 
(auskunftsgemäß der zuständigen Sachbearbeiterin Frau S.4 aus dem Jahr 2011) zweimal 
anzupassen. Bei einer Erhöhung der Pauschale um jeweils 3,3% würde sich ein Betrag von 
10,51 EUR (pro Stunde) ergeben. Der Bereich 2-17 erhöhte die Pauschale um 3% und 
rechnet in der unter Anlage 1 enthaltenen Aufstellung mit einem Betrag in Höhe von 10,43 
EUR pro Stunde. Zudem wurde unter der mit Datum 09.11.2016 gelisteten 
Feuersicherheitswache falsch gerundet. Dadurch wurden 10,43 EUR zu viel ausgezahlt. 
 
 
  

3 Die Berechnung kann bei Bedarf im Rahmen der Sitzung eingesehen werden. 
4 Telefonat am 23.11.2017 mit 1-14206 
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2.2 Belegnummer: GWF_000320593 über 288,78 Euro 
 

 
 
Bei dem Betrag von 288,78 EUR handelt es sich um die mit Schreiben vom 25.09.2017 des 
Arbeitsgebers des ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen Herr K. S. gemäß § 13 Abs. 2 
LBKG beantragte Erstattung fortgewährter Leistungen für die Zeit der Teilnahme von Herrn 
S. an einem Lehrgang „freiwillige Feuerwehr“ vom 01. bis 02.09. und 23. bis 24.09.2017. Der 
Antrag des Arbeitgebers des ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen befindet sich unter 
Anlage 2. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
  ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 
 

• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 
  ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlassungen 
berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
1.) Korrektur der Überzahlung von 10,43 €,  
2.) Änderungen kommagenau vorzunehmen 
3.) 2-17 soll prüfen , ob die aus 2 resultierenden Nachzahlungen rückwirkend zu leisten 

sind 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14206  1-14 i.V.  1-142 i.V. 
 
 
Anhang: zwei Buchungsbelege mit Aufstellung bzw. Antrag 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 10 
1-14 30 18/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anlage 1: 
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Aufstellung: 
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Anlage 2: 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Anfrage durch Fraktion: SPD 
Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: Frau Schultheiß-Neubauer 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 
Sitzungstermin: 07.02.2018 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung Ergebnisrechnung 

EH 13 - Sachkonto 5241000 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 

Bilanzposition 

Gesamtwert 
Bilanzposition bei 
Prüfungsbeginn 

(22.11.2017) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(22.11.2017) 

EH 13 70.874.239,18 € 

5241000 
Aufwendungen für 

Sach- und 
Dienstleistungen  

 

2.815.743,10 € 

geprüfte Belege:   
1. GWF_000299372, SBK GS EKS u. IGS Gartenstadt 02/17,         6.875,82 €  
2. GWF_000319639, SBK Schulbusse Edigheim 01-06/2017,         5.152,05 €  
3. GWF_000308546, Fahrtkosten 05/17 Flüchtlingskurse,              4.423,96 €  

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 

 

(1) Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen, neben den allgemeinen Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Buchführung für Gemeinden, insbesondere die §§ 93 GemO i.V.m. § 112 
Abs. 1 GemO sowie 13 und 44 GemHVO zu beachten. Danach sind in der 
Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen 
vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit Aufwendungen 
verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Für 
die Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend. 

Entsprechend § 55 GemHVO sind in der Gesamtergebnisrechnung mindestens die 
folgenden Posten in der angegebenen Reihenfolge auszuweisen: 

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. 
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2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 

 

2.1. Zur Prüfung ausgewählt wurden folgende Belege: 

 

2.1.1. 

 

 

Nach § 69 SchulG obliegt es den kreisfreien Städten als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung 
für die Beförderung der Schülerinnen und Schüler zu den in ihrem Gebiet gelegenen 
Grundschulen und Förderschulen zu sorgen, wenn diese ihren Wohnsitz in Rheinland-Pfalz 
haben. Hier handelt es sich um den Transport von behinderten Kindern von ihrem Wohnsitz 
zur Schule und zurück. 

Aufgrund einer europaweiten Ausschreibung im Jahr 2016 wurde der Fa. K. der Auftrag (Los 
4) zum Transport von behinderten Kindern erteilt zum Gesamt Preis  brutto täglich:  

• im Bus mit bis zu 9 Sitzplätzen einschl. Fahrer und Beifahrer  116,63 € und 
• im Bus mit mehr als 9 Sitzplätzen einschl. Fahrer und Beifahrer  148,73. 

Abgerechnet hat die Fa. im Monat Februar 2017 3 durchgeführte Touren mit insgesamt 
jeweils 18 Beförderungstagen zum Gesamtpreis von 6.875,82 € (Rechnung siehe Anlage 1). 
Dabei wurden folgende Touren bedient: 

Tour 184:  von Schifferstadt, Mutterstadt und Gartenstadt zur GS Erich-Kästner bzw. IGS Gartenstadt 

Tour 241: von Innenstadt und Friesenheim zur GS Erich-Kästner bzw. IGS Gartenstadt 

Tour 242: von Oppau, Melm und Oggersheim zur GS Erich-Kästner bzw. IGS Gartenstadt 
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2.1.2 

 

 

 

Nach § 69 SchulG obliegt es den kreisfreien Städten als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung 
für die Beförderung der Schülerinnen und Schüler zu den in ihrem Gebiet gelegenen 
Grundschulen und Förderschulen zu sorgen, wenn diese ihren Wohnsitz in Rheinland-Pfalz 
haben.  
das gleiche gilt für die Beförderung zu der nächsten Sekundarstufe I der integrierten 
Gesamtschulen ……  

Schüler aus den Stadtteilen Oggersheim und Ruchheim besuchen die Schulen im Stadtteil 
Edigheim, da nicht alle Schüler in der integrierten Gesamtschule Oggersheim einen Platz 
erhalten können. Aufgrund der schlechten Verkehrsanbindung zwischen Ruchheim, 
Oggersheim und Melm mit dem Stadtteil Edigheim  wurde hier die Einrichtung einer 
Schulbusverbindung erforderlich.  

Die R., als Dienstleister im öffentlichen Personennahverkehr, betreibt diese 
Schulbusverbindung gem. § 43 PBefG (Personenbeförderungsgesetz)  als Sonderform des 
Linienverkehrs. 

 

„§ 43 Sonderformen des Linienverkehrs  

Als Linienverkehr gilt, unabhängig davon, wer den Ablauf der Fahrten bestimmt, auch der Verkehr, der unter 

Ausschluss anderer Fahrgäste der regelmäßigen Beförderung von  

1. Berufstätigen zwischen Wohnung und Arbeitsstelle (Berufsverkehr), 

2. Schülern zwischen Wohnung und Lehranstalt (Schülerfahrten), 

3. Personen zum Besuch von Märkten (Marktfahrten), 

4. Theaterbesuchern 

dient. Die Regelmäßigkeit wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass der Ablauf der Fahrten wechselnden 

Bedürfnissen der Beteiligten angepasst wird.“ 

 

Der Tagessatz beläuft sich unverändert seit 2007 auf 48,15 € (inkl. MwSt.) täglich. 

Abgerechnet wurde hier das 1. Halbjahr 2017 mit 107 Beförderungstagen (s. Anlage 2).  
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2.1.3 

 

 

 

Die Rechnung der R. beläuft sich auf insgesamt 17.941,95 €. Davon entfallen 4.423,96 € 
Fahrtkosten für Flüchtlingskurse.  

Nach der von 5-14 überlassenen Aufstellung gliedern sich die abgerechneten Beträge wie 
folgt auf (s. auch Anlage 3): 

 

 

 

Nach § 10 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung über die berufsbezogene Deutschsprachförderung 
(DeuFöV) erhalten Teilnahmeberechtigte, die Leistungen nach dem SGB II, dem SGB XII, 
nach den Asylbewerberleistungsgesetz oder nach § 56 SGB III beziehen vom Bundesamt 
bei Bedarf auf Antrag einen pauschalen Zuschuss zu den notwendigen Fahrtkosten 
Entsprechend der Rahmenvereinbarung zwischen dem Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen 
und der Stadt Ludwigshafen am Rhein über die Durchführung von Maßnahmen gem. § 16 d 
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SGB II vom 23.01.2017 „Fahrtkosten der Teilnehmer“ hat die Berücksichtigung der 
individuellen Fahrtkosten über eine Regulierung der Höhe der pauschalen 
Mehraufwandsentschädigung zu erfolgen. Die Stadt Ludwigshafen zahlt die notwendigen 
Fahrtkosten zusätzlich zur Mehraufwandsentschädigung an die Teilnehmer aus. Das 
Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen erstattet dem Träger monatlich nachträglich die durch 
individuelle Abrechnung nachgewiesenen und an den Teilnehmer ausgezahlten Fahrtkosten 
als Bestandteil der Mehraufwandsentschädigung. 

 

Die Rahmenvereinbarung mit dem Jobcenter und die Verordnung über die berufsbezogene 
Deutschsprachförderung können während der Sitzung eingesehen werden. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
  ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 
 

• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 
  ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
  
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlassungen 
berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14203  1-14 i.V.  1-142 i.V. 
 
 
Anhang: 3 Rechnungsbelege 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 10 
1-14 30 18/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Zu 2.2.1: 
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Zu 2.2.2: 
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Zu 2.2.3: 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: Die Grünen im Rat 
Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: Frau Palm 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 07.02.2018 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung Ergebnishaushalt 
EH 14 – Sachkonto 5321000 - Abschreibungen auf immaterielle 

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen  

Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Ergebnisposition 

Gesamtwert 
Ergebnisposition bei 

Prüfungsbeginn 
(23.11.2017) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(23.11.2017) 

EH 14 24.050,63 EUR 
5019000 – gewerbliche 

Schutzrechte u. ä. 
Rechte, Lizenzen  

1.510,30 EUR 

geprüfter Beleg: AN090043 über 1.510,30 EUR 
 
 
3. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Gemäß § 108 Abs. 1 GemO hat die Gemeinde für den Schluss eines jeden 
Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, der u. a. aus einer Ergebnisrechnung 
auf Grundlage der Posten des Ergebnishaushaltes nach § 2 Abs. 1 GemHVO bestehen 
muss5. Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO erfolgt die Ausweisung der 
Personalaufwendungen an 11. Stelle im EH 11.  
 
(2) Darüber hinaus sind gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO in der Ergebnisrechnung die dem 
Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen vollständig und getrennt 
voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit Aufwendungen verrechnet werden, 
soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Nach § 44 Abs. 3 
GemHVO sind den in der Ergebnisrechnung nachzuweisenden Ergebnissen die Ergebnisse 
der Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres 
gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind im Anhang anzugeben und zu erläutern.  
 

5 vgl. § 44 Abs. 2 GemHVO 
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(3) Vermögensgegenstände sind gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO höchstens mit den 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen nach § 35 
GemHVO, anzusetzen. 
 
(4) Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzungsdauer zeitlich 
begrenzt ist, sind nach § 35 Abs. 1 GemHVO die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um 
planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die planmäßige Abschreibung erfolgt 
grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die wirtschaftliche Nutzungsdauer (lineare 
Abschreibung). Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren 
Vermögensgegenständen des Anlagevermögens ist die vom fachlich zuständigen 
Ministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Gemeinden (VV-AfA) anzuwenden. 
In der Praxis erfolgt häufig eine Abschreibung auf einen Erinnerungswert von 1 EUR je 
Vermögensgegenstand.6 
 
 
4. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgender Beleg wurde nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss überprüft: 
 

 
 
Bei dem auf dem Sachkonto 5321000 gebuchten Betrag in Höhe von 1.510,30 EUR handelt 
es sich um eine nachgeholte Abschreibung für die Softwarelizenz C.-PR-FNP. 
Auskunftsgemäß des zuständigen Sachbearbeiters7 wurde die Lizenz mit Rechnung8 vom 
15.11.2010 für den Bereich Stadtplanung (4-12) gekauft. 4-12 benutzt das zum GEO-
Informationssystem gehörende Modul zur Erstellung von Flächennutzungsplänen. 
 
Die zuständige Sachbearbeiterin der Anlagenbuchhaltung Frau K. (2-114) buchte die 
Software mit den Anschaffungskosten laut Rechnung in Höhe von 1.511,30 EUR unter der 
Anlagennummer ANL0070316 in die Anlagenbuchhaltung: 
 

 
 

 
 
Nachrichtlich: Am 23.11.2011 erfolgte eine Umbuchung von dem Kostenträger Code 
5111001 „Ingenieurvermessung“ auf den Kostenträger Code 5110701 „Verkehrsplanung und 
-lenkung“.  
 

6 siehe Kommentar Kommunale Doppik Rheinland-Pfalz von Bellefontaine/Deisenroth/Höhlein S.373 
7 Telefonat am 23.11.2017 mit dem zuständigen Sachbearbeiter Herr S. (1-115) 
8 Anlage 1 
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Die entsprechende jährliche Abschreibung in Höhe von ca. 302,00 EUR wurde systemseitig 
nicht gebucht. Auf entsprechende Nachfrage führte die zuständige Sachbearbeiterin mittels 
Email vom 23.11.2017 aus, dass im Rahmen der Inventur bei den Dezernaten 4 und 5 zum 
Jahresabschluss 2016 auch die Software mit abgefragt worden sei. In diesem 
Zusammenhang sei aufgefallen, dass bei der o. g. Software keine Abschreibung erfolgt war. 
Die Abschreibung sei unter Beibehaltung eines Erinnerungswertes von 1,00 EUR in 2017 
nachgeholt worden, da die Nutzungsdauer nach der VV-AfA9 schon zum 31.10.2016 
abgelaufen sei. Die Nutzungsdauer für Standardsoftware beträgt 5 Jahre.  
 

 
 
 
Die E-Mail kann im Rahmen der Sitzung eingesehen werden. 
 
 
 
 
 
  

9 Anlage 2: Auszug aus der VV-AfA 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
  ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 
 

• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 
  ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlassungen 
berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14206  1-14 i.V.  1-142 i.V. 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg und Auszug aus der VV-AfA 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 10 
1-14 30 18/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anlage 1: 
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Anlage 2: 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

Anfrage durch Fraktion: Die Grünen 
Begleitender Prüfer bei 1-14: Herr Vollmer 
Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 
Sitzungstermin: 07.02.2018 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung Ergebnisrechnung 

EH 17- Sachkonto 5571210 – Personen § 2 ASYLBLG in Sammelunterkünften 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Ergebnisposition 

Gesamtwert 
Ergebnisposition bei 
Prüfungsbeginn 
(23.11.2017) 

 
Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei Prüfungsbeginn 
(23.11.2017) 

 
EH 17 

Aufwendungen 
der sozialen 
Sicherung 

 

 
185.081.614,32 EUR 

 
5571210 
Personen § 2 
ASYLBLG in 
Sammelunterkünften 
 

 
888.262,99 EUR 

geprüfter Beleg: PROSOZ_0037282 mit 2.099,03 EUR gebucht am 07.03.2017 
 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen, neben den allgemeinen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, insbesondere auch die §§ 93 GemO i.V.m. 
112 Abs. 1 GemO und 13 und 44 GemHVO zu beachten. Danach sind in der 
Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen 
vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit Aufwendungen 
verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Für 
die Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend. Erhebliche außerordentliche Erträge 
und Aufwendungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer Art im Anhang zu erläutern.  
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Die Ergebnisposition beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwendungen (korrespondiert mit 
Erträgen in EH 03). 
 
a) Sozialbereich (Bereich 5-12 und 5-13) 
 

• Kosten der Unterkunft (Miete, Betriebskosten etc.), 
• Grundsicherung bei Alter, Erwerbsminderung, Behinderung und Pflege, 
• Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, 

 
b) im Jugendbereich (Bereich 3-14 und 3-15) 
 

• Zuschüsse der Kindertagesstätten 
• Hilfen zur Erziehung des Jugendamtes 
• Eingliederungshilfen seelisch Behinderter 

 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Der Rechnungsprüfungsaussschuss hat unter dem Thema  
 

• Prüfung Schritt 2: Jahresabschluss 2017 – Ergebnisrechnung (Ergebnishaushalt 17) 
im Sachkonto 5571210 den Beleg  

 

• PROSOZ_0037282 Personen § 2 Asylbewerberleistungsgesetz in 
Sammelunterkünften  

 
einen Beleg mit 2.099,03 EUR, gebucht am 07.03.2017, zur Prüfung ausgewählt. 
 
Buchungstechnischer Abgleich mit Kontenrahmenplan vom Rechnungsergebnis zum 
Beleg 
 
nsk-Auszug Ergebnishaushalt EH 17 Stand 23.11.2017 (heruntergebrochen auf den Beleg 
mit 51 bebuchten von insges. 102 Konten: 
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Sachkonto 5571210 
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Nachfolgend auszugsweiser Leistungsbescheid für 03/2017: 
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Auszug aus prosoz-Leistungsdokumentation 2016  
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Nach Prüfung der Leistungsakte bei 5-125 am 22.11.2017 handelte es sich bei der o.g. 
Zahlung um die monatlichen Leistungsätze für den „notwendigen Bedarf“ und den 
„notwendigen persönlichen Bedarf“ außerhalb von Landeseinrichtungen nach §§ 2 i.V.m. 3 
und 3 a Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) für Leistungsberechtigte, die nicht mehr in 
Landeseinrichtungen (sondern in einer eigenen Wohnung oder einer kommunalen 
Gemeinschaftsunterkunft) untergebracht sind. Der monatliche Bedarf für das physische 
Existenzminimum („notwendiger Bedarf“) muss „vorrangig“ als Geldleistung erbracht werden. 
Nur ausnahmsweise, „soweit es nach den Umständen erforderlich ist“, dürfen 
Sachleistungen oder Gutscheine ausgegeben werden. Der notwendige persönliche Bedarf 
muss zusätzlich als Geldleistung gezahlt werden. Bei einer Unterbringung in 
Gemeinschaftsunterkünften „kann“ dieser dementgegen teilweise oder sogar vollständig 
doch als Sachleistung geleistet werden. In diesem Fall werden vom Auszahlungsbetrag 
bestimmte Anteile gekürzt. 
 
Die siebenköpfige Familie aus Serbien ist am 08.10. 2014 aufgrund eines Asylantrages vom 
02.10.2014 wegen schlechter Wohnverhältnisse und Diskriminierung in Serbien per 
Verteilungsverfügung der ADD Trier vom 22.09.2014 nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 - 7 
Landesaufnahmegesetz der Stadtverwaltung Ludwigshafen, Rampenweg 10, zur 
Unterbringung zugewiesen worden. Mit Leistungsbescheid von 5-125 vom 20.02.2017 
bestand ein Bedarf nach § 2 AsylbLG i.H.v. von monatlich insges. 3.554,03 EUR für 
Ernährung, Bekleidung, Gesundheits- und Körperpflege, Unterkunft (auch für Gebrauchs- u. 
Verbrauchsgüter des Haushalts) und Geld für persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens 
zu. Hiervon wurden für Kosten der Unterkunft 1.365,-- EUR mit der Obdachlosenbehörde (5-
121) verrechnet (nach der Satzung über die Benutzung der städtischen 
Obdachlosenunterkünfte der Stadt Ludwigshafen am Rhein vom 12.12.2002). Mit Bescheid 
vom 29.05.2017 des BAMF sind die Anträge auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft als 
offensichtlich unbegründet abgelehnt worden. Ab diesem Zeitpunkt wurde die 
Leistungsgewährung eingestellt. Es wurde eine Abschiebung ins Heimatland veranlasst, 
sowie ein 30-monatiges Einreise- und Aufenthaltsverbot in der BRD verfügt. Die Familie soll 
am 17.07.2017 ausgereist sein. Allerdings fehlen noch die Grenzübertrittsbescheinigungen 
vom Zoll. Der geprüfte Beleg betrifft die monatliche Barauszahlung der Leistungen nach 
Asylbewerberleistungsgesetz für den Zeitraum 08.03. - 07.04.2017.  
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Zahlungsverlauf Kreditor aus nsk: 
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3. Prüfungsergebnis: 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
  ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 
 

• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 
  ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren  
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14201  1-14 i.V: 
 

 1-142 i.V. 

 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 07 
1-14 30 2018/…….. 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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                 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: SPD 
Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: Frau Schultheiß-Neubauer 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 
Sitzungstermin: 07.02.2018 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung Ergebnisrechnung 
EH 18 - Sachkonto 5632100 - sonstige laufende Aufwendungen  

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition 

Gesamtwert 
Bilanzposition bei 
Prüfungsbeginn 

(22.11.2017) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(22.11.2017) 

EH 18 24.914.089,42 € 
5632100 
Bücher 

 
8.989,65 € 

geprüfte Belege:   
4. GEK0171908, Kreisausbildung Teilnehmerheft von CC Color Con,         172,63 € 
5. GWF_000304200, Deutscher Verein f. öffentl,                                              39,00 € 
6. GWF_000306508, Buch „Geflüchtet in Beratung….“,                                  15,00 € 

 
  
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen, neben den allgemeinen Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Buchführung für Gemeinden, insbesondere die §§ 93 GemO i.V.m. § 112 
Abs. 1 GemO sowie 13 und 44 GemHVO zu beachten. Danach sind in der 
Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen 
vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit Aufwendungen 
verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Für 
die Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend. 

Entsprechend § 55 GemHVO sind in der Gesamtergebnisrechnung mindestens die 
folgenden Posten in der angegebenen Reihenfolge auszuweisen: 

18. sonstige laufende Aufwendungen. 
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2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 

2.1. Zur Prüfung ausgewählt wurden folgende Belege: 
 
2.1.1. 
 

 
Auskunftsgemäß 2-17 handelt es sich um die Bestellung von 12 Teilnehmermappen. Diese 
Ringordner enthalten das Ausbildungsmaterial für den Grundlehrgang in der Ausbildung der 
freiwilligen Feuerwehr, der über 80 Std. geht. (s. Anlage 1) und den Lehrgangsteilnehmern 
ausgehändigt wird.  

 

2.1.2 

 

 

Das Buch „Fachlexikon der sozialen Arbeit“ wurde für die Dezernentin 3 beschafft (siehe 
Anlage 2). 

 

2.1.3 

 

 

Auskunftsgemäß des Bereichs 3-16 (Jugendförderung und Erziehungsberatung) wurde das 
Buch „Geflüchtet in Beratung - Hilfen für Kinder, Jugendliche und Eltern“ beschafft. Dabei 
handelt es sich um Fachliteratur, die für die tägliche Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit 
Fluchterfahrung benötigt wird (siehe Anlage 3).  
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
  ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 
 

• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 
  ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlassungen 
berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14203  1-14 i.V.  1-142 i.V. 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 07 
1-14 30 18/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anlage 1: 
Zu 2.1.1: 
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Anlage 2: 
Zu 2.2.2: 
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Anlage 3: 
áâ ✞ã�ã✁ä
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

Anfrage durch Fraktion: Die Grünen im Rat 
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14: Herr Klein 
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 22.03.2017 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Ergebnisrechnung 

EH 22 – Sachkonto 5793200 – Zins- und sonstige Finanzaufwendungen 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

EH Gesamtwert EH 22 bei 
Prüfungsbeginn 
(28.11.2017) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(28.11.2017) 

22 27.602.385,24 Euro 5793200 
Sonstige 
Kreditbeschaffungskosten 

1.922,22 Euro 

geprüfter Beleg:  
A 854507 zu 1.922,22 Euro 
 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen und Erträge, neben den allgemeinen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, insbesondere auch die §§ 93 
GemO i.V.m. 112 Abs. 1 GemO und 13 und 44 GemHVO zu beachten. 
 
Danach sind in der Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und 
Aufwendungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit 
Aufwendungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes 
zugelassen ist. Für die Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend.  
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 

 
Folgende Belegnummer wurde nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
überprüft: 
 
Belegnummer A854507: 
 

 
 
Bei dieser Stichprobe handelt es sich um den Anteil der Kreditvermittlerin an den 
Zinserträgen für die Vermittlung zweier Liquiditätskredite (50 Mio. Euro und 60 Mio. Euro). 
Die Erträge bzw. der sich hieraus berechnende o. g. Aufwand ergeben sich aus 
Negativzinsen (siehe Anhang). 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
  ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 
 

• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 
  ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
  
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 10 
1-14 30 17/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss  
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Anhang: 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

Anfrage durch Fraktion:  SPD 
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14: Frau Hartmann 
Aktenzeichen:  1-14208 F.Hn 
Sitzungstermin:  07.02.2018 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Ergebnisrechnung 

Prüfungsschritt 3 

 

EH 29 – Sachkonto 4813600 - Kostenübern. Schwimmkurse f. Jug. 
 
1. Vorbemerkungen  
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft den Jahresabschluss und den Gesamtabschluss 
der Stadt (§ 110 Abs.2 S.2 GemO-RLP i. V m. § 28 GemO-RLP), bevor diese durch die 
Oberbürgermeisterin dem Stadtrat vorgelegt werden.  

 

In der Sitzung vom 15.11.2017 hat der Rechnungsprüfungsausschuss den folgenden Beleg 
zur Prüfung ausgewählt. Die entsprechenden Unterlagen zu der Buchung wurden am 
20.11.2017 bei 2-11 (Geschäftsbuchhaltung) angefordert und gingen am selben Tag beim 
Bereich Revision ein. Weitere begründende Unterlagen wurden bei dem Bereich 3-142 am 
21.11.2017 angefordert und sind am 23.11.2017 beim Bereich Revision eingegangen. 

 

2. Prüfung der Stichprobenauswahl 
 

 

 
 



✞✝�

Bei der ausgewählten Stichprobe handelt es sich um die Interne Leistungsverrechnung 
zwischen den Sachkonten 4813600 und 5813600 (jeweils ILV – Erstattung Sport) im  
EHT 29/EHT30.  
 
Mit der vorliegenden Verrechnung wurden Gebühren für einen Schwimmkurs in einem 
städtischen Hallenbad (Kostenstelle 51610002: Hallenbad Süd / Kostenträger 4240401: 
Hallenbad (Süd/Oggersheim)) intern verrechnet.  
 
Der Bereich 5-16 (Sport und Bäder) stellt die Leistungen (Schwimmkurs für Jugendliche) in 
Höhe von 51,00 Euro in Rechnung. Der Bereich 3-14 (Jugendamt) gleicht die Forderung aus 
(Kostenstelle 31410004: Asyl im SGB VIII / Kostenträger 3630306: Heimerziehung und 
betreutes Wohnen, § 34). 
 
Nach Auskunft des Bereichs 3-14 wurde dem Jugendlichen Hilfe zur Erziehung in Form von 
Heimunterbringung bzw. eine einer betreuten Wohnform nach §§ 27, 34 SGB VIII gewährt. 
Teil der Jugendhilfeleistung ist auch die Gewährung von Beihilfen und Zuschüssen auf 
Grundlage von § 39 SGB VIII. Die in Rede stehende Leistung wurde aus pädagogischer 
Sicht für sinnvoll erachtet. In der Rechtsfolge war sie entsprechend zu gewähren. 
 
Mit Schreiben vom 23.01.2017 wurde, bezugnehmend auf den Antrag von der betreuenden 
(städtischen) Einrichtung vom 12.01.2017, die Übernahme der Kosten für den Schwimmkurs 
für den betreffenden Jugendlichen in Höhe von 51 Euro durch 3-14203 bewilligt. Laut 
Angaben auf der Internetseite der Stadt Ludwigshafen (www.ludwigshafen.de) kostet die 
Teilnahme am Schwimmkurs für Jugendliche in den städtischen Bädern 51 Euro. 
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3. Prüfungsergebnis 

 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
  ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 
 

• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 
  ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14208  1-14   
 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 10 
1-14 30 17/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
 
3 Anlagen 
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Anlage 1 
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Anlage 2 
www.ludwigshafen.de: 
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Anlage 3 
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2.6 Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 11.04.2018: 
 

TOP 1 - Nicht öffentlicher Teil: Jahresabschluss 2017 
Benennung der Unterlagen – Passiva – zur weiteren Verwendung einer Stichprobenauswahl 
in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 06.06.2018.  
Prüfung Schritt 1 
 
Die Ausschussmitglieder haben die gewünschten Sachkonten aus der Passiva benannt:  
 
 

 
 
 
TOP 5 – Nicht öffentlicher Teil: Stichprobenauswahl zur Prüfung des Jahres-
abschlusses 2017 
– Aktiva – 
in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses 06.06.2018.  
Prüfung Schritt 2 
 
Die Ausschussmitglieder haben die gewünschten Stichproben aus den Sachkonten der 
Bilanz - Aktiva – benannt. 
Der Bereich Revision wird beauftragt, bis zur nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungs-
Ausschusses die zur Prüfung erforderlichen rechtlichen Grundlagen zu ermitteln sowie die 
entsprechenden Unterlagen und Belege vorzulegen. 
Dies betrifft folgende Vorgänge: 
 
 

Fraktion Vermögensgliederungscode Konto Bezeichnung
P 2.2.2 2326042 Ausbaubeitrag Oppau - Zugang
P 4.11 3794002 Spenden Zugang
P 1.4 4629210 Sponsoring

P 2.2.3 2332030 Anz. auf SoPo aus Ausbaubeiträgen - Abg
P 4.11 3761000 gegenüber privaten Unternehmen
P 1.4 4625000 Konzessionsabgaben
P 1.1 2011000 Kapitalrücklage

P 2.2.1 2314720 von rechtsfähigen Stiftungen - Zugang
P 4.02.2 3251133 Ing DIBA Frankfurt (var. Zins) Kto. 9080001206 Abg

P 1.4 4321502 Benutzungsgebühren Bayreuther Strasse
P 1.4 4411500 Verkauf von Heizöl, Bayreuther Strasse
P 1.4 5225100 Energie-Contracting
P 1.4 5233108 Hochstraße Nord
P 1.4 5533100 Darlehen nach § 36 SGB XII

P 4.02.2 3251313 DeKa Bank (var. Z.) Kto. 9000900010 Abgang
P 1.4 4052100 Familienleistungsausgleich
P 1.4 4321501 Benutzungsgebühren Mundenheim West
P 1.4 5241100 Unterrichtsfahrten
P 1.4 5242000 Essenskosten

Die Grünen
im Rat

FDP

Ergebnis TOP 1

Prüfung Schritt 1: Jahresabschluss 2017 - Passiva

Stichproben der Ratsmitglieder vom 11.04.2018

CDU

SPD
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TOP 8 – Auskünfte aus früheren Sitzungen 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Ergebnisposition EH 11 – Personalaufwendungen – Sachkonto 5019000 
Sonstige – (und a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Ergebnisposition 

Gesamtwert 
Ergebnisposition bei 

Prüfungsbeginn 
(23.11.2017) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(23.11.2017) 

P 4.11 1.843.239,34 Euro 

5019000 – Sonstige 
(u. a. ehrenamtlich 

Tätige der 
Feuerwehr) 

44.339,81 Euro 

geprüfte Belege: GWF_000309728 über 850,05 Euro und GWF_000320593 über 
288,78 Euro 

 
 
(1) Im Rahmen der o. a. Prüfung zur Belegnummer GWF_000309728 über 850,05 Euro 
wurde festgestellt, dass sich im Rahmen der Abrechnung durch eine fehlerhaft erfolgte 
Rundung auf sechs Stunden für den ehrenamtlich tätigen Feuerwehrbeamten eine 
Überzahlung von 10,43 Euro ergeben hatte. Der Rechnungsprüfungsausschuss empfahl 
eine Korrektur vorzunehmen. Außerdem empfahl der Rechnungsprüfungsausschuss künftig 
eine kommagenaue Anwendung, der sich aus der FwEVO ergebenden Anpassung der 
Beträge vorzunehmen und gleichzeitig für die Vergangenheit zu prüfen, ob zu allen 
vergleichbaren Vorgängen eine umfassende Korrektur möglich ist: 

Fraktion beg. Prüfer Konto Buchungsdatum Belegnr. Beschreibung Betrag 
1-14207 1763100 01.01.2017 A849623 Zinsabgrenzung Wohn.bau-Darle 28.061,26 €               
1-14208 1763100 15.08.2017 BB2926475 Rhein-Pfalz Wohnen GmbH 27.609,76 €               
1-14205 7522200 31.12.2017 WKB675533 Umbuchung 935.417,33 €-             
1-14203 0822420 23.03.2017 GEK0173519 Koffer zur Datenübertragung Eins 14.994,00 €               
1-14205 6613000 16.11.2017 BB3100646 KTO0282852200/BOB.RHEINAL 1.372.676,26 €          
1-14205 7522100 29.12.2017 BB3139979 BUNDESAGENTUR FÜR ARBEI 3.558.021,20 €          
1-14205 7710000 30.06.2017 A857312 Umb. Zinsen SK 5710000 auf 57 73.989,91 €               
1-14206 0112020 28.12.2017 GWF_000333071 4.Digant Lizenz prokommunal 1.368,50 €                 
1-14206 0960320 31.05.2017 GEK0182955 Sanitärtechnik für Badtechnische 75.589,87 €               
1-14206 0960320 01.01.2017 GEK0176215 Sanitärtechnik für Badtechnische 75.000,00 €               
1-14205 6412106 01.12.2017 BB3115981 Metropol Projektentwicklung 1.523,70 €                 
1-14205 6412107 01.12.2017 BB3114888 MARCELI UND BEATE MERECE 30,00 €                      

Ergebnis TOP 2

Prüfung Schritt 2: Jahresbschluss 2017 - Aktiva

Ermittlung der rechtlichen Grundlagen sowie der begründenden  Unterlagen
 für die Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 06.06.2018

FDP

CDU

Stichproben der Ratsmitglieder vom 11.04.2018

Die Grünen im Rat
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Der Bereich 2-17 führt in seiner per Email vom 14.03.2018 übermittelten Stellungnahme vom 
14.03.2018, Az.: 2-17101F.vS6129 aus, dass er die Überzahlung in Höhe von 10,43 Euro mit 
der nächsten Auszahlung an den ehrenamtlich tätigen Feuerwehrbeamten im Mai 2018 
verrechnen und eine kommagenaue Anpassung der zukünftig auszuzahlenden 
Aufwandsentschädigung berücksichtigen werde. 
 
Gleichzeitig empfiehlt der Bereich 2-17 auf eine Nachzahlung für alle vergleichbaren Fälle ab 
01.01.2015 zu verzichten, nachdem sich im Rahmen der Prüfung der Arbeitsaufwand im Ver-
hältnis zu den geringen nachzuzahlenden Beträgen als unwirtschaftlich herausgestellt habe 
(vergleiche unten anhängendes Schreiben): 
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TOP 9 – Nicht öffentlicher Teil: Stichprobenauswahl Grundstücke Hochstraße Nord  
(aktueller Straßenverlauf) 
Prüfung Schritt 1 
 
Als Termin für die Benennung der gewünschten Stichproben beim Bereich Revision wurde 
der 25.04.2018 festgelegt. 
Bis zu diesem Zeitpunkt wurden folgende Stichproben benannt: 
 
 
 

 
 
 
 
TOP 10 – Nicht öffentlicher Teil: Prüfung der Stichproben zum Jahresabschluss 2017 
– Aktiva –  
aus der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 22.03.2017 
Prüfung Schritt 3 
 
Feststellung der Prüfungsergebnisse durch die Ausschussmitglieder. 
 

  

Sitzung des Rechnungsprüfungs-Ausschusses am 11.04.2018, TOP 9

Stichprobenauswahl Grundstücke Hochstraße Nord (aktueller Straßenverlauf)
Unbebaute Grundstücke
Prüfung: Schritt 1

Fraktion
begl.

 
Prüfer/in

Name 
Gemarkung

Zähler Nenner
Fläche 
(CAIGO

S)
tats.Nutzung

%-Anteil 
an HStr.

1-14207 Ludwigshafen
1 48 375.00 Fläche besonderer funktionaler Prägung 

(Sicherheit u. Ordnung) Bunker
100.000

1-14207 Ludwigshafen 1 71 8484.00 Sport Freizeit und Erholungsfläche (Spielplatz, Bolzp 21.913

1-14207 Ludwigshafen
1 48 375.00 Fläche besonderer funktionaler Prägung 

(Sicherheit u. Ordnung) Bunker
100.000

1-14207 Ludwigshafen 1088 5 1006.00 Weg (Rad- und Fußweg) 24.062
1-14207 Ludwigshafen 1871 13 426.00 Bahnverkehr (NN) 100.000
1-14207 Ludwigshafen 1 39 6274.00 Bahnverkehr (NN) 100.000
1-14207 Ludwigshafen 1 45 3158.00 Fläche besonderer funktionaler Prägung (Parken) 2.924

1-14207
Ludwigshafen 1 48 375.00

Fläche besonderer funktionaler Prägung 
(Sicherheit u. Ordnung) Bunker

100.000

1-14207 Ludwigshafen 1 71 8484.00 Sport Freizeit und Erholungsfläche (Spielplatz, Bolzp 21.913
1-14207 Ludwigshafen 1049 83 2.00 Industrie und Gewerbefläche (Handel) 100.000
1-14207 Ludwigshafen 1049 96 6655.00 Industrie und Gewerbefläche (Handel) 16.956
1-14207 Mundenheim 2298 3 101.00 Industrie und Gewerbefläche (Handel) 100.000
1-14207 Ludwigshafen 1 36 394.00 Straßenverkehr (NN) 24.981
1-14207 Ludwigshafen 1 45 3158.00 Fläche besonderer  funktionaler Prägung (Parken) 1.945
1-14207 Ludwigshafen 1 54 288.00 Straßenverkehr (NN) 100.000
1-14207 Ludwigshafen 1 55 16574.00 Straßenverkehr (Verkehrsbegleitfläche Straße) 5.907
1-14207 Ludwigshafen 1089 50 1140.00 Bahnverkehr (NN) 100.000
1-14207 Ludwigshafen 1470 24 8282.00 Weg (Fahrweg) 1.652
1-14207 Ludwigshafen 4602 12 66.00 Industrie und Gewebefläche (Transport) 100.000

CDU

SPD

Grüne

FDP
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion: Die Grünen 
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14: Herr Klein 
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 11.04.2018 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Finanzrechnung FH 01 – Steuern und ähnliche Abgaben – Sachkonto 
6035000 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

FH Gesamtwert FH 01 bei 
Prüfungsbeginn 
(05.03.2018) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(05.03.2018) 

01 363.303.082,46 Euro 6035000 
Zweitwohnungssteuer 

168.039,59 Euro 

geprüfte Belege: BB2757963 zu 84,90 Euro, BB3074633 zu 99,00 Euro 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 
hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung soll aussagekräftige Informationen 
über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Ludwigshafen liefern. Sie gibt Auskunft 
darüber, welche finanziellen Mittel eingenommen wurden und welche Auszahlungen getätigt 
wurden. Die Finanzrechnung stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar und ist 
damit die Basis für die Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt. 

(2) Gemäß § 108 Gemo, ist zum Abschluss des Haushaltsjahres ein Jahresabschluss 
aufzustellen, der u. a. aus einer Finanzrechnung bestehen muss. 
 
(3) In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und 
geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. 
Einzahlungen dürfen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder 
Verordnung nichts anderes zugelassen ist. (§ 45 Abs. 1 GemHVO). Die Finanzrechnung ist 
in Staffelform aufzustellen (§ 44 Abs. 2 GemHVO). 
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(4) Den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen sind die Ergebnisse der 
Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres 
gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind im Anhang anzugeben und zu erläutern. 

Erhebliche außerordentliche Ein- und Auszahlungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer 
Art im Anhang zu erläutern (§ 45 Abs. 3, 4 GemHVO). 

 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 

(1) Belegnummer BB2757963 
 
 
 
 
Bei der Stichprobe handelt es sich um die Einzahlung der festgesetzten 
Zweitwohnungssteuer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese erfolgte im Jahr 2017. Dementsprechend sind die Beträge der Finanzrechnung 2017 
zuzuordnen. 
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(2) Belegnummer BB3074633 
 
 
 
 
 
 
 
Bei der Einzahlung i. H. v. 99,00 Euro handelt es sich um die Begleichung der festgesetzten 
Zweitwohnungssteuer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Einzahlung erfolgte im Jahr 2017 und ist der Finanzrechnung 2017 zuzuordnen. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14 i.V.:  1-142 i.V.: 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 11 
1-14 30 18/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
 
Anfrage durch Fraktion: Die Grünen 
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14: Frau Schultheiß-Neubauer 
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 11.04.2018 
 

 
Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 
 

Prüfung der Finanzrechnung  

FH 04, Sachkonto 6319000 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Sonstige 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

FH Gesamtwert FH 04 bei 
Prüfungsbeginn 
(13.02.2018) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(13.02.2018) 

04 17.771.285,07 € 6317000  
Sonstige 

228.990,86 € 

geprüfte Belege:  
9999-17-000, Rechnung VR4186663, -112,75 €o,  
Kassen_0702, 08-17-01: Führers., 37.207,95 € 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 
hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung soll aussagekräftige Informationen 
über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Ludwigshafen liefern. Sie gibt Auskunft 
darüber, welche finanziellen Mittel eingenommen wurden und welche Auszahlungen getätigt 
wurden. Die Finanzrechnung stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar und ist 
damit die Basis für die Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt. 
 

(2) Gemäß § 108 Gemo, ist zum Abschluss des Haushaltsjahres ein Jahresabschluss 
aufzustellen, der u. a. aus einer Finanzrechnung bestehen muss. 

 
(3) In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und 
geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. 
Einzahlungen dürfen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder 
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Verordnung nichts anderes zugelassen ist. (§ 45 Abs. 1 GemHVO). Die Finanzrechnung ist 
in Staffelform aufzustellen (§ 44 Abs. 2 GemHVO). 
 
(4) Den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen sind die Ergebnisse der 
Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres 
gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind im Anhang anzugeben und zu erläutern. 

Erhebliche außerordentliche Ein- und Auszahlungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer 
Art im Anhang zu erläutern (§ 45 Abs. 3, 4 GemHVO). 

 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 

2.1 Stichprobe 1: 
 
Bei der Buchung handelt es sich um eine Forderung des Bereichs 2-15, die am 23.05.2013 
fällig war.   
 

 
 
Der Schuldner hat am 22.05.2017 die Vermögensauskunft abgegeben. Infolge dessen wurde 
die Forderung niedergeschlagen und ausgebucht. Eine Kopie der Vermögensauskunft liegt 
vor und kann in der Sitzung eingesehen werden. 
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2.2. Stichprobe 2: 
 
Insgesamt wurden in der Zahlstelle des Straßenverkehrsamtes im Monat August 2017 
Gebühren in Höhe von 186.978,79 € vereinnahmt.  
 
Diese teilen sich wie folgt auf: 
 

 
 
Bei der Buchung handelt es sich um die Verbuchung des Teilbetrag der im August 2017 für 
die Führerscheinstelle (Zulassung von Personen) vereinnahmten Gebühren:  
 

 
 

Die Ablieferungen der Zahlstelle für Monat August erfolgen in der Regel täglich, bei 
Erreichen des zulässigen Kassenhöchstbetrages auch mehrmals täglich, und wurden wie 
folgt vorgenommen: 

çèéèêëì íîî ïðëñòóìôõö÷èö îøíîù

çèéèêëì úîî ûüêý þÿ✛✜þø✛✛ù

✁✂✄✂☎✆✝ ✟✠✠ ✡☛✝✄✂✄☞✆✝✂☎✌☞✍✂✎✎✂ ✟✏✑✒✠✏✓✔✕✖

çèéèêëì ✛îî ✢✣✤✥✤õôó✦✦õö÷ íí✜ÿþ✧✜ø★îù

çèéèêëì ★îî ✩✪✦ëìôè✫✫ñ✬✦✭èö þÿí✮✧ø✯★ù

çèéèêëì ✧îî ✥ ✧✮✯ ✩õ✦öóì✰è÷èöèì✰ê÷õö÷èö í★ÿ✯þ★ø✧✧ù

çèéèêëì ✮îî ïðëñ✦✭✱ö✲è ✜ÿ✜î✧øí✯ù

íþ✧ÿ✯✮þø✮✯ù
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Einnahmen 

vom 

Ablieferung / Verbuchung im Kontoauszug 

01.08.2017 

02.08.2017 
 

03.08.2017 

 

 

 

 

04.08.2017 

 

07.08.2017 

 

08.08.2017 

 

09.08.2017 

 

10.08.2017 

 

11.08.2017 

 

14.08.2017 

 

15.08.2017 

 

16.08.2017 
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17.08.2017 

 

 

 

18.08.2017 

 

21.08.2017 

 

22.08.2017 

 

23.08.2017 

 

24.08.2017 

 

 

 

25.08.2017 

 

28.08.2017 

 

29.08.2017 

 

30.08.2017 
 

31.08.2017 
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Die Einnahmen erfolgten im Jahr 2017. Dementsprechend sind die Beträge der 
Finanzrechnung 2017 zuzuordnen. 
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3. Prüfungsergebnis 

 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   

 
 
 

  

   

 
Kenntnis genommen: 

 
 
 

    

1-14203  1-14 i.V.:  1-142 i.V.: 

 
 
Anhang:  Kassenbuch Monat August 2017 
  Ausdruck Registrierkasse Monatsabschluss 2017 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 18/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anlage: Kassenbuch Monat August 2017 

 
 



✞✞✞

Anlage: Ausdruck Registrierkasse Monat August 2017 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
 
Anfrage durch Fraktion: Die Grünen 
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14: Herr Klein 
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 11.04.2018 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Finanzrechnung FH 05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte – Sachkonto 
6412106 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

FH Gesamtwert FH 05 bei 
Prüfungsbeginn 
(05.03.2018) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(05.03.2018) 

01 8.772.173,16 Euro 6412106 Miete 
Verwaltungsräume 

136.138,92 Euro 

geprüfte Belege: BB2789409 zu 595,00 Euro, BB3039468 zu 1.523,70 Euro 
 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 
hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung soll aussagekräftige Informationen 
über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Ludwigshafen liefern. Sie gibt Auskunft 
darüber, welche finanziellen Mittel eingenommen wurden und welche Auszahlungen getätigt 
wurden. Die Finanzrechnung stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar und ist 
damit die Basis für die Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt. 
 

(2) Gemäß § 108 Gemo, ist zum Abschluss des Haushaltsjahres ein Jahresabschluss 
aufzustellen, der u. a. aus einer Finanzrechnung bestehen muss. 

 
(3) In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und 
geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. 
Einzahlungen dürfen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder 
Verordnung nichts anderes zugelassen ist. (§ 45 Abs. 1 GemHVO). Die Finanzrechnung ist 
in Staffelform aufzustellen (§ 44 Abs. 2 GemHVO). 



✞✞✡

 
(4) Den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen sind die Ergebnisse der 
Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres 
gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind im Anhang anzugeben und zu erläutern. 

 

Erhebliche außerordentliche Ein- und Auszahlungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer 
Art im Anhang zu erläutern (§ 45 Abs. 3, 4 GemHVO). 

 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 

(1) Belegnummer BB2789409 
 
 
 
 
 
 
Bei der Einzahlung handelt es sich die Miete/Provision des Fotoautomatenaufstellers F. für 
den Monat Februar 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



✞✞☛

 
Die Einzahlung erfolgte im Jahr 2017. Dementsprechend ist der Betrag der Finanzrechnung 
2017 zuzuordnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Belegnummer BB3039468 
 
 
 
 
 
Bei der Einzahlung i. H. v. 1.523,70 Euro handelt es sich um die Begleichung der Miete für 
Gewerberäume. Bei der Zahlung wurde der Gesamtbetrag i. H. v. 1.973,70 Euro (1.523,70 
zzgl. Betriebskostenvorauszahlung 200,00 Euro und Heizkostenvorauszahlung 250,00 Euro) 
überwiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Einzahlung erfolgte im Jahr 2017 und ist der Finanzrechnung 2017 zuzuordnen. 
 
 



✞✞☞
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   

 
 
 

  

   

 
 
 
Kenntnis genommen: 

 
 
 
 

    

1-14205  1-14 i.V.:  1-142 i.V.: 

 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 18/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: CDU 
Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: Herr Szabo 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 11.04.2018 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Finanzrechnung FH 9 - Sonstige laufende Einzahlungen - Sachkonto 

6611200  
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

FH 
Gesamtwert FH 09 bei 

Prüfungsbeginn 
(15.02.2018) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(15.02.2018) 

09 28.241.047,43 Euro 

6611200 Einz. aus 
Veräußerung v. 

Grundstücken u. 
Gebäuden 

3.797.061,30 
Euro 

geprüfte Belege: BB2812787 zu 38.414,79 Euro;  
                             BB2951142 zu 6.678,92 Euro  

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 
hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung soll aussagekräftige Informationen 
über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Ludwigshafen liefern. Sie gibt Auskunft 
darüber, welche finanziellen Mittel eingenommen wurden und welche Auszahlungen getätigt 
wurden. Die Finanzrechnung stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar und ist 
damit die Basis für die Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt. 
 
(2) Gemäß § 108 GemO, ist zum Abschluss des Haushaltsjahres ein Jahresabschluss 
aufzustellen, der u. a. aus einer Finanzrechnung bestehen muss. 
 
(3) In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und 
geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. 
Einzahlungen dürfen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder 



✞✁✞

Verordnung nichts anderes zugelassen ist. (§ 45 Abs. 1 GemHVO). Die Finanzrechnung ist 
in Staffelform aufzustellen (§ 44 Abs. 2 GemHVO). 
 
(4) Den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen sind die Ergebnisse der 
Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres 
gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind im Anhang anzugeben und zu erläutern. 
 
Erhebliche außerordentliche Ein- und Auszahlungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer 
Art im Anhang zu erläutern (§ 45 Abs. 3, 4 GemHVO). 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
2.1. BB2812787: Bei der Einzahlung i. H. v. 38.414,79 Euro handelt es sich um den Teil des 
Verkaufspreises eines städtischen Grundstückes, der über dem Buchwert des Grundstückes 
bei Veräußerung erzielt wurde (Kontoauszug im Anhang).  

 
Die Veräußerung erfolgte 2016 notariell. Die Einzahlung des Verkaufspreises erfolgte im 
Jahr 2017. Aufgrund der Bankgutschrift am 23.03.2017 ist der Betrag der Finanzrechnung 
2017 mit Buchungsdatum 23.03.2017 zuzuordnen (Kontoauszug im Anhang). 
 
 
2.2. BB2951142: Bei der Einzahlung i. H. v. 6.678,92 Euro handelt es sich ebenfalls um den 
Teil des Verkaufspreises eines städtischen Grundstückes, das über dem Buchwert des 
Grundstückes bei Veräußerung erzielt wurde (Kontoauszug im Anhang). 

 
Die notarielle Veräußerung und auch die Einzahlung des Verkaufspreises erfolgten beide im 
Jahr 2017. Aufgrund der Bankgutschrift am 21.07.2017 ist der Betrag der Finanzrechnung 
2017 mit Buchungsdatum 21.07.2017 zuzuordnen (Kontoauszug im Anhang).  
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3. Prüfungsergebnis 

 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   

 
 
 

  

   

 
 
Kenntnis genommen: 

 
 
 

    

1-14209  1-14 i.V.  1-142 i.V. 

 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
Verteiler: 

1-14 11 04 07 
1-14 30 16/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anhang: 
 
Zu 2.1. 
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Zu 2.2.  
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
 

Anfrage durch Fraktion:  SPD 
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14: Frau Hartmann 
Aktenzeichen:  1-14208 F.Hn 
Sitzungstermin:  11.04.2018 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Finanzrechnung FH 13 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen – 
Sachkonto 7236102 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

FH Gesamtwert FH 13 bei 
Prüfungsbeginn 
(26.03.2018) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(26.03.2018) 

13 -99.076.875,25 Euro 

7236102 
Auszahlungen für 

Sach- und 
Dienstleistungen 

1.676,21 Euro 

 
geprüfte Belege: 3781 über -245,21 Euro, 3833 über -384,20 Euro 
 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 
hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung soll aussagekräftige Informationen 
über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Ludwigshafen liefern. Sie gibt Auskunft 
darüber, welche finanziellen Mittel eingenommen wurden und welche Auszahlungen getätigt 
wurden. Die Finanzrechnung stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar und ist 
damit die Basis für die Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt. 
 
(2) Gemäß § 108 GemO, ist zum Abschluss des Haushaltsjahres ein Jahresabschluss 
aufzustellen, der u. a. aus einer Finanzrechnung bestehen muss. 
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(3) In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und 
geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. 
Einzahlungen dürfen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder 
Verordnung nichts anderes zugelassen ist. (§ 45 Abs. 1 GemHVO). Die Finanzrechnung ist 
in Staffelform aufzustellen (§ 44 Abs. 2 GemHVO). 
 
(4) Den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen sind die Ergebnisse der 
Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres 
gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind im Anhang anzugeben und zu erläutern. 
 
Erhebliche außerordentliche Ein- und Auszahlungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer 
Art im Anhang zu erläutern (§ 45 Abs. 3, 4 GemHVO). 
 
(5) In der Sitzung vom 07.02.2018 hat der Rechnungsprüfungsausschuss den folgenden 
Beleg zur Prüfung ausgewählt. Die entsprechenden Unterlagen zu der Buchung und weitere 
begründende Unterlagen wurden am 09.02.2018 bei 4-13 (Gebäudemanagement) 
angefordert und gingen am 15.02.2018 per E-Mail beim Bereich Revision ein.  
 
 
2. Prüfung der Stichprobenauswahl 
 
2.1 Belegnummer 3781 
 
a) Buchung in nsk 
 
Aus nsk (Explorer Sachposten): 
 

 
 
 
Bei der ausgewählten Stichprobe handelt es sich um eine Zahlung an die Ludwigshafener 
Firma S.+S. zur Wartung der Aufzüge in der IGS Gartenstadt. 
 
Aus nsk (Explorer Kreditorenposten): 
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b) Nachweis Geldfluss 
 
Zahlungsposten nsk: 
 

 
 
 
Auszug der S.Ludwigshafen: 
 

 
 
 
 
c ) rechtliche Grundlagen für die Auszahlung 
 
Mit Schreiben vom 01.01.2016 wurde von der Stadt der Auftrag nach VOB aufgrund ihrer 
Bedingungen der Auftrag zu Wartungen, Reparaturen, Störungsbeseitigung, Notruf sowie 
Beistellung des Monteurs bei einer TÜV-Prüfung an mehreren Aufzugsanlagen erteilt. 
 
Für die Aufzugsanlage WA613, S IGS Gartenstadt, Abteistr. 18, Fabrik-Nr.: 54889 wurde 
eine Wartung 4 x jährlich beauftragt. 
 
Laut dem Leistungsnachweis der S. + S. wurde am 12.12.2016 festgestellt, dass der Akku 
der Absink-Verhinderung zu schwach ist. Es wurde ein neuer Akku eingebaut. 
 
Gemäß den Vertragsvereinbarungen werden Betriebsstörungen beseitigt und notwendige 
Reparaturen  nach Vereinbarung vorgenommen und gesondert berechnet. 
 
Mit Schreiben vom 16.01.2017 stellte die S. + S. entsprechend die Leistungen in Rechnung 
 
 
 
 



✞✁☞
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2.2 Belegnummer 3833 
 
a) Buchung in nsk 
 
 
Aus nsk (Explorer Schposten): 
 

 
 
Bei der ausgewählten Stichprobe handelt es sich um die Zahlung einer Rechnung an die 
Ludwigshafener Firma S.+S. für die Wartung von Aufzügen im Rathaus (Rathausplatz 20). 
 
Die Belegnummer GWF_000295936 ist die Nummer der bezahlten Rechnung in workflow. 
Diese ist der Prüfung beigefügt. 
 
Aus nsk (Explorer Kreditorenposten): 
 

 
 
 
 
b) Nachweis Geldfluss 
 
Zahlungsposten nsk: 
 

 
 
 
Auszug der S. Ludwigshafen: 

 
 
 
 
c) Rechtliche Grundlagen für die Auszahlung 
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Mit Schreiben vom 01.01.2016 wurde von der Stadt der Auftrag nach VOB aufgrund ihrer 
Bedingungen der Auftrag zu Wartungen, Reparaturen, Störungsbeseitigung, Notruf sowie 
Beistellung des Monteurs bei einer TÜV-Prüfung an mehreren Aufzugsanlagen erteilt. 
 
Für die Aufzugsanlage 626 V-Gebäude Rathausplatz 20, Fabrik-Nr.: 340122 wurde eine 
Vollwartung beauftragt. Der Servicevertrag Vollunterhaltung gilt ab 01.04.2011 und wurde 
am 09.05.2011 zwischen der S + S. und der Stadt Ludwigshafen abgeschlossen. 
 
Laut dem Leistungsnachweis der S. + S. wurde die Anlage am 01.02.2016 nach einem 
Wasserschaden überprüft und der Schadensumfang festgestellt. Am 03.02.2016 erfolgte die 
Inbetriebnahme. Solche Schäden sind von der Vertragsleistung ausdrücklich 
ausgeschlossen und werden, nach Vereinbarung mit dem Auftraggeber ausgeführt und aber 
gesondert in Rechnung gestellt. 
 
Mit Schreiben vom 16.01.2017 stellte die S. + S. entsprechend die Leistungen in Rechnung.  
 
 



✞✆✆
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3. Prüfungsergebnis 

 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   

 
 

  

   

 
Kenntnis genommen: 

 
 

    

1-14208  1-14 i.V.:  1-142 i.V.: 

 
Verteiler: 

1-14 11 04 10 
1-14 30 18/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
 
Anfrage durch Fraktion: Die Grünen 
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14: Herr Vollmer 
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 11.04.2018 
 

 
Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 
 

Prüfung der Finanzrechnung  

FH 14, Sachkonto 7441200 – Finanzausgleichsumlage 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

FH Gesamtwert FH 
04 bei 
Prüfungsbeginn 
(09.02.2.2018) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(09.02.2018) 

14 
Zuwendungen, 
Umlagen und 

sonstige 
Transferzahlungen 

-51.723.696,83 
EUR 

7441200  
Finanzausgleichsumlage 

7.065.719,00 

geprüfter Beleg: AUFR_2_12_0175499 mit 2.529.856,00 EUR gebucht am 15.08.2017 
 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 
hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung soll aussagekräftige Informationen 
über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Ludwigshafen liefern. Sie gibt Auskunft 
darüber, welche finanziellen Mittel eingenommen wurden und welche Auszahlungen getätigt 
wurden. Die Finanzrechnung stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar und ist 
damit die Basis für die Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt. 
 
(2) Gemäß § 108 GemO, ist zum Abschluss des Haushaltsjahres ein Jahresabschluss 
aufzustellen, der u. a. aus einer Finanzrechnung bestehen muss. Die Finanzrechnung ist 
gem.  
§ 108 Abs. 2 Nr. 1 GemO Bestandteil des Jahresabschlusses, der gem. § 108 Abs. 4 GemO 
innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufzustellen ist. In 
Verbindung mit § 95 Abs. 6 GemO ergibt sich daraus ein Termin bis zum 30. Juni des 
Haushaltsfolgejahres. Mit der Finanzrechnung wird der Finanzhaushalt abgeschlossen. Auch 



✞✆☞

im Falle eines so genannten Doppelhaushalts (§ 95 Abs. 5 Satz 2 GemO, § 7 GemHVO) ist 
gem.  
§ 108 Abs. 1 Satz 1 GemO für jedes Haushaltsjahr eine Finanzrechnung aufzustellen. 
 
(3) In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und 
geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. 
Einzahlungen dürfen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder 
Verordnung nichts anderes zugelassen ist. (§ 45 Abs. 1 GemHVO). Die Finanzrechnung ist 
in Staffelform aufzustellen (§ 44 Abs. 2 GemHVO). 
 
(4) Den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen sind die Ergebnisse der 
Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres 
gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind im Anhang anzugeben und zu erläutern. 
Erhebliche außerordentliche Ein- und Auszahlungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer 
Art im Anhang zu erläutern (§ 45 Abs. 3, 4 GemHVO). 

 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 

Bei der Aufrechnung handelt es sich um eine Buchung i.R.d. Finanzausgleichs mit dem 
Land. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Diese erfolgte im Jahr 2017. Dementsprechend sind die Beträge der Finanzrechnung 2017 
zuzuordnen. 
 
Buchungstechnischer Abgleich mit Kontenrahmenplan vom Rechnungsergebnis zum 
Beleg 
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Bei der Aufrechnung handelt es sich um die Verrechnung der 
Landesfinanzausgleichsumlage (FAG Umlage) 3. Rate mit der Schlüsselzuweisung (Siehe 
Bescheid vom 03.08.17). 
 
nsk-Auszug Ergebnishaushalt FH 14 Stand 09.02.2018 (heruntergebrochen auf den Beleg) 
mit 17 bebuchten von insges 57 Konten: 
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Nach § 45 GemHVO sind Einzahlungen und Auszahlungen vollständig und getrennt vonein-
ander nachweisen. Da das statistische Landesamt die 3. Rate der Finanzausgleichsumlage 
verrechnet hat, ist hier der Kontoauszug mit dem Betrag des zuvor genannten Bescheides 
vorzuweisen. 

Bei einer Aufrechnung - wie vorliegend der Fall i.R.d. Landesfinanzausgleiches - fliesst kein 
Geld. Ein Nachweis des Geldflusses i.H.v. 2.529.856,00 EUR anhand eines Kontoauszuges 
ist somit nicht möglich. 
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3. Prüfungsergebnis 

 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind nach-

vollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   

 
 
 

  

   

 
Kenntnis genommen: 

 
 
 
 

    

1-14201  1-14 i.V.  1-142 i.V. 

 
 
Verteiler: 

1.) 1-14 11 04 11 
2.) 1-14 30 18/….. 
3.) Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: SPD 
Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: Frau Palm 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 11.04.2018 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

 
Prüfung der Finanzposition FH 16 – Öffentlichkeitsarbeit – Sachkonto 7636000  

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Finanzposition 

Gesamtwert 
Finanzposition bei 
Prüfungsbeginn 

(27.03.2018) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(27.03.2018) 

FH 16 -23.766.267,98 EUR 
7636000 – 

Öffentlichkeitsarbeit  
-451.291,09 EUR 

geprüfte Belege: 3985 über -80,25 EUR, 3994 über -1.249,50EUR, 4109 über -
794,86EUR und 4153 über -714,00 EUR 

 
 
5. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 

(1) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene 
Rechnung und hat die Aufgabe, sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres 
in Form von Einzahlungen und Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung 
soll aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt 
Ludwigshafen liefern. Sie gibt darüber Auskunft, welche finanziellen Mittel 
eingenommen und welche Auszahlungen getätigt wurden. Die Finanzrechnung 
stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar und bildet damit die Basis 
für die Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt. 

 
(2) Gemäß § 108 GemO, ist zum Abschluss des Haushaltsjahres ein Jahresabschluss 

aufzustellen, der u. a. aus einer Finanzrechnung bestehen muss. 
 
(3) In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und 
geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. 
Einzahlungen dürfen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder 
Verordnung nichts anderes zugelassen ist (§ 45 Abs. 1 GemHVO). Die Finanzrechnung ist in 
Staffelform aufzustellen (§ 44 Abs. 2 GemHVO). 



✞✟✟

 
(4) Den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen sind die Ergebnisse der 
Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres 
gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind im Anhang anzugeben und zu erläutern. 
Erhebliche außerordentliche Ein- und Auszahlungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer 
Art im Anhang zu erläutern (§ 45 Abs. 3 und 4 GemHVO). 
 
 
6. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgende Belege wurden nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss überprüft: 
 
2.1 Belegnummer: 3985 über -80,25 Euro 
 

 
 
Nachdem sich der städtische Fotograf in Urlaub befand, beauftragte der Bereich 1-17 die 
Fotoagentur K. mit der Fertigung von Bildern für die städtische Zeitschrift LU. Für die 
erbrachten Leistungen stellte die Agentur der Stadt mit Schreiben vom 22.05.2017 den 
Betrag von 80,25 Euro in Rechnung. Die Rechnung kam über das Workflow Management 
System (WfMS) unter der Belegnummer GWF_000307780 zur Auszahlung (siehe Anlage 1). 
Der Auszahlungsvorgang ist im städtischen Buchungssystem nsk, speziell dem Modul 
Explorer Sachposten, nachvollziehbar. Nach Eingabe der Beleg-Nr. GWF_000307780, wird 
über die (dann sichtbarbar werdende) Externe Belegnummer 2183, die in der 
Finanzrechnung relevante Belegnummer 3985 für die Auszahlung ermittelt: 
 

 
 
Nach Anwendung der Funktion „Navigate“ wird ersichtlich, dass die Belegnummer einer in 
der Finanzrechnung ordnungsgemäß durchgeführten Sammelbuchung (mit insgesamt 247 
Posten, vgl. auch Bankauszug nächsten Seite Anzahl 247) einbegriffen ist. Die 
Sammelbuchung ist über den Gesamtbetrag in Höhe von -701.595,42 Euro am 09.06.2017 
zur Auszahlung gekommen: 
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Nach Anwendung eines entsprechend manuell gesetzten Filters, ist der Einzelbetrag in Höhe 
von 80,25 Euro in der Gesamtsumme feststellbar: 
 

 
Der nachfolgend dargestellte Auszug aus dem Bankbeleg dokumentiert die Auszahlung der 
Sammelbuchung im Geschäftsjahr 2017: 
 

 
 
Die Zahlung ist dementsprechend der Finanzrechnung 2017 zuzuordnen. 
 
 
2.2 Belegnummer: 3994 über -1.249,50 Euro 
 

 
 
Für seine in der Zeit vom März bis Mai 2017 erbrachte Werbung für das städt. Theater stellte 
das Unternehmen M. GmbH Co.KG dem Bereich 3-12 mit Schreiben vom 22.05.2017 den 
Betrag von 1.249,50 Euro in Rechnung. Die Rechnung kam über das Workflow Management 
System (WfMS) unter der Belegnummer GWF_000308505 zur Auszahlung (siehe Anlage 2). 
Der Auszahlungsvorgang ist im städtischen Buchungssystem nsk, speziell dem Modul 
Explorer Sachposten, nachvollziehbar. Nach Eingabe der Beleg-Nr. GWF_000308505, wird 
über die (dann sichtbarbar werdende) Externe Belegnummer 2016 THPF 2205-87, die in der 
Finanzrechnung relevante Belegnummer 3994 für die Auszahlung ermittelt: 
 

 
 
Nach Anwendung der Funktion „Navigate“ wird ersichtlich, dass die Belegnummer einer in 
der Finanzrechnung ordnungsgemäß durchgeführten Sammelbuchung (mit insgesamt 435 
Posten, vgl. auch Bankauszug nächsten Seite Anzahl 435) einbegriffen ist. Die 
Sammelbuchung ist über den Gesamtbetrag in Höhe von -1.229.685,21 Euro am 16.06.2017 
zur Auszahlung gekommen: 
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Nach Anwendung eines entsprechend manuell gesetzten Filters, ist der Einzelbetrag in Höhe 
von 1.249,50 Euro in der Gesamtsumme feststellbar: 
 

 
 
Der nachfolgend dargestellte Auszug aus dem Bankbeleg dokumentiert die Auszahlung der 
Sammelbuchung im Geschäftsjahr 2017: 
 

 
 
Demnach ist die Zahlung der Finanzrechnung 2017 zuzuordnen. 
 
 
2.3 Belegnummer: 4109 über -794,86 Euro 
 

 
 
Anlässlich der Bibliotheksneueröffnung am 26.08.2017 gab 3-11 den Kauf von 400 
Kugelschreibern mit eigenem Werbeaufdruck bei dem Unternehmen S. GmbH & Co.KG in 
Auftrag. Die Kugelschreiber wurden am ersten Eröffnungstag als kleine Werbegeschenke an 
die Besucher/innen der Stadtbibliothek kostenlos verteilt. Für seine erbrachten Leistungen 
stellte das Unternehmen S. der Stadt mit Schreiben vom 24.08.2017 den Betrag von 794,86 
Euro in Rechnung. Die Rechnung kam über das Workflow Management System (WfMS) 
unter der Belegnummer GWF_000316911 zur Auszahlung (siehe Anlage 3). Der 
Auszahlungsvorgang ist im städtischen Buchungssystem nsk, speziell dem Modul Explorer 
Sachposten, nachvollziehbar. Nach Eingabe der Beleg-Nr. GWF_000316911, wird über die 
(dann sichtbar werdende) Externe Belegnummer 2057598268-24.08.17-1497253, die in der 
Finanzrechnung relevante Belegnummer 4109 für die Auszahlung ermittelt: 
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Nach Anwendung der Funktion „Navigate“ wird ersichtlich, dass die Belegnummer einer in 
der Finanzrechnung ordnungsgemäß durchgeführten Sammelbuchung (mit insgesamt 261 
Posten, vgl. auch Bankauszug nächsten Seite Anzahl 261) einbegriffen ist. Die 
Sammelbuchung ist über den Gesamtbetrag in Höhe von -312.155,95 Euro am 12.09.2017 
zur Auszahlung gekommen: 
 

 
 

 
 
Nach Anwendung eines entsprechend manuell gesetzten Filters, ist der Einzelbetrag in Höhe 
von 794,86 Euro in der Gesamtsumme feststellbar: 
 

 
 
Der nachfolgend dargestellte Auszug aus dem Bankbeleg dokumentiert die Auszahlung der 
Sammelbuchung im Geschäftsjahr 2017: 
 

 
 
Demnach ist die Zahlung der Finanzrechnung 2017 zuzuordnen. 
 
  



✞✟☞

 
2.4 Belegnummer: 4153 über -714,00 Euro 
 

 
 
Für die im Messemagazin „S.“ erbrachte Werbung für die Berufsbildende Schule Wirtschaft 1 
stellte das Unternehmen L. GmbH dem Bereich 3-13 mit Schreiben vom 06.09.2016 
(Tippfehler) den Betrag in Höhe von 714,00 Euro in Rechnung. Die Rechnung kam über das 
Workflow Management System (WfMS) unter der Belegnummer GEK0184461 zur 
Auszahlung (siehe Anlage 4). Der Auszahlungsvorgang ist im städtischen Buchungssystem 
nsk, speziell dem Modul Explorer Sachposten, nachvollziehbar. Nach Eingabe der Beleg-Nr. 
GEK0184461, wird über die (dann sichtbarbar werdende) Externe Belegnummer 23497, die 
in der Finanzrechnung relevante Belegnummer 4153 für die Auszahlung ermittelt: 
 

 
 
 
 
Nach Anwendung der Funktion „Navigate“ wird ersichtlich, dass die Belegnummer einer in 
der Finanzrechnung ordnungsgemäß durchgeführten Sammelbuchung (mit insgesamt 373 
Posten, vgl. auch Bankauszug nächsten Seite Anzahl 373) einbegriffen ist. Die 
Sammelbuchung ist über den Gesamtbetrag in Höhe von -685.379,96 Euro am 19.10.2017 
zur Auszahlung gekommen: 
 

 
 

 
 
Nach Anwendung eines entsprechend manuell gesetzten Filters, ist der Einzelbetrag in Höhe 
von 714,00 Euro in der Gesamtsumme feststellbar: 
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Der nachfolgend dargestellte Auszug aus dem Bankbeleg dokumentiert die Auszahlung der 
Sammelbuchung im Geschäftsjahr 2017: 
 

 
 
Demnach ist die Zahlung der Finanzrechnung 2017 zuzuordnen. 
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3. Prüfungsergebnis 

 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   

 
 
 

  

   

Kenntnis genommen: 

 
 
 

    

1-14206  1-14 i.V.  1-142 i.V. 

 
 
Anhang: 04 Rechnungen 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 18/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anlage 1: 
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Anlage 2: 
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Anlage 3: 
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Anlage 4: 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

Anfrage durch Fraktion: SPD 
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14: Herr Klein 
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 11.04.2018 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Finanzrechnung FH 28 – Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 
Entgelten – Sachkonto 6825913 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

FH Gesamtwert FH 28 bei 
Prüfungsbeginn 
(05.03.2018) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(05.03.2018) 

28 6.640.392,10 Euro 6825913 Einz. 
Ausbaubeitrag 
Edigheim 

409.589,48 Euro 

geprüfte Belege: 3758 über 24,55 Euro, ZE0159048 über 155,80 Euro 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 
hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung soll aussagekräftige Informationen 
über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Ludwigshafen liefern. Sie gibt Auskunft 
darüber, welche finanziellen Mittel eingenommen wurden und welche Auszahlungen getätigt 
wurden. Die Finanzrechnung stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar und ist 
damit die Basis für die Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt. 
 

(2) Gemäß § 108 Gemo, ist zum Abschluss des Haushaltsjahres ein Jahresabschluss 
aufzustellen, der u. a. aus einer Finanzrechnung bestehen muss. 

 
(3) In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und 
geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. 



✞✠✡

Einzahlungen dürfen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder 
Verordnung nichts anderes zugelassen ist. (§ 45 Abs. 1 GemHVO). Die Finanzrechnung ist 
in Staffelform aufzustellen (§ 44 Abs. 2 GemHVO). 
 
(4) Den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen sind die Ergebnisse der 
Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres 
gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind im Anhang anzugeben und zu erläutern. 

Erhebliche außerordentliche Ein- und Auszahlungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer 
Art im Anhang zu erläutern (§ 45 Abs. 3, 4 GemHVO). 

 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 

(1) Belegnummer 3758 
 
 
 
 
 
Bei der Stichprobe handelt es sich um die Zahlung für einen Ausbaubeitrag in Edigheim. Das 
betroffene Anwesen weist eine beitragspflichtige Fläche von 982 qm auf. Bei dem 
derzeitigen Beitragssatz von 0,10 Euro/qm/Jahr in der Abrechnungseinheit Edigheim 
errechnet sich damit ein jährlicher Beitrag von 98,20 Euro. Bei quartalsmäßiger Zahlung 
ergibt dies einen Betrag von 24,55 Euro. 
 
In diesem Fall wurde versucht in Newsystem Kommunal eine Abbuchung durchzuführen. Die 
Abbuchung verlief erfolglos, da das angegebene Konto aufgelöst wurde. Es handelt sich 
hierbei folglich um eine Rücklastschrift. Eine Zahlung dieses Betrags hat folglich nicht 
stattgefunden und ist somit auch nicht der Finanzrechnung 2017 zuzuordnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



✞✠☛

 
Auskunftsgemäß der Stadtkasse ist in diesem Fall eine Mahnung und eine Androhung der 
Vermögensauskunft erfolgt. Der Fall befindet sich derzeit in der Vollstreckung. 
 
 
 
(2) Belegnummer ZE0159048 
 
 
 
 
 
Bei der gewählten Stichprobe handelt es sich um eine Gutschrift auf einen Ausbaubeitrag. 
Nach dem Ableben des ursprünglichen Beitragsschuldners wurde o. g. Ausbaubeitrag unter 
dem Debitor 453461 (Herr R.) vereinnahmt. Auf dieses Konto wurde der Beitrag von 2-113 
umgeschrieben; gleichzeitig wurde über diesen Betrag bei Debitor 049303 (ursprünglicher 
Beitragsschuldner) die als Stichprobe ausgewählte Gutschrift veranlasst. 
 
Da es sich bei der Stichprobe um eine Gutschrift für den ursprünglichen Debitor handelt, hat 
diesbezüglich keine Zahlung stattgefunden. Entsprechend ist der Betrag nicht der 
Finanzrechnung 2017 zuzuordnen. 
 
  



✞✠☞

3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   

 
 
 
 

  

   

 
Kenntnis genommen: 

 
 
 
 

    

1-14205  1-14 i.V.:  1-142 i.V.: 

Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 18/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion: SPD 
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14: Herr Klein 
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 11.04.2018 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Finanzrechnung FH 28 – Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 
Entgelten – Sachkonto 6825914 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

FH Gesamtwert FH 28 bei 
Prüfungsbeginn 
(05.03.2018) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(05.03.2018) 

28 6.640.392,10 Euro 6825914 Einz. 
Ausbaubeitrag 
Pfingstweide 

293.362,57 Euro 

geprüfter Beleg: BB2743186 zu 32,76 Euro 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 
hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung soll aussagekräftige Informationen 
über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Ludwigshafen liefern. Sie gibt Auskunft 
darüber, welche finanziellen Mittel eingenommen wurden und welche Auszahlungen getätigt 
wurden. Die Finanzrechnung stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar und ist 
damit die Basis für die Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt. 
 

(2) Gemäß § 108 Gemo, ist zum Abschluss des Haushaltsjahres ein Jahresabschluss 
aufzustellen, der u. a. aus einer Finanzrechnung bestehen muss. 

 
(3) In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und 
geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. 
Einzahlungen dürfen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder 
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Verordnung nichts anderes zugelassen ist. (§ 45 Abs. 1 GemHVO). Die Finanzrechnung ist 
in Staffelform aufzustellen (§ 44 Abs. 2 GemHVO). 
 
(4) Den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen sind die Ergebnisse der 
Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres 
gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind im Anhang anzugeben und zu erläutern. 

Erhebliche außerordentliche Ein- und Auszahlungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer 
Art im Anhang zu erläutern (§ 45 Abs. 3, 4 GemHVO). 

 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 

Belegnummer BB2743186 
 
 
 
 
 
Bei der Stichprobe handelt es sich um die Zahlung für einen Ausbaubeitrag in der 
Pfingstweide. Das betroffene Anwesen weist eine beitragspflichtige Fläche von 397 qm auf. 
Bei einem Beitragssatz von derzeit 0,33 Euro in der Abrechnungseinheit Pfingstweide ergibt 
dies einen Ausbaubeitrag von 131,01 Euro/ Jahr. Insoweit fällt ein quartalsmäßiger Abschlag 
von 32,76 Euro an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Betrag wurde vom Beitragsschuldner als als Teilbetrag einer Gesamtüberweisung i. H. v. 
228,23 Euro zum 31.01.2017 überwiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Zahlung des Betrags erfolgte im Jahr 2017. Entsprechend ist der Betrag der 
Finanzrechnung 2017 zuzuordnen. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   

Kenntnis genommen: 

 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 18/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

Anfrage durch Fraktion: Die Grünen 
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14: Frau Schultheiß-Neubauer 
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 11.04.2018 
 

 
Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 
 

Prüfung der Finanzrechnung  

FH 39, Sachkonto 7874600 – an rechtsfähige Stiftungen 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

FH Gesamtwert FH 04 bei 
Prüfungsbeginn 
(13.02.2018) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(13.02.2018) 

39 -570.000,00 € 7874600 
an rechtsfähige 
Stiftungen 

-570.000,00 € 

geprüfte Belege:  
A866102, Ausleihung für Ki., -570.000,00 € 

 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 
hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung soll aussagekräftige Informationen 
über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Ludwigshafen liefern. Sie gibt Auskunft 
darüber, welche finanziellen Mittel eingenommen wurden und welche Auszahlungen getätigt 
wurden. Die Finanzrechnung stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar und ist 
damit die Basis für die Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt. 

(2) Gemäß § 108 Gemo, ist zum Abschluss des Haushaltsjahres ein Jahresabschluss 
aufzustellen, der u. a. aus einer Finanzrechnung bestehen muss. 

(3) In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und 
geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. 
Einzahlungen dürfen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder 
Verordnung nichts anderes zugelassen ist. (§ 45 Abs. 1 GemHVO). Die Finanzrechnung ist 
in Staffelform aufzustellen (§ 44 Abs. 2 GemHVO). 
 
.  
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(4) Den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen sind die Ergebnisse der 
Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres 
gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind im Anhang anzugeben und zu erläutern. 

Erhebliche außerordentliche Ein- und Auszahlungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer 
Art im Anhang zu erläutern (§ 45 Abs. 3, 4 GemHVO). 

 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 

Zur Prüfung ausgewählt wurde eine Zahlung in Höhe von 570.000,00 € an die W.-H.-
Stiftung. 
 

 
Die Stiftung hat sich zur Abgeltung des Restitutionsanspruchs verpflichtet einen Betrag von 6 
Mio. € in 2 Raten zu je 3 Mio. € zu zahlen. Der Abgeltungsbeitrag war zum Stand 20.06.2016 
in Höhe von mindestens 5 Mio. € durch Drittmittel finanziert. 
Zwischen der H.-Stiftung und der Stadt Ludwigshafen wurde am 04.07.2016 ein Vertrag über 
die Finanzierung des nicht durch Drittmittel gedeckten Betrages zur Abgeltung des 
Restitutionsanspruchs betreffend das Gemälde Ernst Ludwig Kirchner „Urteil des Paris“ 
geschlossen. Die E.-v.-.S.-Kunststiftung hat den Differenzbetrag in Höhe von 1 Mio. € über 
ein an die Stadt zu zahlendes Darlehen zwischenfinanziert. Der Vertrag kann während der 
Sitzung eingesehen werden.  
Bei der Zahlung in Höhe von 570.000 € (Buchungsbeleg siehe Anhang) handelt es sich um 
den nicht durch Drittmittel gedeckten Abgeltungsbetrag der nach § 1 Abs. 2 des Vertrages 
zwischen der Stadt und der Wilhelm-Hack-Stiftung spätestens zum 28.02.2017 an die 
Stiftung zu überweisen war. 
 

Die Mittel wurden in 2017 außerplanmäßig bereitgestellt. Der Hauptausschuss hat in der 
Sitzung am 12.03.2018, TOP 4 dem Stadtrat empfohlen die Zustimmung zur Leistung der 
überplanmäßigen Ausgabe zu erteilen. 

 



✞✡✟

 

 

  



✞✡✠

 
Zahlungsnachweis: 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
Die Zahlung erfolgte im Jahr 2017, somit ist der Betrag der Finanzrechnung 2017 
zuzuordnen. 

 

 



✞✡✡

3. Prüfungsergebnis 

 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   

 
 
 

  

   

 
Kenntnis genommen: 

 
 
 

    

1-14203  1-14 i.V.  1-142 i.V. 

 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 18/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anhang: 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

Anfrage durch Fraktion: Die Grünen 
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14: Herr Klein 
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 11.04.2018 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Finanzrechnung FH 48 – Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 
zur Liquiditätssicherung – Sachkonto 6945200 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

FH Gesamtwert FH 48 bei 
Prüfungsbeginn 
(09.03.2018) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(09.03.2018) 

48 928.750.000,00 Euro 6945200 Euro 
Währung (variabler 
Zins) 

603.750.000,00 
Euro 

geprüfte Belege: ZE0154485 zu 15.000.000,00 Euro, UMS0015219 zu 11.500.000,00 
Euro 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 
hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung soll aussagekräftige Informationen 
über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Ludwigshafen liefern. Sie gibt Auskunft 
darüber, welche finanziellen Mittel eingenommen wurden und welche Auszahlungen getätigt 
wurden. Die Finanzrechnung stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar und ist 
damit die Basis für die Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt. 
 

(2) Gemäß § 108 Gemo, ist zum Abschluss des Haushaltsjahres ein Jahresabschluss 
aufzustellen, der u. a. aus einer Finanzrechnung bestehen muss. 

 
(3) In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und 
geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. 
Einzahlungen dürfen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder 



✞☛✝

Verordnung nichts anderes zugelassen ist. (§ 45 Abs. 1 GemHVO). Die Finanzrechnung ist 
in Staffelform aufzustellen (§ 44 Abs. 2 GemHVO). 
 
(4) Den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen sind die Ergebnisse der 
Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres 
gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind im Anhang anzugeben und zu erläutern. 

 

Erhebliche außerordentliche Ein- und Auszahlungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer 
Art im Anhang zu erläutern (§ 45 Abs. 3, 4 GemHVO). 

 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 

(1) Belegnummer ZE0154485 
 
 
 
 
Bei der Einzahlung handelt es sich um die Prolongation eines Kredits mit einer 
Kapitaländerung i. H. v. 15.000.000,00 Euro zwecks Liquiditätssicherung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Einzahlung erfolgte im Jahr 2017. Dementsprechend ist der Betrag der Finanzrechnung 
2017 zuzuordnen. 
 
 
 
 
 



✞☛�

 
 
 
(2) Belegnummer UMS0015219 
 
 
 
 
 
 
Bei der Einzahlung handelt es sich um die Prolongation eines Kassenkredits mit einer 
Kapitaländerung i. H. v. 11.500.000,00 Euro zwecks Liquiditätssicherung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Einzahlung erfolgte im Jahr 2017 und ist der Finanzrechnung 2017 zuzuordnen. 
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3. Prüfungsergebnis 

 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   

 
 
 
 

  

   

 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14 i.V.:  1-142 i.V.: 

 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 18/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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2.7 Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 06.06.2018: 
 

TOP 1 - Nicht öffentlicher Teil: Jahresabschluss 2017 
Benennung der Unterlagen – Ergebnisrechnung – zur weiteren Verwendung einer 
Stichprobenauswahl in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 05.09.2018  
Prüfung Schritt 1 
 
Die Ausschussmitglieder haben die gewünschten Sachkonten aus der Ergebnisrechnung 
benannt:  
 

 
 
 
 
 
 
TOP 2 – Nicht öffentlicher Teil: Stichprobenauswahl zur Prüfung des 
Jahresabschlusses 2017 
– Passiva – 
in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses 05.09.2018  
Prüfung Schritt 2 
 
Die Ausschussmitglieder haben die gewünschten Stichproben aus den Sachkonten der 
Bilanz - Passiva – benannt. 
Der Bereich Revision wird beauftragt, bis zur nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungs-
Ausschusses die zur Prüfung erforderlichen rechtlichen Grundlagen zu ermitteln sowie die 
entsprechenden Unterlagen und Belege vorzulegen. 
Dies betrifft folgende Vorgänge: 
 
 

Fraktion Vermögensgliederungscode Konto Bezeichnung
EH 04 4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einric
EH 13 5232200 Grünpflege Flächen o. Festwert (z.B. Str.begl.grün
EH 02 4159000 Sonstige Sonderposten
EH 04 4329000 Sonstige Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen
EH 04 4366000 Feldschutzbeitrag

EHT 29 4819100 ILV - Sonstige Erträge
EH 18 5624900 sonstige Aufwendungen - Datenverarbeitung
EH 01 4013100 Gewerbesteuer laufendes Jahr

EH 02 4159000 Sonstige Sonderposten
EH 04 4327300 Tagespflegebeitrag
EH 05 4419127 Erstattung für Schädlingsbekämpfung, Dritte
EH 09 4611210 Erträge a.d.Veräuß. v. unbebaute Gdst.

EHT 29 4811100 ILV - Miete Verwaltungsräume
EH 13 5232316 Altlasten-Sanierungen
EH 13 5233100 Brücken- und Tunnel-Unterhaltung
EH 18 5621000 Mieten Gebäude
EH 22 5711000 Zinsen an verb. Untern. und Beteiligungen
EH 05 4411200 Erstattung Material HWD
EH 09 4611320 Erträge a.d.Veräuß. bewegl.Sache d. AV > 410 EUR

EHT 29 4818100 ILV - Erstattung Postgebühren
EH 13 5232214 Winterdienst für Gebäude und deren GruBo
EH 18 5632200 Zeitschriften
EH 18 5632300 Zeitungen

Die Grünen
im Rat

FDP

Ergebnis TOP 1

Prüfung Schritt 1: Jahresabschluss 2017 - Ergebnisrechnung

Stichproben der Ratsmitglieder vom 06.06.2018

SPD

CDU
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TOP 3 – Prüfungsschwerpunkt Umfeld Hochstraße Nord – Brückenbauwerke, 
Aufbauten, Straßen etc. 
Prüfung Schritt 1 
 
Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses benennen die gewünschten Stichproben 
des Prüfungsschwerpunkts Umfeld Hochstraße Nord – Brückenbauwerke, aufbauten, 
Straßen etc. 
 

 
 
  

Fraktion beg. Prüfer Konto Buchungsdatum Belegnr. Beschreibung Betrag 
1-14210 3794002 09.05.2017 GVR0436113 , BASF / Forschungsprojekt Edigheim -5.000,00
1-14210 3794002 20.09.2017 GVR0455460 Rechnung VR4404681, Spende Edigheim -126,98
1-14201 2314720 01.01.2017 AN090203 UMB. WG. WERTKORREKTUR 450/787 Scully, Sean 73.000,00
1-14210 4321502 25.01.2017 GVGU0096841 Gutschrift VGU0069131, Vollj.Herolinde K>505938 346,08
1-14205 3251133 06.12.2017 UMS0015163 Ing DIBA Frankfurt (var. Zins) Kto. 9080001206 Abg 40.000.000,00
1-14210 4321502 01.04.2017 WKB615982 Benutzungsgebühren Bayreuther Strasse -346,08
1-14210 4411500 23.03.2017 KASSEN_067577 03-17-01: Heizölabgabe 5208 3346 0023 -2.007,90
1-14210 5225100 30.09.2017 GEK0192078 , Beratung Energie-Contracting von: Terra Consulti -18.251,96
1-14210 5233108 24.04.2017 GEK0175923 , Hochstraße Nord Ludwigshafen Verkehrssicherung f 9.251,06
1-14210 5233108 01.01.2017 GEK0173507 , Beratunfsleistungen von: Dolde Mayen & Partner N 33.648,49
1-14210 5533100 29.11.2017 GWF_000325560 Darlehen § 36 SGB XII - Energie 350,94
1-14210 2011000 01.01.2017 A885599 Fehlbetrag JA 2012 Buchung gegen Kapitalrücklage 7.718.932,05
1-14210 4321501 01.03.2017 WKB611496 Benutzungsgebühren Mundenheim West -459,55
1-14210 5241100 20.12.2017 GWF_000335999 Schwimmfahrten 12/17 5.790,84
1-14210 5241100 30.11.2017 GWF_000335143 Schwimmfahrten 11/17 5.030,11
1-14210 5241100 31.01.2017 GWF_000298200 U-Fahrten GS Schiller Oggersheim 01/17 591,71
1-14210 5242000 31.01.2017 GWF_000295009 Mittagessen 4.142,31
1-14210 5242000 31.03.2017 GWF_000302253 Lebensmittel 4.002,73
1-14210 3761000 07.07.2017 4020 Elektronikvers. EL 119900 27.765,79
1-14210 3761000 17.07.2017 S006296985 Erstattungszins 1999 -37.561,00
1-14210 3761000 22.09.2017 A870542 KKR-Zinsen 22.09.2016-22.09.2017, ISB 101.388,89

CDU

FDP

SPD

Die Grünen 
im Rat

Ergebnis TOP 2

Prüfung Schritt 2: Jahresbschluss 2017 - Passiva

Ermittlung der rechtlichen Grundlagen sowie der begründenden  Unterlagen
 für die Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 05.09.2018

Stichproben der Ratsmitglieder vom 06.06.2018

Fraktion beg. Prüfer Anlagennummer Bezeichbnung Buchwert 31.12.2017 Art
1-14206 ANL0076004 Aufzug Haltestelle Rathaus 125.276,00 € Aufbauten
1-14205 STR2007631 Rheinuferstraße 36.732,00 € Straßen
1-14205 STR2002732 B44 Hochstr.Nord 178.464,00 € Straßen
1-14203 ANL0077834 Wasserspiel Rathauscenter-Vorplatz 214.308,00 € Brunnen 
1-14207 ANL0001643 Stahlrampenbrücke zu Parkdeck 115.500,00 € BrückenBW
1-14206 ANL0003053 Bunker Dessauer Str. 2b 1,00 € Aufbauten
1-14205 STR2005630 B44 Hochstr.Nord 541.513,00 € Straßen
1-14205 STR2005297 Heinigstr. 304.741,00 € Straßen
1-14205 STR2005303 Heinigstr. 314.687,00 € Straßen
1-14205 STR2005304 Heinigstr. 298.521,00 € Straßen
1-14205 STR2002170 Jaegerstr. 585.957,00 € Straßen
1-14207 ANL0001628 Brückenbauw. der L 523 v.d. BASF 392.038,00 € BrückenBW
1-14207 ANL0001641 Brückenbauwerk d. Hochstr. Nord 123.578,00 € BrückenBW
1-14207 ANL0001648 Hochstr. Nord v. Achse 21 875.540,00 € BrückenBW
1-14205 STR2007524 Rheinuferstr. 585.023,76 € Straßen
1-14205 STR2002170 Jaegerstr. 585.957,00 € Straßen

CDU

Die Grünen 
im Rat

FDP

SPD

Ergebnis TOP 3

Prüfung Schritt 3: Prüfungsschwerpunkt Umfeld Hochstraße Nord, TOP 3

Ermittlung der rechtlichen Grundlagen sowie der begründenden  Unterlagen
 für die Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 05.09.2018

Stichproben der Ratsmitglieder vom 06.06.2018
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TOP 12 – Nicht öffentlicher Teil: Prüfung der Stichproben zum Jahresabschluss 2017 
– Aktiva –  
aus der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 22.03.2017 
Prüfung Schritt 3 
 
Feststellung der Prüfungsergebnisse durch die Ausschussmitglieder. 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: CDU 
Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: Frau Palm 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 01 
Sitzungstermin: 06.06.2018 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

 
Prüfung der Bilanzposition A 1.1.1 – Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte – 

Sachkonto 0112020 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition 

Gesamtwert 
Bilanzposition bei 
Prüfungsbeginn 

(24.04.2018) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(24.04.2018) 

A 1.1.1 583.448,77 EUR 
0112020 – 

Datenverarbeitung-
Software - Zugang  

457.287,18 EUR 

geprüfter Beleg: GWF_000333071 über 1.368,50 EUR 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 

(1) Grundsätzlich sind Computerprogramme bzw. Lizenzen als immaterielle 
Vermögensgegenstände in der Bilanz zu aktivieren. 

 
(2) Gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO sind Vermögensgegenstände höchstens mit den 

Anschaffungs- oder Herstellungskosten und, soweit deren Nutzung zeitlich 
begrenzt ist, vermindert um planmäßige Abschreibungen gemäß § 35 GemHVO 
anzusetzen.  

 
(3) Die planmäßige Abschreibung erfolgt nach § 35 Abs. 1 GemHVO grundsätzlich in 

gleichen Jahresraten über die wirtschaftliche Nutzungsdauer1. Für die 
Bestimmungen der wirtschaftlichen Nutzungsdauer ist gem. § 35 Abs. 2 GemHVO 
die vom fachlich zuständigen Ministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle2 
für Gemeinden anzuwenden. 

 

✟
✠✡☛☞✌✍☞ ✎✏✑✒✓✍☞✡✏✔☛✕

✖
✗✡✒✓✘✙✡☛✡☞ ✚✏☞✍ ✛✡☞ ✜✡✍✘✑✒✓✌✢✘✙✡✒✓☞ ✣✔✘✤✔☛✕✑✛✌✔☞✍ ✥✦☛ ✧☞✍★✩✕☞☛✑✕☞✕☞☛✑✘✪☛✛☞☛ ✔☛✛ ✛✡☞ ✫☞✍☞✒✓☛✔☛✕ ✛☞✍

✎✏✑✒✓✍☞✡✏✔☛✕☞☛ ✬✎✏✑✒✓✍☞✡✏✔☛✕✑✍✡✒✓✘✙✡☛✡☞ ✭ ✧✧✮✎✢✎✯ ✥✦★ ✰✱✲✳✳✲✰✴✴✵ ★✡✘ ✛✌✤✔✕☞✓✩✍✡✕☞✍ ✎☛✙✌✕☞
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgender Beleg wurde nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss überprüft: 
 
Belegnummer: GWF_000333071 über 1.368,50 Euro 

 
 

 
 
Bei dem Beleg über 1.368,50 EUR handelt es sich um die Rechnung des Unternehmens p. 
Softwareentwicklungs- und Beratungs-GmbH vom 15.01.2018 an den Bereich 
Straßenverkehr (2-15). Nachdem in der Abteilung Führerscheinstelle (2-153) ein neuer 
„Scanner-Arbeitsplatz“ zur Digitalisierung der Führerscheinakten eingerichtet wurde, wurde 
die entsprechend dazu benötigte Lizenz gekauft.  
 
Gleichzeitig wurde die Lizenz unter der Anlagen-Nummer ANL0078720 in der 
Anlagenbuchhaltung mit Anschaffungskosten in Höhe von 1.368,80 EUR gebucht: 
 

 
 
Nach Abzug der zum 31.12.2017 gebuchten Abschreibung von 22,50 EUR, verbleiben auf 
der Anlage ANL0078720 zum Jahresabschluss 2017 insgesamt 1.346,00 EUR (siehe 
nächste Seite): 
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Die Höhe der Abschreibung richtet sich nach der Nutzungsdauer des einzelnen 
Vermögensgegenstandes und dem Zeitpunkt der Anschaffung. Im vorliegenden Fall nach 
der entsprechenden Zuordnung zu Individual- bzw. Standardsoftware nach der VV-AfA und 
dem Dezember 2017:  
 

 

 
 
 
Die Abschreibungsrate berechnet sich aus  
 
Anschaffungskosten 1.368,50 EUR 
Nutzungsdauer   5 Jahre 
Dezember anteilig  12  = 22,80 EUR 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14206  1-14 i.V.  1-142 i.V. 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 01 
1-14 30 18/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anlage 1: 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: FDP 
Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: Frau Palm 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 01 
Sitzungstermin: 06.06.2018 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

 
Prüfung der Bilanzposition A 1.2.10 – Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau – 

Sachkonto 0960320  
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition 

Gesamtwert 
Bilanzposition bei 
Prüfungsbeginn 

(24.04.2018) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(24.04.2018) 

A 1.2.10 29.724.512,54 EUR 
0960320 – Anlagen im 
Bau-424 Sportstätten 

Bäder - Zugang  
2.642.329,80 EUR 

geprüfte Belege: GEK0182955 über 75.589,87 EUR und GEK0176215über 75.000,00 EUR 

 
 
3. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Gemäß § 47 Abs. 1 GemHVO sind in der Bilanz das Anlagevermögen, das Umlaufver-
mögen, das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und 
die Rechnungsabgrenzungsposten vollständig und getrennt voneinander auszuweisen. Die 
Posten der Aktivseite dürfen nicht mit den Posten der Passivseite verrechnet werden, soweit 
durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist.  
 
(2) Nach § 47 Abs. 4 sind die geleisteten Anzahlungen und die Anlagen im Bau im 
Anlagevermögen auf der Aktivseite der Bilanz der Bilanzposition A 1.2.10 zuzuordnen. Dabei 
sind als Anlagen im Bau die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der noch nicht zum 
Bilanzstichtag fertiggestellten Anlagen zu buchen3. Es kann sich dabei um Gebäude, 
sonstige Bauten, Maschinen, Transportanlagen und andere Anlagegüter handeln. Die 
entstehenden Kosten werden vorübergehend unter der Kontenart 096 erfasst und 
gleichzeitig aktiviert. Ist die Anlage fertiggestellt, werden die auf der Anlage im Bau 
gebuchten Kosten auf das entsprechende Anlagekonto umgebucht und aktiviert (z. B. 
Gebäude). Dabei zeigt das betreffende Anlagenkonto die Anschaffungskosten des neuen 
Vermögensgegenstandes an. Ein Vermögensgegenstand des Anlagevermögens ist dann 

✺
✎☛✙✌✕☞ ✰ ✤✔✍ ✧✧ ✻☞★☞✡☛✛☞✓✌✔✑✓✌✙✘✑✑✼✑✘☞★✌✘✡✽
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fertiggestellt, wenn er zur bestimmungsgemäßen dauernden Nutzung eingesetzt werden 
kann, d. h. wenn er sich in einem betriebsbereiten Zustand befindet4. 
 
4. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgende Belege wurden nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss überprüft: 
 
2.1 Belegnummer: GEK0182955 über 75.589,87 Euro 

 
 

 
 
Bei dem Beleg über 75.589,87 EUR handelt es sich um einen Teilbetrag der seitens des 
Unternehmens a. P. GmbH erstellten Rechnung vom 31.05.2017 für die im Rahmen der 
Sanierung des städtischen W.-Freibades erbrachten Leistungen im Zusammenhang mit dem 
Einbau von badetechnischen Anlagen, insbesondere der MSR-Anlage5. Die MSR-Anlage 
steuert und überwacht u. a. die Elektrik der Pumpenanlage und die Messung der 
Wassertemperatur. Anlage 1 enthält einen Auszug der Rechnung vom 31.05.2017; die 
gesamte Rechnung kann während der Sitzung eingesehen werden. Auskunftsgemäß6 des 
zuständigen Sachbearbeiters Herr H. der Geschäftsbuchhaltung (2-114), wurde der 
Gesamtrechnungsbetrag zu Teilen aus dem laufenden Haushaltsjahr und aus 
Haushaltsresten beglichen. Der zu überprüfende Betrag von 75.589,87 EUR wurde aus 
Mitteln des laufenden Haushaltsjahres gezahlt, der zweite Teilbetrag von 13.926,00 EUR (= 
11.702,52 EUR * 19%) aus Haushaltsresten. Der nachfolgende Auszug aus den 
Kontierungsdaten im WfMS belegt die Aussage: 

✾
✎☛✙✌✕☞ ✰ ✤✔✍ ✧✧ ✻☞★☞✡☛✛☞✓✌✔✑✓✌✙✘✑✑✼✑✘☞★✌✘✡✽

✿
❀ ❁☞✑✑✑✘☞✔☞✍✮ ✔☛✛ ✗☞✕☞✙✘☞✒✓☛✡✽✮✎☛✙✌✕☞❂ ❃☞✙☞✢✦☛✌✘ ★✡✘ ❄☞✍✍☛ ❅✲ ✬❆✮✳✱✱✯

❇
✡★ ❃☞✙☞✢✦☛✌✘ ★✡✘ ✳✮✳❆✰✴✵ ✌★ ✰❆✲✴❆✲✰✴✳✵
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Der gesamte Vorgang aus dem WfMS kann im Rahmen der Sitzung eingesehen werden.  
 
Der zu prüfende Teilbetrag wurde gleichzeitig auf der Anlage im Bau AIB-0000142 mit 
Anschaffungskoten in Höhe von 75.589,87 EUR aktiviert, ebenso wie der zweite Teilbetrag 
mit Anschaffungskosten in Höhe von 13.926,00 EUR: 
 

 
 
Die gesamten Buchungsvorgänge der Anlage im Bau können im Rahmen der Sitzung 
eingesehen werden.  
 
Die umfangreiche Sanierung wurde seitens des Bereiches 4-13 (Gebäudemanagement) in 
drei Bauabschnitten durchgeführt. Aufgrund dessen wurden nach Beendigung des ersten 
Bauabschnitts zum 16.05.2014 und entsprechend nach Beendigung des zweiten 
Bauabschnitts zum 31.12.2016 die jeweiligen Anschaffungskosten in Höhe von 3.162.306,76 
EUR und 1.620.966,52 EUR auf die entsprechenden Anlagenkonten umgebucht. Der dritte 
Bauabschnitt wurde in 2017 beendet (siehe Anlage 2). Die Kosten des dritten Bauabschnitts 
befinden sich noch auf der AIB-0000142 und werden auskunftsgemäß7 der zuständigen 
Sachbearbeiterin Frau K. (2-114) in 2018 auf die entsprechenden Anlagen umgebucht. 
 
  

❉
❃☞✙☞✢✦☛✌✘ ✌★ ✰❊✲✴❆✲✰✴✳❋ ★✡✘ ✳✮✳❆✰✴✵
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2.2 Belegnummer: GEK0176215 über 75.000,00 Euro 
 

 
 

 
 
Bei dem Beleg über 75.000,00 EUR handelt es sich um eine Abschlagszahlung der seitens 
des Unternehmens a. P. GmbH erstellten Rechnung vom 20.12.2016 für die im Rahmen der 
Sanierung des städtischen W.-Freibades erbrachten Leistungen im Zusammenhang mit dem 
Einbau von badetechnischen Anlagen, insbesondere der MSR-Anlage (vgl. Stichprobe1). 
Anlage 3 enthält einen Auszug aus der Rechnung vom 20.12.2016, aus dem sich die Herlei- 
tung der Abschlagszahlung ergibt. Die gesamte Rechnung wurde nicht ausgedruckt, 
nachdem sie 273 Seiten aufweist. Der Zahlungsbetrag in Höhe von 75.000,00 EUR 
(63.025,21 * 19%) wurde aus Haushaltsresten des Vorjahres beglichen: 
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Der gesamte Vorgang aus dem WfMS kann im Rahmen der Sitzung eingesehen werden.  
 
Gleichzeitig wurde der Betrag auf der Anlage im Bau AIB-0000142 mit Anschaffungskoten in 
Höhe von 75.000,00 EUR aktiviert: 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14206  1-14 i.V.  1-142 i.V. 

 
 
Anhang: Rechnungsbelege 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 01 
1-14 30 18/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anlage 1: 
Auszüge aus der Rechnung (erste und letzte Seite): 
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Anlage 2: 
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Anlage 3: 

Auszüge aus der Rechnung (erste und zweite Seite von 273 Seiten): 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

Anfrage durch Fraktion:  CDU 
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14: Frau Hartmann 
Aktenzeichen:  1-14208 F.Hn 
Sitzungstermin:  06.06.2018 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung des Jahresabschlusses  

Bilanzposition A 2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände 

Sachkonto 1763100 – Kredite mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr –  
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanz- 
position 

Gesamtwert der 
Bilanzposition für 2017  
bei Prüfungsbeginn 
(18.05.2018) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
für 2017  
bei 
Prüfungsbeginn 
(18.05.2018) 
 

A 2.2.7 15.902.941,97 Euro 

1763100  
Kredite mit einer 

Laufzeit bis zu einem 
Jahr 

32.792,04 Euro 

 
geprüfter Beleg: BB2926475 über 27.906,76 Euro, Buchungsdatum 15.08.2017 
 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Bei den sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich um Forderungen, die nicht in 
den anderen Forderungsposten des Umlaufvermögens enthalten sind, sowie um 
Vermögengegenstände, die weder zum Anlagevermögen noch zu den Vorräten und den 
Wertpapieren des Umlaufvermögens oder den flüssigen Mitteln gehören.  
 
Auch solche Forderungen, die nicht in engem Zusammenhang mit den eigentlichen 
Aufgaben der Kommune stehen (z. B. Forderungen aus der Veräußerung von Gegenständen 
des Anlagevermögens), sind als sonstige Vermögensgegenstände auszuweisen. 
 



❈✸❈

(2) In der Sitzung vom 11.04.2018 hat der Rechnungsprüfungsausschuss den folgenden 
Beleg zur Prüfung ausgewählt. Die entsprechenden Unterlagen zu der Buchung und weitere 
begründende Unterlagen wurden bei 2-111 (Bereich Finanzen, Abteilung Haushalt, 
Vermögen, Schulden) angefordert und gingen am 17.05.2018, am 22.05.2018 und am 
28.05.2018 per E-Mail beim Bereich Revision ein.  
 
 
2. Prüfung der Stichprobenauswahl 
 
 

 
 
Mit der Buchung wurde die Rechnungsbuchung für eine Rate bezüglich eines 
Annuitätendarlehens ausgeglichen (Vertrag 10002332). Grundlage ist eine 
Darlehensgewährung in Höhe von 2.700.000,00 DM durch die Stadt Ludwigshafen aus dem 
Jahr 1994. In 2017 wurde das Darlehen abgelöst. 

  
 
 

 
 
 
Der Betrag wurde am 30.06.2017 in einem Sammelbetrag überwiesen entsprechend dem 
angegebenen Kassenzeichen/der offenen Forderung als Einnahme gebucht.  
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3. Prüfungsergebnis 

 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   

 
 
 

  

   
 
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14208  1-14   
 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 01 
1-14 30 18/_________ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

Anfrage durch Fraktion:  CDU 
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14: Frau Schultheiß-Neubauer 
Aktenzeichen:  1-14203 F.S.-N. 
Sitzungstermin:  06.06.2018 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 
Prüfungsschritt 3 

 
Bilanzposition A 2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände 

Sachkonto 1763100 – Kredite mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr –  
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanz- 
position 

Gesamtwert der 
Bilanzposition für 2017  
bei Prüfungsbeginn 
(18.05.2018) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
für 2017  
bei 
Prüfungsbeginn 
(2905..2018) 
 

A 2.2.7 15.879.406,25 Euro 

1763100  
Kredite mit einer 

Laufzeit bis zu einem 
Jahr 

31.331,64 Euro 

 
geprüfter Beleg: A849623 über 28.061,26 Euro, Buchungsdatum 01.01.2017 
 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Bei den sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich um Forderungen, die nicht in 
den anderen Forderungsposten des Umlaufvermögens enthalten sind, sowie um 
Vermögengegenstände, die weder zum Anlagevermögen noch zu den Vorräten und den 
Wertpapieren des Umlaufvermögens oder den flüssigen Mitteln gehören.  
 
Auch solche Forderungen, die nicht in engem Zusammenhang mit den eigentlichen 
Aufgaben der Kommune stehen (z. B. Forderungen aus der Veräußerung von Gegenständen 
des Anlagevermögens), sind als sonstige Vermögensgegenstände auszuweisen. 
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2. Prüfung der Stichprobenauswahl 
 
 

 
 
Um Aufwendungen und Erträge periodengerecht zu ermitteln, müssen diese, unabhängig 
vom Zeitpunkt der Fälligkeit, dem Zeitraum zugeordnet werden, zu dem sie wirtschaftlich 
gehören. Die Zinsabgrenzung grenzt die Zinseinnahmen des Darlehensgebers auf das 
Kalenderjahr ab und weist die jährlich gezahlten Raten sowie deren Zinsanteil aus. Im 
Normalfall sind das auch die Zinsen, die der Darlehensnehmer pro Jahr bezahlt. 

Ein Spezialfall liegt z.B. vor, wenn die Zinsabrechnung immer am 15. des Monats erfolgt. 
Dann sind zum Jahresende rechnerische Zinsen für 15 Tage offen, die aber nicht vom 
Darlehensnehmer bezahlt werden müssen. Für die Bilanz muss der Darlehensgeber aber 
diese Zinsen dem alten Geschäftsjahr zuordnen. Der Darlehensnehmer zahlt jedoch erst am 
15. Januar die Zinsen für die 15 Tage des alten Jahres plus die Zinsen für die 15 Tage im 
neuen Jahr.  

Wie in der beigefügten Excel-Tabelle dargestellt ermittelt die Kämmerei jährlich die Beträge 
der Zinsabgrenzung für die gewährten Darlehen (Wohnungsbaudarlehen, des Weiteren auch 
Darlehen an die Fa. G., Darlehen für die Sanierung Nord, für Wirtschaftsförderung und an 
Sportvereine).  
Für die Zinsabgrenzung 2016/2017 hat die Kämmerei folgende Beträge ermittelt: 
 
 
Darlehensart Anzahl der Darlehen Zinsabgrenzung 
Wohnungsbau 47         19.570,08 €  
Sportvereine 2                -  €  
Wirtschaftsförderung 2            226,50 €  
Sanierung Nord 28          7.165,40 €  
Goethestr. 10 und 12 1          1.099,28 €  
 80         28.061,26 €  
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SOLLFORTSCHREIBUNG  E U R O     
   

KASSEN-
ZEICHEN Fälligkeit Deb.Nr. Anfang 2016 ANNUITÄT

ZINS u. 
VKB

Abgrenzung 
2016

JÄHRLICHE 
TILGUNG

SCHULD-
NACHLASS

VORZEITIGE 
TILGUNG ZUGANG

RESTSCHULD 
2017

  

WOHNUNGSBAU
SCHULD-

NACHLASS
VORZEITIGE 

TILGUNG ZUGANG

2601.7 15.01. 091384 260,93 301,06 40,13 23,17 260,93 0,00
2615.7 15.01. 091389 2.319,16 506,18 135,11 69,39 371,07 1.948,09
2650.5 zinslos 091407 4.218,16 0,00 0,00 0,00 0,00 4.218,16
2912.1 15.02. 091561 650,84 632,72 49,62 29,12 583,10 67,74
2913.0 15.02. 091562 781,18 632,72 57,56 33,03 575,16 206,02
2921.0 15.02. 091566 437.584,56 8.873,48 2.179,56 1.093,96 6.693,92 430.890,64
2923.7 15.02. 091568 42.641,69 852,84 284,28 142,14 568,56 42.073,13
2926.1 15.02. 091571 1.112,29 632,72 77,72 42,96 555,00 557,29
2928.8 15.02. 091573 1.738,00 632,72 115,82 61,73 516,90 1.221,10
2929.6 15.02. 091574 1.738,00 632,72 115,82 61,73 516,90 1.221,10
2933.4 15.02. 091578 30.343,54 30.441,24 97,70 75,86 30.343,54 30.116,08 0,00
2937.7 15.02. 091582 1.112,29 632,72 77,72 42,96 555,00 557,29
2938.5 15.02. 091583 46.141,20 935,66 229,82 115,35 705,84 45.435,36
2943.1 15.02. 091587 67.131,45 67.387,60 256,15 167,83 67.131,45 0,00
2944.0 15.02. 026449 129.181,77 2.544,70 643,53 322,95 1.901,17 127.280,60
2951.2 15.02. 091594 5.595,05 172,56 74,89 37,57 97,67 5.497,38
2963.6 15.02. 091604 7.497,89 7.878,04 380,15 240,92 7.497,89 7.275,46 0,00
2966.0 15.02. 091607 160.865,94 3.216,16 801,31 402,16 2.414,85 158.451,09
2970.9 15.02. 091611 3.210,06 632,72 205,47 105,89 427,25 2.782,81
2972.5 15.02. 091613 187.584,52 3.750,32 934,41 468,96 2.815,91 184.768,61
2975.0 15.02. 091616 2.191,07 421,82 140,08 72,12 281,74 1.909,33
2986.5 15.02. 090626 123.233,41 2.454,20 613,87 308,08 1.840,33 121.393,08
2988.1 15.02. 091628 3.514,97 3.791,04 276,07 115,04 3.514,97 3.109,29 0,00
2989.0 15.02. 091629 5.034,49 5.226,87 192,38 167,01 5.034,49 0,00
2997.0 15.07. 091635 5.349,84 1.054,54 342,43 176,48 712,11 4.637,73
3001.4 15.02. 091639 3.363,62 632,72 214,82 110,50 417,90 2.945,72
3003.0 15.02. 091578 8.954,67 8.983,30 28,63 22,39 8.954,67 8.888,86 0,00
3005.7 15.02. 091642 5.857,96 1.054,54 373,37 191,72 681,17 5.176,79
3006.5 15.02. 091643 5.731,61 6.101,12 369,51 187,93 5.731,61 5.392,27 0,00
3015.4 15.02. 091652 2.191,07 421,82 140,08 72,12 281,74 1.909,33
3065.0 15.02. 094687 5.983,77 1.054,54 381,03 195,49 673,51 5.310,26
3082.0 15.02. 091699 6.232,19 1.054,54 396,17 202,95 658,37  5.573,82
3083.9 15.02. 091700 7.337,03 1.054,54 463,45 236,09 591,09 6.745,94
3087.1 15.07. 091704 2.625.142,48 45.162,49 11.025,60 5.084,03 34.136,89 2.591.005,59
3091.0 15.02. 091708 2.591,56 421,82 164,47 84,14 257,35 2.334,21
3098.7 15.02. 091715 6.479,41 1.054,54 411,22 210,36 643,32 5.836,09
3101.0 15.02. 091718 3.887,83 632,72 246,74 126,22 385,98 3.501,85
3102.9 15.02. 091719 2.542,27 2.672,12 129,85 82,66 2.542,27 2.672,12 0,00
3117.7 15.02. 091728 7.580,59 1.054,54 478,28 243,40 576,26 7.004,33
3119.3 15.02. 091568 708.367,17 55.219,52 13.883,03 6.993,21 41.336,49 667.030,68
3121.5 15.02. 091730 6.318,55 663,52 398,07 201,00 265,45 6.053,10
3124.0 15.02. 091733 3.571,03 370,68 224,89 113,52 145,79  3.425,24
3126.6 15.02. 091735 8.824,76 9.551,80 687,04 639,10 8.824,76 8.454,00 0,00
3133.9 zinslos 319063 882.510,21 10.632,65 0,00 10.632,65 871.877,56

GAG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2413.8 15.01. 091320 3.118,77 3.274,83 156,06 77,97 3.118,77 0,00
2479.0 15.01. 091320 1.380,42 345,12 38,34 19,17 306,78 1.073,64
2558.4 15.01. 091320 5.184,43 997,02 199,40 99,70 797,62 4.386,81

5.752.357,85 296.647,84 38.731,65 19.570,08 257.876,19 0,00 65.908,08 0,00 5.326.307,51

  

SPORTVEREINE  
4170.0 zinslos 091744 29.397,21 1.840,64 0,00 1.840,64 27.556,57
4179.2 zinslos 133236 139.581,56 4.602,00 0,00 4.602,00  134.979,56

168.978,77 6.442,64 0,00 6.442,64 0,00 0,00 0,00 162.536,13

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG  
4354.0 monatlich 091756 10.389,55 4.294,80 127,27 6,50 4.167,53   6.222,02
4362.0 01.10. 091759 29.364,30 3.834,69 880,93 220,00 2.953,76 26.410,54

39.753,85 8.129,49 1.008,20 226,50 7.121,29 0,00 0,00 0,00 32.632,56

SANIERUNG NORD  
4601.8 zinslos 091543 5.990,76 715,80 143,16 71,58 572,64  5.418,12
4602.6 zinslos 091543 60.578,85 7.211,78 1.442,36 721,18 5.769,42  54.809,43
4603.4 zinslos 091543 4.939,20 587,98 117,60 58,80 470,38  4.468,82
4605.0 zinslos 091543 1.925,76 187,90 37,58 18,79 150,32 1.775,44
4606.9 zinslos 091543 32.889,52 3.147,64 629,52 314,76 2.518,12 30.371,40
4607.7 zinslos 091543 22.502,48 1.872,04 374,40 187,20 1.497,64 21.004,84
4608.5 zinslos 091543 4.829,27 393,70 78,74 39,37 314,96 4.514,31
4609.3 zinslos 091465 30.355,22 2.288,84 457,76 228,88 1.831,08 28.524,14
4610.7 zinslos 091465 41.695,09 3.122,98 624,60 312,30 2.498,38 39.196,71
4611.5 zinslos 091465 54.432,37 3.963,54 792,70 396,35 3.170,84 51.261,53
4613.1 15.02. 091763 229.463,46 8.165,94 3.601,79 1.805,45 4.564,15 224.899,31
4614.0 zinslos 031473 2.860,58 193,26 38,66 19,33 154,60 2.705,98
4616.6 zinslos 091465 1.838,74 124,24 24,84 12,42 99,40 1.739,34
4618.2 zinslos 091765 22.110,00 1.535,40 307,08 153,54 1.228,32 20.881,68
4620.4 zinslos 091785 48.340,73 3.269,38 653,88 326,94 2.615,50 45.725,23
4621.2 zinslos 091485 13.502,48 924,92 184,98 92,49 739,94 12.762,54
4622.0 zinslos 031473 14.213,07 940,58 188,12 94,06 752,46 13.460,61
4623.9 zinslos 091766 4.971,37 320,84 64,16 32,08 256,68 4.714,69
4625.5 zinslos 091768 11.860,14 705,98 141,20 70,60 564,78 11.295,36
4626.3 zinslos 091769 23.578,12 1.387,54 277,50 138,75 1.110,04 22.468,08
4628.0 zinslos 091485 28.551,62 1.664,26 332,86 166,43 1.331,40 27.220,22
4629.8 zinslos 091485 17.057,68 948,44 189,68 97,84 758,76 16.298,92
4630.1 zinslos 091770 35.126,16 1.908,52 381,70 190,85 1.526,82 33.599,34
4631.0 zinslos 091485 2.102,35 111,86 22,36 11,18 89,50 2.012,85
4632.8 zinslos 091771 4.103,72 209,38 41,88 20,94 167,50 3.936,22
4633.6 zinslos 091565 23.267,57 1.163,36 232,68 116,34 930,68 22.336,89
4635.2 15.01. 091772 141.141,13 20.269,02 2.735,59 1.411,41 17.533,43 123.607,70
4637.9 zinslos 091773 555,31 610,96 55,54 55,54 555,31 0,00

884.782,75 67.945,97 14.172,92 7.165,40 53.773,05 831.009,70
  

GOETHESTRASSE 10 u. 12
4615.8 15.02. 091764 301.202,19 6.595,66 2.198,56 1.099,28 4.397,10  296.805,09

301.202,19 6.595,66 2.198,56 1.099,28 4.397,10 296.805,09

  
 

Abgrenzung 2016: 28.061,26



❈✸☎

3. Prüfungsergebnis 

 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   

 
 
 

  

   
 
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14203  1-14 i.V.  1-142 i.V.: 
 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 01 
1-14 30 18/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

Anfrage durch Fraktion: CDU 
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14: Herr Szabo 
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 06.06.2018 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanzposition A 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei 
Kreditinstituten u. Schecks – korrespondierend mit Finanzrechnung - FH 15 „Auszahlungen 
der sozialen Sicherung“ - Sachkonto 7522200 „Einmalige Leistungen“ 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert Bilanzposition 
bei Prüfungsbeginn 
(30.04.2018) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(30.04.2018) 

A 2.4 
(korrespondierend FH 15) 

6.517.021,61 EUR 
7522200 
Einmalige 
Leistungen 

- 935.417,33 EUR 

geprüfter Beleg:  
WKB675533 über - 935.417,33 Euro 
 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
Nach § 47 Abs. 5 GemHVO ist der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der 
Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstitutionen und Schecks unter 2.4 in der 
Aktivseite der Bilanz auszuweisen.  
Darüber hinaus werden diese Zahlungen in der Finanzrechnung ausgewiesen. 
Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und hat 
die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen.  
  



❈✹✸

 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 

 
 
Die Buchung über -935.417,33 EUR auf dem Konto 7522200 „Einmalige Leistungen“ ist eine 
Position der Belegnummer WKB675533. Die Buchung umfasst insgesamt 10 Positionen: 
 

 
Es handelt sich um einmalige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) 
für das Jahr 2017. Auskunftsgemäß werden die durch das Jobcenter ausgezahlten Beträge 
kommunaler Leistungen der Stadt Ludwigshafen täglich abgebucht. Für das Jahr 2017 
waren dies insgesamt 49.320.518,43 EUR. Unterjährig werden zur Vereinfachung hierzu 
Rechnungen auf dem wertmäßig größten Kostenträger 3120101 eingebucht. Am Ende des 
Jahres erfolgen Umbuchungen auf die Kostenträger 3120102, 3120201, 3122001 und 
312200 (Bezeichnungen und genaue Aufteilung als Anlage beigefügt).  
 

 
 
Die Umbuchung erfolgte einerseits in der Erfolgsrechnung, andererseits auch aber ohne 
einen tatsächlichen Zahlungsstrom auszulösen in der Finanzrechnung. Eine wertmäßige 
Veränderung der Bilanzposition A 2.4 erfolgt deshalb nicht. Die originären Zahlungen auf 
dem Konto 5522100 mit dem Kostenträger 3120101 betreffen das Jahr 2017. Die 
Umbuchung erfolgte mit Buchungsdatum 2017.  
  



❈✹✹

 
3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veran- 
 lassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   

 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14  1-142 
 
 
Anlagen: Übersicht Kostenträger; Übersicht Auszahlungen der Pflichtleistungen 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 18/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss  
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Anlagen (Seite 1/2) 

 

  

312 Grundsicherung für Arbeitssuchende 

312 01 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

312 01 01 Leistungen für Unterkunft und Heizung

312 01 02 Wohnungsbeschaffungskosten

312 01 80 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten

312 02 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

312 02 01 Einmalige Leistungen der Grundsicherung

312 20 Bildung und Teilhabe SGB II

312 20 01 Bildung und Teilhabe SGB II

312 20 02 Mittagsverpflegung für Schüler und Kitakinder

312 20 03 Mittagsverpflegung für Hortkinder



❈
✹
❈

A
n

lag
en

 (S
eite 2/2) 

Statistik Auszahlungen Pflichtleistungen Stadt Ludwigshafen ALG II

3120101 3120102 3120201 3120201 3122001 3122001 3122001 3122002 3122001 3122001 3122001 3122001
KdU +
KdU Azubi + 
Mietschulden

Wohnungsbe
schaff.k, 
Mietkaution  
Umzug

Erstausstatt. 
Wohnung

Erstausstatt 
Bekleidung 
einschl. 
Schwanger
. + Geburt

Mehrt. 
Klassenfahr
t   

Schulausflü
ge

Lernförderu
ng

Mittagsverp
flegung

Teilhabe Schülerbef
örderung

Schulbedar
f

Mittagsverp
flegung  
(Hort)

Summe

§ 22 I SGB II § 22 III SGB II § 23 II Nr.1 § 23 II Nr.2 § 28 II § 28 II § 28 IV § 28 V § 28 VI § 28 III a § 28 III

Jan 17 3.910.500,21 7.753,64 32.742,17 22.398,69 17.034,86 501,62 7.010,85 815,63 3.025,90 -43,00 966,38 0,00 4.002.706,95

Feb 17 3.975.073,55 16.286,96 50.671,43 32.218,67 32.862,81 113,34 26.781,18 1.098,70 3.562,70 -50,00 121.304,16 0,00 4.259.923,50

Mrz 17 3.999.769,97 21.047,03 46.950,32 34.158,69 31.575,98 -710,64 23.267,10 2.460,53 3.332,19 -50,00 4.149,28 0,00 4.165.950,45

Apr 17 3.935.194,87 7.937,66 47.078,46 22.701,69 14.137,22 -547,63 17.345,35 863,42 2.597,54 328,90 1.973,27 40,00 4.049.650,75

Mai 17 3.949.938,76 5.932,94 43.700,16 32.883,61 23.668,00 -117,33 21.575,97 2.492,90 2.998,58 -7,90 952,95 0,00 4.084.018,64

Jun 17 3.993.529,81 14.352,87 51.470,14 32.260,90 15.339,58 -30,58 16.451,99 1.527,57 3.550,03 -7,90 582,66 0,00 4.129.027,07

Jul 17 3.962.218,18 25.614,03 52.450,34 38.100,72 7.640,45 233,56 18.613,32 1.717,12 3.062,35 -2,90 676,98 0,00 4.110.324,16

Aug 17 3.934.063,82 25.538,18 58.320,36 30.754,93 6.480,42 -3,85 7.583,16 1.483,35 2.360,05 724,34 255.234,66 0,00 4.322.539,42

Sep 17 3.905.569,28 14.554,74 52.413,41 28.676,41 9.650,74 -117,92 6.827,68 1.220,99 2.335,78 -14,06 17.275,10 0,00 4.038.392,15

Okt 17 3.963.683,53 8.047,66 45.591,92 23.413,15 19.777,66 114,04 9.626,57 1.602,51 2.082,74 -14,06 6.882,67 0,00 4.080.808,39

Nov 17 3.953.427,68 14.639,66 39.178,63 30.990,74 21.281,93 -116,86 13.946,82 1.049,30 2.680,67 -14,06 5.625,64 0,00 4.082.690,15

Dez 17 3.828.510,65 4.846,39 57.912,78 28.379,01 19.448,00 99,79 47.924,93 1.675,05 3.512,73 -14,07 2.191,54 0,00 3.994.486,80

Summe 47.311.480,31 166.551,76 578.480,12 356.937,21 218.897,65 -582,46 216.954,92 18.007,07 35.101,26 835,29 417.815,29 40,00 49.320.518,43

Umbuchung

3120102 166.551,76

3120201 935.417,33

3122001 889.061,96

3122002 18.007,07

2.009.038,12

3120101 47.311.480,31

Summe 49.320.518,43
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

Anfrage durch Fraktion: Die Grünen im Rat 
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14: Herr Szabo 
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 06.06.2018 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanzposition A 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei 
Kreditinstituten u. Schecks – korrespondierend mit Finanzrechnung - FH 9 – Einzahlung 
Veräußerung des Umlaufvermögens - Sachkonto 6613000. 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert 
Bilanzposition bei 
Prüfungsbeginn 
(30.04.2018) 

Sachkonto Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(30.04.2018) 

A 2.4 
(korrespondierend FH 9) 

6.517.021,61 EUR 

6613000  
Einzahlung 
Veräußerung des 
Umlaufvermögens 

2.396.284,47 EUR 

geprüfter Beleg:  
BB3100646 über  1.372.676,26 EUR 
 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
Nach § 47 Abs. 5 GemHVO ist der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der 
Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstitutionen und Schecks unter 2.4 in der 
Aktivseite der Bilanz auszuweisen.  
Darüber hinaus werden diese Zahlungen in der Finanzrechnung ausgewiesen. 
Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und hat 
die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen.  
 

 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 



❈✹✝

 
 
Die Buchung über 1.372.676,26 Euro auf dem Konto 6613000 „Einz. Veräußerung des 
Umlaufvermögens“ ist eine Position der Belegnummer BB3100646. Die Buchung umfasst 
insgesamt drei Positionen:  
 

 
 
Es handelt sich um die Veräußerung eines Grundstückes und bei dem Betrag in Höhe von 
1.372.676,26 Euro um den Teil des Verkaufspreises, der über dem Buchwert des 
Grundstückes (427.680,24 Euro) erzielt wurde.  
 
Der Kaufvertrag kann zur Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses eingesehen werden.  
 
Die Veräußerung erfolgte 2017 notariell. Die Einzahlung des Verkaufspreises erfolgte im 
Jahr 2017. Aufgrund der tatsächlichen Bankgutschrift am 16.11.2017 ist der Betrag der 
Finanzrechnung 2017 mit Buchungsdatum 16.11.2017 zuzuordnen.  
 

 
 
 
 

  



❈✹✞

 
3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   

 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14  1-142 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 18/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

Anfrage durch Fraktion: Die Grünen im Rat 
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14: Herr Szabo 
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 06.06.2018 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanzposition A 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei 
Kreditinstituten u. Schecks – korrespondierend mit Finanzrechnung FH 15 - Kosten der 
Unterkunft und Heizung - Sachkonto 7522100. 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert 
Bilanzposition bei 
Prüfungsbeginn 
(30.04.2018) 

Sachkonto Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(30.04.2018) 

A 2.4 
(korrespondierend FH 

15) 
6.517.021,61 EUR 

7522100 
Kosten der 
Unterkunft und 
Heizung 

-56.422.718,82 EUR 

geprüfter Beleg:  
BB3139979 über 3.558.021,20 EUR 
 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
Nach § 47 Abs. 5 GemHVO ist der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der 
Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstitutionen und Schecks unter 2.4 in der 
Aktivseite der Bilanz auszuweisen.  
Darüber hinaus werden diese Zahlungen in der Finanzrechnung ausgewiesen. 
Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und hat 
die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen.  
  



❈✹☎

 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
 

 
 
Die Buchung über 3.558.021,20 Euro auf dem Konto 7522100 „Kosten der Unterkunft“ ist 
eine Position der Belegnummer BB3139979. Die Buchung umfasst insgesamt acht 
Positionen:  

 

Es handelt sich um Kommunale Leistungen gemäß SGB II, die von einer Bundesbehörde 
zuerst abgebucht und anschließend verrechnet werden.  
Die Abbuchung setzt sich aus der Summe der Ausgaben am 22.12.2017 in Höhe von 
3.510.884,42 Euro und aus der Summe der Ausgaben vom 27.12.2017 in Höhe von 
47.136,78 Euro zusammen. 
 
Aufgrund der tatsächlichen Bankabbuchung am 29.12.2017 ist der Betrag der 
Finanzrechnung 2017 mit Buchungsdatum 29.12.2017 zuzuordnen. 
 

 

 

  



❈✹✷

 
3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 

nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   

 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Zahlungsaufstellungen 22.12.2017 und 27.12.2017 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 18/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss  
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Anhang (Seite 1/2): 
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Anhang (Seite 2/2): 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

Anfrage durch Fraktion: FDP 
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14: Herr Klein 
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 06.06.2018 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanzposition A 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei 
Kreditinstituten u. Schecks – korrespondierend mit Finanzrechnung - FH 05 – Sachkonto 
6412107 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert Bilanzposition 
bei Prüfungsbeginn 
(04.05.2018) 

Sachkonto Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(04.05.2018) 

A 2.4 
(korrespondierend FH 05) 

 

●❍■❏❑❍▲❑●▼▲❏ EUR 

 
6412107  
 

 
11.153,42 EUR 

geprüfte Belege:  
1. BB3114888 über 30,00 € 
 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
Nach § 47 Abs. 5 GemHVO ist der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der 
Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstitutionen und Schecks unter 2.4 in der 
Aktivseite der Bilanz auszuweisen.  
Darüber hinaus werden diese Zahlungen in der Finanzrechnung ausgewiesen. 
Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und hat 
die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen.  
  



❈�❈

 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
2.1  
 
 
  
 
 
Die Eheleute E. mieten von der Stadt Ludwigshafen die im Anwesen befindliche Garage. Die 
Garage darf laut Mietvertrag ausschließlich als Einstellraum für einen PKW genutzt werden.  
Der Mietzins beträgt laut Mietvertrag monatlich 30,00 EUR (Anlage 2). 
Mit der obigen Einzahlungsbuchung beglichen die Eheleute E. die Garagenmiete für den 
Monat Dezember 2017 (vgl. auch Anlage 1).  
 
    



❈�✆

 
3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veran- 
 lassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 16/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss  
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Anhang: 

Anlage 1: 
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Anlage 2 (2 Seiten): 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion: FDP 
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14: Herr Klein 
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 06.06.2018 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanzposition A 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei 
Kreditinstituten u. Schecks – korrespondierend mit Finanzrechnung - FH 05 – Sachkonto 
6412106 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert Bilanzposition 
bei Prüfungsbeginn 
(04.05.2018) 

Sachkonto Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(04.05.2018) 

A 2.4 
(korrespondierend FH 05) 

 

●❍■❏❑❍▲❑●▼▲❏ EUR 

 
6412106  
 

 
153.062,38 EUR 

geprüfte Belege:  
1. BB3115981 über 1.523,70 € 
 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
Nach § 47 Abs. 5 GemHVO ist der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der 
Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstitutionen und Schecks unter 2.4 in der 
Aktivseite der Bilanz auszuweisen.  
Darüber hinaus werden diese Zahlungen in der Finanzrechnung ausgewiesen. 
Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und hat 
die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen.  
  



❈�✷

 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
2.1  
 
 
 
 
 
Die M. Ludwigshafen GmbH & Co.KG mietet von der Stadt Ludwigshafen die Gewerberäume 
im EG und im Keller der Bismarckstraße 29 zur Nutzung als Bau- und Informationsbüro. Die 
gemietete Gesamtfläche beträgt 583,93 m2 (vgl. § 1 des Mietvertrages; Anlage 2). 
Die Kaltmiete beträgt laut Mietvertrag 1.500,00 EUR (vgl. § 5 des Mietvertrages; Anlage 2). 
Im September 2017 erfolgte eine Mietzinsanpassung i.H.v. 1,58 %, sodass rückwirkend ab 
Juni 2017 eine Kaltmitte von 1.523,70 EUR fällig wurde (vgl. § 6 des Mietvertrages; Anlage 
3). 
Mit der obigen Einzahlungsbuchung wurde die Kaltmiete für den Monat Dezember 2017 
beglichen. 
 
Bei der in Anlage 1 aufgeführten Buchung handelt es sich um die Bruttomiete nach § 6 des 
Mietvertrages i.V.m. Anlage 3, für den Monat Dezemeber 2017. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veran- 
 lassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 18/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anhang: 

Anlage 1: 
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Anlage 2 (4 Seiten): 
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Anlage 3 (2 Seiten): 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion: Die Grünen 
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14: Herr Klein 
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 06.06.2018 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanzposition A 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei 
Kreditinstituten u. Schecks – korrespondierend mit Finanzrechnung - FH 20 – Sachkonto 
7710000 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert Bilanzposition 
bei Prüfungsbeginn 
(04.05.2018) 

Sachkonto Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(04.05.2018) 

 
A 2.4 

(korrespondierend FH 20) 

 
- 41.683.854,76 EUR 

 
7710000 

 
 

 
-21.691.235,81 EUR 

geprüfte Belege:  
1. A857312 über 73.989,91 € 
 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlagen 
 
Nach § 47 Abs. 5 GemHVO ist der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der 
Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstitutionen und Schecks unter 2.4 in der 
Aktivseite der Bilanz auszuweisen.  
Darüber hinaus werden diese Zahlungen in der Finanzrechnung ausgewiesen. 
Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und hat 
die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen.  
 

  



❈❈✷

 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
2.1  

 
 
 
Hierbei handelt es sich um eine Umbuchung der Zinsaufwendungen für 
Sonderfinanzierungen. Bei dem Kredit der B. AG ergibt sich eine Zinssumme von 8.269,07 
EUR (vgl. Anlage 1). Bei dem D. Kredit für das Altenpflegeheim Gartenstadt wurde ein 
Tilgungsplan seitens 2-11 erstellt, da der Kapitalkostenzuschuss analog zu einem Kredit des 
Pflegeheims bei der D. gezahlt wurde. Dieser beträgt 94.761,17 EUR. Werden die Summen 
der Kredite (Anlage 1+2) summiert, ergibt sich ein Wert von 103.030,24 EUR. Hiervon 
müssen 29.040,33 EUR (Anlage 3) abgezogen werden, da es sich hierbei um die Auflösung 
von Zinsabgrenzungen aus 2016 handelt. Im Ergebnis bleibt eine Zinsaufwendung i. H. v. 
73.989,91 EUR.   
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veran- 
 lassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   

 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 16/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anhang: 

Anlage 1: 
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Anlage 2: 

 

 

Anlage 3: 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
 
Anfrage durch Fraktion  : Die Grünen 
Begleitende Prüferin bei 1-14  : Frau Schultheiß-Neubauer 
Aktenzeichen   : 1-14 11 04 10  
Sitzungstermin  : 06.06.2018 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanz Aktiva 1.2.8 – Sachkonto 0822420 

����������	��
������	�����������	�������	��

 
 

A Gesamtwert Bilanzpos. bei 
Prüfungsbeginn 
(25.04.2018) 

Sachkonto 0822420 
 

Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(26.04.2018) 
 

1.2.8 1.327.095,25 EUR Hardware und EDV-techn. 
Ausstattung - Zugang 

605.780,95 EUR 
 

geprüfter Beleg: 
GEK0173519, Koffer zur Datenübertragung 14.994,00 € 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
1.1 Die Stadt Ludwigshafen hat für die Bilanzierung der städt. Forderungen und 

Verbindlichkeiten neben den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung für die 
Gemeinden (§§ 93 Gemo i.V.m. mit § 33 GemHVO) insbesondere auch die §§ 4 ff 
KomDoppikLG zu beachten. 

1.2 Nach § 27 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO ist die Gemeinde verpflichtet, Bücher nach den 
Regeln der doppelten Buchführung zu führen, in denen alle Vorgänge die zur 
Änderung der Höhe oder der Zusammensetzung des Vermögens, des Eigenkapitals, 
der Sonderposten, der Rückstellungen oder der Verbindlichkeiten führen, nach den 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung aufgezeichnet werden. Nach § 47 Abs. 1 
GemHVO sind in der Bilanz das Anlagevermögen, das Umlaufvermögen, das 
Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellung, die Verbindlichkeiten und die 
Rechnungsabgrenzungsposten vollständig und getrennt voneinander auszuweisen. Die 
Posten der Aktivseite dürfen nicht mit den Posten der Passivseite verrechnet 
werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Für die 
Gliederung gilt § 47 Abs. 4,5 GemHVO entsprechend. Die Vermögensgegenstände 
sind unter Absatz 4, Posten 1.2.8 als Gegenstände der „Betriebs- und 
Geschäftsausstattung“ in der Kontenklasse 0 (Aktiva) auszuweisen und mithin als 
Vermögen bilanziell zu aktivieren. 
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1.3 Abschreibung von Vermögensgegenständen 
  

Gem. § 35 I GemHVO sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, 
deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um 
planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Entsprechend dem Grundsatz der 
Einzelbewertung (§ 33 I 2 Nr. 2 GemHVO) ist für jeden einzelnen 
Vermögensgegenstand ein Abschreibungsplan zu erstellen. Die Abschreibung 
beginnt grundsätzlich mit Lieferung oder Fertigstellung des Vermögensgegenstandes 
im Laufe des Haushaltsjahres und erfolgt zeitanteilig. Die Fertigstellung ist erfolgt, 
wenn der Vermögensgegenstand bestimmungsgemäß genutzt werden kann; auf den 
Zeitpunkt der tatsächlichen Ingebrauchnahme kommt es nicht an (siehe Ziffer 1 VV-
AfA). 
Die planmäßige Abschreibung erfolgt grds. in gleichen Jahresraten über die 
wirtschaftliche Nutzungsdauer (lineare Abschreibung). Diese ergibt sich aus der 
Abschreibungstabelle für Gemeinden (siehe Ziffer 1.1 VV-AfA). 
Bei Beschaffungen mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 410,00 EUR ohne 
Umsatzsteuer, handelt es sich um geringwertige Wirtschaftsgüter (Ziffer 3 VV-AfA). 
Diese müssen gem. § 32 V GemHVO nicht erfasst werden und können gem. § 35 III 
GemHVO im Jahr ihrer Anschaffung oder Herstellung aufwandswirksam gebucht oder 
voll abgeschrieben werden. 
 
 

 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
  
 

 
 
 
2.1 Bei der Stichprobe handelt es sich um die Beschaffung von 
    

1. 4 Kofferlösungen Datenübertragung zur Einsatzunterstützung 
zu je 2.150 € netto und 

 

8.600,00 € 

2. 5 Kofferlösungen Datenübertragung zur Einsatzunterstützung  
zu je 800 € netto 

 

4.000,00 € 

 Zwischensumme:  12.600,00 € 

 Zuzügl. 19 % MwSt. 2.394,00 € 

 Endsumme: 14.994,00 € 
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Der Bereich 2-17 hat die Beschaffung wie folgt begründet: 

 
 

2.2 Bei den „Kofferlösungen Datenübertagung“ handelt es sich um Standardsoftware mit 
einem Anschaffungspreis von jeweils über 410 €, für die entsprechend der Richtlinie 
über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen und die 
Berechnung der Abschreibungen (Abschreibungsrichtlinie – VV-AfA) eine 
Abschreibungsdauer von 5 Jahren vorgesehen ist. 
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Die Anschaffung erfolgte im März 2017 (Rechnungsdatum 23.03.2017), demgemäß erfolgte 
die Abschreibung in 2017 für 10 Monate:  
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14203  1-14 i.V.  1-142 i.V. 
 
 
Anhang: Rechnung  
 
Verteiler: 
1-14 11 04 07 
1-14 30 18/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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2.8 Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 05.09.2018: 
 

 
 
TOP 2 – Nicht öffentlicher Teil: Stichprobenauswahl zur Prüfung des 
Jahresabschlusses 2017 
– Ergebnisrechnung – 
in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses 28.11.2018  
Prüfung Schritt 2 
 
Die Ausschussmitglieder haben die gewünschten Stichproben aus den Sachkonten der 
Bilanz - Ergebnisrechnung – benannt. 
Der Bereich Revision wird beauftragt, bis zur nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungs-
Ausschusses die zur Prüfung erforderlichen rechtlichen Grundlagen zu ermitteln sowie die 
entsprechenden Unterlagen und Belege vorzulegen. 
Dies betrifft folgende Vorgänge: 
 
 

 
 
 
 
TOP 11 – Prüfungsschwerpunkt Umfeld Hochstraße Nord 
Prüfung Schritt 2 
 
Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses beschließen diesen 
Tagesordnungspunkt auf die nächste Sitzung des Ausschusses am 28.11.2018 zu 
verschieben. 
 
 
 
TOP 12 – Nicht öffentlicher Teil: Prüfung der Stichproben zum Jahresabschluss 2017 
– Passiva –  
aus der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 06.06.2018 
Prüfung Schritt 3 
 
Feststellung der Prüfungsergebnisse durch die Ausschussmitglieder. 
 

Fraktion beg. Prüfer Konto EH Buchungsdatum Belegnr. Beschreibung Betrag 
1-14203 4321000 EH 04 30.11.2017 KASSEN_070950 11-17 Kurs- und Prüfungsgebühren VHS -20.511,00

05.09.2018 5232200 EH 13 31.12.2017 GEK0192897 Pflege Spiel-u.Bolzplätze 4.Quartal 2017, Grünfläc 465.687,66
1-14202 5232200 EH 13 31.12.2017 GEK0192343 , Grün-u Baumpflege BSA-Edigheim von: WBL Nr.: 143 10.374,26
1-14205 4013100 EH 01 31.12.2017 A893568 Gewerbesteuer 2017 -20.734.574,00
1-14201 4159000 EH 02 31.12.2017 AN102330 Abschreibungen 2017 -373.600,00
1-14203 4327300 EH 04 28.02.2017 S006119690 Tagespflege 1 Kind 2017 -302,25
1-14202 4611210 EH 09 31.12.2017 GVR0463339 Kaufpreis VKP 2017 GAG Ludwigshafen am Rhein -386.274,67
1-14202 4611210 EH 09 31.12.2017 GVR0463275 Kaufpreis Md 680/2 u 685/0 Karlheinz Fischer -1.916,99
1-14207 4811100 EHT 29 31.12.2017 ILV_06945 Miete Walzmühle -113.088,53
1-14202 5232316 EH 13 31.12.2017 A895480 Erhöhung Rückstellung Sanierung Frigenstr. 3.784.000,00
1-14202 5621000 EH 18 01.01.2017 WKB600782 Miete Jägerstrasse 1/Rathausplatz 17-21 51.602,32
1-14205 5711000 EH 22 01.03.2017 WKB639179 Schuldendienst Zinsen 40.813,46
1-14205 4411200 EH 05 06.01.2017 GVR0453501 Auftrag 17-5-0085, FA Haus- & Brunnentechnik -492
1-14205 4411200 EH 05 17.11.2017 GVR0469744 Auftrag 17-5-0809, FA Haus- & Brunnentechnik -61,5
1-14202 4611320 EH 09 16.11.2017 GVR0470633 Rechnung VR4418480, Aussonderung LU 2441 VW Kombi -1.700,00
1-14202 5632200 EH 18 17.12.2017 GWF_000329110 fpv vom 11.12.17 bis 17.12.17 311,17
1-14208 4819100 EHT 29 31.12.2017 A854670 Integrationspauschale 2017 interne Verrechnung -1.316.204,86
1-14202 5624900 EH 18 31.12.2017 A855793 Rückü. nach Kontoauflösung -3.046,40

CDU

FDP

SPD

Die Grünen 
im Rat

Ergebnis TOP 2

Prüfung Schritt 2: Jahresbschluss 2017 - Ergebnisrechnung

Ermittlung der rechtlichen Grundlagen sowie der begründenden  Unterlagen
 für die Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 28.11.2018

Stichproben der Ratsmitglieder vom 05.09.2018
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: CDU 
Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: Herr Szabo 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 
Sitzungstermin: 05.09.2018 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Passiva Bilanzposition P 4.11 – Sonstige Verbindlichkeiten – Sachkonto 

3761000 „gegenüber privaten Unternehmen“ 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition 

Gesamtwert 
Bilanzposition bei 
Prüfungsbeginn 

(27.07.2018) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(27.07.2018) 

P 4.11 - 25.108.942,59 Euro 
3761000 „gegenüber 

privaten 
Unternehmen“  

- 310.320,57 Euro 

geprüfte Belege:  
4020   über 27.765,79 Euro 
S006296985 über -37.561,00 Euro 
A870542 über 101.388,89 Euro 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Stadt Ludwigshafen hat für die Bilanzierung der städt. Forderungen und 
Verbindlichkeiten neben den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung für die 
Gemeinden (§§ 93 Gemo i.V.m. mit § 33 GemHVO) insbesondere auch die §§ 4 ff. 
KomDoppikLG zu beachten. 
 
(2) Nach § 47 Abs. 5 GemHVO sind sonstige Verbindlichkeiten unter 4.11 auf der 
Passivseite der Bilanz auszuweisen. Verbindlichkeiten sind gem. § 34 Abs. 6 GemHVO 
grundsätzlich mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Als „Sonstige Verbindlichkeiten“ 
sind alle Verbindlichkeiten erfasst, die keinem anderen Posten zuzuordnen sind. 
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2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 

2.1. Belegnummer 4020 „Elektronikvers. EL 119900“ über 27.765,79 Euro 

 
 
Die Buchung über 27.765,79 Euro auf dem Konto 3761000 (Verbindlichkeiten) „gegenüber 
privaten Unternehmen“ ist eine Position der Belegnummer 4020 vom 07.07.2017. Die 
Buchung umfasst insgesamt 844 Positionen und wird als Sammelbuchung mit 326 
Einzelpositionen finanzwirksam gebucht.  

 
 
Es handelt sich somit um die Ausgleichsposition der ursprünglichen Verbindlichkeit.  

 
 
Die ursprüngliche Verbindlichkeit resultiert aus der Elektronikversicherung der Stadt. Die 
dem Sachverhalt zugrunde liegende Rechnung wurde mit der Belegnummer 
GWF_000310796 erfasst. 

 
 
Die Elektronikversicherung umfasst Anlagen der Datentechnik, Anlagen der Büro-, 
Nachrichten-, Kommunikations-, Sicherungs- und Meldetechnik, Anlagen der Funktechnik, 
Anlagen der Bild-, Licht- und Tontechnik, Anlagen der Meß-, Steuer- und Regeltechnik, 
Antennenanlagen, Flutlichtanlagen, Geschwindigkeitsüberwachungsgeräte und schulisch-
elektrische Lehrmittel. Die zugrunde gelegten Werte der Versicherungen summieren sich auf 
ca. 17,5 Millionen Euro. 
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2.2. Belegnummer S006296985 „Erstattungszins 1999“ über - 37.561,00 Euro 

 
 
Die Buchung über -37.561,00 Euro auf dem Konto 3761000 (Verbindlichkeiten) „gegenüber 
privaten Unternehmen“ ist eine Position der Belegnummer S006296985 vom 17.07.2017. Die 
Buchung umfasst insgesamt zwei Positionen. Die andere Position stellt die 
Aufwandsbuchung auf dem Konto 5791000 (Sonstige Zinsen und sonstige 
Finanzaufwendungen) „aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)“ dar. 

 
 
Zugrunde liegt ein Zinsbescheid, bei dem sowohl Soll- wie auch Haben-Zinsen aus 
verschiedenen Jahren ausgewiesen sind.  
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2.3. Belegnummer A870542 „KKR-Zinsen 22.09.2016 - 22.09.2017, ISB“ über 
101.388,89 Euro 

 
 
Es handelt sich hierbei um eine von zwei Positionen des Sachkontos 37610000 auf dem 
insgesamt sechs Posten umfassenden Beleg A870542. 

 
 
In diesem Beleg wird einerseits die Verbindlichkeit eingebucht (Pos. 5+6), andererseits auch 
die bereits auf dem Bankkonto erfolgte und auf den Konten 7993 und 3551 
zwischengebuchte Zahlung ausgeglichen (Pos. 1-4). 

 
Die Zinsen sind für den Kassenkredit mit der Vertragsnummer 902 006 und den Zeitraum 
vom 22.09.2016 bis 22.09.2017 zu zahlen und betreffen somit zwei Haushaltsjahre. Daher 
hat eine periodengerechte Abgrenzung der Aufwendungen zu erfolgen. Auskunftsgemäß 
wurden diese aus Vereinfachungsgründen als nicht finanzwirksame Sammelbuchung zum 



❈✝✞

Jahresabschluss 2016 mit Buchungsdatum 31.12.2016 veranlasst. Diese „Rückstellungen“ 
für die erwarteten Rechnungen konnten als Verbindlichkeit gebucht werden, da Bestehen 
und Höhe nicht ungewiss waren. 

 
 
Ebenfalls aus Vereinfachungsgründen wurde diese Verbindlichkeit am 01.01.2017 pauschal 
aufgelöst und nicht unterjährig den einzelnen Buchungen zugeordnet.  
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14 i.V.  1-142 i.V. 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 07 
1-14 30 18/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: FDP 
Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: Herr Szabo 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 
Sitzungstermin: 05.09.2018 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Passiva Bilanzposition P 1.4 – Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag - 

Sachkonto 4321501 „Benutzungsgebühren Mundenheim West“ 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition 

Gesamtwert 
Bilanzposition bei 
Prüfungsbeginn 

(27.07.2018) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(27.07.2018) 

P 1.4 - 74.692.931,94 Euro 
4321501  

„Benutzungsgebühren 
Mundenheim West“ 

- 170.986,36 Euro 

geprüfte Belege:  
WKB611496 über -459,55 Euro 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 

(1) Gemäß §18 Abs. 3 GemHVO hat die Stadtverwaltung den in der 
Ergebnisrechnung ausgewiesenen Jahresüberschuss oder den Fehlbetrag in der 
Bilanz auszuweisen.  

(2) Nach §44 GemHVO sind in der Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr 
zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen auszuweisen. Erträge dürfen nicht mit 
Aufwendungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts 
anderes zugelassen ist. Für die Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend. 
Erhebliche außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind hinsichtlich ihres 
Betrags und ihrer Art im Anhang zu erläutern. 

  



❈✝✷

 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 

 
 
Bei der gewählten Stichprobe handelt es sich um die Ertragsbuchung des zwei Posten 
umfassenden Beleges WKB611496. Der andere Posten stellt die Einbuchung einer 
Forderung auf der Aktivseite dar. 

 
 
Der Beleg wurde am 27.02.2017 frei gegeben und gebucht.  

 
 
Zugrunde liegt eine Einweisungsverfügung zur „Beseitigung der drohenden bzw. 
eingetretenen Obdachlosigkeit“ aus dem Jahr 2014. 

 
 



❈✞✸

Gemäß §2 der Satzung städtische Obdachlosenunterkünfte (Ortsrecht 4-06) dienen die 
Unterkünfte der vorübergehenden Unterbringung von Personen, die obdachlos sind oder 
obdachlos zu werden drohen und erkennbar nicht in der Lage sind, die Obdachlosigkeit aus 
eigenen Kräften und mit eigenen Mitteln durch Beschaffung einer zumutbaren anderweitigen 
Unterkunft zu vermeiden bzw. zu beseitigen. 

Die Gebühr umfasst neben den Unterkunftskosten auch Betriebskosten, Wasser und 
Abwasser. 

 
 
 
Es handelt sich um eine Benutzungsgebühr da bei der Einweisung kein Mietverhältnis 
begründet wird. 

 
 
 
  



❈✞✹

 
3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14 i.V.  1-142 i.V. 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 07 
1-14 30 18/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 



❈✞�

 
 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: Die Grünen im Rat 
Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: Herr Szabo 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 04 
Sitzungstermin: 05.09.2018 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Passiva Bilanzposition P 1.1 - Kapitalrücklage - Sachkonto 2011000 

„Kapitalrücklage“ 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition 

Gesamtwert 
Bilanzposition bei 
Prüfungsbeginn 

(27.07.2018) 

Sachkonto 
Wert Sachkonto bei 

Prüfungsbeginn 
(27.07.2018) 

P 1.1 - 672.407.885,40 Euro 
2011000 

Kapitalrücklage  
- 672.407.885,40 Euro 

geprüfter Beleg:  
A885599 über 7.718.932,05 Euro 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 

(1) Bis zum 28.12.2016 galt § 18 Abs. 4 GemHVO wie folgt:  

§ 18 Abs.4 GemHVO gab ein Stufenkonzept vor, wie ein ausgewiesener Jahresfehlbetrag 
haushaltsrechtlich zu behandeln ist. Auch dabei sind Veränderungen des Sonderpostens aus 
dem kommunalen Finanzausgleich gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO zu berücksichtigen, 
die mit den dort geregelten Einstellungen und Entnahmen zeitlichen Schwankungen 
verursachungsgerecht abmildern. 

1. Stufe: Nach § 18 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO ist vorrangig der Jahresfehlbetrag durch die 
Jahresüberschüsse der vergangenen fünf Jahre abzudecken, indem der Jahresfehlbetrag 
mit dem Ergebnisvortrag der Haushaltsvorjahre verrechnet wird. 

2. Stufe: Kann der Jahresfehlbetrag nicht durch die Jahresüberschüsse der letzten fünf 
Haushaltsvorjahre ausgeglichen werden, so ist er auf neue Rechnung vorzutragen und 
innerhalb der folgenden fünf Haushaltsjahre durch Jahresüberschüsse auszugleichen (§ 18 
Abs. 4 Nr. 2). Dabei hat die Gemeinde nachzuweisen, wie innerhalb der folgenden fünf Jahre 
ein Ausgleich erreicht werden soll.  



❈✞❈

3. Stufe: In der dritten Stufe bestimmt § 18 Abs. 4 Nr. 3, dass ein nach Nummer 2 
verbleibender Jahresfehlbetrag (also ein Jahresfehlbetrag der nicht durch 
Jahresüberschüsse der folgenden fünf Jahre ausgeglichen werden kann) mit der 
Kapitalrücklage zu verrechnen ist. Mit der Inanspruchnahme der Kapitalrücklage zum 
Ausgleich von geplanten oder entstehenden Jahresfehlbeträgen gilt der Haushaltsausgleich 
(fiktiv) als erreicht. Sanktionen sind damit nicht verbunden. Insofern gewährt die 
Kapitalrücklage den Gemeinden einen sicherlich notwendigen Spielraum, 
eigenverantwortlich den Haushaltsausgleich zu erreichen.  Wenn der Haushaltsausgleich 
über einen längeren Zeitraum nur durch die Inanspruchnahme der Kapitalrücklage erreicht 
werden kann, zeigt dies ein strukturelles Haushaltsdefizit, das die dauernde 
Leistungsfähigkeit der Gemeinde gefährdet. In diesem Zusammenhang ist auf § 95 Abs. 3 
GemO hinzuweisen, wonach in der Haushaltssatzung die voraussichtliche Höhe des 
Eigenkapitals des Vorvorjahres, des Vorjahres und des Haushaltsjahres jeweils zum 
Bilanzstichtag darzustellen ist. 

4. Stufe: Ein nach Nummer 3 verbleibender Jahresfehlbetrag, der durch die Kapitalrücklage 
nicht ausgeglichen werden kann, ist solange vorzutragen, bis er mit Jahresüberschüssen 
verrechnet werden kann. Verringert sich das Eigenkapital nach vollständigem Verzehr der 
Kapitalrücklage weiter, so stellt dies eine unmittelbare Gefahr für die gemeindliche 
Haushaltswirtschaft dar. Hier sollte die Aufsichtsbehörde rechtzeitig informiert werden, damit 
diese mit geeigneten Maßnahmen im Einzelfall entscheiden kann, ob die Gewährleistung der 
stetigen Aufgabenerfüllung durch Auflagen und Bedingungen, aber auch durch ein Versagen 
der Genehmigung gesichert werden muss. 

(2) Seit 28.12.2016 ist die Behandlung des Jahresüberschusses/Jahresfehlbetrages in § 18 
Abs. 3 GemHVO wie folgt zu behandeln: 
„Ein in der Ergebnisrechnung ausgewiesener Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (§ 2 Abs. 1 
Satz 1 Posten E 23) ist auf neue Rechnung vorzutragen. Der Ausweis erfolgt unter dem 
Posten Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag. Im Jahresabschluss des Haushaltsfolgejahres 
ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen.“ 

(3) Wenn die Summe der festgestellten oder veranschlagten Jahresergebnisse der fünf 
Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres negativ sind, hat die Gemeinde nach § 18 Abs. 4 
darzustellen, durch welche Maßnahmen die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde 
verbessert werden kann. 

 

  



❈✞✆

 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 

 
 
Die Buchung über 7.718.932,05 Euro auf dem Konto 2011000 „Kapitalrücklage“ ist eine von 
zwei Positionen der Belegnummer A885599. Die andere Position ist auf dem einzigen und 
gleichlautenden Konto der Bilanzposition P 1.3 „Ergebnisvortrag“ gebucht. 
 

 
 
Im Jahr 2012 wurde in der Bilanz ein Fehlbetrag in Höhe von 7.718.932,05 Euro 
ausgewiesen. Im Folgejahr wurde dieser Betrag auf die Bilanzposition und das Konto 
„Ergebnisvortrag“ gebucht.  
 

 
 
Der Fehlbetrag in Höhe von 7.718.932,05 Euro wurde damit nach 5 Jahren konform mit dem 
alten Recht aus der Bilanzposition 1.3 Ergebnisvortrag auf die Bilanzposition 1.2 
Kapitalrücklage gebucht.  
 
 
  



❈✞✝

 
3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
Anregung/Empfehlung: Der ausstehende rest auf Bilanzposition „Ergebnisvortrag“ sollte 
aufgrund der neuen o.g. Vorgaben ebenfalls mit der Kapitalrücklage verbucht werden. 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14 i.V.  1-142 i.V. 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 04 
1-14 30 18/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
 



❈✞✞

 
 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

Anfrage durch Fraktion: FDP 
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14: Herr Klein 
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 05.09.2018 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanzposition P 1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag – Sachkonto 5242000 
 
 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert Bilanzposition 
bei Prüfungsbeginn 
(25.07.2018) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(25.07.2018) 

P 1.4 
 

-16.504.916,03 EUR 5242000 Essenskosten 1.717.063,00  
EUR 

geprüfte Beleg:  
GWF_000295009 zu 4.142,31 Euro 
GWF_000302253 zu 4.002,73 Euro 
 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Verbindlichkeiten sind nach § 34 Abs. 6 GemHVO grundsätzlich mit ihrem 
Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Liegt der Rückzahlungsbetrag über dem 
Ausgabebetrag (Unterschiedsbetrag), ist die Verbindlichkeit mit dem 
Rückzahlungsbetrag zu passivieren. Der Unterschiedsbetrag ist als aktiver 
Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und über die Laufzeit linear 
abzuschreiben, sofern er eine laufzeit- und kapitalabhängige Überlassungsvergütung 
darstellt oder mit ihm einmaliger Verwaltungsaufwand der Gläubigerin oder des 
Gläubigers abgegolten wird. 
 
Die Verbindlichkeitenübersicht ist in einer Anlage zum Haushaltsplan als Prognose 
für das kommende Haushaltsjahr (§ 1Abs.1 Ziffer 5 GemHVO) darzustellen. Ebenso 
müssen die Verbindlichkeiten auch als Ergebnis in einer Übersicht für die Bilanz nach 
§ 52 GemHVO Doppik dargestellt werden. 

 
 



❈✞✶

 
 

2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Belegnr.: GWF_000295009 

 
 
 
 
 
 
Bei dem Beleg handelt es sich um Essenskosten (Mittagessen) für eine KTS (siehe Anhang 
1). Im vorliegenden Fall wurden die Skontokonditionen nicht beachtet. 
 
 
Belegnr.: GWF_000302253 

 
 
 
 
 
Bei dem Beleg handelt es sich um Essenskosten (Mittagessen) für eine KTS (siehe Anhang 
2). Im vorliegenden Fall wurden die Skontokonditionen nicht beachtet. 



❈✞☎

3. Prüfungsergebnis 
 

3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
2. Rechnung (KTS Karl-Krämer) nicht vorhanden (nachreichen). Skontoabzug Rechnung 
Lummerland nicht erfolgt. Beide Rechnungen sind auf Skontoabzug zu überprüfen 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 18/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
 
 
 



❈✞✷

 
 
 
 

4. Anhang: 
 
Anhang 1 zu GWF_000295009 

 
 

 

 

 

 

 

 

Anhang 2 zu Belegnr. GWF_000302253 

 

 

 

 

 

 



❈✶✸

 
 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

Anfrage durch Fraktion: FDP 
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14: Herr Klein 
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 05.09.2018 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanzposition P 1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag – Sachkonto 5241100 
 
 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert 
Bilanzposition bei 
Prüfungsbeginn 
(25.07.2018) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(25.07.2018) 

P 1.4 
 

-16.504.916,03 EUR 5241100 
Unterrichtsfahrten 

245.631,68 EUR 

geprüfte Beleg:  
GWF_000335999 zu 5.790,84 Euro 
GWF_000335143 zu 5.030,11 Euro 
GWF_000298200 zu 591,71 Euro 
 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Verbindlichkeiten sind nach § 34 Abs. 6 GemHVO grundsätzlich mit ihrem 
Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Liegt der Rückzahlungsbetrag über dem 
Ausgabebetrag (Unterschiedsbetrag), ist die Verbindlichkeit mit dem 
Rückzahlungsbetrag zu passivieren. Der Unterschiedsbetrag ist als aktiver 
Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und über die Laufzeit linear 
abzuschreiben, sofern er eine laufzeit- und kapitalabhängige Überlassungsvergütung 
darstellt oder mit ihm einmaliger Verwaltungsaufwand der Gläubigerin oder des 
Gläubigers abgegolten wird. 
 
Die Verbindlichkeitenübersicht ist in einer Anlage zum Haushaltsplan als Prognose 
für das kommende Haushaltsjahr (§ 1Abs.1 Ziffer 5 GemHVO) darzustellen. Ebenso 
müssen die Verbindlichkeiten auch als Ergebnis in einer Übersicht für die Bilanz nach 
§ 52 GemHVO Doppik dargestellt werden. 



❈✶✹

 
 
 

2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Belegnr.: GWF_000335999 
 
 

 
 
 
Bei dem Beleg handelt es sich um die Beförderung von Schülern zum Schwimmunterricht für 
den Monat Dezember 2017(siehe Anhang 1). Der Betrag stellt einen Teilbetrag der 
Gesamtrechnung dar, weil die Hin- und Rückfahrten getrennt überwiesen werden. 
 
 
Belegnr.: GWF_000335143 
 

 
 
Bei dem Beleg handelt es sich um die Beförderung von Schülern zum Schwimmunterricht für 
den Monat November 2017 (siehe Anhang 2). Der Betrag stellt einen Teilbetrag der 
Gesamtrechnung dar, weil die Hin- und Rückfahrten getrennt überwiesen werden. 
 
Belegnr.: GWF_000298200 
 

 
 
Bei dem Beleg handelt es sich um die Beförderung von Schülern zum Abenteuerspielplatz 
Oggersheim (Siehe Anhang 3). 
  



❈✶�

3. Prüfungsergebnis 
 

3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 18/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
 
 



❈✶❈

 
 
 

4. Anhang: 
 
Anhang 1 zu Belegnr. GWF_000335999 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang 2 zu Belegnr. GWF_000335143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



❈✶✆

 

 

Anhang 3 zu Belegnr. GWF_000298200 

 



❈✶✝

 
 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

Anfrage durch Fraktion: Die Grünen im Rat 
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14: Herr Vollmer 
Aktenzeichen: 1-14 11 04 05 
Sitzungstermin: 05.09.2018 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Passiva 2.2.1 – Sonderposten aus Zuwendungen – Sachkonto 2314720, 
von rechtsfähigen Stiftungen, Abgang 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Passiva Gesamtwert P 2.2.1 bei 
Prüfungsbeginn 
(26.07.2018) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(26.07.2018) 

2.2.1 P ❑❍❑❑◗❍▲❘●▼●▲ EUR 2314720  
von rechtsfähigen 
Stiftungen-Zugang 

P ❙❙❘❍❑❏❚▼❙◗ EUR 

geprüfte Belege: AN090203, 73.000,00 EUR 
 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Gemäß § 38 (2) GemHVO sind erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder 
Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens als Sonderposten auf der 
Passivseite auszuweisen. Die Auflösung der Sonderposten (Sopo) erfolgt ertragswirksam 
entsprechend der Abschreibungszeit des Vermögensgegenstandes. Ist eine Zuordnung der 
Zuwendungen nicht möglich, sind sie in einen gesonderten Sonderposten einzustellen. Die 
Auflösung erfolgt mit einem sachgerechten, gemeindebezogenen Prozentsatz. 
 
(2) Weitere Regelungen bezüglich der Sonderposten ergeben sich analog aus § 10 der 
Gemeindeeröffnungsbilanz-Bewertungsverordnung (GemEBilBewVO): 
 

• Zuwendungen für Investitionen, einmalige Entgelte von Nutzungsberechtigten, 
unentgeltlich erbrachte Bürgerleistungen, Geld- oder Sachgeschenke, 
Grabnutzungsentgelte und ähnliche Entgelte, die in einen Sonderposten einzustellen 
sind, sind mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum 
Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen anzusetzen (§ 10 Abs. 
1GemEBilBewVO). 

 



❈✶✞

• Das Verhältnis zwischen den Zuführungsbeträgen und den bis zum Bilanzstichtag 
vorzunehmenden Auflösungen entspricht dem Verhältnis von Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten und den bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden 
Abschreibungen der Vermögensgegenstände, denen die Sonderposten sachlich 
zuzuordnen sind. Die Auflösung des Sonderpostens über die Dauer der 
Zweckbindung der den Sonderposten zugeführten Beträge ist nicht zulässig (§ 10 
Abs. 2GemEBilBewVO). 

 
• Sofern die Höhe der Zuführungsbeträge nicht oder nicht mit einem vertretbaren 

Zeitaufwand zu ermitteln ist, ist diese sachgerecht zu schätzen (§ 10 Abs. 3 
GemEBilBewVO). 

 
• Zuwendungen, die für die Anschaffung von Vermögensgegenständen gewährt 

wurden, sind den damit geförderten Vermögensgegenständen sachgerecht 
zuzuordnen. Sofern eine Zuordnung der Sonderposten nicht oder nicht mit einem 
vertretbaren Zeitaufwand möglich ist, sind diese Zuwendungen in einen gesonderten 
Sonderposten einzustellen. Der Auflösung dieses Sonderpostens ist ein sachgerecht 
ermittelter Prozentsatz oder ein pauschaler Prozentsatz von 5 v. H. zugrunde zu 
legen (§ 10 Abs. 4 GemEBilBewVO). 

 
• Pauschale Zuwendungen, die für eine Gruppe beweglicher Vermögensgegenstände 

gewährt wurden, können in einem Sonderposten ausgewiesen werden. Dieser kann 
in Höhe des durchschnittlichen Abschreibungssatzes der geförderten 
Vermögensgegenstände aufgelöst werden (§ 10 Abs. 5 GemEBilBewVO). 

 
• Zuwendungen für Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich nicht begrenzt ist, 

werden in einem gesonderten Sonderposten erfasst, der keiner Auflösung unterliegt. 
(§ 10 Abs. 6 GemEBilBewVO). 

 
• Die Absätze 1 bis 6 sind lediglich auf die Sonderposten anzuwenden, die auf 

Zahlungen, Sachleistungen oder Geschenken basieren, die vor dem 1. Januar 2000 
erfolgt sind(§ 10 Abs. 7 GemEBilBewVO). 

 
• Ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist in der 

Eröffnungsbilanz nicht zu bilden (§ 10 Abs. 8 GemEBilBewVO). 
 

2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 

Folgende Belegnummern wurde nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
überprüft: 
 

 
 
  



❈✶✶

 
Bilanzposition 
 

 
 
 
 
 
 



❈✶☎

 
 
Sachkonto 
 

 
 
Belegnummer AN090203 in Höhe von 73.000,00 EUR: 
 
Bei dieser Stichprobe handelt es sich um eine Umbuchung wegen Wertkorrektur für eine 
Gemäldeanschaffung.  
 



◆❯❱

 
  



❈☎✸

 
Stellungnahme Geschäftsbuchhaltung 2-114: 
 
Das Gemälde wurde auf Grund des von 3-11 gemeldeten Wertes i.H.v. 500.000,00 USD 
eingebucht. Bei der Buchung "Anschaffung" ist man von einem Wert i.H.v. 500.000,00 Euro 
ausgegangen. 
Durch die Wertkorrektur wurden die unterschiedlichen Währungen berücksichtigt und der 
Wert wurde auf 427.000,00 Euro korrigiert. Hierfür wurde der Wechselkurs zum 16.08.2017 
zugrunde gelegt. 
 

 
 
Laut Rückrechnung Währungsrechner exakt 426.281,46 EUR = Differenz 73.178,54 EUR 
  
 
  



❈☎✹

 
3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
 sungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14201  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Buchungsauszug 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 05 
1-14 30 18/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

Anfrage durch Fraktion: Die Grünen im Rat 
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14: Herr Klein 
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 05.09.2018 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanzposition P 1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag – Sachkonto 5233108 
 
 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert Bilanzposition 
bei Prüfungsbeginn 
(25.07.2018) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(25.07.2018) 

P 1.4 
 

-16.504.916,03 EUR 55533100 Darlehen 
nach § 36 SGB XII 

665.854,31 EUR 

geprüfte Beleg:  
GEK0175923 
GEK0173507 
 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Verbindlichkeiten sind nach § 34 Abs. 6 GemHVO grundsätzlich mit ihrem 
Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Liegt der Rückzahlungsbetrag über dem 
Ausgabebetrag (Unterschiedsbetrag), ist die Verbindlichkeit mit dem 
Rückzahlungsbetrag zu passivieren. Der Unterschiedsbetrag ist als aktiver 
Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und über die Laufzeit linear 
abzuschreiben, sofern er eine laufzeit- und kapitalabhängige Überlassungsvergütung 
darstellt oder mit ihm einmaliger Verwaltungsaufwand der Gläubigerin oder des 
Gläubigers abgegolten wird. 
 
Die Verbindlichkeitenübersicht ist in einer Anlage zum Haushaltsplan als Prognose 
für das kommende Haushaltsjahr (§ 1Abs.1 Ziffer 5 GemHVO) darzustellen. Ebenso 
müssen die Verbindlichkeiten auch als Ergebnis in einer Übersicht für die Bilanz nach 
§ 52 GemHVO Doppik dargestellt werden. 

 
 



❈☎❈

 
 
 
 

2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Belegnr.: GEK0175923 
 
 
 
 
 
 
Bei dem Beleg handelt es sich um Kosten für die Verkehrssicherung im Zuge der 
Baumaßnahme Hochstraße Nord (siehe Anhang 1). Im vorliegenden Fall wurde der Abzug 
des Skontos nicht beachtet. 
 
Belegnr.: GEK0173507 
 
 
 
 
 
Bei dem Beleg handelt es sich um Kosten für die Beratung im Zuge der Baumaßnahme 
Hochstraße Nord – hier: Enteignung Einkaufszentrum (siehe Anhang 2).  
  



❈☎✆

3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
 
Bemerkungen: 
Eine Rechnung konnte nicht vorgelegt werden, das MA erkrankt ist. Sachverhalt erschien 
dennoch plausibel und nachvollziehbar dokumentiert.  
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 18/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 

 
 



❈☎✝

3. Anhang: 
 

Anhang 1 zu Belegnr. GEK0175923 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anhang 2 zu Belegnr. GEK0173507 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



❈☎✞

 
 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: Die Grünen im Rat 
Begleitende Prüferin bei 1-14: Frau Kort 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 05.09.2018 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanzposition P 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 
Sachkonto 5225100 – Energie-Contracting 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition 

Gesamtwert 
Bilanzposition bei 
Prüfungsbeginn 
(07.08.2018) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(07.08.2018) 

P 1.4 -16.504.916,03 EUR 5225100 
Energie-Contracting 

3.637.936,77 EUR 

geprüfter Beleg: GEK0192078, -18.251,96 EUR 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Unter dem Posten „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ ist das Ergebnis der 
Ergebnisrechnung nach Berücksichtigung der Veränderungen des Sonderpostens für 
Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich des Haushaltsjahres deckungsgleich 
auszuweisen. 
 
(2) Der zu dem oben genannten Beleg dazugehörige Vorgang wird unter der 
Ergebnisposition EH 13 gebucht. Im EH 13 werden gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO die 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Materialaufwand ausgewiesen. Auf 
dem Sachkonto 5225100 werden Kosten für Energiebewirtschaftung abgebildet (Energie-
Contracting). 
Contracting ist gemäß VV Nr. 5.2.7 zu § 103 GemO die Übertragung von Aufgaben der 
Energiebereitstellung, Lieferung und Bewirtschaftung auf ein darauf spezialisiertes 
Unternehmen. Energieformen sind zum Beispiel Kälte, Wärme, Strom, Druckluft. 
Contractinggeber ist ein Unternehmen, das eigenständig gewerblich Contractingprojekte 
durchführt. Contractingnehmer ist der Auftraggeber und Empfänger von Contracting-
leistungen. Eine häufig gewählte Form des Contractings ist das sogenannte Energiespar-
Contracting. Hierbei modernisiert ein privater Auftragnehmer betriebstechnische Anlagen des 
öffentlichen Auftraggebers, optimiert deren Betrieb und übernimmt diesen verantwortlich mit 



❈☎✶

dem Ziel der Energieeinsparung. Er refinanziert seine Investitionen aus den erzielten 
Kosteneinsparungen. 
Auf dem Sachkonto 5225100 „Energie-Contracting“ werden auch Aufwendungen kontiert, die 
im Zusammenhang mit dem Abschluss von Energiebewirtschaftungsverträgen mit dem 
Contractinggeber stehen (Vertragsanalyse, Vertragsverhandlungen und Vertragsgestaltung). 
T. GmbH führt Beratungen zum Energiespar-Contracting durch und ist beim Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) als Contracting-Berater gelistet.  
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 

2.1 Beleg GEK0192078 
 
Folgende Belegnummer wurde nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
überprüft: 
 

 
 
Die gebuchte „Rechnung“ stellt eine Gutschrift dar (wird systembedingt als Rechnung mit 
umgekehrtem Vorzeichen gebucht). Dieser ist eine versehentlich eingebuchte Rechnung 
(Belegnummer GEK0190333) inkl. Auszahlung (Belegnummer 4276) vom Bereich 4-13 
Gebäudemanagement vorangegangen: 
 

 
 
 
Der Betrag wurde mit Belegnummer BB3187364 an die Stadt zurück überwiesen: 
 

 
 
Zahlungseingang Girokonto: 
 

 
 
Die Stadtkasse löste daraufhin den ursprünglichen Ausgleich zwischen Belegnummern 
GEK0190333 und 4276 und verknüpfte Aus- mit Einzahlung (Rückzahlung). Sodass 



❈☎☎

anschließend durch die Geschäftsbuchhaltung Rechnung (-) mit Rechnung (+) verknüpft und 
ausgebucht wurde. 
 

 
  



❈☎✷

 

3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14202  1-14 i.V.  1-142 i.V. 
 
 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 10 
1-14 30 18/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: Die Grünen im Rat 
Begleitende Prüferin bei 1-14: Frau Kort 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 05.09.2018 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanzposition P 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 
Sachkonto 4321502 – Benutzungsgebühren Bayreuther Strasse 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition 

Gesamtwert 
Bilanzposition bei 
Prüfungsbeginn 
(10.08.2018) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(10.08.2018) 

P 1.4 -16.504.916,03 EUR 
4321502 

Benutzungsgebühren 
Bayreuther Strasse 

-446.775,30 EUR 

geprüfte Belege: GVGU0096841, 346,08 EUR 

                              WKB615982, -346,08 EUR 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Unter dem Posten „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ ist das Ergebnis der 
Ergebnisrechnung nach Berücksichtigung der Veränderungen des Sonderpostens für 
Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich des Haushaltsjahres deckungsgleich 
auszuweisen. 
 
(2) Die zu den oben genannten Belegen dazugehörigen Vorgänge werden unter der 
Ergebnisposition EH 04 gebucht. Der EH 04 enthält die Erträge der Kontengruppe 43 
(öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte). Auf dem Sachkonto 4321502 werden Entgelte für 
die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen, hier 
städtische Notunterkünfte in der Bayreuther Straße, abgebildet. 
 
(3) Nach § 44 Abs. 1 GemHVO sind in der Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr 
zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen vollständig und getrennt voneinander 
nachzuweisen. 
  



❈✷✹

 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 

2.1 Beleg GVGU0096841 
 

 
 
Für die Benutzung der in den städtischen Obdachlosenunterkünften in Anspruch 
genommenen Räume werden Benutzungsgebühren erhoben. Volljährige Personen, die eine 
Unterkunft gemeinsam benutzen, haften als Gesamtschuldner.8 Aus diesem Grund musste 
mit Erreichen der Volljährigkeit eines der Kinder die Unterkunft der Familie umgeschrieben 
werden. Hierzu wurde ein neues Kassenzeichen vergeben (siehe Anhang 1). 
 
 
 
2.2. Beleg WKB615982 
 

 
 
Bei der Stichprobe handelt es sich um Benutzungsgebühren für die städtische 
Obdachlosenunterkunft in der Bayreuther Straße 87 für den Monat 04/2017 in Höhe von 
346,08 EUR. Die Höhe der Benutzungsgebühr richtet sich nach der Satzung über die 
Benutzung der städtischen Obdachlosenunterkünfte i.V.m. der Anlage zu § 14 der Satzung 
(siehe Anhang 2). 

  

8 § 13 der Satzung über die Benutzung der städtischen Obdachlosenunterkünfte der Stadt Ludwigshafen am 
Rhein vom 12.12.2002, zuletzt geändert durch Satzung vom 03.04.2017. 



❈✷�

 
3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14202  1-14 i.V.  1-142 i.V. 
 
 
Anhang: 2 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 10 
1-14 30 18/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anhang 1 (Beleg GVGU0096841)

 



◆❱❲

Anhang 2 (Beleg WKB615982) 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

Anfrage durch Fraktion: Die Grünen im Rat 
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14: Herr Klein 
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 05.09.2018 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanzposition P 1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag – Sachkonto 5533100 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert Bilanzposition 
bei Prüfungsbeginn 
(25.07.2018) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(25.07.2018) 

P 1.4 
 

-16.504.916,03 EUR 5533100 Darlehen 
nach § 36 SGB XII 

113.041,76 EUR 

geprüfte Beleg:  
GWF_000325560 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 

Verbindlichkeiten sind nach § 34 Abs. 6 GemHVO grundsätzlich mit ihrem 
Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Liegt der Rückzahlungsbetrag über dem Ausgabebetrag 
(Unterschiedsbetrag), ist die Verbindlichkeit mit dem Rückzahlungsbetrag zu passivieren. 
Der Unterschiedsbetrag ist als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und 
über die Laufzeit linear abzuschreiben, sofern er eine laufzeit- und kapitalabhängige 
Überlassungsvergütung darstellt oder mit ihm einmaliger Verwaltungsaufwand der 
Gläubigerin oder des Gläubigers abgegolten wird. 
 
Die Verbindlichkeitenübersicht ist in einer Anlage zum Haushaltsplan als Prognose für das 
kommende Haushaltsjahr (§ 1Abs.1 Ziffer 5 GemHVO) darzustellen. Ebenso müssen die 
Verbindlichkeiten auch als Ergebnis in einer Übersicht für die Bilanz nach § 52 GemHVO 
Doppik dargestellt werden. 

 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 

 

Belegnr.: GWF_000325560 



❈✷✶

 
Bei dem Beleg handelt es sich um die Gewährung eines Darlehens gem. § 36 SGB XII. Die 
Antragssteller beantragten die Übernahme der T.-Rückstände (siehe Anhang). 



❈✷☎

3. Prüfungsergebnis 
 

3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 18/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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4. Anhang: 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: Die Grünen im Rat 
Begleitende Prüferin bei 1-14: Frau Kort 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 05.09.2018 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanzposition P 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 
Sachkonto 4411500 – Verkauf von Heizöl, Bayreuther Strasse 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition 

Gesamtwert 
Bilanzposition bei 
Prüfungsbeginn 
(10.08.2018) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(10.08.2018) 

P 1.4 -16.504.916,03 EUR 
4411500 

Verkauf von Heizöl, 
Bayreuther Strasse 

-16.931,70EUR 

geprüfter Beleg: KASSEN_067577, -2.007,90 EUR 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Unter dem Posten „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ ist das Ergebnis der 
Ergebnisrechnung nach Berücksichtigung der Veränderungen des Sonderpostens für 
Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich des Haushaltsjahres deckungsgleich 
auszuweisen. 
 
(2) Der zu dem oben genannten Beleg dazugehörige Vorgang wird unter der 
Ergebnisposition EH 05 gebucht. Der EH 05 enthält die Erträge der Kontengruppe 44 
(privatrechtliche Leistungsentgelte). Auf dem Sachkonto 4411500 werden Erlöse aus dem 
Verkauf von Heizöl für städtische Notunterkünfte in der Bayreuther Straße abgebildet. 
 
(3) Nach § 44 Abs. 1 GemHVO sind in der Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr 
zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen vollständig und getrennt voneinander 
nachzuweisen. 
  



✆✸✹

2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 

2.1 Beleg KASSEN_067577 
 

 
 
Bei diesem Vorgang handelt es sich um die Heizölabgabe für städtische 
Obdachlosenunterkünfte in der Bayreuther Straße. Der Betrag in Höhe von 2.007,90 EUR 
wurde im Monat 03/2017 bei der Fachstelle für Wohnraumsicherung (Zahlstelle Z 77) 
vereinnahmt. 
 
Zahlungseingang Girokonto: 
 

 
  



✆✸�

3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14202  1-14 i.V.  1-142 i.V. 
 
 
Anhang: 1 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 10 
1-14 30 18/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anhang 1 (Beleg KASSEN_067577) 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

Anfrage durch Fraktion: Die Grünen im Rat 
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14: Herr Klein 
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 05.09.2018 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanzposition P 1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag – Sachkonto 5233108 
 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Bilanzposition 

Gesamtwert Bilanzposition 
bei Prüfungsbeginn 
(25.07.2018) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(25.07.2018) 

P 1.4 
 

-16.504.916,03 EUR 3251133 I. D. Frankfurt 
(var. Zins) Kto. 
9080001206 Abg 

20.000.000,00 
EUR 

geprüfter Beleg:  
UMS0015163 zu 40.000.000,00 Euro 
 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Verbindlichkeiten sind nach § 34 Abs. 6 GemHVO grundsätzlich mit ihrem 
Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Liegt der Rückzahlungsbetrag über dem Ausgabebetrag 
(Unterschiedsbetrag), ist die Verbindlichkeit mit dem Rückzahlungsbetrag zu passivieren. 
Der Unterschiedsbetrag ist als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und über 
die Laufzeit linear abzuschreiben, sofern er eine laufzeit- und kapitalabhängige 
Überlassungsvergütung darstellt oder mit ihm einmaliger Verwaltungsaufwand der 
Gläubigerin oder des Gläubigers abgegolten wird. 
 
Die Verbindlichkeitenübersicht ist in einer Anlage zum Haushaltsplan als Prognose für das 
kommende Haushaltsjahr (§ 1Abs.1 Ziffer 5 GemHVO) darzustellen. Ebenso müssen die 
Verbindlichkeiten auch als Ergebnis in einer Übersicht für die Bilanz nach § 52 GemHVO 
Doppik dargestellt werden. 
 

  



✆✸✝

2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Belegnr.: UMS0015163 
 
 
 
 
 
 
Bei dem Beleg handelt es sich um die Rückzahlung eines Kassenkredits an die I. Bank. Die 
„Rückzahlung“ bzw. Umschuldung erfolgte im Zuge der Einnahmen durch die städtische 
Anleihe wodurch es möglich wurde von kurzfristigen Kassenkrediten auf langfristige 
Anleihegelder umzuschulden´(siehe Anhang) 
 



✆✸✞

3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 
1-14 30 18/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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4. Anhang: 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: SPD 

Begleitende Prüferin bei 1-14: Frau Kort 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 

Sitzungstermin: 05.09.2018 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 
 

Prüfung der Bilanzposition P 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten 
Sachkonto 3794002 – Spenden Zugang 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition 

Gesamtwert 
Bilanzposition bei 
Prüfungsbeginn 
(07.08.2018) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(07.08.2018) 

P 4.11 -1.596.008,60 EUR 
3794002 

Spenden Zugang 

-788.569,63 EUR 

geprüfte Belege: GVR0436113, -5.000,00 EUR 
                             GVR0455460, -126,98 EUR 

 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Auf der Passivseite der Bilanz sind die Verbindlichkeiten aus weiterzuleitenden 
Spenden (Sachkonto 3794002) der Bilanzposition P 4.11 „Sonstige Verbindlichkeiten“ 
zuzuordnen (vgl. § 47 Abs. 5 Nr. 4.11 GemHVO). 
 
(2) Verbindlichkeiten sind Zahlungsverpflichtungen, die am Bilanzstichtag hinsichtlich 
ihres Eintritts, ihrer Höhe und ihrer Fälligkeit nach feststehen. Der Bilanzausweis der 
Verbindlichkeiten orientiert sich im Wesentlichen an den Arten der Verbindlichkeiten.9 
Unter den „Sonstigen Verbindlichkeiten“ sind alle Verbindlichkeiten auszuweisen, die nicht 
einem anderen Verbindlichkeitsposten zuzuordnen sind (Auffangposten).10 
 

❩
✧✕✙ ✫☞✙✙☞✢✦☛✘✌✡☛☞❬❭☞✡✑☞☛✍✦✘✓❬❄✩✓✙☞✡☛❬❁☞✡✏✦✍✕❬✗✩❪✙☞✍❂ ❫✦★★✔☛✌✙☞ ❭✦❴❴✡✽ ✗✓☞✡☛✙✌☛✛✮❵✢✌✙✤ ✬❅✲❆✵✰✯

✟❛
✧✕✙ ✫☞✙✙☞✢✦☛✘✌✡☛☞❬❭☞✡✑☞☛✍✦✘✓❬❄✩✓✙☞✡☛❬❁☞✡✏✦✍✕❬✗✩❪✙☞✍❂ ❫✦★★✔☛✌✙☞ ❭✦❴❴✡✽ ✗✓☞✡☛✙✌☛✛✮❵✢✌✙✤ ✬❅✲❆✵❊✯
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(3) Gemäß § 34 Abs. 6 GemHVO sind Verbindlichkeiten grundsätzlich mit ihrem 
Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Der Rückzahlungsbetrag ist der Betrag, den der Schuldner 
zur Erfüllung seiner Verpflichtung aufbringen muss. Gleichzeitig sind die Verbindlichkeiten in 
der Bilanz vollständig und getrennt voneinander auszuweisen (§ 47 Abs.1 S. 1 GemHVO). 
  



✆✹✸

2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
2.1 Beleg GVR0436113 
 

 
 
Bei dem Beleg handelt es sich um die Spende der Firma B. über einen Betrag von 5.000,00 
EUR zur Unterstützung des Forschungsprojekts Edigheim. 
 
Zahlungseingang Girokonto: 

 
 
 
 
2.2 Beleg GVR0455460 
 

 
 
Hier handelt es sich um eine Spende in Höhe von 126,98 EUR an die Stadtteilbibliothek 
Edigheim für die Neuanschaffung von Medien. Der Betrag wurde von ehrenamtlichen Helfern 
der Stadtteilbibliothek durch Catering bei der Neueröffnung der Zentralbibliothek 
eingenommen. 
 
Zahlungseingang Girokonto: 
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3. Prüfungsergebnis 

 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   

 

 

  

   

 
Kenntnis genommen: 

 

 

    

1-14202  1-14 i.V.  1-142 i.V. 

 
Anhang: 1 Beleg 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 07 
1-14 30 18/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anlage zu Beleg GVR0436113 
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2.9 Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 28.11.2018: 
�

TOP 6 - Nicht öffentlicher Teil: Prüfungsergebnisse aus früheren Sitzungen 
hier : 05.09.2019 
 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanzposition P 1.4 – Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag – Sachkonto 
5242000 Essenskosten 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition 

Gesamtwert 
Bilanzposition bei 
Prüfungsbeginn 

(25.07.2018) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(25.07.2018) 

P 1.4 -16.504.916,03 Euro 5242000 Essenskosten 1.717.063,00 Euro 
geprüfte Belege: Belegnummer GWF_000295009 zu 4.142,31 EUR und  
                              Belegnummer GWF_000302253 zu 4.002,73 EUR 

 
 
(1) Im Rahmen der o. a. Prüfung zur Belegnummer GWF_000302253 über 4.002,73 EUR 
wurde festgestellt, dass die dazugehörige Rechnung zum Prüfungszeitpunkt (05.09.2018) 
nicht vorgelegen hat. Der Rechnungsprüfungsausschuss bat um entsprechende 
Nachreichung11 in der nächsten Sitzung. Gleichzeitig empfahl er beide Rechnungen auf 
Skontoabzug zu überprüfen: 
 

 
 
Auf eine Stellungnahme seitens des zuständigen Fachbereiches 3-15 „Kindertagesstätten“ 
wird verzichtet, nachdem aus den nachfolgend dargelegten Auszügen12 des Moduls Explorer 
Sachposten (unter Angabe der Externen Belegnummer) der seitens der Stadtkasse (2-12) 
durchgeführte Skontoabzug bei beiden Rechnungen nachvollzogen werden kann: 
 

11 Anlage 01: Rechnung vom 31.03.2017 
12 ein detaillierter Auszug aus dem Modul Explorer Sachposten ist im Rahmen der Sitzung einsehbar 
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Darüber hinaus sind die Skontoabzüge auch auf dem Sachkonto 4629800 „Skontoerträge“ 
gebucht: 
 

 
 
 

 
 
Kostenstelle 91110001: Allgemeine Finanzwirtschaft 
Kostenträger 6120601: Skontoerträge 
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Anlage 01 
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✆✹✶

Prüfungsergebnisse aus früheren Sitzungen (hier 05.09.2018) 

Stiftungen – Verwaltungskosten: Stellungnahme von 2-11 

 

Auskunft über unterschiedliche Höhe der Verwaltungskosten der Franz-und-Käthe-Ludowici-
Stiftung und der Stiftung Ludwigshafener Bürger:  

Die hohen Verwaltungskosten der Stiftung Ludwigshafener Bürger lassen sich im 
Wesentlichen auf die Instandhaltungskosten der Gebäude zurückführen. Diese 
Instandhaltungsmaßnahmen begrenzen sich laut 2-11 auf das Notwendigste. 

Zudem wurden die Verwaltungs- bzw. Personalkosten im Jahr 2017, die von 2-11 zur 
Verwaltung berechnet werden, um 50 % gesenkt. Nachdem die Verwaltungskosten der 
Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung nach der Senkung im Vergleich zu den Einnahmen 
immer noch zu hoch waren und die Gemeinnützigkeit auf dem Spiel stand wurden die 
Verwaltungskosten für das Jahr 2017 insgesamt um 80 % verringert. 

 

 

Verwaltungskosten  2016  (Grundlage KGST-Bericht 16/2015)

Bereich MA Entgeltgruppe Stunden Betrag 2015

2-11 1 E9 125 7.960,69 €

2-11 1 E12 24 1.767,55 €

2-12 1 E9 35 1.941,07 €

11.669,31 € 10.972,66 €

2-11 1 E9 110 7.005,41 €

2-11 1 E12 16 1.178,36 €

2-12 1 E9 18 998,26 €

9.182,03 € 8.633,02 €

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung
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Verwaltungskosten  2017  (Grundlage s. Vermerk vom 20.06.2016)

Bereich MA Entgeltgruppe Stunden Betrag 2016

2-11 1 E9 125 3.940,22 €

2-11 1 E12 24 756,52 €

2-12 1 E9 35 1.103,26 €

184 5.800,00 € 5.800,00 € 11.669,31 €

2-11 1 E9 110 3.437,50 €

2-11 1 E12 16 500,00 €

2-12 1 E9 18 562,50 €

144 4.500,00 € 4.500,00 € 9.182,03 €

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Verwaltungskosten  2017  -  Reduzierung nach Erhebung 

hier: Franz- und-Käthe-Ludowici-Stiftung

Grundlage Gespräch Sokolowski-Kühn / Drescher / Weber / Treibel vom 05.12.2017
Problematik: %-Anteil der VK gegenüber Einnahmen zu hoch --> Gefährdung der Gemeinnützigkeit!

2-11 1 E9 110 6.550,19 €

2-11 1 E12 16 1.148,18 €

2-12 1 E9 18 934,42 €

144 8.632,78 € 4.316,39 € = 50 %

1.726,56 € = 20 %

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung
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TOP 9 - Nicht öffentlicher Teil: Prüfungsschwerpunkt Umfeld Hochstraße Nord 
Grundstücke Hochstraße Nord (aktueller Straßenverlauf) und Brückenbauwerke, 
Aufbauten, Straßen etc. 
 
Prüfung Schritt 2 
 
Feststellung der Prüfungsergebnisse durch die Ausschussmitglieder: 
. 
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Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  : SPD 
Begleitende Prüferin bei 1-14 : Frau Laßleben 
Aktenzeichen   : 1-14 11 04 01  
Sitzungstermin   :28.11.2018 
 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2018 

Prüfungsschritt 3 
 

Prüfungsschwerpunkt Grundstücke Hochstraße Nord  
– hier unbebaute Grundstücke 

 

Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
 

 
(1) Nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (vgl. § 93 GemO) ist 
kommunales Vermögen ordnungsgemäß nachzuweisen. Für die Bilanzierung der 
städtischen Grundstücke sind die §§ 33 ff GemHVO13 zu beachten. Gemäß § 34 Abs. 1 
GemHVO sind Vermögensgegenstände höchstens mit den Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten (AHK) und, soweit deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, vermindert um 
planmäßige Abschreibungen gemäß § 35 GemHVO anzusetzen. Grundstücke unterliegen 
nicht der Abschreibungspflicht nachdem sie nicht einer zeitlich begrenzten wirtschaftlichen 
Nutzung unterliegen.14 
 
(2) Die Bewertung von unbebauten und bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen 
Rechten richtet sich nach den §§ 34 Abs. 2 bis 4 GemHVO. Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte sind Sachanlagen und daher grundsätzlich mit den AHK zu 
bewerten. Anschaffungskosten sind Aufwendungen, die geleistet werden, um einen 
Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, 
soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können. Sie setzen sich 
aus dem Anschaffungspreis, den Anschaffungsnebenkosten und den nachträglichen 
Anschaffungskosten zusammen. Herstellungskosten sind Aufwendungen, die durch den 
Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines 
Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen 

13 Gemeindehaushaltsverordnung (Doppik) vom 18.05.2006 
14 vgl. Bellefontaine, Deisenroth u. a. Kommunale Doppik Rhl.-Pfalz (Seite 368) 
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Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen. Dazu gehören die 
Materialkosten, die Fertigungskosten und die Sonderkosten der Fertigung. 
 
 
(3) Vorsichtige Bewertung: Gemäß § 33 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO gilt der allgemeine 
Bewertungsgrundsatz, dass vorsichtig zu bewerten ist. Vorhersehbare Risiken und Verluste 
sind bilanziell zu berücksichtigen. Im Falle einer voraussichtlichen dauernden 
Wertminderung sind zudem bei Vermögengegenständen des Anlagevermögens 
außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen um die Vermögensgegenstände mit dem 
niedrigeren Wert anzusetzen, der ihnen am Bilanzstichtag beizulegen ist. Stellt sich zu einem 
späteren Zeitpunkt heraus, dass die Gründe für die Abschreibung nicht mehr bestehen, ist 
der Betrag dieser Abschreibung in dem Umfang der Werterhöhung zuzuschreiben (§ 35 Abs. 
4 GemHVO). 
 
(4) Bewertungsmethoden bei der Stadt Ludwigshafen: Die Grundstücke wurden auf Basis 
von Flurstücken bewertet. Da sich die tatsächlichen AHK für Grundstücke, die sich vor dem 
01.01.2000 im Eigentum der Stadt befanden, nicht mit vertretbarem Zeitaufwand ermitteln 
ließen, erfolgte der Wertansatz auf Grundlage von durchschnittlichen Bodenrichtwerten aus 
dem An- und Verkauf vergleichbarer Grundstücke unter Beachtung des Anpassungsbedarfs 
an die Besonderheiten des zu bewertenden Grundstücks.15 Der Grund und Boden wurde auf 
Grundlage des Bodenrichtwertes 2006 bewertet.  
Zur Bewertung wurden die im Amtlichen Liegenschaftsbuch (ALB) des Katasteramtes 
hinterlegten Nutzungsarten herangezogen und in folgende Nutzungskategorien eingeteilt: 
 
Kategorie Wert in EUR Bemerkung 
1  10,00  Einfache Grünflächen 
2  15,00  Gepflegte Grünflächen 
3  15,00  Sportflächen 
5  1,00  Wasserflächen 
6  5,00  Ackerflächen 
7  5,00  Grünland 
8  5,00  Wald 
 
Zur Ermittlung des Grundstückswertes wurde der Kategoriewert/m² rückindiziert und mit dem 
Preisindex für Grundstücke von 47,7 multipliziert. Es ergab sich folgende Formel: m² * 
Kategoriewert / 103,5 * 47,7. Die übrigen Nutzungsarten wurden per rückindiziertem 2006er 
Bodenrichtwert bewertet. 
Straßengrundstücke wurden mit dem durchschnittlichen gewichteten Bodenrichtwert der 
angrenzenden, bzw. umliegenden Bodenrichtwertzonen bewertet. Die Flächen der 
Straßenbegleitflächen (nicht Aufwuchs) wurden den Straßengrundstücken zugerechnet und 
auf die gleiche Weise bewertet. 
 
  

✟✿
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Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Zur Prüfung ausgewählte Flurstücke: 
 

 
 
 

Flurstück 1/48, Gemarkung Ludwigshafen 
 

1.1.1 Lage 
 
Bei diesem Flurstück handelt es sich um jene Fläche, auf der der bekannte „Würfelbunker“ 
positioniert ist. 
 

1.1.2 Aktueller Verlauf Hochstraße 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fraktion
begl.

 
Prüfer/in

Name 
Gemarkung

Zähler Nenner
Fläche 
(CAIGO

S)
tats.Nutzung

%-Anteil 
an HStr.

1-14207 Ludwigshafen
1 48 375.00 Fläche besonderer funktionaler Prägung 

(Sicherheit u. Ordnung) Bunker
100.000

1-14207 Ludwigshafen 1 71 8484.00 Sport Freizeit und Erholungsfläche (Spielplatz, Bo 21.913
SPD
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1.1.3 Verlauf der geplanten neuen Stadtstraße 
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1.1.4 Aktueller Bodenrichtwert 
 

 
 

1.1.5 Verbuchung in der Anlagenbuchhaltung 
 
 
 
Auszug newsystem® kommunal 

Anlagenkarte Grundstück

 

Unter der Anlage verbuchte Positionen 
Buchwert 
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Dieses Flurstück wurde zur Eröffnungsbilanz mit dem rückindizierten Bodenrichtwert 
bewertet, erkennbar an der Kennzeichnung „99“ in der Anlagenkarte.  
 

2. Zukünftige Auswirkungen 
 
Gemäß § 35 Abs. 4 GemHVO ist an dieser Stelle zu prüfen, ob sich der geplante Abriss der 
Hochstraße Nord auf die im Umfeld gelegenen Vermögensgegenstände wertmindernd 
auswirkt. Liegt eine Wertminderung vor, muss eine außerplanmäßige Abschreibung 
vorgenommen werden. Nach den derzeit vorliegenden Plänen erfolgt der Abriss der 
Hochstraße Nord verbunden mit dem Neubau einer Stadtstraße zwischen dem derzeitigen 
Rathauscenter und dem Stadtteil Nord/Hemshof. Der auf diesem Flurstück befindliche und 
bilanzierte Bunker soll rückgebaut werden. Der zuständige Sachbearbeiter Herr B. des 
Bereiches 4-14 teilte mit Email vom 03.07.2018 auf entsprechende Anfrage16 mit, dass der 
Abriss des Bunkers für Ende 2020 geplant sei. Der Abriss soll 2022 abgeschlossen sein. 
 
Aktuell wird aufgrund des darauf befindlichen Bunkers als Nutzung für dieses Flurstück 
„Sicherheit und Ordnung“ ausgewiesen. Den Planungen zufolge wird über dieses Flurstück 
die künftige Stadtstraße verlaufen, mithin eine Nutzungsänderung zur Straße erfolgen. 
Aktuell sind die Bodenrichtwerte wie folgt: 
 

✟❇
✑☞✡✘☞☛✑ ✳✮✳❆✰✴✵
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Flurstück 1/71, Gemarkung Ludwigshafen 
 

1.1.1 Lage 
Dieses Flurstück befindet sich zwischen der Dessauer Straße und dem Unteren Rheinufer. 

1.1.2 Aktueller Verlauf Hochstraße 
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1.1.3 Verlauf der geplanten neuen Stadtstraße 

 

1.1.4 Aktueller Bodenrichtwert 
 

BRW Spielplatz  

 

 

 

BRW Straße 
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1.1.5 Verbuchung in der Anlagenbuchhaltung 
Anlagenübersicht 

 

Unter der Hauptanlagennummer ANL0013267 sind verschiedene Unteranlagen mit den 
Nutzungen  

- Verkehrsbegleitfläche zu Straße 

- Spielplatz, Bolzplatz 

- Einbahnige Straße 

mit nachfolgenden Daten und Werten angelegt. 

 

Anlagenkarte (Hauptanlage) 
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Buchwert 

 

 

 

Anlagenkarte (Unteranlage: Verkehrsbegleitfläche Straße) 

 

Buchwert 
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Anlagenkarte (Unteranlage: Spielplatz, Bolzplatz) 

 

Buchwert 
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Anlagenkarte (Unteranlage: Straße) 

 

Buchwert 
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2. Zukünftige Auswirkungen 

Gemäß § 35 Abs. 4 GemHVO ist an dieser Stelle zu prüfen, ob sich der geplante Abriss der 
Hochstraße Nord auf die im Umfeld gelegenen Vermögensgegenstände wertmindernd 
auswirkt. Liegt eine Wertminderung vor, muss eine außerplanmäßige Abschreibung 
vorgenommen werden. Nach den derzeit vorliegenden Plänen erfolgt der Abriss der 
Hochstraße Nord verbunden mit dem Neubau einer Stadtstraße zwischen dem derzeitigen 
Rathauscenter und dem Stadtteil Nord/Hemshof.  
 
Aktuell wird als Nutzung für dieses Flurstück „Spielplatz“, als auch „Straße“ und 
„Straßenbegleitfläche“ ausgewiesen. Den Planungen zufolge wird auch über den „Bolzplatz“-
Teil dieses Flurstückes die künftige Stadtstraße verlaufen, mithin eine hauptsächliche 
Nutzungsänderung zur Straße erfolgen. Aktuell sind die Bodenrichtwerte wie folgt: 
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3. Prüfungsergebnis 

 
Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind nachvollziehbar 
und vollständig? 
 
 
   Ja     Nein   
 
 
Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 
• den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14207  1-14  1-142 
 
 

 
Anhang: ---- 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 01 
1-14 30 18/____________ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
1-14207 Prüfung Grundstücke 
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Rechnungsprüfungsausschuss 

 

 
Anfrage durch Fraktion:  : FDP 
Begleitende Prüferin bei 1-14 : Frau Laßleben 
Aktenzeichen   : 1-14 11 04 01  
Sitzungstermin   : 28.11.2018 
 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2018 

Prüfungsschritt 3 
 

Prüfungsschwerpunkt Grundstücke Hochstraße Nord  
– hier unbebaute Grundstücke 

 

Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
 

 
(1) Nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (vgl. § 93 GemO) ist 
kommunales Vermögen ordnungsgemäß nachzuweisen. Für die Bilanzierung der 
städtischen Grundstücke sind die §§ 33 ff GemHVO17 zu beachten. Gemäß § 34 Abs. 1 
GemHVO sind Vermögensgegenstände höchstens mit den Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten (AHK) und, soweit deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, vermindert um 
planmäßige Abschreibungen gemäß § 35 GemHVO anzusetzen. Grundstücke unterliegen 
nicht der Abschreibungspflicht nachdem sie nicht einer zeitlich begrenzten wirtschaftlichen 
Nutzung unterliegen.18 
 
(2) Die Bewertung von unbebauten und bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen 
Rechten richtet sich nach den §§ 34 Abs. 2 bis 4 GemHVO. Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte sind Sachanlagen und daher grundsätzlich mit den AHK zu 
bewerten. Anschaffungskosten sind Aufwendungen, die geleistet werden, um einen 
Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, 
soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können. Sie setzen sich 
aus dem Anschaffungspreis, den Anschaffungsnebenkosten und den nachträglichen 
Anschaffungskosten zusammen. Herstellungskosten sind Aufwendungen, die durch den 
Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines 
Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen 

17 Gemeindehaushaltsverordnung (Doppik) vom 18.05.2006 
18 vgl. Bellefontaine, Deisenroth u. a. Kommunale Doppik Rhl.-Pfalz (Seite 368) 
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Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen. Dazu gehören die 
Materialkosten, die Fertigungskosten und die Sonderkosten der Fertigung. 
 
 
(3) Vorsichtige Bewertung: Gemäß § 33 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO gilt der allgemeine 
Bewertungsgrundsatz, dass vorsichtig zu bewerten ist. Vorhersehbare Risiken und Verluste 
sind bilanziell zu berücksichtigen. Im Falle einer voraussichtlichen dauernden 
Wertminderung sind zudem bei Vermögengegenständen des Anlagevermögens 
außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen um die Vermögensgegenstände mit dem 
niedrigeren Wert anzusetzen, der ihnen am Bilanzstichtag beizulegen ist. Stellt sich zu einem 
späteren Zeitpunkt heraus, dass die Gründe für die Abschreibung nicht mehr bestehen, ist 
der Betrag dieser Abschreibung in dem Umfang der Werterhöhung zuzuschreiben (§ 35 Abs. 
4 GemHVO). 
 
(4) Bewertungsmethoden bei der Stadt Ludwigshafen: Die Grundstücke wurden auf Basis 
von Flurstücken bewertet. Da sich die tatsächlichen AHK für Grundstücke, die sich vor dem 
01.01.2000 im Eigentum der Stadt befanden, nicht mit vertretbarem Zeitaufwand ermitteln 
ließen, erfolgte der Wertansatz auf Grundlage von durchschnittlichen Bodenrichtwerten aus 
dem An- und Verkauf vergleichbarer Grundstücke unter Beachtung des Anpassungsbedarfs 
an die Besonderheiten des zu bewertenden Grundstücks.19 Der Grund und Boden wurde auf 
Grundlage des Bodenrichtwertes 2006 bewertet.  
Zur Bewertung wurden die im Amtlichen Liegenschaftsbuch (ALB) des Katasteramtes 
hinterlegten Nutzungsarten herangezogen und in folgende Nutzungskategorien eingeteilt: 
 
Kategorie Wert in EUR Bemerkung 
1  10,00  Einfache Grünflächen 
2  15,00  Gepflegte Grünflächen 
3  15,00  Sportflächen 
5  1,00  Wasserflächen 
6  5,00  Ackerflächen 
7  5,00  Grünland 
8  5,00  Wald 
 
Zur Ermittlung des Grundstückswertes wurde der Kategoriewert/m² rückindiziert und mit dem 
Preisindex für Grundstücke von 47,7 multipliziert. Es ergab sich folgende Formel: m² * 
Kategoriewert / 103,5 * 47,7. Die übrigen Nutzungsarten wurden per rückindiziertem 2006er 
Bodenrichtwert bewertet. 
Straßengrundstücke wurden mit dem durchschnittlichen gewichteten Bodenrichtwert der 
angrenzenden, bzw. umliegenden Bodenrichtwertzonen bewertet. Die Flächen der 
Straßenbegleitflächen (nicht Aufwuchs) wurden den Straßengrundstücken zugerechnet und 
auf die gleiche Weise bewertet. 
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Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Zur Prüfung ausgewählte Flurstücke: 
 

 
 
 

Flurstück 1/36, Gemarkung Ludwigshafen 

1.1.1 Lage 
Das Flurstück befindet sich in Nähe der Kurt-Schumacher-Brücke. Über einen Teil des 
Flurstücks führen aktuell die Abfahrten von der Hochstraße Nord aus Richtung Mannheim 
kommend in Richtung Oppau/ Ludwigshafen-West. 

1.1.2 Aktueller Verlauf Hochstraße 
 

 

 

Fraktion
begl.

 
Prüfer/in

Name 
Gemarkung

Zähler Nenner
Fläche 
(CAIGO

S)
tats.Nutzung

%-Anteil 
an HStr.

❡ 1-14207 Ludwigshafen 1 36 394.00 Straßenverkehr (NN) 24.981
❢ 1-14207 Ludwigshafen 1 45 3158.00 Fläche besonderer  funktionaler Prägung (Parken) 1.945
❣ 1-14207 Ludwigshafen 1 54 288.00 Straßenverkehr (NN) 100.000
❤ 1-14207 Ludwigshafen 1 55 16574.00 Straßenverkehr (Verkehrsbegleitfläche Straße) 5.907
✐ 1-14207 Ludwigshafen 1089 50 1140.00 Bahnverkehr (NN) 100.000
❥ 1-14207 Ludwigshafen 1470 24 8282.00 Weg (Fahrweg) 1.652
❦ 1-14207 Ludwigshafen 4602 12 66.00 Industrie und Gewebefläche (Transport) 100.000

FDP
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1.1.3 Aktueller Bodenrichtwert 
Der obere Teil des Flurstückes befindet sich in der Bodenrichtwertzone 4601 mit einem BRW 
von 100 €/qm. 

Der untere Teil des Flurstückes (Straße) befindet sich in der Bodenrichtwertzone 4610 mit 
einem BRW von 20 €/qm. 

 

1.1.4 Verlauf der geplanten neuen Stadtstraße 
 

 

1.1.5 Verbuchung in der Anlagenbuchhaltung 
Auszug newsystem® kommunal 

Anlagenübersicht 

 
Als Stichprobe wurde das Straßengrundstück ausgewählt. 
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Anlagenkarte (Hauptanlage) 

 
 
Buchwert 

 
 
Anlagenkarte (Unteranlage: Verkehrsbegleitfläche Straße) 
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Buchwert 

 
 
Anlagenkarte (Unteranlage: Straße) 
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Wert pro qm gemäß Buchwert: 72,86 Euro 
 

2. Zukünftige Auswirkungen 
 
Gemäß § 35 Abs. 4 GemHVO ist an dieser Stelle zu prüfen, ob sich der geplante Abriss der 
Hochstraße Nord auf die im Umfeld gelegenen Vermögensgegenstände wertmindernd 
auswirkt. Liegt eine Wertminderung vor, muss eine außerplanmäßige Abschreibung 
vorgenommen werden. Nach den derzeit vorliegenden Plänen erfolgt der Abriss der 
Hochstraße Nord verbunden mit dem Neubau einer Stadtstraße.  
Nach derzeitigem Planungsstand soll über dieses Flurstück auch künftig eine Abfahrtrampe 
verlaufen, jedoch soll das Flurstück voraussichtlich zu einem größeren Anteil als bisher als 
Straße/ Straßenbegleitfläche genutzt werden. 



❲❲♠

Flurstück 1/45, Gemarkung Ludwigshafen 

1.1.1 Lage 
Auch dieses Flurstück verläuft parallel zur Dessauer Straße. 

1.1.2 Aktueller Verlauf Hochstraße 
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1.1.3 Verlauf der geplanten neuen Stadtstraße 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4 Aktueller Bodenrichtwert 
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1.1.5 Verbuchung in der Anlagenbuchhaltung 
 

Auszug newsystem® kommunal 

Anlagenübersicht 

 
Diese Hauptanlage setzt sich aus 3 Unteranlagen zusammen. Als Stichprobe ausgewählt 
wurde insbesondere die Parkplatzfläche. 

 
Anlagenkarte (Unteranlage: Straße) 

 
 
Buchwert 
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Anlagenkarte (Unteranlage: Parkfläche) 

 
Buchwert 

 
Wert pro qm gemäß Buchwert: 1,61 Euro 

 
Anlagenkarte (Unteranlage: Parkfläche) 
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Wert pro qm: 1,61 Euro 
Buchwert 

 
Bei den sichtbaren Buchungen handelt es sich um Korrekturbuchungen, welche jedoch ohne 
Auswirkung auf den Buchwert stattfanden. 

 

2. Zukünftige Auswirkungen 

 
Gemäß § 35 Abs. 4 GemHVO ist an dieser Stelle zu prüfen, ob sich der geplante Abriss der 
Hochstraße Nord auf die im Umfeld gelegenen Vermögensgegenstände wertmindernd 
auswirkt. Liegt eine Wertminderung vor, muss eine außerplanmäßige Abschreibung 
vorgenommen werden. Nach den derzeit vorliegenden Plänen erfolgt der Abriss der 
Hochstraße Nord verbunden mit dem Neubau einer Stadtstraße.  
 

Wie den voraussichtlichen Planungen zu entnehmen ist, soll der Verlauf der Hochstraße 
Nord – hier die Auffahrt auf die Kurt-Schumacher-Brücke – umfassend geändert werden. 
Zum jetzigen Zeitpunkt sind die genauen Planungen für dieses Flurstück nicht abschließend 
geklärt. 
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Flurstück 1/54, Gemarkung Ludwigshafen - Straßenverkehr 

1.1.1 Lage 
Dieses Flurstück befindet sich ebenfalls in Nähe der Kurt-Schumacher-Brücke. Über einen 
Teil des Flurstücks führt aktuell die Hochstraße Nord in Richtung Mannheim. 

1.1.2 Aktueller Verlauf Hochstraße 

 

1.1.3 Verlauf der geplanten neuen Stadtstraße 

 

1.1.4 Aktueller Bodenrichtwert 
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1.1.5 Verbuchung in der Anlagenbuchhaltung 
 
Anlagenkarte (Unteranlage: Straße) 

 
 
Wert pro qm gemäß Buchwert: 172,19 Euro 

 
 
 
2. Zukünftige Auswirkungen 
 
Gemäß § 35 Abs. 4 GemHVO ist an dieser Stelle zu prüfen, ob sich der geplante Abriss der 
Hochstraße Nord auf die im Umfeld gelegenen Vermögensgegenstände wertmindernd 
auswirkt. Liegt eine Wertminderung vor, muss eine außerplanmäßige Abschreibung 
vorgenommen werden. Nach den derzeit vorliegenden Plänen erfolgt der Abriss der 
Hochstraße Nord verbunden mit dem Neubau einer Stadtstraße.  
Aktuell handelt es sich um einen Teil der Hochstraße Nord. Gemäß des voraussichtlichen 
künftigen Verlaufs der Stadtstraße wird dieses Flurstück künftig sowohl als Straßenfläche als 
auch Straßenbegleitfläche genutzt werden. Nach derzeitigem Planungsstand sollen über 
dieses Flurstück auch die künftigen Fahrspuren der Stadtstraße verlaufen. 
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Flurstück 1/55, Gemarkung Ludwigshafen 

 

1.1.1 Lage 
Dieses Flurstück liegt zwischen Kurt-Schumacher-Brücke und dem Rathaus-Center. 

1.1.2 Aktueller Verlauf Hochstraße 

 

1.1.3 Verlauf der geplanten neuen Stadtstraße 
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1.1.4 Aktueller Bodenrichtwert 

 

1.1.5 Verbuchung in der Anlagenbuchhaltung 
 

Als Stichprobe ausgewählt wurde das Teilflurstück mit der Nutzung „Verkehrsbegleitfläche“. 

Auszug newsystem® kommunal 

Anlagenübersicht 

 
 
Anlagenkarte (Hauptanlage) 
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Buchwert 

 
 
Anlagenkarte (Unteranlage: Verkehrsbegleitfläche Straße) 

 
 
Wert pro qm gemäß Buchwert: 172,19 Euro 
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Anlagenkarte (Unteranlage: Straße) 

 
Wert pro qm gemäß Buchwert: 172,19 Euro 

 
2. Zukünftige Auswirkungen 
 

Gemäß § 35 Abs. 4 GemHVO ist an dieser Stelle zu prüfen, ob sich der geplante Abriss der 
Hochstraße Nord auf die im Umfeld gelegenen Vermögensgegenstände wertmindernd 
auswirkt. Liegt eine Wertminderung vor, muss eine außerplanmäßige Abschreibung 
vorgenommen werden. Nach den derzeit vorliegenden Plänen erfolgt der Abriss der 
Hochstraße Nord verbunden mit dem Neubau einer Stadtstraße zwischen dem derzeitigen 
Rathauscenter und dem Stadtteil Nord/Hemshof.  
 
Aktuell handelt es sich um eine Teilstrecke der Hochstraße Nord. Gemäß des vorläufigen 
Pläne bzgl. des voraussichtlichen künftigen Verlaufs der Stadtstraße wird dieses Flurstück 
künftig sowohl als Straßenfläche als auch Straßenbegleitfläche genutzt werden.  



Flurstück 1089/50, Gemarkung Ludwigshafen 

 

1.1.1 Lage 

 

1.1.2 Aktueller Verlauf Hochstraße 

 

1.1.3 Verlauf der geplanten neuen Stadtstraße 

 



1.1.4 Aktueller Bodenrichtwert 

 

1.1.5 Verbuchung in der Anlagenbuchhaltung 

Auszug newsystemfi kommunal 

 

Anlagenkarte (Unteranlage: Bahnfläche) 

 

Wert pro qm gemäß Buchwert: 96,84 Euro 
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2. Zukünftige Auswirkungen 
Gemäß § 35 Abs. 4 GemHVO ist an dieser Stelle zu prüfen, ob sich der geplante Abriss der 
Hochstraße Nord auf die im Umfeld gelegenen Vermögensgegenstände wertmindernd 
auswirkt. Liegt eine Wertminderung vor, muss eine außerplanmäßige Abschreibung 
vorgenommen werden. Nach den derzeit vorliegenden Plänen erfolgt der Abriss der 
Hochstraße Nord verbunden mit dem Neubau einer Stadtstraße.  
 
 
Wie man den Plänen entnehmen kann, wird beabsichtigt den Straßenverlauf komplett zu 
verändern. Die Absichten für die Flurstücke der „alten Hochstraße“ sind derzeit noch nicht 
bekannt. Betrachtet man konkret bei diesem Flurstück die nähere Umgebung, so stellt man 
fest, dass die umliegenden Bodenrichtwerte bei durchschnittlich bei 104 Euro/qm liegen 
(aktueller Buchwert in Newsystem Kommunal® 96,84 Euro/qm). Aktuell ist dieses Flurstück 
hauptsächlich als Bahngelände kategorisiert. Ob und inwiefern eine Umnutzung beabsichtigt 
oder möglich ist, ist unbekannt.  
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Flurstück 1470/24, Gemarkung Ludwigshafen 
 

1.1.1 Lage 
Bei diesem Flurstück handelt es sich um die Kreuzung Bürgermeister-Grünzweig-Straße/ 
Hartmannstraße/ Gräfenaustraße, angrenzende an das Gebäude der Kreisverwaltung. 

1.1.2 Aktueller Verlauf Hochstraße 
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1.1.3 Verlauf der geplanten neuen Stadtstraße 

 

1.1.4 Aktueller Bodenrichtwert 
Das Flurstück liegt in 4 verschiedenen Bodenrichtwertzonen: 

 

 

 

 

 

Der aktuelle Durchschnittswert dieser Bodenrichtwertzonen liegt bei 253,75 Euro/qm. 
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1.1.5 Verbuchung in der Anlagenbuchhaltung 
 

Als Stichprobe wurde der Teil des Flurstücks mit der Nutzung „Fahrweg“ ausgewählt. 

Auszug newsystem® kommunal 

Anlagenübersicht 

 
 
Anlagenkarte (Hauptanlage) 

 
 
Buchwert 
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Anlagenkarte (Unteranlage: Fahrweg) 

 
Wert pro qm gemäß Buchwert: 153,67 Euro 

 
Anlagenkarte (Unteranlage: Straße) 
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Wert pro qm gemäß Buchwert: 153,67 Euro 
 
Buchwert 

 
 
 
2. Zukünftige Auswirkungen 
 
Gemäß § 35 Abs. 4 GemHVO ist an dieser Stelle zu prüfen, ob sich der geplante Abriss der 
Hochstraße Nord auf die im Umfeld gelegenen Vermögensgegenstände wertmindernd 
auswirkt. Liegt eine Wertminderung vor, muss eine außerplanmäßige Abschreibung 
vorgenommen werden. Nach den derzeit vorliegenden Plänen erfolgt der Abriss der 
Hochstraße Nord verbunden mit dem Neubau einer Stadtstraße.  
 

Aktuell handelt es sich um einen Teil der Hochstraße Nord. Gemäß des voraussichtlichen 
künftigen Verlaufs der Stadtstraße wird dieses Flurstück künftig weiterhin sowohl als 
Straßenfläche als auch Straßenbegleitfläche genutzt werden Nach derzeitigem 
Planungsstand sollen über dieses Flurstück auch die künftigen Fahrspuren der Stadtstraße 
verlaufen. 
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Flurstück 4602/12, Gemarkung Ludwigshafen - Industrie- und Gewerbefläche, 
Transport 
 

1.1.1 Lage 
Das Flurstück befindet sich unmittelbar an der Abfahrtsrampe der Hochstraße Nord zur 
Bruchwiesenstraße und grenzt an das Grundstück eines dort ansässigen Discounters. 

 

1.1.2 Aktueller Verlauf Hochstraße 
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1.1.3 Verlauf der geplanten neuen Stadtstraße 

 

 

1.1.4 Aktueller Bodenrichtwert 
Der aktuelle Bodenrichtwert beträgt 100 Euro/qm. 

 

1.1.5 Verbuchung in der Anlagenbuchhaltung 
 
Anlagenkarte (Unteranlage: Industrie- und Gewerbefläche, Transport) 
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Wert pr 
o qm gemäß Buchwert: 50,70 Euro 

 
Anlagenposten 

 
 
 
2. Zukünftige Auswirkungen 
 

Gemäß § 35 Abs. 4 GemHVO ist an dieser Stelle zu prüfen, ob sich der geplante Abriss der 
Hochstraße Nord auf die im Umfeld gelegenen Vermögensgegenstände wertmindernd 
auswirkt. Liegt eine Wertminderung vor, muss eine außerplanmäßige Abschreibung 
vorgenommen werden. Nach den derzeit vorliegenden Plänen erfolgt der Abriss der 
Hochstraße Nord verbunden mit dem Neubau einer Stadtstraße.  
 

An dieser Stelle bleibt der Streckenverlauf nach derzeitigem Planungsstand voraussichtlich 
unverändert. 
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3. Prüfungsergebnis 

 
Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind nachvollziehbar 
und vollständig? 
 
 
   Ja     Nein   
 
 
Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 
• den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
 
Bemerkungen: 
 
Nutzungsdauer anpassen sobald Zeitpunkt und Art der Nutzungsänderung bei 2-11 bekannt 
wird. 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14207  1-14  1-142 
 
 

 
Anhang: ---- 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 01 
1-14 30 18/____________ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
1-14207 Prüfung Grundstücke  
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Rechnungsprüfungsausschuss 

 

 

 
Anfrage durch Fraktion:  : CDU 
Begleitende Prüferin bei 1-14 : Frau Laßleben 
Aktenzeichen   : 1-14 11 04 01  
Sitzungstermin ^   : 28.11.2018 
 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2018 

Prüfungsschritt 3 
 

Prüfungsschwerpunkt Grundstücke Hochstraße Nord  
– hier unbebaute Grundstücke 

 

Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
 

 
(1) Nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (vgl. § 93 GemO) ist 
kommunales Vermögen ordnungsgemäß nachzuweisen. Für die Bilanzierung der 
städtischen Grundstücke sind die §§ 33 ff GemHVO20 zu beachten. Gemäß § 34 Abs. 1 
GemHVO sind Vermögensgegenstände höchstens mit den Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten (AHK) und, soweit deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, vermindert um 
planmäßige Abschreibungen gemäß § 35 GemHVO anzusetzen. Grundstücke unterliegen 
nicht der Abschreibungspflicht nachdem sie nicht einer zeitlich begrenzten wirtschaftlichen 
Nutzung unterliegen.21 
 
(2) Die Bewertung von unbebauten und bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen 
Rechten richtet sich nach den §§ 34 Abs. 2 bis 4 GemHVO. Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte sind Sachanlagen und daher grundsätzlich mit den AHK zu 
bewerten. Anschaffungskosten sind Aufwendungen, die geleistet werden, um einen 
Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, 
soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können. Sie setzen sich 
aus dem Anschaffungspreis, den Anschaffungsnebenkosten und den nachträglichen 
Anschaffungskosten zusammen. Herstellungskosten sind Aufwendungen, die durch den 

20 Gemeindehaushaltsverordnung (Doppik) vom 18.05.2006 
21 vgl. Bellefontaine, Deisenroth u. a. Kommunale Doppik Rhl.-Pfalz (Seite 368) 
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Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines 
Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen 
Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen. Dazu gehören die 
Materialkosten, die Fertigungskosten und die Sonderkosten der Fertigung. 
 
 
(3) Vorsichtige Bewertung: Gemäß § 33 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO gilt der allgemeine 
Bewertungsgrundsatz, dass vorsichtig zu bewerten ist. Vorhersehbare Risiken und Verluste 
sind bilanziell zu berücksichtigen. Im Falle einer voraussichtlichen dauernden 
Wertminderung sind zudem bei Vermögengegenständen des Anlagevermögens 
außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen um die Vermögensgegenstände mit dem 
niedrigeren Wert anzusetzen, der ihnen am Bilanzstichtag beizulegen ist. Stellt sich zu einem 
späteren Zeitpunkt heraus, dass die Gründe für die Abschreibung nicht mehr bestehen, ist 
der Betrag dieser Abschreibung in dem Umfang der Werterhöhung zuzuschreiben (§ 35 Abs. 
4 GemHVO). 
 
(4) Bewertungsmethoden bei der Stadt Ludwigshafen: Die Grundstücke wurden auf Basis 
von Flurstücken bewertet. Da sich die tatsächlichen AHK für Grundstücke, die sich vor dem 
01.01.2000 im Eigentum der Stadt befanden, nicht mit vertretbarem Zeitaufwand ermitteln 
ließen, erfolgte der Wertansatz auf Grundlage von durchschnittlichen Bodenrichtwerten aus 
dem An- und Verkauf vergleichbarer Grundstücke unter Beachtung des Anpassungsbedarfs 
an die Besonderheiten des zu bewertenden Grundstücks.22 Der Grund und Boden wurde auf 
Grundlage des Bodenrichtwertes 2006 bewertet.  
Zur Bewertung wurden die im Amtlichen Liegenschaftsbuch (ALB) des Katasteramtes 
hinterlegten Nutzungsarten herangezogen und in folgende Nutzungskategorien eingeteilt: 
 
Kategorie Wert in EUR Bemerkung 
1  10,00  Einfache Grünflächen 
2  15,00  Gepflegte Grünflächen 
3  15,00  Sportflächen 
5  1,00  Wasserflächen 
6  5,00  Ackerflächen 
7  5,00  Grünland 
8  5,00  Wald 
 
Zur Ermittlung des Grundstückswertes wurde der Kategoriewert/m² rückindiziert und mit dem 
Preisindex für Grundstücke von 47,7 multipliziert. Es ergab sich folgende Formel: m² * 
Kategoriewert / 103,5 * 47,7. Die übrigen Nutzungsarten wurden per rückindiziertem 2006er 
Bodenrichtwert bewertet. 
Straßengrundstücke wurden mit dem durchschnittlichen gewichteten Bodenrichtwert der 
angrenzenden, bzw. umliegenden Bodenrichtwertzonen bewertet. Die Flächen der 
Straßenbegleitflächen (nicht Aufwuchs) wurden den Straßengrundstücken zugerechnet und 
auf die gleiche Weise bewertet. 
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Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Zur Prüfung ausgewählte Flurstücke: 
 

 
 
 

Flurstück 1/48, Gemarkung Ludwigshafen 
 

1.1.1 Lage 
 
Bei diesem Flurstück handelt es sich um jene Fläche, auf der der bekannte „Würfelbunker“ 
positioniert ist. 
 

1.1.2 Aktueller Verlauf Hochstraße 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fraktion
begl.

 
Prüfer/in

Name 
Gemarkung

Zähler Nenner
Fläche 
(CAIGO

S)
tats.Nutzung

%-Anteil 
an HStr.

1-14207 Ludwigshafen
1 48 375.00 Fläche besonderer funktionaler Prägung 

(Sicherheit u. Ordnung) Bunker
100.000

1-14207 Ludwigshafen 1088 5 1006.00 Weg (Rad- und Fußweg) 24.062
1-14207 Ludwigshafen 1871 13 426.00 Bahnverkehr (NN) 100.000

CDU
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1.1.3 Verlauf der geplanten neuen Stadtstraße 

 



✆✞✷

 

1.1.4 Aktueller Bodenrichtwert 
 

 
 
 
 

1.1.5 Verbuchung in der Anlagenbuchhaltung 
 
 
 
Auszug newsystem® kommunal 

Anlagenkarte Grundstück

 

Unter der Anlage verbuchte Positionen 
Buchwert 



✆✶✸

 

Dieses Flurstück wurde zur Eröffnungsbilanz mit dem rückindizierten Bodenrichtwert 
bewertet, erkennbar an der Kennzeichnung „99“ in der Anlagenkarte. 
 
2. Zukünftige Auswirkungen 
 
Gemäß § 35 Abs. 4 GemHVO ist an dieser Stelle zu prüfen, ob sich der geplante Abriss der 
Hochstraße Nord auf die im Umfeld gelegenen Vermögensgegenstände wertmindernd 
auswirkt. Liegt eine Wertminderung vor, muss eine außerplanmäßige Abschreibung 
vorgenommen werden. Nach den derzeit vorliegenden Plänen erfolgt der Abriss der 
Hochstraße Nord verbunden mit dem Neubau einer Stadtstraße zwischen dem derzeitigen 
Rathauscenter und dem Stadtteil Nord/Hemshof. Der auf diesem Flurstück befindliche und 
bilanzierte Bunker soll rückgebaut werden. Der zuständige Sachbearbeiter Herr B. des 
Bereiches 4-14 teilte mit Email vom 03.07.2018 auf entsprechende Anfrage23 mit, dass der 
Abriss des Bunkers für Ende 2020 geplant sei. Der Abriss soll 2022 abgeschlossen sein. 
 
 
Aktuell wird aufgrund des darauf befindlichen Bunkers als Nutzung für dieses Flurstück 
„Sicherheit und Ordnung“ ausgewiesen. Den Planungen zufolge wird über dieses Flurstück 
die künftige Stadtstraße verlaufen, mithin eine Nutzungsänderung zur Straße erfolgen. 
Aktuell sind die Bodenrichtwerte wie folgt: 
 

✖✺
✑☞✡✘☞☛✑ ✳✮✳❆✰✴✵
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Flurstück 1088/5, Gemarkung Ludwigshafen 
 

1.1.1 Lage 
Dieses Flurstück befindet sich zwischen dem Friedenspark im Norden und einem Freizeit-/ 
Spielecenter. 

1.1.2 Aktueller Verlauf Hochstraße 
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Aktuell handelt es sich um eine parkähnliche Grünfläche über die teilweise die Hochstraße 
führt und auf welchem ein Rad- und Fußweg verläuft. 

 



✆✶✆

1.1.3 Verlauf der geplanten neuen Stadtstraße 
 

 

 

1.1.4 Aktueller Bodenrichtwert 
Der aktuelle BRW beträgt 10,00 Euro. 

 

1.1.5 Verbuchung in der Anlagenbuchhaltung 
Aufgrund verschiedener Nutzungsarten sind mehrere Anlagen zu buchen. 



✆✶✝

Auszug newsystem® kommunal 

Anlagenübersicht 

 

 

Anlagenkarte (Hauptanlage) 

 

Buchwert 

 



✆✶✞

Anlagenkarte (Unteranlage: Rad- und Fußweg) 

 

Bewertet mit 96,84 Euro /qm. 

Buchwert 

 

Anlagenkarte (Unteranlage: Verkehrsbegleitfläche Straße) und Buchwert 
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Bewertet mit 96,84 Euro/qm. 

 

Anlagenposten der Unteranlage 

 

 

2. Zukünftige Auswirkungen 

 

Gemäß § 35 Abs. 4 GemHVO ist an dieser Stelle zu prüfen, ob sich der geplante Abriss der 
Hochstraße Nord auf die im Umfeld gelegenen Vermögensgegenstände wertmindernd 
auswirkt. Liegt eine Wertminderung vor, muss eine außerplanmäßige Abschreibung 
vorgenommen werden 
 
Aktuell wird als Nutzung für dieses Flurstück „Straße“, als auch „Straßenbegleitfläche“ 
ausgewiesen. Den Planungen zufolge wird die künftige Stadtstraße einen anderen Verlauf 
haben (siehe oben), die alte Hochstraße Nord soll rückgebaut werden. Mithin ist hier eine 
erhebliche Nutzungsänderung zu erwarten.  
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Flurstück 1871/13, Gemarkung Ludwigshafen 
 

1.1.1 Lage 
Das Flurstück befindet sich am Zollhof und unteren Rheinufer. 

1.1.2 Aktueller Verlauf Hochstraße 
 

 

 

 

 

 



✆✶✷

 

 

1.1.3 Verlauf der geplanten neuen Stadtstraße 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1.1.4 Aktueller Bodenrichtwert 
 

 



✆☎✸

1.1.5 Verbuchung in der Anlagenbuchhaltung 
 

Anlagenkarte (Unteranlage: Straßenbahngelände) 

 

Bewertet mit 172,19 Euro /qm. 

Anlagenposten der Unteranlage 

 

2. Zukünftige Auswirkungen 

Gemäß § 35 Abs. 4 GemHVO ist an dieser Stelle zu prüfen, ob sich der geplante Abriss der 
Hochstraße Nord auf die im Umfeld gelegenen Vermögensgegenstände wertmindernd 
auswirkt. Liegt eine Wertminderung vor, muss eine außerplanmäßige Abschreibung 
vorgenommen werden 
 

Aufgrund der unterirdisch verlaufenden Straßenbahnstrecke wurde seitens des 
Katasteramtes für dieses Flurstück die Nutzung „Bahnverkehr“ hinterlegt und um die 
Einheitlichkeit und Nachvollziehbarkeit zu wahren, auch so in die Anlagenbuchhaltung 
übernommen. Bewertet wurde jedoch aufgrund der „überirdischen“ Situation; hier befindet 
sich derzeit eine Straße. Der voraussichtliche künftige Stadtstraßenverlauf sieht hier 
ebenfalls eine Nutzung als Straße vor. 
 



✆☎✹

3. Prüfungsergebnis 

 
Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind nachvollziehbar 
und vollständig? 
 
 
   Ja     Nein   
 
 
Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 
• den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
 
Bemerkungen: 
 
Nach vorläufiger Prüfung ist mit Nutzungsänderungen zu rechnen, die sich unterschiedlich 
auswirken. Wir empfehlen eine Sonderabschreibung für die betroffenen Flurstücks-Anlagen 
vorzunehmen sobald der Zeitpunkt und die Art der Nutzungsänderung bei 2-11 bekannt wird. 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14207  1-14  1-142 
 
 

 
Anhang: ---- 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 01 
1-14 30 18/____________ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
1-14207 Prüfung Grundstücke 
  



✆☎�

 
 Rechnungsprüfungsausschuss 

 
 

 
Anfrage durch Fraktion:  : Grüne 
Begleitende Prüferin bei 1-14 : Frau Laßleben 
Aktenzeichen   : 1-14 11 04 01  
Sitzungstermin   : 28.11.2018 
 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2018 

Prüfungsschritt 3 
 

Prüfungsschwerpunkt Grundstücke Hochstraße Nord  
– hier unbebaute Grundstücke 

 

Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
 

 
(1) Nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (vgl. § 93 GemO) ist 
kommunales Vermögen ordnungsgemäß nachzuweisen. Für die Bilanzierung der 
städtischen Grundstücke sind die §§ 33 ff GemHVO24 zu beachten. Gemäß § 34 Abs. 1 
GemHVO sind Vermögensgegenstände höchstens mit den Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten (AHK) und, soweit deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, vermindert um 
planmäßige Abschreibungen gemäß § 35 GemHVO anzusetzen. Grundstücke unterliegen 
nicht der Abschreibungspflicht nachdem sie nicht einer zeitlich begrenzten wirtschaftlichen 
Nutzung unterliegen.25 
 
(2) Die Bewertung von unbebauten und bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen 
Rechten richtet sich nach den §§ 34 Abs. 2 bis 4 GemHVO. Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte sind Sachanlagen und daher grundsätzlich mit den AHK zu 
bewerten. Anschaffungskosten sind Aufwendungen, die geleistet werden, um einen 
Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, 
soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können. Sie setzen sich 
aus dem Anschaffungspreis, den Anschaffungsnebenkosten und den nachträglichen 
Anschaffungskosten zusammen. Herstellungskosten sind Aufwendungen, die durch den 
Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines 

24 Gemeindehaushaltsverordnung (Doppik) vom 18.05.2006 
25 vgl. Bellefontaine, Deisenroth u. a. Kommunale Doppik Rhl.-Pfalz (Seite 368) 
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Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen 
Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen. Dazu gehören die 
Materialkosten, die Fertigungskosten und die Sonderkosten der Fertigung. 
 
 
(3) Vorsichtige Bewertung: Gemäß § 33 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO gilt der allgemeine 
Bewertungsgrundsatz, dass vorsichtig zu bewerten ist. Vorhersehbare Risiken und Verluste 
sind bilanziell zu berücksichtigen. Im Falle einer voraussichtlichen dauernden 
Wertminderung sind zudem bei Vermögengegenständen des Anlagevermögens 
außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen um die Vermögensgegenstände mit dem 
niedrigeren Wert anzusetzen, der ihnen am Bilanzstichtag beizulegen ist. Stellt sich zu einem 
späteren Zeitpunkt heraus, dass die Gründe für die Abschreibung nicht mehr bestehen, ist 
der Betrag dieser Abschreibung in dem Umfang der Werterhöhung zuzuschreiben (§ 35 Abs. 
4 GemHVO). 
 
(4) Bewertungsmethoden bei der Stadt Ludwigshafen: Die Grundstücke wurden auf Basis 
von Flurstücken bewertet. Da sich die tatsächlichen AHK für Grundstücke, die sich vor dem 
01.01.2000 im Eigentum der Stadt befanden, nicht mit vertretbarem Zeitaufwand ermitteln 
ließen, erfolgte der Wertansatz auf Grundlage von durchschnittlichen Bodenrichtwerten aus 
dem An- und Verkauf vergleichbarer Grundstücke unter Beachtung des Anpassungsbedarfs 
an die Besonderheiten des zu bewertenden Grundstücks.26 Der Grund und Boden wurde 
auf Grundlage des Bodenrichtwertes 2006 bewertet.  
Zur Bewertung wurden die im Amtlichen Liegenschaftsbuch (ALB) des Katasteramtes 
hinterlegten Nutzungsarten herangezogen und in folgende Nutzungskategorien eingeteilt: 
 
Kategorie Wert in EUR Bemerkung 
1  10,00  Einfache Grünflächen 
2  15,00  Gepflegte Grünflächen 
3  15,00  Sportflächen 
5  1,00  Wasserflächen 
6  5,00  Ackerflächen 
7  5,00  Grünland 
8  5,00  Wald 
 
Zur Ermittlung des Grundstückswertes wurde der Kategoriewert/m² rückindiziert und mit dem 
Preisindex für Grundstücke von 47,7 multipliziert. Es ergab sich folgende Formel: m² * 
Kategoriewert / 103,5 * 47,7. Die übrigen Nutzungsarten wurden per rückindiziertem 2006er 
Bodenrichtwert bewertet. 
Straßengrundstücke wurden mit dem durchschnittlichen gewichteten Bodenrichtwert der 
angrenzenden, bzw. umliegenden Bodenrichtwertzonen bewertet. Die Flächen der 
Straßenbegleitflächen (nicht Aufwuchs) wurden den Straßengrundstücken zugerechnet und 
auf die gleiche Weise bewertet. 
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Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 

 
Zur Prüfung ausgewählte Flurstücke: 
 

 
 

Flurstück 1/39, Gemarkung Ludwigshafen 

1.1.1 Lage 
Das längliche Flurstück, über welches Straßenbahnschienen verlegt sind, verläuft parallel/ 
angrenzend zur Dessauer Straße 

1.1.2 Aktueller Verlauf Hochstraße 
 

Fraktion
begl.

 
Prüfer/in

Name 
Gemarkung

Zähler Nenner
Fläche 
(CAIGO

S)
tats.Nutzung

%-Anteil 
an HStr.

♥ 1-14207 Ludwigshafen 1 39 6274.00 Bahnverkehr (NN) 100.000
♦ 1-14207 Ludwigshafen 1 45 3158.00 Fläche besonderer funktionaler Prägung (Parken) 2.924

♣ 1-14207
Ludwigshafen 1 48 375.00

Fläche besonderer funktionaler Prägung 
(Sicherheit u. Ordnung) Bunker

100.000

q 1-14207 Ludwigshafen 1 71 8484.00 Sport Freizeit und Erholungsfläche (Spielplatz, Bo 21.913
r 1-14207 Ludwigshafen 1049 83 2.00 Industrie und Gewerbefläche (Handel) 100.000
s 1-14207 Ludwigshafen 1049 96 6655.00 Industrie und Gewerbefläche (Handel) 16.956
t 1-14207 Mundenheim 2298 3 101.00 Industrie und Gewerbefläche (Handel) 100.000

Grüne
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1.1.3 Verlauf der geplanten neuen Stadtstraße 
 

 



✆☎✞

1.1.4 Aktueller Bodenrichtwert 
 

 

 

 

 

1.1.5 Verbuchung in der Anlagenbuchhaltung 
 
Anlagenkarte (Unteranlage: Straßenbahngelände) 

 
Bewertet mit 172,18 Euro/qm. 
Anlagenposten 
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2. Zukünftige Auswirkungen 
 

Gemäß § 35 Abs. 4 GemHVO ist an dieser Stelle zu prüfen, ob sich der geplante Abriss der 
Hochstraße Nord auf die im Umfeld gelegenen Vermögensgegenstände wertmindernd 
auswirkt. Liegt eine Wertminderung vor, muss eine außerplanmäßige Abschreibung 
vorgenommen werden. Nach den derzeit vorliegenden Plänen erfolgt der Abriss der 
Hochstraße Nord verbunden mit dem Neubau einer Stadtstraße.  

Wie den voraussichtlichen Planungen zu entnehmen ist, soll der Verlauf der Hochstraße 
Nord – hier die Auffahrt auf die Kurt-Schumacher-Brücke – umfassend geändert werden. 
Mangels entsprechender Kategoriewerte für die Nutzung Straßenbahn und aufgrund der 
unmittelbaren Nähe zur Hochstraße Nord, wurde dieses Flurstück analog der 
Straßengrundstücke bewertet. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die genauen Planungen für 
dieses Flurstück nicht abschließend geklärt. Bei einer weiteren Nutzung als 
Straßenbegleitfläche kann der aktuelle Buchwert beibehalten werden. Im Falle einer 
anderweitigen, minderwertigeren Nutzung (bspw. Grünflächen 10/15 Euro/qm) wäre eine 
erneute Prüfung vorzunehmen.  

 

 



❲❧❧

Flurstück 1/45, Gemarkung Ludwigshafen 

 

1.1.6 Lage 
Auch dieses Flurstück verläuft parallel zur Dessauer Straße. 

1.1.7 Aktueller Verlauf Hochstraße 
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1.1.8 Verlauf der geplanten neuen Stadtstraße 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.9 Aktueller Bodenrichtwert 
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1.1.10 Verbuchung in der Anlagenbuchhaltung 
Auszug newsystem® kommunal 

Anlagenübersicht 

 
Diese Hauptanlage setzt sich aus 3 Unteranlagen zusammen. Als Stichprobe ausgewählt 
wurde insbesondere die Parkplatzfläche. 

 
Anlagenkarte (Unteranlage: Straße) 

 
Buchwert 
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Anlagenkarte (Unteranlage: Parkfläche) 

 
 

Buchwert 

 
Wert pro qm: 1,61 Euro 

 

Anlagenkarte (Unteranlage: Parkfläche) 
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Wert pro qm: 1,61 Euro 

Buchwert 

 
Bei den sichtbaren Buchungen handelt es sich um Korrekturbuchungen, welche jedoch ohne 
Auswirkung auf den Buchwert stattfanden. 

 

2. Zukünftige Auswirkungen 

 
Gemäß § 35 Abs. 4 GemHVO ist an dieser Stelle zu prüfen, ob sich der geplante Abriss der 
Hochstraße Nord auf die im Umfeld gelegenen Vermögensgegenstände wertmindernd 
auswirkt. Liegt eine Wertminderung vor, muss eine außerplanmäßige Abschreibung 
vorgenommen werden. Nach den derzeit vorliegenden Plänen erfolgt der Abriss der 
Hochstraße Nord verbunden mit dem Neubau einer Stadtstraße.  
Wie den voraussichtlichen Planungen zu entnehmen ist, soll der Verlauf der Hochstraße 
Nord – hier die Auffahrt auf die Kurt-Schumacher-Brücke – umfassend geändert werden. 
Zum jetzigen Zeitpunkt sind die genauen Planungen für dieses Flurstück nicht abschließend 
geklärt. Aufgrund des derzeitig in der Anlagenbuchhaltung erfassten geringen 
Quadratmeterwertes kann von einer drohenden Wertminderung jedoch nicht ausgegangen 
werden.  
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Flurstück 1/48, Gemarkung Ludwigshafen 

 

1.1.1 Lage 
 
Bei diesem Flurstück handelt es sich um jene Fläche, auf der der bekannte „Würfelbunker“ 
positioniert ist. 
 

1.1.2 Aktueller Verlauf Hochstraße 
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1.1.3 Verlauf der geplanten neuen Stadtstraße 

1.1.4 Aktueller Bodenrichtwert 
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1.1.5 Verbuchung in der Anlagenbuchhaltung 
 
Auszug newsystem® kommunal 

Anlagenkarte Grundstück

 

Unter der Anlage verbuchte Positionen 
Buchwert 

 

Dieses Flurstück wurde zur Eröffnungsbilanz mit dem rückindizierten Bodenrichtwert 
bewertet, erkennbar an der Kennzeichnung „99“ in der Anlagenkarte.  
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2. Zukünftige Auswirkungen 
 
Gemäß § 35 Abs. 4 GemHVO ist an dieser Stelle zu prüfen, ob sich der geplante Abriss der 
Hochstraße Nord auf die im Umfeld gelegenen Vermögensgegenstände wertmindernd 
auswirkt. Liegt eine Wertminderung vor, muss eine außerplanmäßige Abschreibung 
vorgenommen werden. Nach den derzeit vorliegenden Plänen erfolgt der Abriss der 
Hochstraße Nord verbunden mit dem Neubau einer Stadtstraße.  
Der auf diesem Flurstück befindliche und bilanzierte Bunker soll rückgebaut werden. Der 
zuständige Sachbearbeiter Herr B. des Bereiches 4-14 teilte mit Email vom 03.07.2018 auf 
entsprechende Anfrage27 mit, dass der Abriss des Bunkers für Ende 2020 geplant sei. Der 
Abriss soll 2022 abgeschlossen sein. 
 
Aktuell wird aufgrund des darauf befindlichen Bunkers als Nutzung für dieses Flurstück 
„Sicherheit und Ordnung“ ausgewiesen. Den Planungen zufolge wird über dieses Flurstück 
die künftige Stadtstraße verlaufen, mithin eine Nutzungsänderung zur Straße erfolgen. 
Aktuell sind die Bodenrichtwertzonen wie folgt: 
 

 
 
  

✖❉
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Flurstück 1/71, Gemarkung Ludwigshafen 
 

1.1.1 Lage 
Dieses Flurstück befindet sich zwischen der Dessauer Straße und dem Unteren Rheinufer. 

1.1.2 Aktueller Verlauf Hochstraße 
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1.1.3 Verlauf der geplanten neuen Stadtstraße 

 

1.1.4 Aktueller Bodenrichtwert 
 

BRW Spielplatz  

 

 

 

BRW Straße 
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1.1.5 Verbuchung in der Anlagenbuchhaltung 
Anlagenübersicht 

 

Unter der Hauptanlagennummer ANL0013267 sind verschiedene Unteranlagen mit den 
Nutzungen  

- Verkehrsbegleitfläche zu Straße 

- Spielplatz, Bolzplatz 

- Einbahnige Straße 

mit nachfolgenden Daten und Werten angelegt. 

 

Anlagenkarte (Hauptanlage) 
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Buchwert 

 

 

Anlagenkarte (Unteranlage: Verkehrsbegleitfläche Straße) 

 

Buchwert 
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Anlagenkarte (Unteranlage: Spielplatz, Bolzplatz) 

 

Buchwert 

 

Anlagenkarte (Unteranlage: Straße) 
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Buchwert 

 

 

2. Zukünftige Auswirkungen 
 

Gemäß § 35 Abs. 4 GemHVO ist an dieser Stelle zu prüfen, ob sich der geplante Abriss der 
Hochstraße Nord auf die im Umfeld gelegenen Vermögensgegenstände wertmindernd 
auswirkt. Liegt eine Wertminderung vor, muss eine außerplanmäßige Abschreibung 
vorgenommen werden. Nach den derzeit vorliegenden Plänen erfolgt der Abriss der 
Hochstraße Nord verbunden mit dem Neubau einer Stadtstraße.  

 
Aktuell wird als Nutzung für dieses Flurstück „Spielplatz“, als auch „Straße“ und 
„Straßenbegleitfläche“ ausgewiesen. Den Planungen zufolge wird auch über den „Bolzplatz“-
Teil dieses Flurstückes die künftige Stadtstraße verlaufen, mithin eine hauptsächliche 
Nutzungsänderung zur Straße erfolgen. Aktuell sind die Bodenrichtwertzonen wie folgt: 
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Flurstück 1049/83, Gemarkung Ludwigshafen  
 

1.1.1 Lage 
Das diesem als Industrie- und Gewerbefläche ausgewiesene Flurstück mit 2,00 qm Fläche 
liegt im Warenhof des Rathaus-Centers. 

 

1.1.2 Aktueller Verlauf Hochstraße 
 

 

 

 

Aufgrund der geringen Fläche 
von 2 qm ist das Flurstück nicht 
genauer darstellbar. 

 

 

 

 



❳❨❳

 

 

1.1.3 Verlauf der geplanten neuen Stadtstraße 
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Nach dem bisherigen Stand der Planungen wird dieses Grundstück voraussichtlich zukünftig 
ein Straßengrundstück.  

 

1.1.4 Aktueller Bodenrichtwert 
 

 

 

 

 

 

1.1.5 Verbuchung in der Anlagenbuchhaltung 
 

Auszug newsystem® kommunal 

Anlagenübersicht 

 
 
Anlagenkarte (Hauptanlage) 
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Buchwert 

 
 
Anlagenkarte (Unteranlage: Industrie- und Gewerbefläche, Handel) 



✝✸☎

 
 
Buchwert 

 
Wert pro qm: 414,78 Euro.  



✝✸✷

2. Zukünftige Auswirkungen 

 
Gemäß § 35 Abs. 4 GemHVO ist an dieser Stelle zu prüfen, ob sich der geplante Abriss der 
Hochstraße Nord auf die im Umfeld gelegenen Vermögensgegenstände wertmindernd 
auswirkt. Liegt eine Wertminderung vor, muss eine außerplanmäßige Abschreibung 
vorgenommen werden. Nach den derzeit vorliegenden Plänen erfolgt der Abriss der 
Hochstraße Nord verbunden mit dem Neubau einer Stadtstraße.  
 

Aktuell wird aufgrund der Lage am Rathaus-Center als Nutzung für dieses Flurstück 
„Industrie- und Gewerbefläche“ ausgewiesen. Den Planungen zufolge wird über dieses 
Flurstück die künftige Stadtstraße verlaufen, mithin eine Nutzungsänderung zur Straße 
erfolgen. Aktuell sind die Bodenrichtwertzonen wie folgt: 
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Flurstück 1049/96, Gemarkung Ludwigshafen 
 

1.1.1 Lage 
Das Flurstück verläuft unmittelbar am südöstlichen Teil Rathauscenters, parallel zur 
Jägerstraße im Süden und östlich am Rheincenter.  

1.1.2 Aktueller Verlauf Hochstraße 

 



❳✉✉

1.1.3 Verlauf der geplanten neuen Stadtstraße 

 

1.1.4 Aktueller Bodenrichtwert 
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1.1.5 Verbuchung in der Anlagenbuchhaltung 
Auszug newsystem® kommunal 

Anlagenübersicht 

 
Unter der Hauptanlage sind entsprechend der Nutzungen 2 Unteranlagen angelegt. Zur 
Stichprobe wurde die Handel- und Gewerbefläche ausgewählt.  

 
Anlagenkarte (Unteranlage: Industrie- und Gewerbefläche, Handel) 

 
Wert pro qm gemäß Buchwert : 414,78 Euro 
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Anlagenkarte (Unteranlage: Mehrzweckplatz) 

 
 
Buchwert 

 
 
2. Zukünftige Auswirkungen 
 

Gemäß § 35 Abs. 4 GemHVO ist an dieser Stelle zu prüfen, ob sich der geplante Abriss der 
Hochstraße Nord auf die im Umfeld gelegenen Vermögensgegenstände wertmindernd 
auswirkt. Liegt eine Wertminderung vor, muss eine außerplanmäßige Abschreibung 
vorgenommen werden. Nach den derzeit vorliegenden Plänen erfolgt der Abriss der 
Hochstraße Nord verbunden mit dem Neubau einer Stadtstraße.  
 

Aktuell wird aufgrund der Lage am Rathaus-Center als Nutzung für dieses Flurstück 
„Industrie- und Gewerbefläche“ bzw. „Mehrzweckplatz“ ausgewiesen. Den Planungen 
zufolge hat die künftige Stadtstraße keinen unmittelbaren Einfluss auf dieses Flurstück, eine 
Nutzungsänderung ist zum jetzigen Zeitpunkt daher nicht zu erwarten.  
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Flurstück 2298/3, Gemarkung Mundenheim 

 

1.1.1 Lage 
Das Flurstück befindet sich unmittelbar am Rand der Hochstraße Nord in Richtung Bad 
Dürkheim, kurz vor der Abfahrt zur Bruchwiesenstraße und grenzt an den Parkplatz eines 
dort ansässigen Discounters an. 

 

1.1.2 Aktueller Verlauf Hochstraße 
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1.1.3 Verlauf der geplanten neuen Stadtstraße 

 

1.1.4 Aktueller Bodenrichtwert 
Der aktuelle Bodenrichtwert beträgt 100 Euro/qm. 

1.1.5 Verbuchung in der Anlagenbuchhaltung 
Auszug newsystem® kommunal 

Anlagenübersicht 
 
Anlagenkarte (Unteranlage: Industrie- und Gewerbefläche, Transport) 
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Wert pro qm gemäß Buchwert : 50,69 Euro 

 
 
2. Zukünftige Auswirkungen 
 

Gemäß § 35 Abs. 4 GemHVO ist an dieser Stelle zu prüfen, ob sich der geplante Abriss der 
Hochstraße Nord auf die im Umfeld gelegenen Vermögensgegenstände wertmindernd 
auswirkt. Liegt eine Wertminderung vor, muss eine außerplanmäßige Abschreibung 
vorgenommen werden. Nach den derzeit vorliegenden Plänen erfolgt der Abriss der 
Hochstraße Nord verbunden mit dem Neubau einer Stadtstraße.  
 

An dieser Stelle bleibt der Streckenverlauf nach derzeitigem Planungsstand voraussichtlich 
unverändert. Von der Notwendigkeit einer Wertanpassung wird zum aktuellen Zeitpunkt nicht 
ausgegangen.  
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3. Prüfungsergebnis 
 
Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind nachvollziehbar 
und vollständig? 
 
 
   Ja     Nein   
 
 
Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 
• den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
 
Bemerkungen: 
 
Empfehlung: Bei Nutzungsänderung Wert überprüfen. 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14207  1-14  1-142 
 
 

 
Anhang: ---- 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 01 
1-14 30 18/____________ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
1-14207 Prüfung Grundstücke 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: CDU 
Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: Frau Palm 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 01 
Sitzungstermin: 28.11.2018 

 

 
Prüfungsschwerpunkt Umfeld Hochstraße Nord 

 

Aufzug Haltestelle Rathaus 

Anlage Nr. 0076004 
 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Anlage-Nr. Buchwert zum 31.12.2017 Bezeichnung Art 

ANL0076004 125.276,00 EUR 

 
Aufzug Haltestelle 

Rathaus 
 

Aufbauten 

 
 
5. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(4) Grundsätzlich sind alle Vermögenswerte in der Bilanz einzeln zu aktivieren. 
 
(5) Gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO sind Vermögensgegenstände höchstens mit den 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten (AHK) und, soweit deren Nutzung zeitlich begrenzt 
ist, vermindert um planmäßige Abschreibungen gemäß § 35 GemHVO anzusetzen. 
 
(6) Die planmäßige Abschreibung erfolgt nach § 35 Abs. 1 GemHVO grundsätzlich in 
gleichen Jahresraten über die wirtschaftliche Nutzungsdauer28. Für die Bestimmungen der 
wirtschaftlichen Nutzungsdauer ist gem. § 35 Abs. 2 GemHVO die vom fachlich zuständigen 
Ministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle29 für Gemeinden anzuwenden. 
 
(7) Die Bewertung der in der Bilanz auszuweisenden Vermögensgegenstände erfolgt nach 
den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (§ 33 Abs. 1 GemHVO). Nach Abs. 1 Nr. 3 
ist vorsichtig zu bewerten; vorhersehbare Risiken und Verluste, die bis zum Bilanzstichtag 
entstanden sind, sind zu berücksichtigen, selbst wenn diese erst zwischen dem 
Bilanzstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. 

✖✈
✙✡☛☞✌✍☞ ✎✏✑✒✓✍☞✡✏✔☛✕

✖❩
✗✡✒✓✘✙✡☛✡☞ ✚✏☞✍ ✛✡☞ ✜✡✍✘✑✒✓✌✢✘✙✡✒✓☞ ✣✔✘✤✔☛✕✑✛✌✔☞✍ ✥✦☛ ✧☞✍★✩✕☞☛✑✕☞✕☞☛✑✘✪☛✛☞☛ ✔☛✛ ✛✡☞ ✫☞✍☞✒✓☛✔☛✕ ✛☞✍

✎✏✑✒✓✍☞✡✏✔☛✕☞☛ ✬✎✏✑✒✓✍☞✡✏✔☛✕✑✍✡✒✓✘✙✡☛✡☞ ✭ ✧✧✮✎✢✎✯ ✥✦★ ✰✱✲✳✳✲✰✴✴✵ ★✡✘ ✛✌✤✔✕☞✓✩✍✡✕☞✍ ✎☛✙✌✕☞
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(8) Nach § 35 Abs. 4 GemHVO sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, 
ohne Rücksicht darauf ob ihre Nutzung zeitlich begrenzt ist, im Falle einer voraussichtlichen 
Wertminderung außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen, um die 
Vermögensgegenstände mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der ihnen am Bilanzstichtag 
beizulegen ist. Stellt sich in einem späteren Haushaltsjahr heraus, dass die Gründe für die 
Abschreibung nicht mehr bestehen, ist der Betrag dieser Abschreibung in dem Umfang der 
Werterhöhung unter Berücksichtigung der Abschreibungen, die inzwischen vorzunehmen 
gewesen wären, zuzuschreiben. 
 
 
6. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
2.1. Folgender Beleg wurde vom Ausschuss für eine Prüfung ausgewählt: 
 

 
 
2.2 Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) 
 
Der Bau- und Grundstücksausschuss (BGA) genehmigte in seiner Sitzung am 23.01.2012 
den barrierefreien Ausbau der Stadtbahnstelle Rathaus mit Gesamtkosten von 799.000,00 
EUR. In den Gesamtkosten war ein städtischer Finanzierungsanteil von 78.000,00 EUR 
enthalten. Der städtische Investitionskostenzuschuss wurde aus vom Land an die Stadt zur 
Verfügung gestellten zweckgebundenen Leistungen für ÖPNV-Maßnahmen finanziert. Mit 
Buchungsdatum 31.12.2013 wurde der Investitionskostenzuschuss in der 
Anlagenbuchhaltung unter der Anlage-Nr. ANL0076004 aktiviert (siehe unten). Nachdem 
sich die Gesamtkosten der Maßnahme bis Ende 2013 erhöht hatten, genehmigte der BGA in 
seiner Sitzung am 17.02.2014 die entsprechende Aufstockung der Gesamtkosten und damit 
auch die Erhöhung des städtischen Finanzierungsanteils um weitere 65.000,00 EUR. Mit 
Buchungsdatum 31.12.2014 wurden die Kosten unter der Anlage-Nr. ANL0076004 aktiviert 
(siehe unten). Beide Beschlüsse des BGA liegen vor und können im Rahmen der Sitzung 
eingesehen werden. Die AHK beliefen sich damit auf insgesamt 143.000,00 EUR. Nach der 
Aktivierung begann die Abschreibung. 
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2.3 Abschreibung 
 
(1) Die Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen 
und die Berechnung der Abschreibungen (Abschreibungsrichtlinie –VV AfA) sieht für 
Aufzugsanlagen eine Nutzungsdauer von 15 Jahren vor: 
 
 

 
 
 
Ausgehend von AHK in Höhe von 78.000,00 EUR erfolgte die Abschreibung beginnend mit 
dem Zeitpunkt der Aktivierung (Dezember 2013) über eine Nutzungsdauer (ND) von 15 
Jahren zeitanteilig für den Monat Dezember 2013: 
 
78.000 EUR / 15 Jahre ND / 12 * 1 = 433,33 EUR. Damit beläuft sich der Restbuchwert zum 
31.12.2013 auf 77.566,67 EUR. 
 
Wegen der unerwarteten Kostenerhöhung erhöhten sich die AHK zum Jahresabschluss 
2014 um 65.000,00 EUR, so dass bei der Berechnung der Abschreibung zum 31.12.2014 
von einem Gesamtbetrag AHK in Höhe von 142.566,67 EUR auszugehen war: 
 
142.566,67 EUR / 15 Jahre ND30 = 9.504,44 EUR. Zum 31.12.2014 betrug der Restbuchwert 
133.062,23 EUR. 
 
(2) Aufgrund einer seitens des Bereiches Revision 1-14 durchgeführten Prüfung zum 
Jahresabschluss 201331 wurde die Nutzungsdauer bei Zuschüssen entsprechend der 

✺❛
☛✦✒✓★✌✙✡✕☞ ✎☛✜☞☛✛✔☛✕ ☞✡☛☞✍ ✣✔✘✤✔☛✕✑✛✌✔☞✍ ✥✦☛ ✳❊ ✇✌✓✍☞☛❂ ✛✌ ✡★ ✧✦✍①✌✓✍ ☛✔✍ ☞✡☛ ❁✦☛✌✘ ✌✏✕☞✑✒✓✍✡☞✏☞☛

✜✔✍✛☞
✺✟
❵✍✚✢✔☛✕✑✏☞✍✡✒✓✘ ✣✍✲ ❆②❋❬✰✴✳❆ ✥✦★ ✰✵✲✳✳✲✰✴✳❆
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Empfehlung des Landesrechnungshofes Rheinland-Pfalz32 auf 25 Jahre korrigiert. In diesem 
Zusammenhang setzte die Anlagenbuchhaltung 2-114 die Nutzungsdauer neu fest und 
buchte nach entsprechender Berechnung eine Zuschreibung in Höhe von 3.699,00 EUR. 
Infolgedessen betrug der Restbuchwert zum 31.12.2014 insgesamt 136.761,23 EUR. 
Ausgehend von diesem Betrag erfolgte die Abschreibung von nun an über eine 
Nutzungsdauer von 25 Jahren bzw. einer Restnutzungsdauer von 24 Jahren: 
 
  

✺✖
✣✌✒✓ ✛☞☛ ✎✔✑✢✚✓✍✔☛✕☞☛ ✛☞✑ ✠✌☛✛☞✑✍☞✒✓☛✔☛✕✑✓✦✢☞✑ ✡★ ❫✦★★✔☛✌✙✏☞✍✡✒✓✘ ✰✴✳✱ ✑✡☛✛ ③✔✜☞☛✛✔☛✕☞☛ ✛☞✍

✻☞★☞✡☛✛☞☛ ✌☛ ❭✍✡✘✘☞ ✢✚✍ ✎❄❫ ✥✦☛ ✧☞✍★✩✕☞☛✑✕☞✕☞☛✑✘✪☛✛☞☛ ✌✙✑ ✡★★✌✘☞✍✡☞✙✙☞ ✧☞✍★✩✕☞☛✑✕☞☛✑✘✪☛✛☞ ✤✔

✏✡✙✌☛✤✡☞✍☞☛ ✔☛✛ ✕✍✔☛✛✑✪✘✤✙✡✒✓ ★✡✘ ☞✡☛☞✍ ✣✔✘✤✔☛✕✑✛✌✔☞✍ ✥✦☛ ✰❊ ✇✌✓✍☞☛ ✌✏✤✔✑✒✓✍☞✡✏☞☛✲



✝��

 

 
 
Der Restbuchwert beläuft sich zum 31.12.2017 auf 119.666,08 EUR (vgl. Wert in nsk der 
Anlage ANL0076004 ein Betrag in Höhe von 119.560,00 EUR. Die geringe Unstimmigkeit 
beruht auf Rundungsdifferenzen.  
 
 
2.4 Zukünftige Auswirkungen 
 
Gemäß § 35 Abs. 4 GemHVO ist an dieser Stelle zu prüfen, ob sich der geplante Abriss der 
Hochstraße Nord auf die im Umfeld gelegenen Vermögensgegenstände wertmindernd 
auswirkt. Liegt eine Wertminderung vor, muss eine außerplanmäßige Abschreibung 
vorgenommen werden. Nach den derzeit vorliegenden Plänen erfolgt der Abriss der 
Hochstraße Nord verbunden mit dem Neubau einer Stadtstraße zwischen dem derzeitigen 
Rathauscenter und dem Stadtteil Nord/Hemshof. Der Aufzug  befindet sich auf der 
gegenüberliegenden Seite des Rathauscenters am Rathausplatz zur Innenstadt und ist vom 
Abriss der Hochstraße und dem Neubau der Stadtstraße nicht betroffen. 
 

 
 
Es ist geplant den Betrieb des Aufzuges einzustellen, nachdem die unterirdisch gelegene 
Stadtbahnstelle Rathaus ca. 2027 außer Betrieb33 gehen und die Straßenbahnhaltestelle 
oberirdisch angelegt werden soll. 
 
 
 
 
 
 
  

✺✺
✎✔✑✽✔☛✢✘✑✕☞★✪❪ ✛☞✑ ✤✔✑✘✪☛✛✡✕☞☛ ❅✌✒✓✏☞✌✍✏☞✡✘☞✍✑ ❄☞✍✍ ✫ ✛☞✑ ✫☞✍☞✡✒✓☞✑ ❃✡☞✢✏✌✔ ✬❆✮✳❆✯
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
Wir empfehlen eine Verkürzung der Restnutzungsdauer (Aufzug) vorzunehmen, sobald 2-11 
der Zeitpunkt der Außerbetriebnahme bekannt wird. Wir empfehlen die Bildung von 
Sonderposten zu prüfen und analog des Aufzuges abzuschreiben. 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14206  1-14   1-142 
 
 
Anhang: 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 01 
1-14 30 18/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: CDU 
Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: Frau Schultheiß-Neubauer 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 
Sitzungstermin: 28.11.2018 

 

 

Prüfungsschwerpunkt Umfeld Hochstraße Nord 

 

Wasserspiel Rathauscenter-Vorplatz  

Anlage Nr. 077834 
 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Anlage-Nr.  Buchwert zum 31.12.2017 Bezeichnung  Art 

ANL077834 214.308,00 €  

 
Wasserspiel 

Rathauscenter-
Vorplatz  

 

Brunnen 

 
 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(9) Grundsätzlich sind alle Vermögenswerte in der Bilanz einzeln zu aktivieren. 
 
(10) Gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO sind Vermögensgegenstände höchstens mit den 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten und, soweit deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, 
vermindert um planmäßige Abschreibungen gemäß § 35 GemHVO anzusetzen.  
 
(11) Die planmäßige Abschreibung erfolgt nach § 35 Abs. 1 GemHVO grundsätzlich in 
gleichen Jahresraten über die wirtschaftliche Nutzungsdauer34. Für die Bestimmungen der 
wirtschaftlichen Nutzungsdauer ist gem. § 35 Abs. 2 GemHVO die vom fachlich zuständigen 
Ministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle35 für Gemeinden anzuwenden. 
  

✺✾
✠✡☛☞✌✍☞ ✎✏✑✒✓✍☞✡✏✔☛✕

✺✿
✗✡✒✓✘✙✡☛✡☞ ✚✏☞✍ ✛✡☞ ✜✡✍✘✑✒✓✌✢✘✙✡✒✓☞ ✣✔✘✤✔☛✕✑✛✌✔☞✍ ✥✦☛ ✧☞✍★✩✕☞☛✑✕☞✕☞☛✑✘✪☛✛☞☛ ✔☛✛ ✛✡☞ ✫☞✍☞✒✓☛✔☛✕ ✛☞✍

✎✏✑✒✓✍☞✡✏✔☛✕☞☛ ✬✎✏✑✒✓✍☞✡✏✔☛✕✑✍✡✒✓✘✙✡☛✡☞ ✭ ✧✧✮✎✢✎✯ ✥✦★ ✰✱✲✳✳✲✰✴✴✵ ★✡✘ ✛✌✤✔✕☞✓✩✍✡✕☞✍ ✎☛✙✌✕☞
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(12) Die Bewertung der in der Bilanz auszuweisenden Vermögensgegenstände erfolgt nach 
den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (§ 33 Abs. 1 GemHVO). Nach Abs. 3 ist 
vorsichtig zu bewerten; vorhersehbare Risiken und Verluste, die bis zum Bilanzstichtag 
entstanden sind, sind zu berücksichtigen, selbst wenn diese erst zwischen dem 
Bilanzstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. 
 
(13) Nach § 35 Abs. 4 GemHVO sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, 
ohne Rücksicht darauf ob ihre Nutzung zeitlich begrenzt ist, im Falle einer voraussichtlichen 
Wertminderung außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen, um die 
Vermögensgegenstände mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der ihnen am Bilanzstichtag 
beizulegen ist. Stellt sich in einem späteren Haushaltsjahr heraus, dass die Gründe für die 
Abschreibung nicht mehr bestehen, ist der Betrag dieser Abschreibung in dem Umfange der 
Werterhöhung unter Berücksichtigung der Abschreibung, die inzwischen vorzunehmen 
gewesen wären, zuzuschreiben.  

 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 

2.1. Folgender Beleg wurde vom Ausschuss für eine Prüfung ausgewählt: 
 

 
 
 
2.2.  Anschaffungs- und Herstellungskosten 
 
Die Ausgaben wurden zunächst als „Anlage im Bau (AIB-0000768)“ gebucht. 
Bei Anlagen im Bau handelt es sich um Bauwerke, deren Herstellung noch nicht beendet 
sind. Alle Aufwendungen, die mit dem Bau der Anlage zusammenhängen, werden 
vorübergehend auf dem Konto „Anlagen im Bau“ erfasst und nach Fertigstellung 
(wirtschaftlicher Nutzung) aktiviert. Anlagen im Bau unterliegen keinen planmäßigen 
Abschreibungen. Ist die Anlage fertiggestellt, werden die auf das Konto „Anlagen im Bau“ 
übertragenen Beträge auf das entsprechende Anlagenkonto umgebucht und aktiviert. .  
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Die Anschaffungs- und Herstellungskosten beliefen sich auf 236.659,67 €. Die Rechnungen 
liegen vor und können während der Sitzung eingesehen werden. 
Mit Fertigstellung des Wasserspiels im März 2015 erfolgte die Umbuchung auf das 
Anlagekonto (ANL 77834), die Aktivierung sowie die Abschreibung. 
 

 

2.3  Abschreibung: 

Die Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen und die 
Berechnung der Abschreibungen (Abschreibungsrichtlinie –VV AfA) sieht für Brunnen, 
Zierbrunnen und dergl. Aus Stein oder Mauerwerk eine Nutzungsdauer von 30 Jahren vor: 
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Ausgehend von den Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 236.659,67 € 
erfolgte die Abschreibung beginnend mit dem Zeitpunkt der Fertigstellung (März 2015) über 
eine Nutzungsdauer von 30 Jahren: 

 

Der Restbuchwert zum 31.12.2017 beläuft sich auf 214.308,00 €. 

 

 

2.4 Zukünftige Auswirkungen  

(1) Gem. § 35 Abs. 4 GemHVO ist hier zu prüfen, ob sich der geplante Abriss der 
Hochstraße Nord  auf die im Umfeld gelegenen Vermögensgegenstände wertmindernd 
auswirkt und daher eine außerplanmäßige Abschreibung vorgenommen werden muss. 

Nach den derzeit vorliegenden Plänen erfolgt der Abriss der Hochstraße Nord und 
Neubaueiner Stadtstraße zwischen dem derzeitigen Rathauscenter und dem Stadtteil 
Nord/Hems-hof.  

Der Brunnen      befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite des Rathauscenters am 
Rathausplatz (Innenstadt) und ist vom Abriss der Hochstraße und Neubau der Stadtstraße 
nicht betroffen. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14203  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 07 
1-14 30 18/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: CDU 
Begleitende Prüferin bei 1-14: Herr Klein 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 01 
Sitzungstermin: 28.11.2018 

 

Prüfungsschwerpunkt Umfeld Hochstraße Nord 

Anlage Nr. STR2007631 und STR2002732 
 
Zur Prüfung ausgewählte Anlagen: 
 

Anlage-Nr. Buchwert zum 31.12.2017 Bezeichnung Art 

STR2007631 35.453,00 EUR Rheinuferstraße Straßenaufbau 

STR2002732 169.541,00 EUR B44 Hochstr. Nord Straßenaufbau 

 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Grundsätzlich sind alle Vermögenswerte in der Bilanz einzeln zu aktivieren. 
 
(2) Gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO sind Vermögensgegenstände höchstens mit den 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten (AHK) und, soweit deren Nutzung zeitlich begrenzt 
ist, vermindert um planmäßige Abschreibungen gemäß § 35 GemHVO anzusetzen. 
 
(3) Die planmäßige Abschreibung erfolgt nach § 35 Abs. 1 GemHVO grundsätzlich in 
gleichen Jahresraten über die wirtschaftliche Nutzungsdauer36. Für die Bestimmungen der 
wirtschaftlichen Nutzungsdauer ist gem. § 35 Abs. 2 GemHVO die vom fachlich zuständigen 
Ministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle37 für Gemeinden anzuwenden. 
 
(4) Die Bewertung der in der Bilanz auszuweisenden Vermögensgegenstände erfolgt nach 
den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung, § 33 Abs. 1 GemHVO. Nach Nr. 3 der 
Vorschrift ist vorsichtig zu bewerten; vorhersehbare Risiken und Verluste, die bis zum 
Bilanzstichtag entstanden sind, sind zu berücksichtigen, selbst wenn diese erst zwischen 
dem Bilanzstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden 
sind. 
 

✺❇ Lineare Abschreibung. 
37 Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen und die Berechnung der 
Abschreibungen (Abschreibungsrichtlinie – VV-AfA) vom 23.11.2006 mit dazugehöriger Anlage. 
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(5) Nach § 35 Abs. 4 GemHVO sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, 
ohne Rücksicht darauf ob ihre Nutzung zeitlich begrenzt ist, im Falle einer voraussichtlichen 
Wertminderung außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen, um die 
Vermögensgegenstände mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der ihnen am Bilanzstichtag 
beizulegen ist. Stellt sich in einem späteren Haushaltsjahr heraus, dass die Gründe für die 
Abschreibung nicht mehr bestehen, ist der Betrag dieser Abschreibung in dem Umfange der 
Werterhöhung unter Berücksichtigung der Abschreibung, die inzwischen vorzunehmen 
gewesen wären, zuzuschreiben. 
 
(6) Gemäß § 3 Abs. 4 Nr. 4 GemEBilBewVO sind Straßen auf der Grundlage von 
Vergleichswerten aus der Herstellung oder dem An- oder Verkauf vergleichbarer Straßen 
unter Beachtung eines Anpassungsbedarfs an die Besonderheiten der zu bewertenden 
Straße anzusetzen. Die so ermittelten Werte sind unter Berücksichtigung der 
voraussichtlichen Restnutzungsdauer, die auf der Grundlage des Straßenzustands zu 
schätzen ist, auf den fiktiven Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt zurückzuindizieren.  
 
(7) Grundsätzlich gehören zur Fahrbahn: 

a) die einzelnen Schichten des Straßenkörpers (Damm oder Geländeeinschnitt, 
Frostschutzschicht, Tragschicht, Binderschicht, Deckschicht), 

b) Verkehrsinseln, 
c) Geschwindigkeitsbremsen, 
d) Fahrbahnmarkierungen, 
e) Fußgängerüberquerungshilfen, 
f) Pflanzbeete in der Fahrbahn, 
g) Gräben, 
h) Bermen, 
i) Bankette, 
j) Mulden, sofern nicht von Dritten mitgenutzt, 
k) Parkstände (innerhalb des Fahrbahnbereichs), 
l) Poller. 

 
(8) Bei untergeordneter Bedeutung können grundsätzlich mit der Fahrbahn zusammen 
bewertet werden: 

a) Straßenabläufe, Straßenentwässerungsanlagen, 
b) Grünstreifen, 
c) Bäume und sonstige mehrjährige Pflanzen in Pflanzbeeten und auf Grünstreifen, 
d) Schutzplanken, 
e) Betonschutzwände, 
f) Betongleitwände, 
g) Verkehrszeichen. 

 
(9) Selbstständig zu erfassende und zu bewertende Vermögensgegenstände sind: 

a) Radwege, Gehwege, kombinierte Rad- und Gehwege, 
b) Verkehrslenkungsanlagen (Kreisel), 
c) Bushaltestellen, 
d) Unterstände an Bushaltestellen, 
e) Parkbuchten, 
f) Parktaschen, 
g) Parkstreifen, 
h) Taxistände, 
i) Parkplätze, 
j) sonstige Plätze, 
k) Verkehrsampeln, Signalanlagen, 
l) Parkleitsysteme, 
m) Straßenbeleuchtung einschließlich Stromversorgungskabel. 
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(10) Sofern Radwege, Gehwege, kombinierte Rad- und Gehwege, Bushaltestellen, 
Parkbuchten, Parktaschen, Parkstreifen und Taxistände in einem unmittelbaren räumlichen 
Zusammenhang mit der Fahrbahn stehen, können diese mit der Fahrbahn zusammen 
bewertet werden, wenn die Restnutzungsdauer und die AHK je m² der Fahrbahn, der 
Radwege, der Gehwege, der kombinierten Rad- und Gehwege, der Bushaltestellen, der 
Parkbuchten, der Parktaschen, der Parkstreifen und der Taxistände nicht wesentlich 
unterschiedlich sind. Bei der Bewertung von Litfaßsäulen, Werbetafeln, Fahrradständern, 
Ruhebänken und Mülleimern sind die Bewertungsgrundsätze für bewegliche 
Vermögensgegenstände zu beachten. Bei einem vorhandenen Damm oder 
Geländeeinschnitt ist grundsätzlich ein aus Vergleichswerten abgeleiteter Restbuchwert der 
AHK der Straße zu berücksichtigen, der nicht abgeschrieben wird, da er keinem Wertverzehr 
unterliegt. Sofern keine Vergleichswerte vorliegen, kann ein Restbuchwert in Höhe von 30 v. 
H. der AHK der Straße angesetzt werden. 
 
(11) Bei der Stadt Ludwigshafen erfolgte die Wertermittlung der Straßen durch die Software 
Polygis-KSIB über den Zustandswert (fiktives Alter) gemäß den Vorgaben der Richtlinie 
einen auf das fiktive Anschaffungsjahr rückindizierten Restbuchwert der Straße. Die 
Datenermittlung erfolgte durch den Bereich 4-14 und wurde bei der Erstellung der 
Eröffnungsbilanz an 2-11 gemeldet.38 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgende Anlagen wurden vom Ausschuss für eine Prüfung ausgewählt: 
 
2.1 Anlage STR2007631 
 

 
 
Bei der Stichprobe handelt es sich um einen Straßenabschnitt auf der Kaiser-Wilhelm-Straße 
zwischen Ludwigstraße und Zollhofstraße: 
 

✺✈ Siehe hierzu auch Prüfungsvermerk Nr. 454 „Prüfung der Eröffnungsbilanz 2009 - hier: Straßenbewertung in 
Ludwigshafen“ vom 08.10.2009
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2.1.1 Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) 

 
 
Die AHK beliefen sich auf 664.033,00 EUR. 
 
2.1.2 Abschreibung: 

(1) Die Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen und 
die Berechnung der Abschreibungen (Abschreibungsrichtlinie –VV AfA) sieht für 
Straßenaufbauten eine Nutzungsdauer von 35 Jahren vor: 

 
 
(2) Ausgehend von den AHK i.H.v. 664.033,00 EUR erfolgte die Abschreibung beginnend mit 
dem Zeitpunkt der Aktivierung (21.09.2010) über eine Nutzungsdauer von 35 Jahren. Die 
Restnutzungsdauer beträgt 28 Jahre: 
 

 
 
Der Restbuchwert zum 31.12.2017 beläuft sich auf 564.655,00 EUR. 
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2.1.3 Zukünftige Auswirkungen 
 
(1) Gem. § 35 Abs. 4 GemHVO ist hier zu prüfen, ob sich der geplante Abriss der 
Hochstraße Nord auf die im Umfeld gelegenen Vermögensgegenstände, hier 
Infrastrukturvermögen, wertmindernd auswirkt und daher eine außerplanmäßige 
Abschreibung vorgenommen werden muss. 
 
(2) Nach den derzeit vorliegenden Plänen wäre der o.g. Straßenabschnitt vom Abriss der 
Hochstraße Nord und Neubau der Stadtstraße nicht betroffen. 
 
Geplanter Verlauf: 

 
 
2.2 Anlage STR2002732 
 

 
 
Dabei handelt es sich um einen Straßenabschnitt auf der B44 Hochstraße Nord zwischen 
Knotenpunkt 59831153 und 59831152. 
 

Neue Stadtstraße 
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2.2.1 Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) 

 
 
Die AHK beliefen sich auf 249.850,00 EUR. 
 
2.1.2 Abschreibung: 
 
Ausgehend von den AHK i.H.v. 249.850,00 EUR erfolgte die Abschreibung beginnend mit 
dem Zeitpunkt der Aktivierung (31.12.2008) unter Berücksichtigung ihres fiktiven Alters über 
eine Restnutzungsdauer von 28 Jahren: 
 

 
 
Der Restbuchwert zum 31.12.2017 beläuft sich auf 169.541,00 EUR. 
  

B44 Hochstr. Nord 
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2.1.3 Zukünftige Auswirkungen 
 
(1) Gem. § 35 Abs. 4 GemHVO ist hier zu prüfen, ob sich der geplante Abriss der 
Hochstraße Nord auf die im Umfeld gelegenen Vermögensgegenstände, hier 
Infrastrukturvermögen, wertmindernd auswirkt und daher eine außerplanmäßige 
Abschreibung vorgenommen werden muss. 
 
(2) Nach den derzeit vorliegenden Plänen wäre der o.g. Straßenabschnitt vom Abriss der 
Hochstraße Nord und Neubau der Stadtstraße betroffen. 
 
Geplanter Verlauf: 
 

 
  

neue Stadtstraße 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
Wir empfehlen die Anpassung der Restnutzungsdauer bei Nutzungsänderung. GGF. sind 
Sonderposten zu prüfen bzw. aufzulösen. 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied: 

  

 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 01 
1-14 30 18/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: Die Grünen im Rat 
Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: Frau Laßleben 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 01 
Sitzungstermin: 28.11.2018 

 

 
Prüfungsschwerpunkt Umfeld Hochstraße Nord 

 

Stahlrampenbrücke zu Parkdeck 

Anlage Nr. ANL0001643 
 
Zur Prüfung ausgewählte Anlage: 
 

Anlage-Nr. Buchwert zum 31.12.2017 Bezeichnung Art 

ANL0001643 86.625,00 EUR 

 
Stahlrampenbrücke zu 
Parkdeck, BWNr. 117 

 

Brückenbauwerk 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
 
(1) Grundsätzlich sind alle Vermögenswerte in der Bilanz einzeln zu aktivieren. 
 

(2) Gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO sind Vermögensgegenstände höchstens mit den 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten (AHK) und, soweit deren Nutzung zeitlich 
begrenzt ist, vermindert um planmäßige Abschreibungen gemäß § 35 GemHVO 
anzusetzen. 

 
(3) Die planmäßige Abschreibung erfolgt nach § 35 Abs. 1 GemHVO grundsätzlich in 

gleichen Jahresraten über die wirtschaftliche Nutzungsdauer39. Für die 
Bestimmungen der wirtschaftlichen Nutzungsdauer ist gem. § 35 Abs. 2 GemHVO 
die vom fachlich zuständigen Ministerium bekannt gegebene 
Abschreibungstabelle40 für Gemeinden anzuwenden. Die Abschreibung erfolgt 
grundsätzlich bis auf einen Erinnerungswert von 1,00 EUR. 

 

✺❩
✙✡☛☞✌✍☞ ✎✏✑✒✓✍☞✡✏✔☛✕

✾❛
✗✡✒✓✘✙✡☛✡☞ ✚✏☞✍ ✛✡☞ ✜✡✍✘✑✒✓✌✢✘✙✡✒✓☞ ✣✔✘✤✔☛✕✑✛✌✔☞✍ ✥✦☛ ✧☞✍★✩✕☞☛✑✕☞✕☞☛✑✘✪☛✛☞☛ ✔☛✛ ✛✡☞ ✫☞✍☞✒✓☛✔☛✕ ✛☞✍

✎✏✑✒✓✍☞✡✏✔☛✕☞☛ ✬✎✏✑✒✓✍☞✡✏✔☛✕✑✍✡✒✓✘✙✡☛✡☞ ✭ ✧✧✮✎✢✎✯ ✥✦★ ✰✱✲✳✳✲✰✴✴✵ ★✡✘ ✛✌✤✔✕☞✓✩✍✡✕☞✍ ✎☛✙✌✕☞
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(4) Die Bewertung der in der Bilanz auszuweisenden Vermögensgegenstände erfolgt 
nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (§ 33 Abs. 1 GemHVO). 
Nach Abs. 1 Nr. 3 ist vorsichtig zu bewerten; vorhersehbare Risiken und Verluste, 
die bis zum Bilanzstichtag entstanden sind, sind zu berücksichtigen, selbst wenn 
diese erst zwischen dem Bilanzstichtag und dem Tag der Aufstellung des 
Jahresabschlusses bekannt geworden sind. 

 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
2.1. Folgende Anlage wurde vom Ausschuss für eine Prüfung ausgewählt: 
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Anlagenposten: 
 

 
2.2 Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) 
 

(1) Grundlage für die Bewertung von Brücken, Tunneln und ingenieurtechnischen 
Bauwerken war eine Aufstellung des Bereichs Tiefbau (4-14) von 2008, welche auf 
Basis von Brückenbüchern erstellt wurde. 

 
(2) Die Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen wurden gemäß § 3 Abs. 4 

Nr. 5 GemEBilBewVO zum Teil durch den Bereich Tiefbau (4-14) und zum Teil 
durch die Firma D. im Jahr 2008 zum Bewertungsstichtag 31.12.2007 bewertet. Als 
Bewertungsstichtag durchgehend der 31.12.2007 festgelegt. Bei der Ermittlung der 
Herstellungskosten wurde ein Erfahrungswert aus der Herstellung vergleichbarer 
Bauwerke unter Beachtung eines Anpassungsbedarfs an die Besonderheiten des 
zu bewertenden ingenieurtechnischen Bauwerks angesetzt. Dieser Wert bezog sich 
zunächst auf eine Einheit des zu bewertenden Bauwerks, z.B. 1 Quadratmeter 
Brückenfläche konnte zum Herstellungszeitpunkt für bspw. 700 Euro gebaut 
werden. Der Einheitswert wurde sodann mit der jeweiligen Fläche eines Bauwerks 
multipliziert, was die (fiktiven) Herstellungskosten des Bauwerks ergab. 

 
(3) Die Gesamtnutzungsdauer eines Bauwerks ergibt sich aus den „Richtlinien über die 

wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen…“ aus dem 
Ministerialblatt der Landesregierung von Rheinland-Pfalz vom 31.01.2007 und 
beträgt für Brücken aus Mauerwerk und Beton 65 Jahre, für Tunnelanlagen 50 
Jahre. Die Restnutzungsdauer ergibt sich aus der verbleibenden Zeit von Baujahr 
zuzüglich Gesamtnutzungsdauer abzüglich des Jahres des Bewertungsstichtags. 
Die Herstellungskosten wurden entsprechend der vergangenen Nutzungsdauer 
anteilsmäßig reduziert (Wertminderung infolge Abschreibung). 

 
(4) Weiterhin wurde bei der Bewertung der Brückenbauwerke eine „Wertminderung 

infolge Schäden und Mängeln“ berücksichtigt. Dies erfolgte, indem die Kosten für 
die reine Instandsetzung der vorhandenen Schäden auf Grundlage der Bauwerks-
Prüfberichte geschätzt und bei den Herstellungskosten in Abzug gebracht wurden. 
Da jedoch die Nebenkosten einer Instandsetzungsmaßnahme (z.B. 
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Verkehrssicherung, Baugerüste, usw.) nicht in die Kostenermittlung einbezogen 
wurden, erläuterte 4-14, dass bei der Betrachtung der aufsummierten 
Schadenshöhe darauf zu achten ist, dass diese keine Aufschlüsse über den 
Investitionsstau der zu behebenden Schäden geben kann.41 

 
(5) Unter Berücksichtigung der Herstellungskosten, der Restnutzungsdauer, der 

Wertminderung infolge Abschreibung, sowie der Restnutzungsdauer infolge 
Schäden und Mängeln ergab sich hieraus der Wert des Bauwerks zum 
Bewertungsstichtag 31.12.2007.  

 
(6) Dieser war für das aus Stichprobe ausgewählte Bauwerk 284.375,00 Euro. 

 
(7) Nachfolgend Auszüge aus den Bewertungsunterlagen für das Brückenbauwerk für 

die  Erstellung der Eröffnungsbilanz:  

 
 

✁✂
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2.3 Abschreibung 
 
Bei der erstmaligen Aufnahme in das Vermögen wurde von der regulären Nutzungszeit von 
65 Jahren und zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz 2008 von noch 35 Jahren ausgegangen. 
Dies erklärt die Abschreibungsraten von 8.125,00 Euro für die Jahre 2009 bis 2010. Die 
Abschreibungsrate wurde ab dem Jahr 2011 auf eine Restnutzungszeit von 34,5 statt zuvor 
35 Jahren und somit von 8.125,00 Euro auf 8.250,00 Euro angepasst, bedingt durch einen 
Übernahmefehler zum Zeitpunkt der Erstellung der Eröffnungsbilanz. 
 
Im Laufe Jahre 2011 wurde die Problematik um die Hochstraße Nord bekannt. Daraufhin 
wurde die Restnutzungszeit erheblich auf den Zeitpunkt 31.12.2020 (zum damaligen 
Zeitpunkt erwartete Rückbauzeitpunkt) verkürzt. Dies führte zu einer neuen AfA-Rate von 
28.875,00 Euro jährlich. 
 
 
 

 
 
 
2.4 Zukünftige Auswirkungen 
 
Gemäß § 35 Abs. 4 GemHVO ist an dieser Stelle zu prüfen, ob sich der geplante Abriss der 
Hochstraße Nord auf die im Umfeld gelegenen Vermögensgegenstände wertmindernd 
auswirkt. Liegt eine Wertminderung vor, muss eine außerplanmäßige Abschreibung 
vorgenommen werden. Nach den derzeit vorliegenden Plänen erfolgt der Abriss der 
Hochstraße Nord verbunden mit dem Neubau einer Stadtstraße zwischen dem derzeitigen 
Rathauscenter und dem Stadtteil Nord/Hemshof. Das unter der Anlagen-Nr. ANL0001643 
bilanzierte Brückenbauwerk befindet sich genau in diesem Gebiet und soll rückgebaut 
werden. In welcher Form der Neubau der Stadtstraße an dieser Stelle standfinden wird, ist 
nach dem aktuellen Planungsstand nicht detailliert bekannt. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
Empfehlung: Wert überprüfen bei Nutzungsänderung. 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14207  1-14  1-142 
 
 
Anhang: - 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 01 
1-14 30 18/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
1-14207 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: Die Grünen im Rat 
Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: Frau Palm 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 01 
Sitzungstermin: 28.11.2018 

 

 

 
Prüfungsschwerpunkt Umfeld Hochstraße Nord 

 

Bunker D.-Straße 2b 

Anlage Nr. 0003053 
 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Anlage-Nr. Buchwert zum 31.12.2017 Bezeichnung Art 

ANL0003053 1,00 EUR 
 

Bunker D.-Straße 2b 
 

Aufbauten 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Grundsätzlich sind alle Vermögenswerte in der Bilanz einzeln zu aktivieren. 
 

(2) Gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO sind Vermögensgegenstände höchstens mit den 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten (AHK) und, soweit deren Nutzung zeitlich 
begrenzt ist, vermindert um planmäßige Abschreibungen gemäß § 35 GemHVO 
anzusetzen. 

 
(3) Die planmäßige Abschreibung erfolgt nach § 35 Abs. 1 GemHVO grundsätzlich in 

gleichen Jahresraten über die wirtschaftliche Nutzungsdauer1. Für die 
Bestimmungen der wirtschaftlichen Nutzungsdauer ist gem. § 35 Abs. 2 GemHVO 
die vom fachlich zuständigen Ministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle2 
für Gemeinden anzuwenden. Die Abschreibung erfolgt grundsätzlich bis auf einen 
Erinnerungswert von 1,00 EUR. 
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(4) Die Bewertung der in der Bilanz auszuweisenden Vermögensgegenstände erfolgt 

nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (§ 33 Abs. 1 GemHVO). 
Nach Abs. 1 Nr. 3 ist vorsichtig zu bewerten; vorhersehbare Risiken und Verluste, 
die bis zum Bilanzstichtag entstanden sind, sind zu berücksichtigen, selbst wenn 
diese erst zwischen dem Bilanzstichtag und dem Tag der Aufstellung des 
Jahresabschlusses bekannt geworden sind. 

 
(5) Nach § 35 Abs. 4 GemHVO sind bei Vermögensgegenständen des 

Anlagevermögens, ohne Rücksicht darauf ob ihre Nutzung zeitlich begrenzt ist, im 
Falle einer voraussichtlichen Wertminderung außerplanmäßige Abschreibungen 
vorzunehmen, um die Vermögensgegenstände mit dem niedrigeren Wert 
anzusetzen, der ihnen am Bilanzstichtag beizulegen ist. Stellt sich in einem 
späteren Haushaltsjahr heraus, dass die Gründe für die Abschreibung nicht mehr 
bestehen, ist der Betrag dieser Abschreibung in dem Umfang der Werterhöhung 
unter Berücksichtigung der Abschreibungen, die inzwischen vorzunehmen 
gewesen wären, zuzuschreiben. 

 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
2.1. Folgender Beleg wurde vom Ausschuss für eine Prüfung ausgewählt: 
 

 
 
Anlagenposten: 

 
 
 
2.2 Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) 
 
(1) Bei Einführung der Doppik wurden die Gebäude von der Firma P. bewertet und 
anschließend von der Anlagenbuchhaltung 2-114 in der Bilanz unter Berücksichtigung von 
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Abschreibungen fortgeschrieben. Die in zehn städtischen Bunker3 wurden von der 
Bewertung ausgenommen. Historisch gesehen wurde die Mehrzahl der Bunker als 
Luftschutzbunker vor bzw. während des zweiten Weltkrieges erbaut. Aufgrund des frühen 
Baujahres waren die AHK des o. a. Bunkers nicht mehr ermittelbar und wurden unter Bezug 
auf das in § 33 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO angeführte Vorsichtsprinzip4 zum 31.12.2008 mit 
einem Erinnerungswert von 1,00 EUR angesetzt. 
 
Nachrichtlich erfolgt an dieser Stelle der Hinweis, dass die Anlage zur VV-AfA für Bunker 
keine Nutzungsdauer ausweist. Durch vergleichbare Positionen wir Gebäude, massiv bzw. 
Beton/Mauerwerk kann für Bunker eine Nutzungsdauer von 80 Jahren hergeleitet werden: 
 

 

 
 

 
 
2.3 Abschreibung 
 
Nachdem der Bunker mit einem Erinnerungswert von 1,00 EUR aktiviert wurde, entfällt die 
Abschreibung gemäß der rheinland-pfälzischen Abschreibungstabelle für Gemeinden (VV-
AfA). Die Bildung von Erinnerungswerten hat ihren Ursprung in den Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Buchführung, insbesondere in dem Grundsatz der Vollständigkeit, 
wonach alle Vermögenswerte in der Bilanz einzeln zu aktivieren sind. 
 
Grundsätzlich werden Vermögensgegenstände auf einen Erinnerungswert von 1,00 EUR 
abgeschrieben und solange fortgeführt, wie der Vermögensgegenstand noch im 
Betriebsvermögen verbleibt. Verlässt der Vermögensgegenstand das Betriebsvermögen z. 
B. bei einem Verkauf, einer Entnahme oder wird er auf sonstige Weise entfernt, wird er 
ausgebucht. 
 
 
2.4 Zukünftige Auswirkungen 
 
Gemäß § 35 Abs. 4 GemHVO ist an dieser Stelle zu prüfen, ob sich der geplante Abriss der 
Hochstraße Nord auf die im Umfeld gelegenen Vermögensgegenstände wertmindernd 
auswirkt. Liegt eine Wertminderung vor, muss eine außerplanmäßige Abschreibung 
vorgenommen werden. Nach den derzeit vorliegenden Plänen erfolgt der Abriss der 
Hochstraße Nord verbunden mit dem Neubau einer Stadtstraße zwischen dem derzeitigen 
Rathauscenter und dem Stadtteil Nord/Hemshof. Der unter der Anlagen-Nr. ANL0003053 
bilanzierte Bunker befindet sich genau in diesem Gebiet und soll rückgebaut werden: 
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Die aktuelle Planung sieht einen Rückbau des Bunkers vor. Der zustände Sachbearbeiter 
Herr B. des Bereiches 4-14 teilte mit Email vom 03.07.2018 auf entsprechende Anfrage5 mit, 
dass der Abriss des Bunkers für Ende 2020 geplant sei. Der Abriss soll 2022 abgeschlossen 
sein. 

 
 
2.5 Stahlgestell mit Würfel und Wappen 
 
Im Rahmen der Prüfung wurde festgestellt, dass das um den Bunker befindliche Stahlgestell 
an dem ein mit dem L. Stadtwappen versehener Würfel befestigt ist, nicht in der städtischen 
Anlagenbuchhaltung aktiviert ist. Ermittlungen zufolge befindet sich das Stadtwappen seit 
1992 auf dem Würfelbunker6: 
 

          
 
Das Stahlgestell wurde der Stadt einst von dem Traditions-Unternehmen Stahlbau S. 
gespendet, während der Würfel mit dem L. Stadtwappen von der Stadt gekauft wurde. 
Montagekosten sind nicht mehr feststellbar. Die Anlage zur VV-AfA weist speziell für beide 
Vermögensgegenstände (Stahlgestell und Würfel mit Stadtwappen) keine eigene 
Nutzungsdauer aus. Aus diesem Grund wurde die Nutzungsdauer anhand von 
Nutzungsdauern vergleichbarer Vermögensgegenstände hergeleitet: 
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Nach analoger Anwendung der Nutzungsdauer für Stahlregale bzw. Hochsitze aus Stahl 
wäre das auf dem Bunker befindliche Stahlgestell über 10 Jahre abzuschreiben gewesen. 
Unter Berücksichtigung einer Montierung im Jahr 1992, wäre das Stahlgestell seit 2002 
abgeschrieben. 
 
Der Würfel mit dem L. Stadtwappen wäre nach analoger Anwendung der o. g. 
vergleichbaren Vermögensgegenstände ebenfalls über 10 Jahre abzuschreiben gewesen. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
„Bunker“ ohne Beanstandung – aber: Aufbauten (Stahl und Logo) nicht bilanziert. 
Empfehlung: Bilanzierung mit Erinnerungswert 1 €.  
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14206  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg und Auszug aus der VV-AfA 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 01 
1-14 30 18/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: Die Grünen im Rat 
Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: Herr Klein 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 
Sitzungstermin: 28.11.2018 

 

 

Prüfungsschwerpunkt Umfeld Hochstraße Nord 

 

B44/Hochstraße Nord  

Anlage Nr. STR2005630 
 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Anlage-Nr.  Buchwert zum 31.12.2017 Bezeichnung  Art 

STR2005630 507.668,00 €  
 

B44/Hochstr.Nord  
 

Straßenaufbau 

 
 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Grundsätzlich sind alle Vermögenswerte in der Bilanz einzeln zu aktivieren. 
 
(2) Gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO sind Vermögensgegenstände höchstens mit den 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten und, soweit deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, 
vermindert um planmäßige Abschreibungen gemäß § 35 GemHVO anzusetzen.  
 
(3) Die planmäßige Abschreibung erfolgt nach § 35 Abs. 1 GemHVO grundsätzlich in 
gleichen Jahresraten über die wirtschaftliche Nutzungsdauer7. Für die Bestimmungen der 
wirtschaftlichen Nutzungsdauer ist gem. § 35 Abs. 2 GemHVO die vom fachlich zuständigen 
Ministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle8 für Gemeinden anzuwenden. 
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(4) Die Bewertung der in der Bilanz auszuweisenden Vermögensgegenstände erfolgt nach 
den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (§ 33 Abs. 1 GemHVO). Nach Abs. 3 ist 
vorsichtig zu bewerten; vorhersehbare Risiken und Verluste, die bis zum Bilanzstichtag 
entstanden sind, sind zu berücksichtigen, selbst wenn diese erst zwischen dem 
Bilanzstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. 
 
(5) Nach § 35 Abs. 4 GemHVO sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, 
ohne Rücksicht darauf ob ihre Nutzung zeitlich begrenzt ist, im Falle einer voraussichtlichen 
Wertminderung außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen, um die 
Vermögensgegenstände mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der ihnen am Bilanzstichtag 
beizulegen ist. Stellt sich in einem späteren Haushaltsjahr heraus, dass die Gründe für die 
Abschreibung nicht mehr bestehen, ist der Betrag dieser Abschreibung in dem Umfange der 
Werterhöhung unter Berücksichtigung der Abschreibung, die inzwischen vorzunehmen 
gewesen wären, zuzuschreiben. 
 
(6) Gemäß § 3 Abs. 4 Nr. 4 GemEBilBewVO sind Straßen auf der Grundlage von 
Vergleichswerten aus der Herstellung oder dem An- oder Verkauf vergleichbarer Straßen 
unter Beachtung eines Anpassungsbedarfs an die Besonderheiten der zu bewertenden 
Straße anzusetzen. Die so ermittelten Werte sind unter Berücksichtigung der 
voraussichtlichen Restnutzungsdauer, die auf der Grundlage des Straßenzustands zu 
schätzen ist, auf den fiktiven Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt zurückzuindizieren. 
Grundsätzlich gehören zur Fahrbahn: 
 
a) die einzelnen Schichten des Straßenkörpers (Damm oder Geländeeinschnitt, 
Frostschutzschicht, Tragschicht, Binderschicht, Deckschicht), 
b) Verkehrsinseln, 
c) Geschwindigkeitsbremsen, 
d) Fahrbahnmarkierungen, 
e) Fußgängerüberquerungshilfen, 
f) Pflanzbeete in der Fahrbahn, 
g) Gräben, 
h) Bermen, 
i) Bankette, 
j) Mulden, sofern nicht von Dritten mitgenutzt, 
k) Parkstände (innerhalb des Fahrbahnbereichs), 
l) Poller. 
 
Bei untergeordneter Bedeutung können grundsätzlich mit der Fahrbahn zusammen bewertet 
werden: 
 
a) Straßenabläufe, Straßenentwässerungsanlagen, 
b) Grünstreifen, 
c) Bäume und sonstige mehrjährige Pflanzen in Pflanzbeeten und auf Grünstreifen, 
d) Schutzplanken, 
e) Betonschutzwände, 
f) Betongleitwände, 
g) Verkehrszeichen. 
 
Selbstständig zu erfassende und zu bewertende Vermögensgegenstände sind: 
a) Radwege, Gehwege, kombinierte Rad- und Gehwege, 
b) Verkehrslenkungsanlagen (Kreisel), 
c) Bushaltestellen, 
d) Unterstände an Bushaltestellen, 
e) Parkbuchten, 



✰✰♥

f) Parktaschen, 
g) Parkstreifen, 
h) Taxistände, 
i) Parkplätze, 
j) sonstige Plätze, 
k) Verkehrsampeln, Signalanlagen, 
l) Parkleitsysteme, 
m) Straßenbeleuchtung einschließlich Stromversorgungskabel. 
 
Sofern Radwege, Gehwege, kombinierte Rad- und Gehwege, Bushaltestellen, Parkbuchten, 
Parktaschen, Parkstreifen und Taxistände in einem unmittelbaren räumlichen 
Zusammenhang mit der Fahrbahn stehen, können diese mit der Fahrbahn zusammen 
bewertet werden, wenn die Restnutzungsdauer und die Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten je m² der Fahrbahn, der Radwege, der Gehwege, der kombinierten Rad- 
und Gehwege, der Bushaltestellen, der Parkbuchten, der Parktaschen, der Parkstreifen und 
der Taxistände nicht wesentlich unterschiedlich sind. Bei der Bewertung von Litfaßsäulen, 
Werbetafeln, Fahrradständern, Ruhebänken und Mülleimern sind die Bewertungsgrundsätze 
für bewegliche Vermögensgegenstände zu beachten. Bei einem vorhandenen Damm oder 
Geländeeinschnitt ist grundsätzlich ein aus Vergleichswerten abgeleiteter Restbuchwert der 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Straße zu berücksichtigen, der nicht 
abgeschrieben wird, da er keinem Wertverzehr unterliegt. Sofern keine Vergleichswerte 
vorliegen, kann ein Restbuchwert in Höhe von 30 v. H. der Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten der Straße angesetzt werden. 
 
(7) Bei der Stadt Ludwigshafen erfolgte die Wertermittlung der Straßen durch die Software 
Polygis-KSIB über den Zustandswert (fiktives Alter) gemäß den Vorgaben der Richtlinie 
einen auf das fiktive Anschaffungsjahr rückindizierten Restbuchwert der Straße. 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 

2.1. Folgender Beleg wurde vom Ausschuss für eine Prüfung ausgewählt: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.  Anschaffungs- und Herstellungskosten 
 
 
 
 
Die Anschaffungs- und Herstellungskosten beliefen sich auf 812.269,00 €. Die 
Wertermittlung erfolgte über die Software Poygis-KSIB über den Zustandswert (fiktives Alter) 
gemäß den Vorgaben der GemEBilBewVO einen auf das fiktive Anschaffungsjahr 
rückindizierten Restbuchwert der Straße. Die Datenermittlung erfolgte durch 4-14 und wurde 
bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz an 2-11 gemeldet (siehe hierzu auch 
Prüfungsvermerk vom 08.10.2009 „Prüfung der Eröffnungsbilanz 2009 - hier: 
Straßenbewertung in Ludwigshafen). 
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2.3  Abschreibung: 

Die Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen und die 
Berechnung der Abschreibungen (Abschreibungsrichtlinie –VV AfA) sieht für 
Straßenaufbauten eine Nutzungsdauer von 35 Jahren vor: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausgehend von den Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 812.269,00 € 
erfolgte die Abschreibung beginnend mit dem Zeitpunkt der Aktivierung (31.12.2008) unter 
Berücksichtigung ihres fiktiven Alters über eine Restnutzungsdauer von 24 Jahren: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Restbuchwert zum 31.12.2017 beläuft sich auf 507.668,00 €. 
 
 
 
 
 
2.4 Zukünftige Auswirkungen  

(1) Gem. § 35 Abs. 4 GemHVO ist hier zu prüfen, ob sich der geplante Abriss der 
Hochstraße Nord auf die im Umfeld gelegenen Vermögensgegenstände wertmindernd 
auswirkt und daher eine außerplanmäßige Abschreibung vorgenommen werden muss. 

(2) Nach den derzeit vorliegenden Plänen wäre der o.g. Straßenabschnitt vom Abriss der 
Hochstraße Nord und Neubau der Stadtstraße betroffen. 
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Alter Zustand 

 

 

 
Neuer Zustand 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
Empfehlung: Verkürzung der Restnutzungsdauer bei Nutzungsänderung (ggf. Sonderposten 
prüfen). 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 07 
1-14 30 18/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: FDP 
Begleitende Prüferin bei 1-14: Herr Klein 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 01 
Sitzungstermin: 28.11.2018 

 

Prüfungsschwerpunkt Umfeld Hochstraße Nord 

Anlage Nr. STR2005297, STR2005303, STR2005304 und STR2002170 
 
Zur Prüfung ausgewählte Anlagen: 
 

Anlage-Nr. Buchwert zum 31.12.2017 Bezeichnung Art 

STR2005297 288.702,00 EUR Heinigstraße Straßenaufbau 

STR2005303 295.019,00 EUR Heinigstraße Straßenaufbau 

STR2005304 281.937,00 EUR Heinigstraße Straßenaufbau 

STR2002170 544.103,00 EUR Jaegerstraße Straßenaufbau 

 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Grundsätzlich sind alle Vermögenswerte in der Bilanz einzeln zu aktivieren. 
 
(2) Gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO sind Vermögensgegenstände höchstens mit den 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten (AHK) und, soweit deren Nutzung zeitlich begrenzt 
ist, vermindert um planmäßige Abschreibungen gemäß § 35 GemHVO anzusetzen. 
 
(3) Die planmäßige Abschreibung erfolgt nach § 35 Abs. 1 GemHVO grundsätzlich in 
gleichen Jahresraten über die wirtschaftliche Nutzungsdauer9. Für die Bestimmungen der 
wirtschaftlichen Nutzungsdauer ist gem. § 35 Abs. 2 GemHVO die vom fachlich zuständigen 
Ministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle10 für Gemeinden anzuwenden. 
 
(4) Die Bewertung der in der Bilanz auszuweisenden Vermögensgegenstände erfolgt nach 
den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung, § 33 Abs. 1 GemHVO. Nach Nr. 3 der 
Vorschrift ist vorsichtig zu bewerten; vorhersehbare Risiken und Verluste, die bis zum 
Bilanzstichtag entstanden sind, sind zu berücksichtigen, selbst wenn diese erst zwischen 

r Lineare Abschreibung. 
10 Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen und die Berechnung der 
Abschreibungen (Abschreibungsrichtlinie – VV-AfA) vom 23.11.2006 mit dazugehöriger Anlage. 
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dem Bilanzstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden 
sind. 
 
 
(5) Nach § 35 Abs. 4 GemHVO sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, 
ohne Rücksicht darauf ob ihre Nutzung zeitlich begrenzt ist, im Falle einer voraussichtlichen 
Wertminderung außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen, um die 
Vermögensgegenstände mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der ihnen am Bilanzstichtag 
beizulegen ist. Stellt sich in einem späteren Haushaltsjahr heraus, dass die Gründe für die 
Abschreibung nicht mehr bestehen, ist der Betrag dieser Abschreibung in dem Umfange der 
Werterhöhung unter Berücksichtigung der Abschreibung, die inzwischen vorzunehmen 
gewesen wären, zuzuschreiben. 
 
(6) Gemäß § 3 Abs. 4 Nr. 4 GemEBilBewVO sind Straßen auf der Grundlage von 
Vergleichswerten aus der Herstellung oder dem An- oder Verkauf vergleichbarer Straßen 
unter Beachtung eines Anpassungsbedarfs an die Besonderheiten der zu bewertenden 
Straße anzusetzen. Die so ermittelten Werte sind unter Berücksichtigung der 
voraussichtlichen Restnutzungsdauer, die auf der Grundlage des Straßenzustands zu 
schätzen ist, auf den fiktiven Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt zurückzuindizieren.  
 
(7) Grundsätzlich gehören zur Fahrbahn: 

a) die einzelnen Schichten des Straßenkörpers (Damm oder Geländeeinschnitt, 
Frostschutzschicht, Tragschicht, Binderschicht, Deckschicht), 

b) Verkehrsinseln, 
c) Geschwindigkeitsbremsen, 
d) Fahrbahnmarkierungen, 
e) Fußgängerüberquerungshilfen, 
f) Pflanzbeete in der Fahrbahn, 
g) Gräben, 
h) Bermen, 
i) Bankette, 
j) Mulden, sofern nicht von Dritten mitgenutzt, 
k) Parkstände (innerhalb des Fahrbahnbereichs), 
l) Poller. 

 
(8) Bei untergeordneter Bedeutung können grundsätzlich mit der Fahrbahn zusammen 
bewertet werden: 

a) Straßenabläufe, Straßenentwässerungsanlagen, 
b) Grünstreifen, 
c) Bäume und sonstige mehrjährige Pflanzen in Pflanzbeeten und auf Grünstreifen, 
d) Schutzplanken, 
e) Betonschutzwände, 
f) Betongleitwände, 
g) Verkehrszeichen. 

 
(9) Selbstständig zu erfassende und zu bewertende Vermögensgegenstände sind: 

a) Radwege, Gehwege, kombinierte Rad- und Gehwege, 
b) Verkehrslenkungsanlagen (Kreisel), 
c) Bushaltestellen, 
d) Unterstände an Bushaltestellen, 
e) Parkbuchten, 
f) Parktaschen, 
g) Parkstreifen, 
h) Taxistände, 
i) Parkplätze, 
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j) sonstige Plätze, 
k) Verkehrsampeln, Signalanlagen, 
l) Parkleitsysteme, 
m) Straßenbeleuchtung einschließlich Stromversorgungskabel. 

 
 
(10) Sofern Radwege, Gehwege, kombinierte Rad- und Gehwege, Bushaltestellen, 
Parkbuchten, Parktaschen, Parkstreifen und Taxistände in einem unmittelbaren räumlichen 
Zusammenhang mit der Fahrbahn stehen, können diese mit der Fahrbahn zusammen 
bewertet werden, wenn die Restnutzungsdauer und die AHK je m² der Fahrbahn, der 
Radwege, der Gehwege, der kombinierten Rad- und Gehwege, der Bushaltestellen, der 
Parkbuchten, der Parktaschen, der Parkstreifen und der Taxistände nicht wesentlich 
unterschiedlich sind. Bei der Bewertung von Litfaßsäulen, Werbetafeln, Fahrradständern, 
Ruhebänken und Mülleimern sind die Bewertungsgrundsätze für bewegliche 
Vermögensgegenstände zu beachten. Bei einem vorhandenen Damm oder 
Geländeeinschnitt ist grundsätzlich ein aus Vergleichswerten abgeleiteter Restbuchwert der 
AHK der Straße zu berücksichtigen, der nicht abgeschrieben wird, da er keinem Wertverzehr 
unterliegt. Sofern keine Vergleichswerte vorliegen, kann ein Restbuchwert in Höhe von 30 v. 
H. der AHK der Straße angesetzt werden. 
 
(11) Bei der Stadt Ludwigshafen erfolgte die Wertermittlung der Straßen durch die Software 
Polygis-KSIB über den Zustandswert (fiktives Alter) gemäß den Vorgaben der Richtlinie 
einen auf das fiktive Anschaffungsjahr rückindizierten Restbuchwert der Straße. Die 
Datenermittlung erfolgte durch den Bereich 4-14 und wurde bei der Erstellung der 
Eröffnungsbilanz an 2-11 gemeldet.11 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgende Anlagen wurden vom Ausschuss für eine Prüfung ausgewählt: 
 
2.1 Anlage STR2005297 
 

 
 
Der Straßenabschnitt 59821037-59821038 liegt auf der Heinigstraße zwischen 
Bahnhofstraße und Dörrhorststraße. 

ss Siehe hierzu auch Prüfungsvermerk Nr. 454 „Prüfung der Eröffnungsbilanz 2009 - hier: Straßenbewertung in 
Ludwigshafen“ vom 08.10.2009
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2.1.1 Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) 
 

 
 
Die AHK beliefen sich auf 435.060,00 EUR. 
 
2.1.2 Abschreibung: 

(1) Die Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen und 
die Berechnung der Abschreibungen (Abschreibungsrichtlinie –VV AfA) sieht für 
Straßenaufbauten eine Nutzungsdauer von 35 Jahren vor: 

 
 
 
(2) Ausgehend von den AHK i.H.v. 435.060,00 EUR erfolgte die Abschreibung beginnend mit 
dem Zeitpunkt der Aktivierung (31.12.2008) unter Berücksichtigung ihres fiktiven Alters über 
eine Restnutzungsdauer von 27 Jahren: 
 

 
 
Der Restbuchwert zum 31.12.2017 beläuft sich auf 288.702,00 EUR. 
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2.1.3 Zukünftige Auswirkungen 
 
(1) Gem. § 35 Abs. 4 GemHVO ist hier zu prüfen, ob sich der geplante Abriss der 
Hochstraße Nord auf die im Umfeld gelegenen Vermögensgegenstände, hier 
Infrastrukturvermögen, wertmindernd auswirkt und daher eine außerplanmäßige 
Abschreibung vorgenommen werden muss. 
 
(2) Nach den derzeit vorliegenden Plänen wäre der o.g. Straßenabschnitt vom Abriss der 
Hochstraße Nord und Neubau der Stadtstraße nicht betroffen. 
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Geplanter Verlauf: 

  

neue Stadtstraße 
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2.2 Anlage STR2005303 
 

 
 
Der Straßenabschnitt 59821024-59821025 liegt auf der Heinigstraße zwischen Kaiser-
Wilhelm-Straße und Wredestraße. 
 

 
 
2.2.1  Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) 
 

 
 
Die AHK beliefen sich auf 477.875,00 EUR. 
 
2.2.2 Abschreibung: 
 
Ausgehend von den AHK i.H.v. 477.875,00 EUR erfolgte die Abschreibung beginnend mit 
dem Zeitpunkt der Aktivierung (01.01.2009) unter Berücksichtigung ihres fiktiven Alters über 
eine Restnutzungsdauer von 24 Jahren: 
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Der Restbuchwert zum 31.12.2017 beläuft sich auf 295.019,00 EUR. 
 
2.2.3 Zukünftige Auswirkungen 
 
(1) Gem. § 35 Abs. 4 GemHVO ist hier zu prüfen, ob sich der geplante Abriss der 
Hochstraße Nord auf die im Umfeld gelegenen Vermögensgegenstände, hier 
Infrastrukturvermögen, wertmindernd auswirkt und daher eine außerplanmäßige 
Abschreibung vorgenommen werden muss. 
 
(2) Nach den derzeit vorliegenden Plänen wäre der o.g. Straßenabschnitt vom Abriss der 
Hochstraße Nord und Neubau der Stadtstraße nicht betroffen. 

Geplanter Verlauf 

 
 
  

neue Stadtstraße 
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2.3 Anlage STR2005304 
 

 
 
Der Straßenabschnitt 59821025-59821037 liegt auf der Heinigstraße zwischen 
Dörrhorststraße und Kaiser-Wilhelm-Straße. 

 
 
2.3.1  Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) 
 

 
 
Die AHK beliefen sich auf 431.197,00 EUR. 
 
2.3.2 Abschreibung: 

Ausgehend von den AHK i.H.v. 431.197,00 EUR erfolgte die Abschreibung beginnend mit 
dem Zeitpunkt der Aktivierung (01.01.2009) unter Berücksichtigung ihres fiktiven Alters über 
eine Restnutzungsdauer von 26 Jahren: 
 

 
 
Der Restbuchwert zum 31.12.2017 beläuft sich auf 281.937,00 EUR. 
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2.3.3 Zukünftige Auswirkungen 
 
(1) Gem. § 35 Abs. 4 GemHVO ist hier zu prüfen, ob sich der geplante Abriss der 
Hochstraße Nord auf die im Umfeld gelegenen Vermögensgegenstände, hier 
Infrastrukturvermögen, wertmindernd auswirkt und daher eine außerplanmäßige 
Abschreibung vorgenommen werden muss. 
 
(2) Nach den derzeit vorliegenden Plänen wäre der o.g. Straßenabschnitt vom Abriss der 
Hochstraße Nord und Neubau der Stadtstraße nicht betroffen. 
 
Geplanter Verlauf: 

 
  

neue Stadtstraße 
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2.4 Anlage STR2002170 
 

 
 
Bei der Stichprobe handelt es sich um einen Straßenabschnitt auf der Jaegerstraße 
zwischen Berliner Straße und Sumgaitallee: 
 

 
 
2.4.1 Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) 
 

 
 
Die AHK beliefen sich auf 935.402,00 EUR. 
 
2.4.2 Abschreibung: 
 
Ausgehend von den AHK i.H.v. 935.402,00 EUR erfolgte die Abschreibung beginnend mit 
dem Zeitpunkt der Aktivierung (31.12.2008) unter Berücksichtigung ihres fiktiven Alters über 
eine Restnutzungsdauer von 22 Jahren: 
 

 
 
Der Restbuchwert zum 31.12.2017 beläuft sich auf 544.103,00 EUR. 
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2.4.3 Zukünftige Auswirkungen 
 
(1) Gem. § 35 Abs. 4 GemHVO ist hier zu prüfen, ob sich der geplante Abriss der 
Hochstraße Nord auf die im Umfeld gelegenen Vermögensgegenstände, hier 
Infrastrukturvermögen, wertmindernd auswirkt und daher eine außerplanmäßige 
Abschreibung vorgenommen werden muss. 
 
(2) Nach den derzeit vorliegenden Plänen wäre der o.g. Straßenabschnitt vom Abriss der 
Hochstraße Nord und Neubau der Stadtstraße teilweise betroffen. 
 
 
Geplanter Verlauf: 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
Wenn Nutzungsänderung notwendig, Restnutzungsdauer anpassen und ggf. sonderposten 
prüfen. 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 01 
1-14 30 18/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: SPD 
Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: Frau Laßleben 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 01 
Sitzungstermin: 28.11.2018 

 

 
Prüfungsschwerpunkt Umfeld Hochstraße Nord 

 
Brückenbauwerke 
 
Zur Prüfung ausgewählte Anlagen: 
 

Anlage-Nr. 
Buchwert zum 

31.12.2017 
Bezeichnung Art 

ANL0001628 294.029,00 EUR 

 
Brückenbauw. der L 523 v.d. 

BA.., BWNr. 102 
 

Brückenbauwerk 

ANL0001641 92.684,00 EUR 
Brückenbauwerk der Hochstr. 

Nord, BWNr. 115 Brückenbauwerk 

ANL0001648 656.655,00 EUR 
Hochstr. Nord v. Achse 21, 

BWNr. 122 
Brückenbauwerk 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Grundsätzlich sind alle Vermögenswerte in der Bilanz einzeln zu aktivieren. 
 

(2) Gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO sind Vermögensgegenstände höchstens mit den 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten (AHK) und, soweit deren Nutzung zeitlich 
begrenzt ist, vermindert um planmäßige Abschreibungen gemäß § 35 GemHVO 
anzusetzen. 

 
(3) Die planmäßige Abschreibung erfolgt nach § 35 Abs. 1 GemHVO grundsätzlich in 

gleichen Jahresraten über die wirtschaftliche Nutzungsdauer12. Für die 
Bestimmungen der wirtschaftlichen Nutzungsdauer ist gem. § 35 Abs. 2 GemHVO 
die vom fachlich zuständigen Ministerium bekannt gegebene 
Abschreibungstabelle13 für Gemeinden anzuwenden. Die Abschreibung erfolgt 
grundsätzlich bis auf einen Erinnerungswert von 1,00 EUR. 
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(4) Die Bewertung der in der Bilanz auszuweisenden Vermögensgegenstände erfolgt 
nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (§ 33 Abs. 1 GemHVO). 
Nach Abs. 1 Nr. 3 ist vorsichtig zu bewerten; vorhersehbare Risiken und Verluste, 
die bis zum Bilanzstichtag entstanden sind, sind zu berücksichtigen, selbst wenn 
diese erst zwischen dem Bilanzstichtag und dem Tag der Aufstellung des 
Jahresabschlusses bekannt geworden sind. 

 
 

(5) Grundlage für die Bewertung von Brücken, Tunneln und ingenieurtechnischen 
Bauwerken war eine Aufstellung des Bereichs Tiefbau (4-14) von 2008, welche auf 
Basis von Brückenbüchern erstellt wurde. 

 
(6) Die Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen wurden gemäß 
§ 3 Abs. 4 Nr. 5 GemEBilBewVO zum Teil durch den Bereich Tiefbau (4-14) und 
zum Teil durch die Firma D. im Jahr 2008 zum Bewertungsstichtag 31.12.2007 
bewertet. Als Bewertungsstichtag durchgehend der 31.12.2007 festgelegt. Bei der 
Ermittlung der Herstellungskosten wurde ein Erfahrungswert aus der Herstellung 
vergleichbarer Bauwerke unter Beachtung eines Anpassungsbedarfs an die 
Besonderheiten des zu bewertenden ingenieurtechnischen Bauwerks angesetzt. 
Dieser Wert bezog sich zunächst auf eine Einheit des zu bewertenden Bauwerks, 
z.B. 1 Quadratmeter Brückenfläche konnte zum Herstellungszeitpunkt für bspw. 
700 Euro gebaut werden. Der Einheitswert wurde sodann mit der jeweiligen Fläche 
eines Bauwerks multipliziert, was die (fiktiven) Herstellungskosten des Bauwerks 
ergab. 

 
(7) Die Gesamtnutzungsdauer eines Bauwerks ergibt sich aus den „Richtlinien 
über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen…“ aus dem 
Ministerialblatt der Landesregierung von Rheinland-Pfalz vom 31.01.2007 und 
beträgt für Brücken aus Mauerwerk und Beton 65 Jahre, für Tunnelanlagen 50 
Jahre. Die Restnutzungsdauer ergibt sich aus der verbleibenden Zeit von Baujahr 
zuzüglich Gesamtnutzungsdauer abzüglich des Jahres des Bewertungsstichtags. 
Die Herstellungskosten wurden entsprechend der vergangenen Nutzungsdauer 
anteilsmäßig reduziert (Wertminderung infolge Abschreibung). 

 
(8) Weiterhin wurde bei der Bewertung der Brückenbauwerke eine 
„Wertminderung infolge Schäden und Mängeln“ berücksichtigt. Dies erfolgte, indem 
die Kosten für die reine Instandsetzung der vorhandenen Schäden auf Grundlage 
der Bauwerks-Prüfberichte geschätzt und bei den Herstellungskosten in Abzug 
gebracht wurden. Da jedoch die Nebenkosten einer Instandsetzungsmaßnahme 
(z.B. Verkehrssicherung, Baugerüste, usw.) nicht in die Kostenermittlung 
einbezogen wurden, erläuterte 4-14, dass bei der Betrachtung der aufsummierten 
Schadenshöhe darauf zu achten ist, dass diese keine Aufschlüsse über den 
Investitionsstau der zu behebenden Schäden geben kann.14 

 
(9) Unter Berücksichtigung der Herstellungskosten, der Restnutzungsdauer, der 
Wertminderung infolge Abschreibung, sowie der Restnutzungsdauer infolge 
Schäden und Mängeln ergab sich hieraus der Wert des Bauwerks zum 
Bewertungsstichtag 31.12.2007.  

 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgende Anlagen wurden vom Ausschuss für eine Prüfung ausgewählt: 
 

✈✇
①②③④ ⑤⑥③⑦②⑧ ⑨
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a)  ANL0001628 Brückenbauwerk der L 523 v.d. BA., BWNr. 102 
 
Anlagenkarte 
 

 
 
 
Anlagenposten: 
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Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) 
 
 

(1) Der Wert des Bauwerks zum Bewertungsstichtag 31.12.2007 ergab sich wie unter 
Punkt 1. dargestellt aus der Berücksichtigung der Herstellungskosten, der 
Restnutzungsdauer, der Wertminderung infolge Abschreibung, sowie der 
Restnutzungsdaueranpassung infolge Schäden und Mängeln. 

 
(2) Dieser war für das aus Stichprobe ausgewählte Bauwerk 1.028.516,00 Euro. 

 
(3) Nachfolgend Auszüge aus den Bewertungsunterlagen für das Brückenbauwerk für 

die Erstellung der Eröffnungsbilanz:  
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Abschreibung 
 
Bei der erstmaligen Aufnahme in das Vermögen wurde von der regulären Nutzungszeit von 
65 Jahren und zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz 2008 von noch 30 Jahren ausgegangen. 
Dies erklärt die Abschreibungsrate von 34.284,00 Euro für das Jahr 2009.  
 
Im Laufe Jahre 2011 wurde die Problematik um die Hochstraße Nord bekannt. Daraufhin 
wurde die Restnutzungszeit bereits für den Jahresabschluss per 31.12.2010 (erstellt in 2011) 
erheblich auf 18 Jahre (bis 31.12.2027, erste Schätzungen) verkürzt. Im Folge-
Jahresabschluss per 31.12.2012 wurde die Restnutzungsdauer nochmals auf nunmehr noch 
8 Jahre auf den Zeitpunkt 31.12.2020 (zum damaligen Zeitpunkt erwartete 
Rückbauzeitpunkt)  verkürzt. Dies führte zu einer neuen AfA-Rate von 98.010,00 Euro 
jährlich. 
 
 

 
 
 
 
Zukünftige Auswirkungen 
 
Gemäß § 35 Abs. 4 GemHVO ist an dieser Stelle zu prüfen, ob sich der geplante Abriss der 
Hochstraße Nord auf die im Umfeld gelegenen Vermögensgegenstände wertmindernd 
auswirkt. Liegt eine Wertminderung vor, muss eine außerplanmäßige Abschreibung 
vorgenommen werden. Nach den derzeit vorliegenden Plänen erfolgt der Abriss der 
Hochstraße Nord verbunden mit dem Neubau einer Stadtstraße. 
Das unter der Anlagen-Nr. ANL0001628 bilanzierte Brückenbauwerk verläuft parallel zur 
Dessauerstraße und soll rückgebaut werden. In welcher Form der Neubau der Stadtstraße 
an dieser Stelle standfinden wird, ist nach dem aktuellen Planungsstand nicht detailliert 
bekannt. 
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b) ANL0001641 Brückenbauwerk der Hochstr. Nord, BW Nr. 115 
 

Anlagenkarte 

 
 
 
Anlagenposten: 
 



✰✲✲

 
 
Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) 
 

(1) Der Wert des Bauwerks zum Bewertungsstichtag 31.12.2007 ergab sich wie unter 
Punkt 1. dargestellt aus der Berücksichtigung der Herstellungskosten, der 
Restnutzungsdauer, der Wertminderung infolge Abschreibung, sowie der 
Restnutzungsdaueranpassung infolge Schäden und Mängeln. 

 
(2) Dieser war für das aus Stichprobe ausgewählte Bauwerk 313.833,00 Euro. 

 
(3) Nachfolgend Auszüge aus den Bewertungsunterlagen für das Brückenbauwerk für 

die Erstellung der Eröffnungsbilanz:  
 



✰✲❙
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Abschreibung 
 
Bei der erstmaligen Aufnahme in das Vermögen wurde von der regulären Nutzungszeit von 
65 Jahren und zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz 2008 von noch 35 Jahren ausgegangen. 
Dies erklärt die Abschreibungsrate von 8.967,00 Euro für das Jahr 2009.  
 
Im Laufe Jahre 2011 wurde die Problematik um die Hochstraße Nord bekannt. Daraufhin 
wurde die Restnutzungszeit bereits für den Jahresabschluss per 31.12.2010 (erstellt in 2011) 
erheblich auf 23 Jahre (bis 31.12.2030, erste Schätzungen) verkürzt. Im Folge-
Jahresabschluss per 31.12.2012 wurde die Restnutzungsdauer nochmals auf nunmehr noch 
8 Jahre auf den Zeitpunkt 31.12.2020 (zum damaligen Zeitpunkt erwartete 
Rückbauzeitpunkt) verkürzt. Dies führte zu einer neuen AfA-Rate von 30.894,00 Euro 
jährlich. 
 
 
 

 
 
 
 
Zukünftige Auswirkungen 
 

Gemäß § 35 Abs. 4 GemHVO ist an dieser Stelle zu prüfen, ob sich der geplante Abriss der 
Hochstraße Nord auf die im Umfeld gelegenen Vermögensgegenstände wertmindernd 
auswirkt. Liegt eine Wertminderung vor, muss eine außerplanmäßige Abschreibung 
vorgenommen werden. Nach den derzeit vorliegenden Plänen erfolgt der Abriss der 
Hochstraße Nord verbunden mit dem Neubau einer Stadtstraße. 
Bei dem unter der Anlagen-Nr. ANL0001641 bilanzierten Brückenbauwerk handelt es sich 
um die Verbindung zur B 37 welche in die A650 mündet. Unter Betrachtung der vorläufigen 
Planungen (siehe nachfolgendes Bild), könnte dieses Bauwerk auch weiterhin genutzt 
werden. In welcher Form der Neubau der Stadtstraße an dieser Stelle standfinden wird, ist 
nach dem aktuellen Planungsstand nicht detailliert bekannt. 
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c) ANL0001648 Brückenbauwerk der Hochstr. Nord, BWNr. 122 
 

Anlagenkarte 
 

 
 
 
Anlagenposten: 
 



✰❙♥

 
 
 
 
Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) 
 

(1) Der Wert des Bauwerks zum Bewertungsstichtag 31.12.2007 ergab sich wie 
unter Punkt 1. dargestellt aus der Berücksichtigung der Herstellungskosten, der 
Restnutzungsdauer, der Wertminderung infolge Abschreibung, sowie der 
Restnutzungsdaueranpassung infolge Schäden und Mängeln. 

 
(2) Dieser war für das aus Stichprobe ausgewählte Bauwerk 2.258.571,00 Euro. 

 
(3) Nachfolgend Auszüge aus den Bewertungsunterlagen für das Brückenbauwerk für 

die Erstellung der Eröffnungsbilanz:  
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Abschreibung 
 
Bei der erstmaligen Aufnahme in das Vermögen wurde von der regulären Nutzungszeit von 
65 Jahren und zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz 2008 von noch 34 Jahren ausgegangen. 
Dies erklärt die Abschreibungsrate von 66.429,00 Euro für das Jahr 2009.  
 
Im Laufe Jahre 2011 wurde die Problematik um die Hochstraße Nord bekannt. Daraufhin 
wurde die Restnutzungszeit bereits für den Jahresabschluss per 31.12.2010 (erstellt in 2011) 
erheblich auf 20 Jahre (bis 31.12.2027, erste Schätzungen) verkürzt. Im Folge-
Jahresabschluss per 31.12.2012 wurde die Restnutzungsdauer nochmals auf nunmehr noch 
8 Jahre auf den Zeitpunkt 31.12.2020 (zum damaligen Zeitpunkt erwartete 
Rückbauzeitpunkt) verkürzt. Dies führte zu einer neuen AfA-Rate von 218.885,00 Euro 
jährlich. 
 

 
 
 
Zukünftige Auswirkungen 
 

Gemäß § 35 Abs. 4 GemHVO ist an dieser Stelle zu prüfen, ob sich der geplante Abriss der 
Hochstraße Nord auf die im Umfeld gelegenen Vermögensgegenstände wertmindernd 
auswirkt. Liegt eine Wertminderung vor, muss eine außerplanmäßige Abschreibung 
vorgenommen werden. Nach den derzeit vorliegenden Plänen erfolgt der Abriss der 
Hochstraße Nord verbunden mit dem Neubau einer Stadtstraße. 
Bei dem unter der Anlagen-Nr. ANL0001648 bilanzierten Brückenbauwerk handelt es sich 
um ein süd-westlich des Rathaus-Centers gelegenes Teilstück der Hochstraße Nord und soll 
rückgebaut werden. In welcher Form der Neubau der Stadtstraße an dieser Stelle 
standfinden wird, ist nach dem aktuellen Planungsstand nicht detailliert bekannt. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
Prüfung Nutzungsänderung erfolgt wenn Zeit und Art der Umsetzung bekannt wird. 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14207  1-14  1-142 
 
 
Anhang: - 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 01 
1-14 30 18/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
1-14207 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: SPD 
Begleitende Prüferin bei 1-14: Herr Klein 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 01 
Sitzungstermin: 28.11.2018 

 

Prüfungsschwerpunkt Umfeld Hochstraße Nord 

Anlage Nr. STR2002170 und STR2007524 
 
Zur Prüfung ausgewählte Anlagen: 
 

Anlage-Nr. Buchwert zum 31.12.2017 Bezeichnung Art 

STR2002170 544.103,00 EUR Jaegerstraße Straßenaufbau 

STR2007524 564.655,00 EUR Rheinuferstraße Straßenaufbau 

 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Grundsätzlich sind alle Vermögenswerte in der Bilanz einzeln zu aktivieren. 
 
(2) Gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO sind Vermögensgegenstände höchstens mit den 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten (AHK) und, soweit deren Nutzung zeitlich begrenzt 
ist, vermindert um planmäßige Abschreibungen gemäß § 35 GemHVO anzusetzen. 
 
(3) Die planmäßige Abschreibung erfolgt nach § 35 Abs. 1 GemHVO grundsätzlich in 
gleichen Jahresraten über die wirtschaftliche Nutzungsdauer15. Für die Bestimmungen der 
wirtschaftlichen Nutzungsdauer ist gem. § 35 Abs. 2 GemHVO die vom fachlich zuständigen 
Ministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle16 für Gemeinden anzuwenden. 
 
(4) Die Bewertung der in der Bilanz auszuweisenden Vermögensgegenstände erfolgt nach 
den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung, § 33 Abs. 1 GemHVO. Nach Nr. 3 der 
Vorschrift ist vorsichtig zu bewerten; vorhersehbare Risiken und Verluste, die bis zum 
Bilanzstichtag entstanden sind, sind zu berücksichtigen, selbst wenn diese erst zwischen 
dem Bilanzstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden 
sind. 
 

s❚ Lineare Abschreibung. 
16 Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen und die Berechnung der 
Abschreibungen (Abschreibungsrichtlinie – VV-AfA) vom 23.11.2006 mit dazugehöriger Anlage. 
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(5) Nach § 35 Abs. 4 GemHVO sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, 
ohne Rücksicht darauf ob ihre Nutzung zeitlich begrenzt ist, im Falle einer voraussichtlichen 
Wertminderung außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen, um die 
Vermögensgegenstände mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der ihnen am Bilanzstichtag 
beizulegen ist.  
 
Stellt sich in einem späteren Haushaltsjahr heraus, dass die Gründe für die Abschreibung 
nicht mehr bestehen, ist der Betrag dieser Abschreibung in dem Umfange der Werterhöhung 
unter Berücksichtigung der Abschreibung, die inzwischen vorzunehmen gewesen wären, 
zuzuschreiben. 
 
(6) Gemäß § 3 Abs. 4 Nr. 4 GemEBilBewVO sind Straßen auf der Grundlage von 
Vergleichswerten aus der Herstellung oder dem An- oder Verkauf vergleichbarer Straßen 
unter Beachtung eines Anpassungsbedarfs an die Besonderheiten der zu bewertenden 
Straße anzusetzen. Die so ermittelten Werte sind unter Berücksichtigung der 
voraussichtlichen Restnutzungsdauer, die auf der Grundlage des Straßenzustands zu 
schätzen ist, auf den fiktiven Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt zurückzuindizieren.  
 
(7) Grundsätzlich gehören zur Fahrbahn: 

m) die einzelnen Schichten des Straßenkörpers (Damm oder Geländeeinschnitt, 
Frostschutzschicht, Tragschicht, Binderschicht, Deckschicht), 

n) Verkehrsinseln, 
o) Geschwindigkeitsbremsen, 
p) Fahrbahnmarkierungen, 
q) Fußgängerüberquerungshilfen, 
r) Pflanzbeete in der Fahrbahn, 
s) Gräben, 
t) Bermen, 
u) Bankette, 
v) Mulden, sofern nicht von Dritten mitgenutzt, 
w) Parkstände (innerhalb des Fahrbahnbereichs), 
x) Poller. 

 
(8) Bei untergeordneter Bedeutung können grundsätzlich mit der Fahrbahn zusammen 
bewertet werden: 

h) Straßenabläufe, Straßenentwässerungsanlagen, 
i) Grünstreifen, 
j) Bäume und sonstige mehrjährige Pflanzen in Pflanzbeeten und auf Grünstreifen, 
k) Schutzplanken, 
l) Betonschutzwände, 
m) Betongleitwände, 
n) Verkehrszeichen. 

 
(9) Selbstständig zu erfassende und zu bewertende Vermögensgegenstände sind: 

n) Radwege, Gehwege, kombinierte Rad- und Gehwege, 
o) Verkehrslenkungsanlagen (Kreisel), 
p) Bushaltestellen, 
q) Unterstände an Bushaltestellen, 
r) Parkbuchten, 
s) Parktaschen, 
t) Parkstreifen, 
u) Taxistände, 
v) Parkplätze, 
w) sonstige Plätze, 
x) Verkehrsampeln, Signalanlagen, 
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y) Parkleitsysteme, 
z) Straßenbeleuchtung einschließlich Stromversorgungskabel. 

 
(10) Sofern Radwege, Gehwege, kombinierte Rad- und Gehwege, Bushaltestellen, 
Parkbuchten, Parktaschen, Parkstreifen und Taxistände in einem unmittelbaren räumlichen 
Zusammenhang mit der Fahrbahn stehen, können diese mit der Fahrbahn zusammen 
bewertet werden, wenn die Restnutzungsdauer und die AHK je m² der Fahrbahn, der 
Radwege, der Gehwege, der kombinierten Rad- und Gehwege, der Bushaltestellen, der 
Parkbuchten, der Parktaschen, der Parkstreifen und der Taxistände nicht wesentlich 
unterschiedlich sind. Bei der Bewertung von Litfaßsäulen, Werbetafeln, Fahrradständern, 
Ruhebänken und Mülleimern sind die Bewertungsgrundsätze für bewegliche 
Vermögensgegenstände zu beachten. Bei einem vorhandenen Damm oder 
Geländeeinschnitt ist grundsätzlich ein aus Vergleichswerten abgeleiteter Restbuchwert der 
AHK der Straße zu berücksichtigen, der nicht abgeschrieben wird, da er keinem Wertverzehr 
unterliegt. Sofern keine Vergleichswerte vorliegen, kann ein Restbuchwert in Höhe von 30 v. 
H. der AHK der Straße angesetzt werden. 
 
(11) Bei der Stadt Ludwigshafen erfolgte die Wertermittlung der Straßen durch die Software 
Polygis-KSIB über den Zustandswert (fiktives Alter) gemäß den Vorgaben der Richtlinie 
einen auf das fiktive Anschaffungsjahr rückindizierten Restbuchwert der Straße. Die 
Datenermittlung erfolgte durch den Bereich 4-14 und wurde bei der Erstellung der 
Eröffnungsbilanz an 2-11 gemeldet.17 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgende Anlage wurde vom Ausschuss für eine Prüfung ausgewählt: 
 
2.1 Anlage STR2002170 
 

 
  

s❞ Siehe hierzu auch Prüfungsvermerk Nr. 454 „Prüfung der Eröffnungsbilanz 2009 - hier: Straßenbewertung in 
Ludwigshafen“ vom 08.10.2009
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Der Straßenabschnitt 59831046-59831065 liegt auf der Jaegerstraße zwischen Berliner 
Straße und Sumgaitallee: 
 

 
 
 
2.1.1 Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) 
 

 
 
Die AHK beliefen sich auf 935.402,00 EUR. 
 
2.1.2 Abschreibung: 

(1) Die Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen und 
die Berechnung der Abschreibungen (Abschreibungsrichtlinie –VV AfA) sieht für 
Straßenaufbauten eine Nutzungsdauer von 35 Jahren vor: 

 
 
(2) Ausgehend von den AHK i.H.v. 935.402,00 EUR erfolgte die Abschreibung beginnend mit 
dem Zeitpunkt der Aktivierung (01.01.2009) unter Berücksichtigung ihres fiktiven Alters über 
eine Restnutzungsdauer von 22 Jahren: 
 

 
 
Der Restbuchwert zum 31.12.2017 beläuft sich auf 544.103,00 EUR. 
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2.1.3 Zukünftige Auswirkungen 
 
(1) Gem. § 35 Abs. 4 GemHVO ist hier zu prüfen, ob sich der geplante Abriss der 
Hochstraße Nord auf die im Umfeld gelegenen Vermögensgegenstände, hier 
Infrastrukturvermögen, wertmindernd auswirkt und daher eine außerplanmäßige 
Abschreibung vorgenommen werden muss. 
 
(2) Nach den derzeit vorliegenden Plänen wäre der o.g. Straßenabschnitt vom Abriss der 
Hochstraße Nord und Neubau der Stadtstraße teilweise betroffen. 
 
Geplanter Verlauf: 

 
 
2.2 Anlage STR2007524 
 

 
 
Bei der Stichprobe handelt es sich um einen Straßenabschnitt auf der Rheinuferstraße 
zwischen Knotenpunkt 59831086 und 59831143: 
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2.2.1  Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) 
 

 
 
Die AHK beliefen sich auf 664.033,00 EUR. 
 
2.2.2 Abschreibung: 
 
Ausgehend von den AHK i.H.v. 664.033,00 EUR erfolgte die Abschreibung beginnend mit 
dem Zeitpunkt der Aktivierung (21.09.2010) über eine Nutzungsdauer von 35 Jahren. Die 
Restnutzungsdauer beträgt 27 Jahre: 
 

 
 
Der Restbuchwert zum 31.12.2017 beläuft sich auf 564.655,00 EUR. 
 
 
 
2.2.3 Zukünftige Auswirkungen 
 
(1) Gem. § 35 Abs. 4 GemHVO ist hier zu prüfen, ob sich der geplante Abriss der 
Hochstraße Nord auf die im Umfeld gelegenen Vermögensgegenstände, hier 
Infrastrukturvermögen, wertmindernd auswirkt und daher eine außerplanmäßige 
Abschreibung vorgenommen werden muss. 
 
(2) Nach den derzeit vorliegenden Plänen wäre der o.g. Straßenabschnitt vom Abriss der 
Hochstraße Nord und Neubau der Stadtstraße teilweise betroffen. 
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Geplanter Verlauf: 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
Restnutzungsdauer anpassen, Sonderposten prüfen. 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 01 
1-14 30 18/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss
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TOP 10 – Nicht öffentlicher Teil: Prüfung der Stichproben zum Jahresabschluss 2017 
– Ergebnisrechnung –  
aus der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 22.03.2017 
Prüfung Schritt 3 
 
Feststellung der Prüfungsergebnisse durch die Ausschussmitglieder. 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

Anfrage durch Fraktion: SPD 
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14: Frau Schultheiß-Neubauer 
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 28.11.2018 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Ergebnisrechnung EH 04 – öffentlich rechtliche Leistungsentgelte – 
Sachkonto 4321000 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

EH Gesamtwert EH 04 bei 
Prüfungsbeginn 
(04.10.2018) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(04.10.2018) 

 
04 

 
-19.077.442,48 Euro 

4321000 
Entgelte für die 
Benutzung von öffentl. 
Einrichtungen 

 
- 5.541.100,75 EUR 

geprüfter Beleg:  
Kassen_070950, 11-17 Kurs- und Prüfungsgebühren VHS, -20.511,00 € 
 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen, neben den allgemeinen Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Buchführung für Gemeinden, insbesondere die §§ 93 GemO i.V.m. § 112 
Abs. 1 GemO sowie 13 und 44 GemHVO zu beachten. Danach sind in der 
Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen 
vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit Aufwendungen 
verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Für 
die Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend. 

Entsprechend § 55 GemHVO sind in der Gesamtergebnisrechnung mindestens die 
folgenden Posten in der angegebenen Reihenfolge auszuweisen: 

4. öffentlich rechtliche Leistungsentgelte. 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
 

 
 
Es handelt es sich um die Verbuchung eines Teils der im Monat November 2017 bei der 
Zahlstelle der Volkshochschule vereinnahmten Gebühren in Höhe von 21.770,60 €. 
 

 
 

Kassenbuch Jahr: 2017

Bereich/Abteilung: Zahlweg-Nr Z 82

lfd. Nr. Datum

Namen des 
Schuldners 

oder 
Empfängers

Gegenstand der Einnahmen oder 
Ausgaben

Ext. 
Beleg-

Nr.

Einnahmen 
in EUR**

Ausgaben in 
EUR

Sachkonto Kostenstelle Kostenträger
Vorsteuer-

Abzug 
(ja/nein)

Aktueller 
Kassenstand

Saldoübertrag Vormonat 806,92 806,92

6939 02.11.2017 VHS Kursgebühren Sem. II/17 1.894,00 4321000 51410004 2710501 2.700,92

6940 02.11.2017 VHS Prüfungsgebühren 130,00 4321000 51410004 2710501 2.830,92

6941 02.11.2017 VHS Ablieferung Bar 2.100,00 4321000 51410004 2710501 730,92

6942 06.11.2017 VHS Kursgebühren Sem. II/17 1.807,00 4321000 51410004 2710501 2.537,92

6943 06.11.2017
VHS

Rückzahlung Kursgebühren 
NGF40407 (anteilig) + NJH50106 166,00 4321000 51410004 2710501 2.371,92

6944 06.11.2017 VHS Ablieferung Bar 1.900,00 4321000 51410004 2710501 471,92

6945 07.11.2017 VHS Kursgebühren Sem. II/17 1.674,00 4321000 51410004 2710501 2.145,92

6946 07.11.2017
VHS

Rückzahlung Kursgebühren 
NED30201Z 23,00 4321000 51410004 2710501 2.122,92

6947 07.11.2017 VHS Ablieferung Bar 1.700,00 4321000 51410004 2710501 422,92

6948 09.11.2017 VHS Kursgebühren Sem. II/17 989,00 4321000 51410004 2710501 1.411,92

6949 09.11.2017 VHS Ablieferung Bar 800,00 4321000 51410004 2710501 611,92

6950 13.11.2017 VHS Kursgebühren Sem. II/17 577,00 4321000 51410004 2710501 1.188,92

6951 13.11.2017 VHS Ablieferung Bar 800,00 4321000 51410004 2710501 388,92

6952 14.11.2017 VHS Kursgebühren Sem. II/17 620,00 4321000 51410004 2710501 1.008,92

6953 16.11.2017 VHS Kursgebühren Sem. II/17 1.880,00 4321000 51410004 2710501 2.888,92

6954 16.11.2017
VHS

Schulabschlussgebühren   
NMH6022022 (Frau Ianus) 200,00 4321000 51410004 2710502 3.088,92

6955 16.11.2017 VHS Ablieferung Bar 2.500,00 4321000 51410004 2710501 588,92

6956 20.11.2017 VHS Kursgebühren Sem. II/17 1.137,00 4321000 51410004 2710501 1.725,92

6957 20.11.2017 VHS Ablieferung Bar 1.300,00 4321000 51410004 2710501 425,92

6958 21.11.2017 VHS Kursgebühren Sem. II/17 785,00 4321000 51410004 2710501 1.210,92

6959 21.11.2017 VHS Prüfungsgebühren 25,00 4321000 51410004 2710501 1.235,92

6960 21.11.2017
VHS

Rückzahlung Kursgebühren 
NGB40441 + NI406140 235,00 4321000 51410004 2710501 1.000,92

6961 23.11.2017 VHS Kursgebühren Sem. II/17 3.148,00 4321000 51410004 2710501 4.148,92

6962 23.11.2017 VHS Prüfungsgebühren 25,00 4321000 51410004 2710501 4.173,92

6963 23.11.2017
VHS

Schulabschlussgebühren   
NMH6022022 (Herr Meßmer, Herr 
Karaoglu, Herr Yetkin) 600,00 4321000 51410004 2710502 4.773,92

6964 23.11.2017 VHS Ablieferung Bar 3.300,00 4321000 51410004 2710501 1.473,92

6965 27.11.2017 VHS Unkostenbeitrag Schlüsselpfand VHS 2,00 4321000 51430001 2710501 1.475,92

6966 27.11.2017 VHS Schlüsselpfand VHS 10,00 4321000 51410004 2710501 1.485,92

6967 27.11.2017 VHS Ablieferung Schlüsselpfand 10,00 4321000 51410004 2710501 1.475,92

6968 28.11.2017 VHS Kursgebühren Sem. II/17 3.355,00 4321000 51410004 2710501 4.830,92

6969 28.11.2017 VHS Prüfungsgebühren 100,00 4321000 51410004 2710501 4.930,92

6970 28.11.2017 VHS Ablieferung Bar 4.600,00 4321000 51410004 2710501 330,92

6971 30.11.2017 VHS Einzelveranstaltung NAD20304 57,60 4321000 51410004 2710503 388,52

6972 30.11.2017
VHS

Schulabschlussgebühren   
NMH6022022 (Herr Waldemar Lier) 400,00 4321000 51410004 2710502 788,52

6973 30.11.2017 VHS Kursgebühren Sem. II/17 2.280,00 4321000 51410004 2710501 3.068,52

6974 30.11.2017 VHS Prüfungsgebühren 75,00 4321000 51410004 2710501 3.143,52

6975 30.11.2017 VHS Ablieferung Bar 2.800,00 4321000 51410004 2710501 343,52

22.577,52 22.234,00

343,52

22.921,04 22.234,00

21.770,60 22.234,00

Sachlich Rechnerisch Fachtechnisch

richtig

(                     )(                     )(                     )

Besoldungs- / Vergütungsgruppe in Ziffern

Anordnungsbefugnis

Monat: November

5-14 Volkshochschule



✰❛❛

 
 
Die Einnahmen und Ausgaben im Monat November 2017 gliedern sich wie folgt auf: 
 
 
 

 
 
 
 
Erläuterungen : 
Kostenstelle 514 1004: Volkshochschule  
Kostenstelle 514 4001: Verwaltung Volkshochschule 
 
Kostenträger 271 0501: Kurse 
Kostenträger 271 0502: Schulabschlüsse 
Kostenträger 271 0503: Exkursionen, Studienreisen, Einzelveranstaltungen 

  

✂✄☎☎✆✝✌✍☎ ✎✏✑✒✆✓✍☎

✔✕ ✖✆✑✑✍☎✓✍✑✗✆☎✘ ✆✌ ✙✚✕✔✔✕✚✙✔✛ ✜✙✢✣✤✚ ✥

✚✕ ✂✄☎☎✆✝✌✍☎ ✚✔✕✛✛✙✣✢✙ ✥

✦✧★ ✩✪✫✬✭✮✬✯✰✱✭✯✰✱✲✲✱ ✳★✴★✵✵✵✴✶ ✮✬✯✰✱✭✰✷✸✹✱✷ ✦✺★✵✳✵★✻ ✦✵✧✳★★✶✵✵ ✼

✦✧✦ ✩✪✫✬✭✮✬✯✰✱✭✯✰✱✲✲✱ ✳★✴★✵✵✵✴✶ ✮✬✯✰✱✭✰✷✸✹✱✷ ✦✺★✵✳✵✦✻ ★✧✦✵✵✶✵✵ ✼

✦✧✽ ✩✪✫✬✭✮✬✯✰✱✭✯✰✱✲✲✱ ✳★✴★✵✵✵✴✶ ✮✬✯✰✱✭✰✷✸✹✱✷ ✦✺★✵✳✵✽✻ ✳✺✶✾✵ ✼

✦✧✴ ✩✪✫✬✭✮✬✯✰✱✭✯✰✱✲✲✱ ✳★✴✽✵✵✵★✶ ✮✬✯✰✱✭✰✷✸✹✱✷ ✦✺★✵✳✵★✻ ✦✶✵✵ ✼

✿✕ ✎✏✑✒✆✓✍☎❀ ✚✚✕✚✿❁✣✙✙ ✥

✽✧★ ✩✪✫✬✭❂❃✲❄✱❅✱✷❆✭✹✱✭✻ ✦★✧❇✵✵✶✵✵ ✼

✽✧✦ ✩✪✫✬✭❈❉❊❋●✪❍✲❆✭✹✱✭✻ ✴✦✴✶✵✵ ✼

✽✧✽ ✩✪✫✬✭ ■❊❍✲❉✯✯✱✲❏❅✪✭✩✻ ★✵✶✵✵ ✼

❁✕ ✖✆✑✑✍☎✓✍✑✗✆☎✘ ✆✌ ✿✙✕✔✔✕✚✙✔✜ ✿❁✿✣❑✚ ✥
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14203  1-14  1-142 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 10 
1-14 30 18/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: SPD 
Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: Frau Kort 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 28.11.2018 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Ergebnisrechnung EH 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Sachkonto 5232200 – Bewirtschaftung d. Außenanlagen u. lfd. Grünpflege 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

EH 
Gesamtwert EH 13 bei 

Prüfungsbeginn 
(17.10.2018) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(17.10.2018) 

13 101.865.207,59 EUR 

5232200 
Bewirtschaftung der 

Außenanlagen und lfd. 
Grünpflege 

8.580.089,34 EUR 

geprüfte Belege: GEK0192897, 465.687,66 EUR 
 GEK0192343, 10.374,26 EUR 

 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) In der Ergebnisrechnung werden das Ressourcenaufkommen und der 
Ressourcenverbrauch in Form von Erträgen und Aufwendungen dargestellt. Erträge sind der 
in Geld bewertete Wertezuwachs an Gütern und Dienstleistungen innerhalb eines 
Haushaltsjahres, Aufwendungen sind der in Geld bewertete Werteverzehr an Gütern und 
Dienstleistungen innerhalb eines Haushaltsjahres. 

(2) Die Stadt Ludwigshafen hat den Jahresabschluss nach § 113 Abs. 1 GemO dahingehend 
zu prüfen, ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung (§ 93 GemO i.V.m. §§ 27 ff. GemHVO) für Gemeinden vermittelt. Gemäß § 44 
Abs. 1 GemHVO sind in der Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden 
Erträge und Aufwendungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge 
dürfen nicht mit Aufwendungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz und Verordnung 
nichts anderes zugelassen ist. 

(3) Die Ergebnisrechnung ist nach § 44 Abs. 2 GemHVO in Staffelform aufzustellen. Für die 
Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend. Unter Position 13 werden Aufwendungen 
für Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen 
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.2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 

 
2.1 Belegnummer GEK0192897 

 
 
Bei diesem Beleg in Höhe von 465.687,66 EUR handelt es sich um die Endabrechnung über 
Leistungen im Grünflächenunterhalt für Spiel- und Bolzplätze für das Haushaltsjahr 2017, 
welche durch den W. erbracht wurden (Anhang 1). Dabei wurden die Abschlagszahlungen 
mit den tatsächlich angefallenen Kosten verrechnet. 
 
Der auf dem Beleg ausgewiesene Betrag stimmt mit dem in nsk verbuchten Betrag überein. 
 
 
2.2 Belegnummer GEK0192343 

 
 
Hier handelt es sich um Leistungen für den Grünflächenunterhalt der Bezirkssportanlage 
Edigheim für das vierte Quartal 2017, welche ebenfalls durch den W. erbracht wurden. Die 
Stadt verfügt über sechs Bezirkssportanlagen, die Kosten für alle Sportanlagen betrugen im 
vierten Quartal 2017 insgesamt 69.857,52 EUR, davon entfallen auf die Bezirkssportanlage 
Edigheim 10.374,26 EUR (Anhang 2). 
 
Der auf dem Beleg ausgewiesene Betrag stimmt mit dem in nsk verbuchten Betrag überein. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14202  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbelege 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 10 
1-14 30 18/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss  



q❜✱

Anhang 1 (zu BelegNr.: GEK0192897) 

 



q❜✰

Anhang 2 (zu BelegNr.: GEK0192343) 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

Anfrage durch Fraktion: CDU 
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14: Frau Hartmann 
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 28.11.2018 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung des Ergebnishaushaltes (EHT 29 -ILV-) – Sachkonto 4819100  
 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Position 

Ergebnishaushalt 

Gesamtwert der Position 
bei Prüfungsbeginn 
(31.10.2018) 

Sachkonto Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(31.10.2018) 

EHT 29 -2.920.679,13 EUR 4819100 -1.459.393,89 EUR 

geprüfter Beleg:   A854670 (-1.316.204,86 EUR) 
 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 

Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen, neben den allgemeinen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, insbesondere auch die §§ 93 GemO i. V. m. 
112 Abs. 1 GemO und 13 und 44 GemHVO zu beachten. Danach sind in der 
Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen 
vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit Aufwendungen 
verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Für 
die Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend. Erhebliche außerordentliche Erträge 
und Aufwendungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer Art im Anhang zu erläutern.  
 
Die Ergebnisposition beinhaltet die Interne Leistungsverrechnung. In Bezug zum 
Gesamtergebnis sind die ILV ergebnisneutral. 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 

 
Folgende Belegnummer wurde nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
überprüft: 
 
Beleg A854670 
 

 
 
Mit Bescheid der ADD Trier wurde der Stadt Ludwigshafen eine einmalige Zuwendung des 
Landes zur Entlastung bei den Aufwendungen im Zusammenhang mit der Integration von 
Asylbegehrenden, Asylberechtigten und Flüchtlingen in Höhe von 3.948.614,59 EUR 
zugewiesen.18 Der Betrag wurde am 29.12.2016 dem städtischen Bankkonto gutgeschrieben 
und entsprechend gebucht. 
 

 

 

 
Im Hinblick auf eine sachgerechte Zuordnung und Verbuchung ist das Rundschreiben des 
MdI vom 30.11.2016 „Aufteilung und Buchung der Einnahmen aus der so genannten 
„Integrationspauschale“ des Bundes“ zu beachten. Der vollständige Betrag war im Haushalt 
2016 als Ertrag und als Einzahlung („sonstige allgemeine Zuweisung vom Land“) zu buchen. 
Im Haushalt 2016 waren weiterhin zwei Drittel des Betrages als passive Abgrenzungsposten 
zu buchen. Der passive Rechnungsabgrenzungsposten ist je zur Hälfte im Haushaltsjahr 
2017 bzw. 2018 ertragswirksam aufzulösen. 

 
 

 

s❣ § 3a Abs.1 S.1 Landesaufnahmegesetzes
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
 
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14208:  1-14:  1-142: 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 10 Ergebnisrechnung 
1-14 30 18/____ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: CDU 
Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: Frau Kort 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 28.11.2018 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Ergebnisrechnung EH 18 – sonstige laufende Aufwendungen 
Sachkonto 5624900 – sonstige Aufwendungen - Datenverarbeitung 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

EH 
Gesamtwert EH 18 bei 

Prüfungsbeginn (16.10.2018) 
Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(16.10.2018) 

18 29.135.498,64 EUR 
5624900 

sonstige Aufwendungen - 
Datenverarbeitung 

50.121,49 EUR 

geprüfte Belege: A855793, -3.046,40 EUR 

 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) In der Ergebnisrechnung werden das Ressourcenaufkommen und der 
Ressourcenverbrauch in Form von Erträgen und Aufwendungen dargestellt. Erträge sind der 
in Geld bewertete Wertezuwachs an Gütern und Dienstleistungen innerhalb eines 
Haushaltsjahres, Aufwendungen sind der in Geld bewertete Werteverzehr an Gütern und 
Dienstleistungen innerhalb eines Haushaltsjahres. 

(2) Die Stadt Ludwigshafen hat den Jahresabschluss nach § 113 Abs. 1 GemO dahingehend 
zu prüfen, ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung (§ 93 GemO i.V.m. §§ 27 ff. GemHVO) für Gemeinden vermittelt. Gemäß § 44 
Abs. 1 GemHVO sind in der Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden 
Erträge und Aufwendungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge 
dürfen nicht mit Aufwendungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz und Verordnung 
nichts anderes zugelassen ist. 

(3) Die Ergebnisrechnung ist nach § 44 Abs. 2 GemHVO in Staffelform aufzustellen. Für die 
Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend. Unter Position 18 werden sonstige 
laufende Aufwendungen ausgewiesen. 
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2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgende Belegnummer wurde nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
überprüft: 
 
Belegnummer A855793 

 
 
Bei der Stichprobe handelt es sich um den städtischen Anteil für Support und Weiterentwick-
lung der 115-Wissensdatenbank. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit für die 
einheitliche Behördennummer 115 stellen alle Teilnehmer Informationen in der Wissens-
datenbank bereit. 
 
Bei Beleg A855793 wurde eine Gutschrift gebucht, da der ursprüngliche Rechnungsbetrag 
an eine erloschene Bankverbindung ausgezahlt wurde und von der Bank zurücküberwiesen 
wurde 
 

 
 
Rücküberweisung (Auszug Doxis4 winCube):  

 
 
Nach Korrektur der Bankverbindung wurde der Betrag erneut überwiesen: 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14202  1-14  1-142 
 
 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 10 
1-14 30 18/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: FDP 
Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: Frau Kort 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 28.11.2018 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Ergebnisrechnung EH 09 – sonstige laufende Erträge 
Sachkonto 4611320 – Erträge aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. AV > 410 EUR 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

EH 
Gesamtwert EH 09 bei 

Prüfungsbeginn (16.10.2018) 
Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(16.10.2018) 

09 -29.504.871,30 EUR 
4611320 

Erträge aus der Veräuß. 
bewegl.Sachen d. AV > 410 EUR 

-19.268,00 EUR 

geprüfte Belege: GVR0470633, -1.700,00 EUR 

 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) In der Ergebnisrechnung werden das Ressourcenaufkommen und der 
Ressourcenverbrauch in Form von Erträgen und Aufwendungen dargestellt. Erträge sind der 
in Geld bewertete Wertezuwachs an Gütern und Dienstleistungen innerhalb eines 
Haushaltsjahres, Aufwendungen sind der in Geld bewertete Werteverzehr an Gütern und 
Dienstleistungen innerhalb eines Haushaltsjahres. 

(2) Die Stadt Ludwigshafen hat den Jahresabschluss nach § 113 Abs. 1 GemO dahingehend 
zu prüfen, ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung (§ 93 GemO i.V.m. §§ 27 ff. GemHVO) für Gemeinden vermittelt. Gemäß § 44 
Abs. 1 GemHVO sind in der Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden 
Erträge und Aufwendungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge 
dürfen nicht mit Aufwendungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz und Verordnung 
nichts anderes zugelassen ist. 

(3) Die Ergebnisrechnung ist nach § 44 Abs. 2 GemHVO in Staffelform aufzustellen. Für die 
Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend. Unter Position 09 werden sonstige 
laufende Erträge ausgewiesen. Auf dem Sachkonto 4611320 werden Erträge aus der 
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Veräußerung beweglicher Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe 
von 410 EUR abgebildet. 

 

2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 

 
Folgende Belegnummer wurde nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
überprüft: 
 
Belegnummer GVR0470633 

 
 
Bei der Stichprobe handelt es sich um den Ertrag aus dem Verkauf eines städtischen 
Fahrzeugs an den W. Der Verkaufsertrag ergibt sich aus der Differenz zwischen dem 
Buchwert und dem Verkaufspreis. Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt des Verkaufs bereits 
vollständig abgeschrieben, sodass der Verkaufspreis dem Gewinn in Höhe von 1.700,00 
EUR entspricht. 
 

 
 
Auszug Anlagenbuchhaltung nsk: 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14202  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 10 
1-14 30 18/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: FDP 
Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: Frau Kort 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 28.11.2018 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Ergebnisrechnung EH 18 – sonstige laufende Aufwendungen 
Sachkonto 5632200 – Geschäftsaufwendungen, Zeitschriften 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

EH 
Gesamtwert EH 18 bei 

Prüfungsbeginn (16.10.2018) 
Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(16.10.2018) 

18 29.135.498,64 EUR 
5632200 

Geschäftsaufwendungen, 
Zeitschriften 

42.747,22 EUR 

geprüfte Belege: GWF_000329110, 311,17 EUR 

 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) In der Ergebnisrechnung werden das Ressourcenaufkommen und der 
Ressourcenverbrauch in Form von Erträgen und Aufwendungen dargestellt. Erträge sind der 
in Geld bewertete Wertezuwachs an Gütern und Dienstleistungen innerhalb eines 
Haushaltsjahres, Aufwendungen sind der in Geld bewertete Werteverzehr an Gütern und 
Dienstleistungen innerhalb eines Haushaltsjahres. 

(2) Die Stadt Ludwigshafen hat den Jahresabschluss nach § 113 Abs. 1 GemO dahingehend 
zu prüfen, ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung (§ 93 GemO i.V.m. §§ 27 ff. GemHVO) für Gemeinden vermittelt. Gemäß § 44 
Abs. 1 GemHVO sind in der Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden 
Erträge und Aufwendungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge 
dürfen nicht mit Aufwendungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz und Verordnung 
nichts anderes zugelassen ist. 

(3) Die Ergebnisrechnung ist nach § 44 Abs. 2 GemHVO in Staffelform aufzustellen. Für die 
Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend. Unter Position 18 werden sonstige 
laufende Aufwendungen ausgewiesen.  
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2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgende Belegnummer wurde nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
überprüft: 
 
Belegnummer GWF_000329110 

 
 
Bei dem Beleg handelt es sich um die Rechnung der F. für das Abonnement für 
verschiedene Zeitschriften und Zeitungen der Kalenderwoche 50/2017. Die Stadtbibliothek 
(3-114) bestellt diese Medien zur Aktualisierung seiner Auslage. 
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Liste der Zeitschriften und Tageszeitungen vom 11.12.17 bis 17.12.17 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14202  1-14  1-142 
 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 10 
1-14 30 18/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

Anfrage durch Fraktion: FDP 
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14: Herr Klein 
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 28.11.2018 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Ergebnisrechnung EH 05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte –  
Sachkonto 4411200 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

EH Gesamtwert EH 05 bei 
Prüfungsbeginn 
(31.10.2018) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(07.12.2017) 

05 -6.825.233,97 Euro 4411200 
Erstattung Material 
HWD 

-11.210,14 Euro 

geprüfter Beleg:  
GVR0453501 zu 492,00 Euro 
GVR0469744 zu 61,50 Euro 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen und Erträge, neben den allgemeinen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, insbesondere auch die §§ 93 
GemO i.V.m. 112 Abs. 1 GemO und 13 und 44 GemHVO zu beachten. 
 
 
Danach sind in der Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und 
Aufwendungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit 
Aufwendungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes 
zugelassen ist. Für die Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend.  
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 

 
Folgende Belegnummern wurden nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
überprüft: 
 
Belegnummer GVR0453501 
 
 
 
 
 
Diese Stichprobe betrifft die Lohnkosten bei Sanitärarbeiten (Montage Waschtisch) die der 
Stadt vom W. erstattet wurden (siehe Anhang). 
 
Belegnummer GVR0469744 
 
 
 
 
Auch diese Stichprobe betrifft die Lohnkosten bei Sanitärarbeiten (Wasserleitung undicht) die 
der Stadt erstattet wurden (siehe Anhang). 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 10 
1-14 30 18/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anhang: 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

Anfrage durch Fraktion: Die Grünen 
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14: Frau Schultheiß-Neubauer 
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 28.11.2018 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Ergebnisrechnung EH 04 – öffentlich rechtliche Leistungsentgelte – 
Sachkonto 4327300 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

EH Gesamtwert EH 04 bei 
Prüfungsbeginn 
(04.10.2018) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(04.10.2018) 

 
04 

 
-19.077.442,48 Euro 
 

 
Tagespflegebeitrag 

 
- 143.606,50 EUR 

geprüfter Beleg:  
S006119690, Tagespflege 1 Kind 2017, -302,25 € 
 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen, neben den allgemeinen Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Buchführung für Gemeinden, insbesondere die §§ 93 GemO i.V.m. § 112 
Abs. 1 GemO sowie 13 und 44 GemHVO zu beachten. Danach sind in der 
Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen 
vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit Aufwendungen 
verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Für 
die Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend. 

Entsprechend § 55 GemHVO sind in der Gesamtergebnisrechnung mindestens die 
folgenden Posten in der angegebenen Reihenfolge auszuweisen: 

4. öffentlich rechtliche Leistungsentgelte. 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
 

 
 

 
Nach § 8 Abs. 1 der Satzung (Anlage 1) für die städt. Kindertagesstätten und 
Kindertagespflege in Ludwigshafen am Rhein wird für die Inanspruchnahme der 
Kindertagespflege bei Gewährung einer laufenden Geldleistung nach „§ 7 von den 
Eltern/Erziehungsberechtigten eine monatliche Kostenbeteiligung (Anlage 2) nach Anlage 5 
erhoben. Diese beläuft sich bei Familien mit einem Kind auf 1,95 € pro Betreuungsstunde. 
Das Kind von Frau K. und Herrn P. wurde ab 09.01.2017 in der Kindertagespflege betreut. 
Im Monat Januar 2017 wurde das Kind 68 Stunden und im Monat Februar 2017 insgesamt 
87 Stunden monatlich betreut. 
 
Mit Bescheid vom 12.01.2018 (Anlage 3) wurde für Januar und Februar 2017 ein 
Kostenbeitrag in Höhe von insgesamt 302,25 € festgesetzt, der sich wie folgt berechnet und 
zusammensetzt: 
 
 

ÓÔÕÖ× Ø×ÙÕÚÛÕ Ø×ÙÕÚÛÕÜÖ×Ý

ÞÔÜ×ÛÕßÛ×ÛàáàâÙÕâ

ÚÛã äá×ÛãÕ

åÖÕÙÖã q❙ ❝æ❛✰ ç ❝♥♠æq❜ ç

èÛßãÙÖã ❙✲ ❝æ❛✰ ç ❝q❛æq✰ ç

♥❜♠æ♠✰ ç

 
 
Für März 2017 beläuft sich der monatliche Kostenbeitrag auf 169,65 € (Bescheid vom 
18.01.2017, Anlage 4). 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14203  1-14  1-142 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 10 
1-14 30 18/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anlage 1:   
Auszug aus der Satzung 
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Anlage 2. 
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Anlage 3: 
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Anlage 4: 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

Anfrage durch Fraktion: Die Grünen im Rat 
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14: Herr Vollmer 
Aktenzeichen: 1-14 11 04 05 
Sitzungstermin: 28.11.2018 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Ergebnisrechnung  

EH 02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge 

 Sachkonto 4159000, sonstige Sonderposten 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

EH Gesamtwert P 2.2.1 bei 
Prüfungsbeginn  

(10.10.2018) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei Prüfungs-

beginn 
(10.10.2018) 

02 87.253.487,67EUR 4159000 
sonstige Sonderposten 

1.441.960,38 EUR 

geprüfte Belege: AN102330, i.H.v. 373.600,00 EUR 
 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen, neben den allgemeinen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, insbesondere auch die §§ 93 GemO i.V.m. 
112 Abs. 1 GemO und 13 und 44 GemHVO zu beachten. Danach sind in der 
Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen 
vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit Aufwendungen 
verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Für 
die Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend. Erhebliche außerordentliche Erträge 
und Aufwendungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer Art im Anhang zu erläutern.  
 
Die Ergebnisposition beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwendungen: 
 
Zuweisungen und Zuschüsse werden unter dem Begriff Zuwendungen zusammengefasst 
und in dieser Ergebnisposition verbucht. 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 

Folgende Belegnummer wurde nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
überprüft: 
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Bilanzposition 
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Auszug SuSa GuV Abgleich mit Kontenrahmenplan nsk: Ergebnis Übereinstimmung 
 

 
 
Sachkonto 
 

 
Belegnummer AN102330 in Höhe von 373.600,00 EUR: 
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Bei dieser Stichprobe handelt es sich auskunftsgemäß der Geschäftsbuchhaltung (2-114) 
um eine Auflösung des Sonderpostens (SOPO) SOPO000306 Erschließungsbeiträge 1975 – 
1993 i.H.v. 13.076.000,00 EUR für das Jahr 2017. Der SOPO wird entsprechend der 
Nutzungsdauer für Straßen auf 35 Jahre aufgelöst. Somit ergibt sich ein jährlicher 
Auflösungsbetrag i.H.v. 373.600,00 EUR. Die Zuschusseingänge wurden auf der Grundlage 
der beigefügten Tabelle eingebucht  
 



t♣é
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
 sungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14201  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Buchungsauszug 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 05 
1-14 30 18/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

Anfrage durch Fraktion: Die Grünen im Rat 
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14: Herr Klein 
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 28.11.2018 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Ergebnisrechnung EH 01 – Steuern und ähnliche Abgaben–  Sachkonto 
4013100 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

EH Gesamtwert EH 01 bei 
Prüfungsbeginn 
(30.10.2018) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(28.11.2017) 

01 -332.522.418,38 Euro 4013100 
Gewerbesteuer lfd. 
Jahr 

-196.485.297,40 
Euro 

geprüfter Beleg:  
A 893568 zu 20.734.574,00 Euro 
 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen und Erträge, neben den allgemeinen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, insbesondere auch die §§ 93 
GemO i.V.m. 112 Abs. 1 GemO und 13 und 44 GemHVO zu beachten. 
 
Danach sind in der Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und 
Aufwendungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit 
Aufwendungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes 
zugelassen ist. Für die Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend.  
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 

 
Folgende Belegnummer wurde nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
überprüft: 
 
Belegnummer A893568 
 

 
Bei dieser Stichprobe handelt es sich um die Vorauszahlungsanpassung der Gewerbesteuer 
der B. AG (siehe Anhang). 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
  
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 10 
1-14 30 18/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss  
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Anhang: 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

Anfrage durch Fraktion: Die Grünen im Rat 
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14: Herr Klein 
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 28.11.2018 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Ergebnisrechnung E 18 – Zins- und sonstige Finanzaufwendungen –  
Sachkonto 5711000 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

E Gesamtwert E18 bei 
Prüfungsbeginn 
(30.10.2018) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(30.10.2017) 

18 44.157.248,40 Euro 5711000 Zinsen an 
verb. Unternehmen 
und Beteiligungen 

246.483,15 Euro 

geprüfter Beleg:  
WKB639179 zu 40.813,46 Euro 
 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen und Erträge, neben den allgemeinen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, insbesondere auch die §§ 93 
GemO i.V.m. 112 Abs. 1 GemO und 13 und 44 GemHVO zu beachten. 
 
 
Danach sind in der Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und 
Aufwendungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit 
Aufwendungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes 
zugelassen ist. Für die Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend.  
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 

 
Folgende Belegnummer wurde nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
überprüft: 
 
Belegnummer WKB639179: 
 
 
 
 
 
Bei dieser Stichprobe handelt es sich um Zinsen der Sonderfinanzierung des Alten- und 
Pflegeheims Friesenheim (Tilgungsplan siehe Anhang). 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
  
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 10 
1-14 30 18/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss  
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Anhang: 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

Anfrage durch Fraktion: Die Grünen im Rat 
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14: Frau Laßleben 
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 28.11.2018 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung des Ergebnishaushaltes (EH 29 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV-)  
hier: Sachkonto 4811100 - ILV - Miete Verwaltungsräume 

 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
Position 

Ergebnishaushalt 

Gesamtwert der Position 
bei Prüfungsbeginn 
(31.10.2018) 

Sachkonto Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(07.11.2018) 

EH 2919 

 
59.218.706,25 EUR 4811100 9.145.328,34 EUR 

geprüfter Beleg:   ILV_06945 Miete Walzmühle (-113.088,53 EUR) 

 
 
 
3. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 

 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen, neben den allgemeinen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, insbesondere auch die §§ 93 GemO i. V. m. 
112 Abs. 1 GemO und 13 und 44 GemHVO zu beachten. Danach sind in der 
Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen 
vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit Aufwendungen 
verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Für 
die Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend. Erhebliche außerordentliche Erträge 
und Aufwendungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer Art im Anhang zu erläutern.  
 
Die Ergebnisposition beinhaltet die Erträge der internen Leistungsverrechnung (nachfolgend 
ILV). In Bezug zum Gesamtergebnis sind die ILV ergebnisneutral. 
  

sr Neue Gliederung E22, welche die ehemaligen Positionen EH 29 (Erträge ILV) und EH 30 (Aufwendungen ILV) 
vereint.
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4. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 

Folgende Belegnummer wurde nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
überprüft: 
 
Beleg ILV_06945 
 

 
 
 
 
 
Bei dieser internen Leistungsabrechnung handelt es sich um die Abrechnung der Kaltmiete 
für die Räumlichkeiten im Verwaltungsgebäude Walzmühle/ Rheinuferstraße in 
Ludwigshafen, welche dem Bereich Stadtvermessung und Stadterneuerung (4-16) von 
Seiten des Bereichs Gebäudemanagement (4-13) für das Jahr 2017 in Rechnung gestellt 
wurde.  
 
Die Kaltmiete pro Quadratmeter beläuft sich auf gerundet 7,56 Euro. Dieser Wert (Kaltmiete 
7,55507064975523 €/m²) errechnet sich durch die Gesamtfläche der angemieteten Flächen 
(Büro, Lager, Archiv, Verkehr, Sanitär), geteilt durch die Gesamtkosten Kaltmiete. Der 
Bereich 4-16 nutzt 516 m² im 1. OG, sowie 731,38 m² im 3. OG des Gebäudes. In Summe 
ergibt dies einen monatlichen Gesamtbetrag an Kaltmiete i. H. v. 9.424,04 Euro; für 12 
Monate in Summe 113.1088,53 Euro. Dieser Betrag entspricht jenem in der gezogenen 
Stichprobe. 
 

 

êë ìíêë îïëëð ñòóò îïëëð ñòôò

õö÷ øùõõõúøú÷õ ûòüýüùþÿ ì öÿ þ÷òøüöùúúì

øûöùûü øùõõõúøú÷õ õòõÿõù÷û ì öÿ ÷÷òûúøùõûì

✁✂✄☎✆✝✞ ✟✠✄✂✄✆✡✄ ☞ ✁✁✝✠✡✞✞✆✌✝☞
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
 
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14207:  1-14:  1-142: 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 10 Ergebnisrechnung 
1-14 30 18/____ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: Die Grünen im Rat 
Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: Frau Kort 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 28.11.2018 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Ergebnisrechnung EH 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Sachkonto 5232316 – Altlasten-Sanierungen 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

EH 
Gesamtwert EH 13 bei 

Prüfungsbeginn 
(17.10.2018) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(16.10.2018) 

13 101.865.207,59 EUR 
5232316 

Altlasten-Sanierungen 
4.435.090,60 EUR 

geprüfte Belege: A895480, i.H.v. 3.784.000,00 EUR 

 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) In der Ergebnisrechnung werden das Ressourcenaufkommen und der 
Ressourcenverbrauch in Form von Erträgen und Aufwendungen dargestellt. Erträge sind der 
in Geld bewertete Wertezuwachs an Gütern und Dienstleistungen innerhalb eines 
Haushaltsjahres, Aufwendungen sind der in Geld bewertete Werteverzehr an Gütern und 
Dienstleistungen innerhalb eines Haushaltsjahres. 

(2) Die Stadt Ludwigshafen hat den Jahresabschluss nach § 113 Abs. 1 GemO dahingehend 
zu prüfen, ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung (§ 93 GemO i.V.m. §§ 27 ff. GemHVO) für Gemeinden vermittelt. Gemäß § 44 
Abs. 1 GemHVO sind in der Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden 
Erträge und Aufwendungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge 
dürfen nicht mit Aufwendungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz und Verordnung 
nichts anderes zugelassen ist. 

(3) Die Ergebnisrechnung ist nach § 44 Abs. 2 GemHVO in Staffelform aufzustellen. Für die 
Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend. Unter Position 13 werden Aufwendungen 
für Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen. 
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2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgende Belegnummer wurde nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
überprüft: 
 
Belegnummer A895480 

 
 
Für die Altlastsanierung der ehemaligen B.-Deponie in der Frigenstr. wurde in 2010 das 
Sachkonto 2832000 mit einer Rückstellung von 4.000.000 EUR eröffnet. Es wurden bisher 
434.000,00 EUR der Rückstellung nach Verwendung der Mittel, zuletzt in 2014, aufgelöst. 
 
Auszug nsk: 

 
 
Für das Jahr 2017 wurde eine Erhöhung der Rückstellung in Höhe von 79.000 EUR und, 
nach Änderung der Vorgehensweise bei dieser Maßnahme, zusätzlich 3.784.000,00 EUR 
(gesamt 3.863.000,00 EUR) vorgenommen. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 
17.09.2018 der Änderung der Maßnahme und den damit verbundenen zusätzlichen Kosten 
zugestimmt. 
 
Für die Berechnung der Rückstellung werden die Kosten für die Bodenluft-Absaugung 
(laufende), die laufenden Kosten Grundwasser und die einmaligen Kosten für die 
Grundwasser-Sanierung Fördertechnik zusammengenommen. Nach der vorläufigen 
Berechnung war die Rückstellung um 79.000,00 EUR zu erhöhen. Aus dem Protokoll vom 
10.02.2017 ergibt sich, dass für die Bodenluft-Absaugung keine weiteren einmaligen Kosten 
mehr anfallen.  
 
In der Ausschreibung der Arbeiten für die im Sanierungsplan vorgesehene 
Einphasendichtwand hat ein Bieter die Herstellung einer Dichtwand im MIP-Verfahren (Mixed 
in Place) vorgeschlagen und zusätzlich als Nebenangebot angeboten. Aufgrund der 
deutlichen zeitlichen, logistischen und wirtschaftlichen Vorteile dieses Verfahrens und der 
grundsätzlichen Zustimmung der Oberen Bodenschutzbehörde haben die Sanierungspartner 
entschieden, trotz der notwendigen ergänzenden Untersuchungen – geotechnische 
Erkundung, Probengewinnung, Durchführung der Beständigkeitsuntersuchungen – das MIP-
Verfahren im Ausschreibungsverfahren zu berücksichtigen. Das Nebenangebot für die MIP-
Wand liegt bei 4,1 Mio brutto (2,05 Mio Anteil Stadt). Die Kosten liegen damit deutlich (~1 
Mio. Euro) über der früheren Kostenschätzung. 
 
Die einmaligen Kosten für die Grundwasser-Sanierung Fördertechnik wurden neu berechnet 
und stiegen von ursprünglich 1,345 Mio. EUR auf 2,752 Mio. EUR.  
 
Die Rückstellungen für die laufenden Kosten der Bodenluftabsaugung berechnen sich laut 
Sanierungsvertrag auf 10 Jahre bei 6%-iger Abzinsung. Aus derzeitiger Sicht fallen danach 



q✰❛

keine Kosten mehr an. Für 2017 beträgt die Rückstellung hierfür 446.511,00 EUR. Die 
Begrenzung der Berechnung bis 2022 ist noch korrekt. 
 
Außerdem ergeben sich für die Stadt anteilig laufende Kosten der Grundwassersanierung 
auf unbestimmte Zeit. Sie berechnen sich jährlich (auf 50 Jahre) bei 6%-iger Abzinsung und 
betragen 6.040.859,00 EUR. Die Rückstellung für die laufenden Kosten beträgt somit 
6.487.370,00 EUR.  
 
Der Rückstellungswert zum vorläufigen Jahresabschluss 2017 beläuft sich insgesamt auf 
(gerundet) 5.456.000,00 EUR. Der Betrag wurde um 253 EUR abgerundet. Die Differenz von 
3.863.000,00 EUR wurde durch Erhöhung der Rückstellung ausgeglichen.  
 
Die Verbuchung: 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14202  1-14  1-142 
 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 10 
1-14 30 18/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: Die Grünen im Rat 
Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: Frau Kort 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 28.11.2018 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Ergebnisrechnung EH 09 – sonstige laufende Erträge 
Sachkonto 4611210 – Erträge aus der Veräußerung v. unbebauten Grundstücken 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

EH 
Gesamtwert EH 09 bei 

Prüfungsbeginn 
(16.10.2018) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(16.10.2018) 

09 -29.504.871,30 EUR 
4611210 

Erträge a.d.Veräuß. v. 
unbebauten Gdst. 

-1.668.106,68 

geprüfte Belege: GVR0463339, -386.274,00 EUR 

 GVR0463275 ,    -1.916,99 EUR 

 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) In der Ergebnisrechnung werden das Ressourcenaufkommen und der 
Ressourcenverbrauch in Form von Erträgen und Aufwendungen dargestellt. Erträge sind der 
in Geld bewertete Wertezuwachs an Gütern und Dienstleistungen innerhalb eines 
Haushaltsjahres, Aufwendungen sind der in Geld bewertete Werteverzehr an Gütern und 
Dienstleistungen innerhalb eines Haushaltsjahres. 

(2) Die Stadt Ludwigshafen hat den Jahresabschluss nach § 113 Abs. 1 GemO dahingehend 
zu prüfen, ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung (§ 93 GemO i.V.m. §§ 27 ff. GemHVO) für Gemeinden vermittelt. Gemäß § 44 
Abs. 1 GemHVO sind in der Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden 
Erträge und Aufwendungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge 
dürfen nicht mit Aufwendungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz und Verordnung 
nichts anderes zugelassen ist. 

(3) Die Ergebnisrechnung ist nach § 44 Abs. 2 GemHVO in Staffelform aufzustellen. Für die 
Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend. Unter Position 09 werden sonstige 
laufende Erträge ausgewiesen.  
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2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
2.1 Belegnummer GVR0463339 

 
Bei der Buchung mit der Belegnummer GVR0463339 handelt es sich um den Verkauf der 
Grundstücke der Gemarkung Mundenheim mit den FlurstücksNrn. 1650/0, 1652/0, 1656/4. 
1657/2 und 1660/2 an G Der Verkauf wurde durch einen gemeinsamen Kaufvertrag mit der 
Urkunden-Nr. 3063/2017 vom 14.11.2017 festgehalten (Anhang 1). 
Der Verkaufsertrag in Höhe von 386.274,67 EUR bezieht sich auf den Verkauf des 
Grundstücks mit der FlurstücksNr. 1652/0 und ergibt sich aus der Differenz zwischen dem 
Buchwert des Grundstücks in Höhe von 653.379,33 EUR und dem Verkaufspreis von 
1.039.654,00 EUR. 
 
Auszug aus der Anlagenbuchhaltung in nsk: 
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2.2 Belegnummer GVR0463275 

 
Bei der Stichprobe handelt es sich um den Verkauf der Grundstücke der Gemarkung 
Maudach mit der FlurstücksNr. 680/2 und 685/0. Der Verkauf wurde durch einen 
gemeinsamen Kaufvertrag mit der Urkunden-Nr. 1246/2017 vom 12.10.2017 festgehalten 
(Anhang 2). 
 
Die Buchung bezieht sich auf den Verkauf der Landwirtschaftsfläche mit der FlurstücksNr. 
680/2. Der Verkaufsertrag in Höhe von 1.916,99 EUR ergibt sich aus der Differenz zwischen 
dem Buchwert des Grundstücks in Höhe von 3.663,91 EUR und dem Verkaufspreis von 
5.580,90 EUR (3,51 EUR x 1590 qm). 
 
Auszug aus der Anlagenbuchhaltung in nsk: 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14202  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbelege 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 10 
1-14 30 18/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss  
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Anhang 1 (zu BelegNr.: GVR0463339) 
 

 



qqq



qq✲

 



qq❙

Anhang 2 (zu BelegNr.: GVR0463275) 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: Die Grünen im Rat 
Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: Frau Kort 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 28.11.2018 

 

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Ergebnisrechnung EH 18 – sonstige laufende Aufwendungen 
Sachkonto 5621000 – Mieten Gebäude 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

EH 
Gesamtwert EH 18 bei 

Prüfungsbeginn (16.10.2018) 
Sachkonto 

Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 

(16.10.2018) 

18 29.135.498,64 EUR 
5621000 

Mieten Gebäude 6.305.536,91 EUR 

geprüfte Belege: WKB600782, 51.602,32EUR 

 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) In der Ergebnisrechnung werden das Ressourcenaufkommen und der 
Ressourcenverbrauch in Form von Erträgen und Aufwendungen dargestellt. Erträge sind der 
in Geld bewertete Wertezuwachs an Gütern und Dienstleistungen innerhalb eines 
Haushaltsjahres, Aufwendungen sind der in Geld bewertete Werteverzehr an Gütern und 
Dienstleistungen innerhalb eines Haushaltsjahres. 

(2) Die Stadt Ludwigshafen hat den Jahresabschluss nach § 113 Abs. 1 GemO dahingehend 
zu prüfen, ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung (§ 93 GemO i.V.m. §§ 27 ff. GemHVO) für Gemeinden vermittelt. Gemäß § 44 
Abs. 1 GemHVO sind in der Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden 
Erträge und Aufwendungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge 
dürfen nicht mit Aufwendungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz und Verordnung 
nichts anderes zugelassen ist. 

(3) Die Ergebnisrechnung ist nach § 44 Abs. 2 GemHVO in Staffelform aufzustellen. Für die 
Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend. Unter Position 18 werden sonstige 
laufende Aufwendungen ausgewiesen. Auf dem Sachkonto 5621000 werden 
Mietaufwendungen für Gebäude abgebildet. 
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2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgende Belegnummer wurde nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
überprüft: 
 
Belegnummer WKB600782 

 
 
Für angemietete Verwaltungsräume im Gebäude Jaegerstraße 1 sowie Rathausplatz 17-21 
in 67059 Ludwigshafen waren für den Monat Januar 2017 insgesamt 51.602,32 EUR zu 
zahlen. Der im Mietvertrag ausgewiesene Mietzins stimmt mit dem in nsk verbuchten Betrag 
überein. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Jahresabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 

 
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 

 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14202  1-14  1-142 
 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 10 
1-14 30 18/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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2.10  Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 03.04.2019: 

TOP 4: 

Präsentation des Jahresabschlusses 2017 

Der Kämmerer stellt den Jahresabschluss der Stadt zum 31.12.2017 anhand einer 
PowerPoint-Präsentation (Anlage 1) vor, welche im Anhang beigefügt ist. 

Hierbei werden die maßgeblichen Faktoren beleuchtet, die den Jahresabschluss 2016 
beeinflusst haben. 

Er stellt die Eckdaten des Jahresabschlusses 2017 dar und geht insbesondere auf die 
Inhalte folgender Vorlagen ein: 

• vereinfachte Bilanz 
• Anlagevermögen 
• Eigenkapitalentwicklung seit 2009 
• Rückstellungen 
• Verbindlichkeiten 
• Ergebnisrechnung 
• laufende Erträge 
• Personal- und Versorgungsaufwendungen 
• EH 13 / EH 18 / EH 14 und EH 17 
• Kernprobleme des städt. Haushalts 
• Finanzrechnung 
• Chancen und Risiken 
• Finanzergebnis 
• Ergebnisrechnung 

Eine Frage von Frau Dr. Metzler zum Kommunalen Entschuldungsfond wird von Herrn Bgo. 
Schwarz beantwortet. Sodann nimmt der Ausschuss den Bericht zur Kenntnis. 
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TOP 4: 

Bericht des Bereichs Revision über die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 

�☛✍✎✏✑✒ ✓✔✕ ✖✗✘☛✔✕✗✙✕✚✘✛✏✕✕✔✕ ✜✢✣✤ ✓✏☛✚✘ ✓✔✑ ✥✔☛✔✦✚✘ ✧✔★✦✕✦✩✑

Herr Libowsky stellt  die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 durch den Bereich Revision in 
Form einer PowerPoint-Präsentation vor geht insbesondere auf die Inhalte folgender 
Vorlagen ein: 

• Rechtliche Grundlagen, 
• Grundsätzliche Feststellungen, 
• Prüfungsgegentand 
• Art und Umfang der Prüfungen 
• Prüfungsschwerpunkte 
• IT-Software 
• Buchführung 
• Kosten- und Leistungsrechnung 
• Brutto-Prinzip-Verstoß 
• Teilergebnisrechnungen 
• Regelmäßig wiederkehrende Leistungen 
• Ausblick auf den Gesamtabschluss 2017 
• Prüfungsbemerkungen zu  

✪ Bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte 
✪ Infrastrukturvermögen 
✪ Betriebs- und Geschäftsausstattung 
✪ Anlagen im Bau 
✪ Finanzanlagen 
✪ Kapitalrücklage 
✪ Pensionsrückstellungen 
✪ Sonstige Rückstellungen 
✪ Verbindlichkeiten 

• Jahresfehlbetrag 
• Kennziffern 
• Zusammenfassendes Ergebnis 

Er ergänzt, dass der Gesamtabschluss 2017 noch zu finalisieren ist. 
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3. Zusammenfassendes Ergebnis: 

2.10  Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 03.04.2019: 

TOP 7: Öffentlicher Teil 

Empfehlungen des Rechnungsprüfungsausschusses an den Stadtrat: 

• Feststellung der Jahresrechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2017 

• Entlastung der Oberbürgermeisterin, des Bürgermeisters und der Bei- 
geordneten für das Haushaltsjahr 2017 

 

Referentin:  

 

 Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in den Sitzungen am 22.03.2017, 
24.05.2017, 23.08.2017, 15.11.2017, 07.02.2018, 11.04.2018, 06.06.2018, 
05.09.2018, 28.11.2018 und 03.04.2019 sowie die Anlagen zum 
Jahresabschluss stichprobenweise geprüft. Somit hat der Ausschuss seine 
Aufgabe nach den §§ 110, 112 und 113 GemO erfüllt. Die Ergebnisse der 
Prüfung und Beratung sind in Form einer Empfehlung dem Stadtrat bekannt 
zu geben. Außerdem wurde der Prüfungsbericht des Bereichs Revision am in 
der öffentlichen Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 03.04.2019 
beraten. 

Somit hat der Ausschuss seine Aufgaben nach den §§ 10, 12 und 113 GemO 
erfüllt. Die Ergebnisse der der Prüfung und Beratung sind in Form einer 
Empfehlung dem Stadtrat bekannt zu geben. 

 Aufgrund der in den Sitzungen insgesamt gewonnenen Erkenntnisse empfiehlt 
der Rechnungsprüfungsausschuss dem Stadtrat 

 den Jahresabschluss und dessen Anlagen zum 31.12.2017 wie folgt 
festzustellen. 

 

a) die Bilanz zum 31.12.2017 
mit einer Bilanzsumme i.H.v. 
 
und einem Eigenkapital i.H.v. 
 

 
2.454.081.391,79 

EUR 
 

529.932.421,48 EUR 
b) die Ergebnisrechnung zum 31.12.2017 

mit einem Jahresfehlbetrag i.H.v. 
 

 
- 32.751.325,02 EUR 

c) die Finanzrechnung zum 31.12.2017 
mit einem Finanzmittelfehlbetrag i.H.v. 
 

 
- 14.926.950,90 EUR 
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• die Entlastung von 
 Frau Oberbürgermeisterin Dr. Lohse 
 Herrn Bürgermeister van Vliet 
 Frau Beigeordnete Prof. Dr. Reifenberg 
 Herrn Beigeordneten Dillinger 
 Herrn Beigeordneten Feid 

 

für das Haushaltsjahr 2017 mit dem Hinweis zu beschließen, den Gesamtabschluss 
2017 zeitnah zu finalisieren und – sobald geprüft sowie dem Stadtrat zur Kenntnis 
gegeben – zu veröffentlichen. 

 

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsausschusses: 

Der Rechnungsprüfungsausschuss stimmt den Empfehlungen - analog der 
Empfehlungen des Bereichs Revision – an den Stadtrat unter Hinweis auf den zu 
finalisierenden Gesamtabschluss 2017 wie folgt zu  

  a, b und c     einstimmig 
 
  Oberbürgermeisterin Dr. Lohse    einstimmig 
  Bürgermeister van Vliet   einstimmig 

Beigeordnete Prof. Dr. Reifenberg einstimmig 
Beigeordneter Dillinger   einstimmig 
Beigeordneter Feid    einstimmig. 

 

 


